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Einleitung 
 

Zielsetzung 
Der Musterkonzernabschluss der fiktiven International GAAP Holding AG für das Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.2020 

hat zum Ziel, die in der Europäischen Union anzuwendenden Darstellungs- und Angabevorschriften gemäß Inter-

national Financial Reporting Standards (IFRS) zu veranschaulichen. Er enthält zusätzliche „Best Practice“-Anga-

ben, insbesondere, wenn diese konkret in den erläuternden Beispielen eines Standards enthalten sind. 

 

 

Neue und geänderte Standards 2020 
Grundsätzlich enthält der Musterkonzernabschluss keine Auswirkungen aus der Anwendung von neuen oder 

geänderten Standards oder Interpretationen, die am 1. Januar 2020 in der Europäischen Union noch nicht ver-

pflichtend anzuwenden waren. 

 

Bei den in diesem Musterkonzernabschluss erstmalig angewandten neuen oder überarbeiteten Standards und 

Interpretationen handelt es sich um: 

 

 Änderungen an IFRS 9, IAS 39 und IFRS 7 Interest Rate Benchmark Reform (Phase 1) 

 Änderungen an IFRS 16 Auf die Coronavirus-Pandemie bezogene Mietkonzessionen 

 Aktualisierung der Verweise auf das Rahmenkonzept für die Finanzberichterstattung in den IFRS Standards 

 Änderungen an IFRS 3 Definition eines Geschäftsbetriebs 

 Änderungen an IAS 1 und IAS 8 Definition von Wesentlichkeit 

 

 

Anwendungshinweise 
Die International GAAP Holding AG stellt ihren Konzernabschluss bereits seit einigen Jahren nach IFRS auf und ist 

somit kein IFRS-Erstanwender. Für weiterführende Informationen zu den besonderen Vorschriften für den ers-

ten IFRS-Abschluss eines Unternehmens verweisen wir auf IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Fi-

nancial Reporting Standards sowie auf die Checkliste für Compliance, Ausweis- und Angabevorschriften nach 

IFRS von Deloitte, die Sie auf unserer Seite iasplus.de kostenfrei beziehen können. 

 

Zu den vorgeschlagenen Anhangangaben finden Sie jeweils den Verweis auf die ihnen zugrunde liegenden Vor-

schriften der entsprechenden Standards und Interpretationen.  

 

Die Bereiche des Musterkonzernabschlusses, die vom Klimawandel oder von der COVID-19 Pandemie betroffen 

sein könnten, sind mit Symbolen am Rand gekennzeichnet. Weitere Informationen über mögliche Auswirkungen 

sind in der Tabelle in den Anlagen enthalten.  

 

Um eine Berichterstattung im Sinne eines „true and fair view“ zu gewährleisten, weisen wir neben der Zuhilfe- 

nahme dieses Musterkonzernabschlusses ausdrücklich auf die Verwendung der Standards und Interpretationen 

hin. Der vorliegende Musterkonzernabschluss deckt nicht alle von den IFRS geforderten Angaben ab. Ebenso ist 

eine abweichende Darstellungsform, unter Beachtung der geforderten Anforderungen, möglich. 

 

In Deutschland nach IFRS bilanzierende Unternehmen sind verpflichtet, die ergänzenden Vorschriften des 

§ 315e Abs. 1 HGB zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass zusätzlich zu den IFRS bspw. Angaben zur Mitarbeiter-

zahl oder der Abschlussprüfervergütung zu machen sind. Der vorliegende Musterkonzernabschluss berücksich-

tigt dabei ausschließlich die handelsrechtlich geforderten Anhangangaben, die von allen Mutterunternehmen 

gemacht werden müssen. Angaben, die allein von börsennotierten bzw. kapitalmarktorientierten Mutterunter-

nehmen gefordert werden (z.B. Angaben zu § 161 AktG), sind nicht enthalten. Auch enthält dieser Musterkon-

zernabschluss nicht den nach § 315e Abs. 1 HGB geforderten Konzernlagebericht.  

 

https://www.iasplus.com/de
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* 

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und sonstiges Ergebnis 
Entwicklung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 

  

IAS 1.10(b), 

(ea) 

IAS 1.10A 

IAS 1.51(b), 

[Alternative 1: Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung und des sonstigen Ergebnisses 

in einer Ergebnisrechnung - Gesamtkostenverfahren] 

(c), (d), (e)  Anhang 2020  2019 

IAS 1.113              in T€            in T€ 

IAS 8.22       

 Fortgeführte Geschäftsbereiche      

IAS 1.82(a) 

IFRS 15.113(a) 

Umsatzerlöse 7   

 

 

IAS 1.82(a) Zinserträge 11     

 Sonstige Finanzerträge 11     

IAS 1.99 Veränderung des Bestands an fertigen und  

unfertigen Erzeugnissen 

   

 

 

IAS 1.99 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe      

IAS 1.99 Abschreibungen      

IAS 1.99 Aufwendungen aus Leistungen an Arbeitnehmer 10     

IAS 1.82(b) Finanzierungskosten 13     

IAS 1.99 Transportkosten      

IAS 1.99 Werbeaufwendungen      

IAS 1.99 Wertminderung von Sachanlagen      

IAS 1.99 Wertminderungen des Geschäfts- oder Firmen-

werts 

   

 

 

IAS 1.99 Sonstige Aufwendungen      

IAS 1.97-98 Restrukturierungskosten 8     

IAS 1.82(c) Erträge aus assoziierten Unternehmen 22     

IAS 1.82(c) Erträge aus assoziierten Gemeinschafts- 

unternehmen 23 

  

 

 

IAS 1.82(ba) Wertminderungsaufwendungen (einschließlich  

Wertaufholungen) auf finanzielle Vermögenswerte 

und Vertragsvermögenswerte** 9 

  

 

 

IAS 1.82(aa) 

IFRS 7.20A 

Gewinne und Verluste aus der Ausbuchung von  

finanziellen Vermögenswerten, die zu fortgeführten 

Anschaffungskosten bewertet werden 

   

 

 

IAS 1.82(ca) Gewinne und Verluste aus der Umgliederung von  

finanziellen Vermögenswerten aus “zu fortgeführ-
ten Anschaffungskosten bewertet” in “erfolgswirk-
sam zum beizulegenden Zeitwert bewertet” 

   

 

 

IAS 1.82(cb) Gewinne und Verluste aus der Umgliederung von  

finanziellen Vermögenswerten aus “erfolgsneutral 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet” in “erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet” 

   

 

 

 Sonstige Erträge 12     

IAS 1.85 Gewinn vor Steuern      

IAS 1.85A-B IAS 

1.82(d) 

 

Ertragsteueraufwand 14 

  

 

 

IAS 12.77       

IAS 1.85 Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen      

IAS 1.85A-B  

Aufgegebene Geschäftsbereiche 

   

 

 

IAS 1.82(ea) 

IFRS 5.33(a) 

Verluste aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 

 

15   

 

 

IAS 1.81A(a) Jahresüberschuss 9     
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  Anhang 2020  2019 

              in T€            in T€ 

       

IAS 1.91(a) Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern 35     

       

IAS 1.82A(a)(i) Posten, die nicht in die Gewinn- und Verlustrech-
nung umgegliedert werden: 

   

 

 

 Ertrag aus Neubewertung von Grundstücken und 

Gebäuden  

  

 

 

 Neubewertung der Nettoschuld aus leistungs- 

orientierten Versorgungsplänen  

  

 

 

IFRS 7.20(a)(vii) Nettogewinn/-verlust aus Investitionen in Eigen- 

kapitalinstrumente, die als erfolgsneutral zum bei-

zulegenden Zeitwert bewertet designiert wurden  

  

 

 

IFRS 7.20(a)(i) 

IFRS 9.B5.7.9 

Nettogewinn/-verlust aufgrund von Änderungen 

des eigenen Kreditrisikos aus finanziellen Verbind-

lichkeiten, die als erfolgswirksam zum beizulegen-

den Zeitwert bewertet designiert wurden  

  

 

 

IAS 1.82A(b)(i) Anteil am sonstigen Ergebnis assoziierter Unter-

nehmen 22 

  

 

 

IAS 1.82A(b)(i) Anteil an sonstigen Ergebnis von Gemeinschafts- 

unternehmen 23 

 

                                       

                                           

       

IAS 1.82A(a)(ii) Posten, die unter bestimmten Bedingungen in die 
Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert wer-
den: 

   

 

 

 Fremdkapitalinstrumente, die erfolgsneutral zum 

beizulegenden Zeitwert bewertet werden  

  

 

 

IFRS 

7.20(a)(viii) 

Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts    

 

 

IFRS 

7.20(a)(viii) 

Abzüglich: Kumulierter (Gewinn)/Verlust, der beim 

Abgang der Fremdkapitalinstrumente in die Ge-

winn- und Verlustrechnung umgegliedert wurde 

   

 

 

IAS 1.82(cb) Abzüglich: Kumulierter (Gewinn)/Verlust, der bei 

der Reklassifizierung der Fremdkapitalinstrumente 

zu erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert  

bewertet in die Gewinn- und Verlustrechnung um-

gegliedert wurde 

  

                                       

       

IFRS 

7.24C(b)(iv) 

Absicherung von Zahlungsströmen (Cashflow 

Hedges)  

  

 

 

IFRS 7.24E(a) Während des Geschäftsjahres erfasste Veränderun-

gen des beizulegenden Zeitwerts der Sicherungsin-

strumente 

   

 

 

 Abzüglich: Kumulierter (Gewinn)/Verlust, der in die 

Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert wurde 
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  Anhang 2020  2019 

              in T€            in T€ 

       

 Kursdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer 

Geschäftsbetriebe  

  

 

 

IAS 21.52(b) Kursdifferenzen, die während des Geschäftsjahres 

eingetreten sind 

   

 

 

 Abzüglich: (Gewinn)/Verlust, der beim Abgang von 

ausländischen Geschäftsbetrieben in die Gewinn- 

und Verlustrechnung umgegliedert wurde 

   

 

 

IFRS 7.24C(b) (Gewinn)/Verlust aus der Absicherung von Nettoin-

vestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe 

   

 

 

 Abzüglich: (Gewinn)/Verlust aus Sicherungsinstru-

menten, der beim Abgang von ausländischen Ge-

schäftsbetrieben in die Gewinn- und Verlustrech-

nung umgegliedert wurde 

  

                                       

       

IFRS 7.24E(b)-

(c) 

Kosten der Sicherung 

 

  

 

 

 Während des Geschäftsjahres erfasste Beträge in 

Bezug auf transaktionsbezogene Grundgeschäfte 

   

 

 

 Während des Geschäftsjahres erfasste Beträge in 

Bezug auf zeitraumbezogene Grundgeschäfte 

   

 

 

 Abzüglich: Kumulierter (Gewinn)/Verlust in Bezug 

auf transaktionsbezogene Grundgeschäfte, der in 

die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert 

wurde 

   

 

 

 Abzüglich: Kumulierter (Gewinn)/Verlust in Bezug 

auf zeitraumbezogene Grundgeschäfte, der in die 

Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert wurde 

  

                                       

       

IAS 1.82A(b)(ii) Anteil am sonstigen Ergebnis von assoziierten  

Unternehmen 22 

  

 

 

IAS 1.82A(b)(ii) Anteil am sonstigen Ergebnis von Gemeinschafts-

unternehmen 23 

 

                                       

       

IAS 1.81A(b) Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern                                          

       

IAS 1.81A(c) Gesamtergebnis                                          

       

IAS 1.81B(a) Vom Jahresüberschuss entfallen auf: 

Gesellschafter des Mutterunternehmens 

Nicht beherrschende Gesellschafter 

  

                                       

                                           

       

IAS 1.81B(b) Vom Gesamtergebnis entfallen auf: 

Gesellschafter des Mutterunternehmens 

Nicht beherrschende Gesellschafter 

  

                                       

                                           

       

IAS 33.2-3 Ergebnis je Aktie      

IAS 33.4A Aus fortgeführten Geschäftsbereichen      

IAS 33.66 Unverwässert (Cent je Aktie) 16                                         

IAS 33.69 Verwässert (Cent je Aktie) 16                                         

 Aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäfts- 

bereichen 

   

 

 

 Unverwässert (Cent je Aktie) 16                                         

 Verwässert (Cent je Aktie) 16                                         

       

 *  Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieser Bereich des Musterkonzernabschlusses von 

den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen sein kann. Weitere Informationen 
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über mögliche Auswirkungen sind in der Tabelle in den Anlagen enthalten. Bei den betroffe-

nen Bereichen wird erwartet, dass das Unternehmen die Auswirkungen von COVID-19 im 

Anhang entsprechend erläutert. 

  
 ** IAS 1:82(ba) schreibt vor, dass Wertminderungsaufwendungen (einschließlich der Wert-

aufholung bei Wertminderungsaufwendungen oder -erträgen) in der Gewinn- und Verlust-

rechnung auszuweisen sind. Diese Wertminderungen können sich aus betrieblicher Tätig-

keit oder aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit ergeben. Daher wird es bei der Darstel-

lung einer Zwischensumme für das operative Ergebnis aussagekräftiger sein, die Wertmin-

derungsaufwendungen aufzuspalten in solche, die sich aus betrieblicher Tätigkeit ergeben, 

z.B. aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und anderen Forderungen, die vor 

dem operativen Ergebnis ausgewiesen werden, und solche, die sich aus Investitions-/Fi-

nanzierungstätigkeit ergeben, z.B. aus Schuldverschreibungen, die nach dem operativen 

Ergebnis ausgewiesen werden. 

       

 

Hinweis Eine oder zwei Ergebnisrechnungen? 
 

IAS 1 gestattet es Unternehmen, die Gesamtergebnisrechnung entweder in einer integrierten 

Ergebnisrechnung oder in zwei gesonderten aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen dar-

zustellen. Alternative 1 (vorstehende Seiten) zeigt die integrierte Gesamtergebnisrechnung 

unter Verwendung des Gesamtkostenverfahrens. Alternative 2 (nachfolgende Seiten) zeigt die 

Darstellung mit zwei gesonderten Ergebnisrechnungen unter Verwendung des Umsatzkosten-

verfahrens. 

 

Ungeachtet der gewählten Darstellungsweise bleibt die Unterscheidung zwischen Posten, die 

in der Gewinn- und Verlustechnung zu erfassen und Posten, die im sonstigen Ergebnis zu er-

fassen sind, bestehen. In beiden Fällen sind Jahresüberschuss/-fehlbetrag, sonstiges Ergebnis 

und Gesamtergebnis der Berichtsperiode auszuweisen. Bei der Darstellung in zwei Ergebnis-

rechnungen endet die gesonderte Gewinn- und Verlustrechnung mit dem Jahresüberschuss/-

fehlbetrag, der wiederum Startpunkt für die nachfolgende Ergebnisrechnung (Gewinn- und 

Verlustrechnung und sonstiges Ergebnis) ist. Zusätzlich ist die Aufteilung des Jahresüberschus-

ses/-fehlbetrags auf Beträge, die auf die Gesellschafter des Mutterunternehmens und die 

nicht beherrschenden Gesellschafter entfallen, als Teil der gesonderten Gewinn- und Verlust-

rechnung darzustellen. 

 

Sonstiges Ergebnis: Posten, die zukünftig umgegliedert werden können oder nicht 
 

Unbeschadet der gewählten Darstellungsweise sind die Posten des sonstigen Ergebnisses nach 

ihrer Art zu klassifizieren und aufzuteilen in solche, die in Übereinstimmung mit anderen IFRSs 

 

a) zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden, und  

b) unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgeglie-

dert werden. 

 

Ein Unternehmen hat seinen Anteil am sonstigen Ergebnis eines mittels der Equity-Methode 

bilanzierten assoziierten Unternehmens oder Gemeinschaftsunternehmens gesondert auszu-

weisen. 

 

Darstellungsoptionen für Umgliederungsbeträge 
 

Gemäß IAS 1.94 kann ein Unternehmen Umgliederungsbeträge in der Gesamtergebnisrech-

nung oder in den Anhangangaben darstellen. Im vorliegenden Musterkonzernabschluss sind 

die Umgliederungsbeträge in der Gesamtergebnisrechnung enthalten. 
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 Darstellungsoptionen für auf die Posten des sonstigen Ergebnisses entfallende Ertragsteuern 
 

Zusätzlich wird für die Posten des sonstigen Ergebnisses folgendes Wahlrecht eingeräumt: Die 

einzelnen Posten des sonstigen Ergebnisses können nach Berücksichtigung aller damit verbun-

denen steuerlichen Auswirkungen (Alternative 1) oder vor Berücksichtigung der damit verbun-

denen steuerlichen Auswirkungen gezeigt werden, wobei im zweiten Fall die Summe der Er-

tragsteuern auf diese Posten als zusammengefasster Betrag auszuweisen ist (Alternative 2). 

Unabhängig von der gewählten Option sind die auf die einzelnen Posten des sonstigen Ergeb-

nisses entfallenden Ertragsteuern entweder in der Gesamtergebnisrechnung oder im Anhang 

anzugeben (siehe Tz. 14). 

 

 Zwischensummen 
 

Wenn weitere Zwischensummen aufgenommen werden, müssen diese gemäß IAS 1.85A 

 

a) aus Posten mit gemäß den IFRS angesetzten und bewerteten Beträgen bestehen; 

b) in einer Weise dargestellt und bezeichnet sein, die klar erkennen lässt, welche Posten in 

der Zwischensumme zusammengefasst sind; 

c) von Periode zu Periode stetig dargestellt werden; und 

d) dürfen nicht stärker hervorgehoben werden als die gemäß den IFRS geforderten Zwi-

schensummen und Summen. 

 

Unwesentliche Posten 
 

Ein Unternehmen braucht einer bestimmten Angabeverpflichtung eines IFRS nicht nachzu-

kommen, wenn die anzugebende Information nicht wesentlich ist. Dies gilt selbst dann, wenn 

der IFRS bestimmte Anforderungen oder Mindestanforderungen vorgibt. 
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
Entwicklung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 

  

IAS 1.10(b), 

(ea) 

IAS 1.10A 

IAS 1.51(b), 

[Alternative 2: Darstellung des Gesamtergebnisses in zwei Ergebnisrechnungen - Umsatzkos-

tenverfahren] 

(c), (d), (e)  Anhang 2020  2019 

IAS 1.113              in T€            in T€ 

IAS 8.22       

 Fortgeführte Geschäftsbereiche      

IAS 1.82(a) 

IFRS 15.113(a) 

Umsatzerlöse 7   

 

 

IAS 1.99-103 Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatz-

erlöse erbrachten Leistungen 

  

                                       

IAS 1.85 Bruttogewinn      

IAS 1.85A-B  

Sonstige Erträge 12 

  

 

 

IAS 1.99-103 Vertriebsaufwendungen      

IAS 1.99-103 Verwaltungsaufwendungen      

IAS 1.99-103 Sonstige Aufwendungen      

IAS 1.82(c) Erträge aus assoziierten Unternehmen 22     

IAS 1.82(c) Erträge aus Gemeinschaftsunternehmen 23     

IAS 1.97-98 Restrukturierungkosten 8     

IAS 1.82(a) Zinserträge 11     

 Sonstige Finanzerträge 11     

IAS 1.82(ba) Wertminderungsaufwendungen (einschließlich  

Wertaufholungen) auf finanzielle Vermögenswerte 

und Vertragsvermögenswerte 9 

  

 

 

IAS 1.82(aa) 

IFRS 7.20A 

Gewinne und Verluste aus der Ausbuchung von  

finanziellen Vermögenswerten, die zu fortgeführten 

Anschaffungskosten bewertet werden 

   

 

 

IAS 1.82(ca) Gewinne und Verluste aus der Umgliederung von  

finanziellen Vermögenswerten aus “zu fortgeführ-
ten Anschaffungskosten bewertet” in “erfolgswirk-
sam zum beizulegenden Zeitwert bewertet” 

   

 

 

IAS 1.82(cb) Gewinne und Verluste aus der Umgliederung von  

finanziellen Vermögenswerten aus “erfolgsneutral 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet” in “erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet” 

   

 

 

IAS 1.82(b) Finanzierungskosten 13                                         

IAS 1.85 Gewinn vor Steuern      

IAS 1.85A-B 

IAS 1.82(d) 

 

Ertragsteueraufwand 14 

 

                                       

IAS 12.77 

IAS 1.85 

 
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen 

   

 

 

IAS 1.85A-B  
Aufgegebene Geschäftsbereiche 

   

 

 

IAS 1.82(ea) 

IFRS 5.33(a) 

Verluste aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 

 

15                    

 

                    

IAS 1.81A(a) Jahresüberschuss 9                                         

 

IAS 1.81B(a) 

 

Davon entfallen auf: 

Gesellschafter des Mutterunternehmens 

Nicht beherrschende Gesellschafter 
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  Anhang 2020  2019 

IAS 33.2-3 Ergebnis je Aktie      

IAS 33.4A Aus fortgeführten Geschäftsbereichen      

IAS 33.66 Unverwässert (Cent je Aktie) 16                                         

IAS 33.69 Verwässert (Cent je Aktie) 16                                         

      

 Aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäfts- 

bereichen 

   

 

 

 Unverwässert (Cent je Aktie) 16                                         

 Verwässert (Cent je Aktie) 16                                         

       

  

       

       

  

Hinweis Das oben dargestellte Format gliedert die Aufwendungen nach ihrer Funktion (Umsatzkosten-

verfahren). Zu beachten ist, dass bei Anwendung der Methode der zwei Ergebnisrechnungen 

(wie vorstehend und auf den Folgeseiten) gemäß den Anforderungen aus IAS 1.10A die Kon-

zern-Gewinn- und Verlustrechnung unmittelbar vor der Darstellung des sonstigen Ergebnisses 

gezeigt werden muss. 
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 Konzern-Gesamtergebnisrechnung 
Entwicklung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 

  

IAS 1.10(b), 

(ea) 

IAS 1.10A 

IAS 1.51(b), 

[Alternative 2: Darstellung des Gesamtergebnisses in zwei Ergebnisrechnungen - Umsatzkos-

tenverfahren] 

(c), (d), (e)  Anhang 2020  2019 

IAS 1.113              in T€            in T€ 

IAS 8.22       

IAS 1.10A Jahresüberschuss 9     

       

 Sonstiges Ergebnis 35     

       

IAS 1.82A(a)(i) Posten, die nicht in die Gewinn- und Verlustrech-
nung umgegliedert werden: 

   

 

 

 Ertrag/Aufwand aus der Neubewertung von Grund-

stücken und Gebäuden  

  

 

 

 Neubewertung der leistungsorientierten  

Verpflichtung  

  

 

 

IFRS 7.20(a)(vii) Nettogewinn/-verlust aus Investitionen in Eigen- 

kapitalinstrumente, die als erfolgsneutral zum bei-

zulegenden Zeitwert bewertet designiert wurden  

  

 

 

IFRS 7.20(a)(i) 

IFRS 9.B5.7.9 

Nettogewinn/-verlust aufgrund von Änderungen 

des eigenen Kreditrisikos aus finanziellen Verbind-

lichkeiten, die als erfolgswirksam zum beizulegen-

den Zeitwert bewertet designiert wurden  

  

 

 

IAS 1.82A(b)(i) Anteil am sonstigen Ergebnis assoziierter  

Unternehmen 22 

  

 

 

IAS 1.82A(b)(i) Anteil an sonstigen Ergebnis von Gemeinschafts- 

unternehmen 23 

  

 

 

IAS 1.90 

IAS 1.91(b) 

Ertragsteuern, die auf Posten entfallen, die zukünf-

tig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umge-

gliedert werden 14 

 

                                       

                                           

       

IAS 1.82A(a)(ii) Posten, die unter bestimmten Umständen in die 
Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert wer-
den: 

   

 

 

 Fremdkapitalinstrumente, die erfolgsneutral zum 

beizulegenden Zeitwert bewertet werden  

  

 

 

IFRS 

7.20(a)(viii) 

Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts    

 

 

IFRS 

7.20(a)(viii) 

Abzüglich: Kumulierter (Gewinn)/Verlust, der beim 

Abgang der Fremdkapitalinstrumente in die Ge-

winn- und Verlustrechnung umgegliedert wurde 

   

 

 

IAS 1.82(cb) Abzüglich: Kumulierter (Gewinn)/Verlust, der bei 

der Reklassifizierung der Fremdkapitalinstrumente 

zu erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ber-

wert in die Gewinn- und Verlustrechnung umgeglie-

dert wurde 
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  Anhang 2020  2019 

              in T€            in T€ 

       

IFRS 

7.24C(b)(iv)  

Absicherung von Zahlungsströmen (Cashflow 

Hedges) 

   

 

 

IFRS 7.24E(a) Während des Geschäftsjahres erfasste Veränderun-

gen des beizulegenden Zeitwerts der Sicherungsin-

strumente 

   

 

 

 Abzüglich: Kumulierter (Gewinn)/Verlust, der in die 

Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert wurde 

  

                                       

       

 Kursdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer 

Geschäftsbetriebe  

  

 

 

IAS 21.52(b) Kursdifferenzen, die während des Geschäftsjahres 

eingetreten sind 

   

 

 

 Abzüglich: (Gewinn)/Verlust, der beim Abgang von 

ausländischen Geschäftsbetrieben in die Gewinn- 

und Verlustrechnung umgegliedert wurde 

   

 

 

IFRS 7.24C(b) (Gewinn)/Verlust aus der Absicherung von Nettoin-

vestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe 

   

 

 

 Abzüglich: (Gewinn)/Verlust aus Sicherungsinstru-

menten, der beim Abgang von ausländischen Ge-

schäftsbetrieben in die Gewinn- und Verlustrech-

nung umgegliedert wurde 

  

                                       

       

IFRS 7.24E(b)-

(c) 

Kosten der Sicherung 

 

  

 

 

 Während des Geschäftsjahres erfasste Veränderun-

gen des beizulegenden Zeitwerts in Bezug auf trans-

aktionsbezogene Grundgeschäfte 

   

 

 

 Während des Geschäftsjahres erfasste Veränderun-

gen des beizulegenden Zeitwerts in Bezug auf zeit-

raumbezogene Grundgeschäfte 

   

 

 

 Abzüglich: Kumulierter (Gewinn)/Verlust in Bezug 

auf transaktionsbezogene Grundgeschäfte, der in 

die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert 

wurde 

   

 

 

 Abzüglich: Erfolgswirksame Amortisation des kumu-

lierten (Gewinns)/Verlustes aus Veränderungen des 

beizulegenden Zeitwerts in Bezug auf zeitraumbe-

zogene Grundgeschäfte 

  

                                       

       

IAS 1.82A(b)(ii) Anteil am sonstigen Ergebnis von assoziierten  

Unternehmen 22 

  

 

 

IAS 1.82A(b)(ii) Anteil am sonstigen Ergebnis von Gemeinschafts-

unternehmen 23 

  

 

 

IAS 1.90 

IAS 1.91(b) 

Ertragsteuern, die auf Posten entfallen, die unter 

bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- 

und Verlustrechnung umgegliedert werden 14 

 

                                       

       

IAS 1.81A(b) Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern                                          

       

IAS 1.81A(c) Gesamtergebnis                                          

       

IAS 1.81B(a) Vom Gesamtergebnis entfallen auf: 

Gesellschafter des Mutterunternehmens 

Nicht beherrschende Gesellschafter 
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Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020 

IAS 1.10(a), 

(ea), (f) 

IAS 1.40A 

IAS 1.51 (b), 

(c), (d), (e) 

 

Anhang 31.12.2020  31.12.2019  01.01.2019 

IAS 1.113             in T€           in T€           in T€ 

IAS 8.22     (angepasst)* (angepasst)* 

 AKTIVA        

         

IAS 1.60-61 Langfristige Vermögenswerte        

IAS 1.66-68         

IAS 1.55 Geschäfts- oder Firmenwert 17       

IAS 54(c) Sonstige immaterielle  

Vermögenswerte 18 

      

IAS 1.54(a) Sachanlagen 19       

IAS 1.55 

IFRS 16.47(a) 

Nutzungsrechte 20       

IAS 1.54(b) Als Finanzinvestition gehaltene  

Immobilien 21 

      

IAS 1.54(e) Anteile an assoziierten Unternehmen 22       

IAS 1.54(e) Anteile an Gemeinschaftsunter- 

nehmen 23 

      

IAS 1.54(d) Sonstige finanzielle Vermögenswerte 26       

IAS 1.54(d) IAS 

1.55 

Forderungen aus Finanzierungs- 

leasingverhältnissen 28 

      

IAS 1.54(o) IAS 

1.56 

Aktive latente Steuern 14       

IFRS 15.105 Vertragsvermögenswerte 30       

IFRS 15.91 IFRS 

15.95 

Vertragskosten 31  

                 

 

                 

 

                 

IAS 1.55-55A Summe langfristige Vermögenswerte       

         

IAS 1.55-55A Kurzfristige Vermögenswerte        

IAS 1.66-68         

IAS 1.54(g) Vorräte 25       

IAS 1.54(d) Sonstige finanzielle Vermögenswerte 26       

IAS 1.55 

IFRS 15.B21 

Recht auf Erhalt zurückgegebener 

Produkte 29 

      

IFRS 15.105 Vertragsvermögenswerte 30       

IFRS 15.91 IFRS 

15.95 

Vertragskosten 31       

IAS 1.54(d) IAS 

1.55 

Forderungen aus Finanzierungs- 

leasingverhältnissen 28 

      

IAS 1.54(h) IFRS 

15.116(a) 

Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen und sonstige Forderun-

gen 27 

      

IAS 1.54(d) Derivative Finanzinstrumente 42       

IAS 1.54(i) Barmittel und Bankguthaben 50       

         

IAS 1.54(j) IFRS 

5.38-39 

Zur Veräußerung gehaltene lang- 

fristige Vermögenswerte 15 

 

                 

 

                 

 

                 

         

IAS 1.55-55A Summe kurzfristige Vermögenswerte                                                       

         

IAS 1.54(r) Bilanzsumme                                                        

         

 

  



International GAAP Holding AG 2020 17 

 Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung) 
 

  Anhang 31.12.2020  31.12.2019  01.01.2019 

             in T€           in T€           in T€ 

     (angepasst)* (angepasst)* 

 PASSIVA        

         

 Kapital und Rücklagen        

         

IAS 1.55 Gezeichnetes Kapital 32       

IAS 1.55 Kapitalrücklage 33       

IAS 1.55 Gewinnrücklagen 34       

IAS 1.55 Sonstige Rücklagen 35                                                       

IAS 1.54(r) Den Gesellschaftern des Mutterun-

ternehmens zurechenbarer Anteil 

am Eigenkapital  

      

IAS 1.54(q) Nicht beherrschende Gesellschafter 36                                                       

         

 Summe Eigenkapital        

         

IAS 1.60-61 Langfristige Schulden        

IAS 1.69-76         

IAS 1.54(m) Finanzverbindlichkeiten 40       

IAS 1.54(m) Wandelanleihen 41       

IAS 1.55 

IFRS 16.47(b) 

Leasingverbindlichkeiten 45       

IAS 1.55 Pensionsverpflichtungen 38       

IAS 1.54(o) IAS 

1.56 

Passive latente Steuern 14       

IAS 1.54(l) Rückstellungen 39       

IFRS 15.105 Vertragsverbindlichkeiten 46       

IAS 1.55 Passivische Abgrenzungen 48                                                       

         

 Summe langfristige Schulden        
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  Anhang 31.12.2020  31.12.2019  01.01.2019 

             in T€           in T€           in T€ 

     (angepasst)* (angepasst)* 

IAS 1.60-61 Kurzfristige Schulden        

IAS 1.69-76         

IAS 1.54(k) Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen und sonstige  

Verbindlichkeiten 43 

      

IAS 1.54(n) Kurzfristige Steuerschulden        

IAS 1.54(m) Finanzverbindlichkeiten 40       

IAS 1.55 

IFRS 16.47(b) 

Leasingverbindlichkeiten 45       

 Sonstige finanzielle Verbindlich- 

keiten 44 

      

IAS 1.54(l) Rückstellungen 39       

IAS 1.54(m) Derivative Finanzinstrumente 42       

IFRS 15.105 Vertragsverbindlichkeiten 46       

IFRS 15.B21 Rückerstattungsverbindlichkeit 47       

IAS 1.55 Passivische Abgrenzungen 48                                                       

         

IAS 1.54(p) IFRS 

5.38-39 

Schulden in direktem Zusammen-

hang mit zur Veräußerung gehalte-

nen langfristigen Vermögenswerten 15 

 

                 

 

                 

 

                 

         

 Summe kurzfristige Schulden                                                        

         

 Summe Schulden                                                        

         

 Bilanzsumme                                                        

         

 * Die Vorjahresvergleichszahlen wurden aufgrund [Änderung einer Bilanzierungsmethode/ 

Korrektur eines Fehlers aus früheren Perioden] angepasst (siehe Tz. 2.3.1 und 2.4). 

  

 

 

Hinweis Gemäß IAS 1.40A hat ein Unternehmen eine dritte Bilanz zum Beginn der vorangegangenen 

Periode vorzulegen, wenn 

a) es eine Rechnungslegungsmethode rückwirkend anwendet, eine rückwirkende Anpassung 

von Abschlussposten vornimmt oder Abschlussposten umgliedert, und 

b) die rückwirkende Anwendung, die rückwirkende Anpassung oder die Umgliederung eine 

wesentliche Auswirkung auf die Informationen in der Bilanz zu Beginn der vorangegange-

nen Periode hat. 

 

Außer den in IAS 1.41 – 44 und IAS 8 vorgeschriebenen Angaben sind die zugehörigen Anhang-

angaben zu dieser dritten Bilanz zum Beginn der vorangegangenen Periode jedoch nicht erfor-

derlich. 
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Konzern-Eigenkapitalveränderung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 
 

IFRS 9.6.5.8(a) 

IFRS 7.24E(a) 

IFRS 9.6.5.11(a)+(d) 

IFRS 7.24E(b)-(c) 

IAS 21.52(b) 

IFRS 9.6.5.14 

Gezeich-

netes 

Kapital 

Kapital-

rück- 

lage 

Neube-

wertungs-

rücklage 

für Grund-

stücke und 

Gebäude 

Neube-

wertungs-

rücklage 

für Finanz-

investi- 

tionen 

Options-

prämie 

aus 

Wandel-

anleihen 

Rücklage 

aus Ver-

änderun-

gen der 

eigenen 

Bonität 

(Fair- 

Value-

Option) 

Cash-

flow-

Hedge-

Rück-

lage 

Rücklage 

für Kos-

ten der 

Sicherung 

Rücklage 

aus der 

Fremd-

wäh-

rungs-

umrech-

nung 

Rücklage 

für in 

Eigen- 

kapitalin-

strumenten 

erfüllte 

Leistungen 

an Arbeit-

nehmer 

Gewinn-

rück- 

lagen 

Davon 

entfallen 

auf die 

Gesell-

schafter 

des 

Mutter-

unter-

nehmens 

Nicht 

beherr-

schende 

Gesell-

schafter Summe 

  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 

                

 Stand zum 1.1.2019               

IAS 1.106(b) Änderungen von Rechnungslegungsmethoden 

[entsprechend zu erläutern]               

 Stand zum 1.1.2019 (angepasst *)               

IAS 1.106(d)(i) Jahresüberschuss               

IAS 1.106(d)(ii) Sonstiges Ergebnis               

 Vollständiges Gesamtergebnis für das 

Geschäftsjahr               

IAS 1.106(d)(iii) Ausgabe von Aktien               

IAS 1.107 Dividendenzahlungen               

 Übertragung von (Gewinnen)/Verlusten aus 

der Absicherung von Zahlungsströmen und 

Kosten der Absicherung auf den ursprünglichen 

Buchwert der gesicherten Grundgeschäfte               

 Umgliederung der Rücklage für Kreditrisiko 

beim Abgang der zugehörigen finanziellen 

Verbindlichkeiten               

 Umgliederung der Neubewertungsrücklage für 

Finanzinvestitionen beim Abgang erfolgsneu-

tral zum beizulegenden Zeitwert bilanzierter 

Eigenkapitalinstrumente               

 Aktienrückkäufe               

 Erfassung von anteilsbasierten Vergütungen 

mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente               

 Latente Steuern auf aktienbasierte Vergütungen              

 Änderungen bei den nicht beherrschenden 

Gesellschaftern               

 Stand zum 31.12.2019 (angepasst)               

                

 * Die Vorjahresvergleichszahlen wurden aufgrund [entsprechend zu erläutern] angepasst (siehe Tz. 2.3.1).          
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 Konzern-Eigenkapitalveränderung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 (Fortsetzung) 
 

IFRS 9.6.5.8(a) 

IFRS 7.24E(a) 

IFRS 9.6.5.11(a)+(d) 

IFRS 7.24E(b)-(c) 

IAS 21.52(b) 

IFRS 9.6.5.14 

Gezeich-

netes 

Kapital 

Kapital-

rück- 

lage 

Neube-

wertungs-

rücklage 

für Grund-

stücke und 

Gebäude 

Neube-

wertungs-

rücklage 

für Finanz-

investi- 

tionen 

Options-

prämie 

aus 

Wandel-

anleihen 

Rücklage 

aus Ver-

änderun-

gen der 

eigenen 

Bonität 

(Fair- 

Value-

Option) 

Cash-

flow-

Hedge-

Rück-

lage 

Rücklage 

für Kos-

ten der 

Sicherung 

Rücklage 

aus der 

Fremd-

wäh-

rungs-

umrech-

nung 

Rücklage 

für in 

Eigen- 

kapitalin-

strumenten 

erfüllte 

Leistungen 

an Arbeit-

nehmer 

Gewinn-

rück- 

lagen 

Davon 

entfallen 

auf die 

Gesell-

schafter 

des 

Mutter-

unter-

nehmens 

Nicht 

beherr-

schende 

Gesell-

schafter Summe 

  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 

                

 Stand zum 1.1.2020               

IAS 1.106(d)(i) Jahresüberschuss               

IAS 1.106(d)(ii) Sonstiges Ergebnis               

 Vollständiges Gesamtergebnis für das 

Geschäftsjahr               

IAS 1.106(d)(iii) Ausgabe von Aktien               

IAS 1.107 Dividendenzahlungen               

 Übertragung von (Gewinnen)/Verlusten aus 

der Absicherung von Zahlungsströmen und 

Kosten der Absicherung auf den ursprünglichen 

Buchwert der gesicherten Grundgeschäfte               

 Umgliederung der Rücklage für Kreditrisiko 

beim Abgang der zugehörigen finanziellen 

Verbindlichkeiten               

 Umgliederung der Neubewertungsrücklage für 

Finanzinvestitionen beim Abgang erfolgsneu-

tral zum beizulegenden Zeitwert bilanzierter 

Eigenkapitalinstrumente               

 Aktienrückkäufe               

 Erfassung von anteilsbasierten Vergütungen 

mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente               

 Latente Steuern auf aktienbasierte Vergütungen              

 Änderungen bei den nicht beherrschenden 

Gesellschaftern               

 Erfassung der Eigenkapitalkomponente der 

Wandelanleihen               

 Latente Steuern auf die Eigenkapitalkompo-

nente der Wandelanleihen               

 Stand zum 31.12.2020               
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Konzern-Kapitalflussrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 
 

IAS 1.10(d), 

(ea) 

IAS 1.51(b), 

[Alternative 1: Darstellung der indirekten Methode. Direkte Methode in der Anlage.] 

(c), (d), (e)  Anhang 2020  2019 

IAS 1.113              in T€            in T€ 

IAS 8.22       

IAS 7.10 Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit      

IAS 7.18(b) Jahresergebnis      

 Gewinnanteile von assoziierten Unternehmen      

 Gewinnanteile von Gemeinschaftsunternehmen      

 Finanzerträge      

 Sonstige Aufwendungen und Erträge      

 Finanzierungsaufwendungen      

 Ertragsteueraufwand      

 Gewinn aus dem Abgang von aufgegebenen  

Geschäftsbereichen 

   

 

 

 Abschreibungen auf Sachanlagen      

 Wertminderungen auf Sachanlagen      

 Abschreibungen auf Nutzungsrechte      

 Wertminderungen, abzüglich Wertaufholungen, auf 

finanzielle Vermögenswerte 

   

 

 

 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte      

 Wertminderungen auf den Geschäfts- oder Firmen-

wert 

   

 

 

 Aufwand aus anteilsbasierter Vergütung      

 Verlust/(Gewinn) Neubewertung von als Finanzin-

vestition gehaltenen Immobilien 

   

 

 

 Gewinn aus dem Verkauf oder Abgang von Sachan-

lagen 

   

 

 

 Zunahme/(Abnahme) der derivativen und sonstigen 

finanziellen Vermögenswerte, die als zu Handels-

zwecken gehalten klassifiziert wurden 

   

 

 

 Differenz zwischen Pensionsaufwand und gezahlten 

Pensionskassenbeiträgen 

  

                                       

       

       

 Veränderungen im Nettoumlaufvermögen:      

 (Zunahme)/Abnahme der Vorräte      

 (Zunahme)/Abnahme der Forderungen aus Liefe-

rungen und Leistungen und sonstigen Forderungen 

   

 

 

 (Zunahme)/Abnahme der Vertragsvermögenswerte      

 (Zunahme)/Abnahme der Vertragskosten      

 (Zunahme)/Abnahme der Rechte auf Erhalt zurück-

gegebener Produkte 

   

 

 

 Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lie-

ferungen und Leistungen und sonstigen Verbind-

lichkeiten 

   

 

 

 Zunahme/(Abnahme) der Vertragsverbindlichkeiten      

 Zunahme/(Abnahme) der Rückerstattungsverbind-

lichkeiten 

   

 

 

 Zunahme/(Abnahme) der Rückstellungen      

 Zunahme/(Abnahme) der passivischen Abgrenzun-

gen 

  

                                       

       

 Zahlungsmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit      
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 Konzern-Kapitalflussrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 
(Fortsetzung) 

  

  Anhang 2020  2019 

              in T€            in T€ 

       

IAS 7.35 Gezahlte Ertragsteuern      

       

                                           

       

 Nettozahlungsmittelzufluss aus betrieblicher  
Tätigkeit 

  

                                       

       

       

IAS 7.10 Cashflows aus Investitionstätigkeit      

IAS 7.16       

IAS 7.31 Erhaltene Zinsen      

IAS 7.38 

IAS 24.19(d) 

Von assoziierten Unternehen erhaltenen  

Dividenden 

   

 

 

IAS 7.38 

IAS 24.19(e) 

Von Gemeinschaftsunternehmen erhaltene  

Dividenden 

   

 

 

IAS 7.31 Erhaltene Dividenden von Eigenkapitalinstrumen-

ten, die als erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis  

designiert wurden 

   

 

 

 Erlöse aus dem Abgang von Eigenkapitalinstrumen-

ten, die als erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis  

gehalten wurden 

   

 

 

IAS 7.39 Erlöse aus dem Abgang von Tochterunternehmen 4     

IAS 7.17 

IAS 7.17 

Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen    

 

 

 Zahlungen für Sachanlagen      

IAS 20.28 Zuwendungen der öffentlichen Hand zum Erwerb 

von Sachanlagen 

   

 

 

 Erwerb von assoziierten Unternehmen      

 Erwerb von Eigenkapitalinstrumenten, die als  

erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis designiert  

wurden 

   

 

 

 Erwerb von Patenten und Warenzeichen      

IAS 7.39 Erwerb von Tochterunternehmen 3     

 Einzahlungen aus der Erfüllung der zu Sicherungs-

zwecken gehaltenen derivativen Finanzinstrumente 

   

 

 

 Auszahlungen aus der Erfüllung der zu Sicherungs-

zwecken gehaltenen derivativen Finanzinstrumente  

  

                                       

       

 Nettoabfluss/-zufluss an Zahlungsmitteln aus  
Investitionstätigkeit 
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 Konzern-Kapitalflussrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 
(Fortsetzung) 

  

  Anhang 2020  2019 

              in T€            in T€ 

       

IAS 7.10 Cashflows aus Finanzierungstätigkeit      

IAS 7.17       

IAS 7.31 Gezahlte Dividenden      

IAS 7.34       

IAS 7.31 

IFRS 16.50(b) 

Gezahlte Zinsen    

 

 

IAS 7.17(d) Rückzahlung von Darlehen      

IAS 7.17(b) Rückkauf eigener Aktien      

IAS 7.17(e) 

IFRS 16.50(a) 

Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten    

 

 

IAS 7.17(c) Erlöse aus der Ausgabe von Wandelanleihen      

IAS 7.17(a) Erlöse aus der Ausgabe neuer Aktien      

IAS 7.17(c) Erlöse aus dem Verkauf eigener Akien      

IAS 7.21 Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen      

IAS 7.28 Transaktionskosten der erhaltenen Darlehen      

       

 Einzahlungen aus dem teilweisen Abgang von An-

teilen eines Tochterunternehmens, die nicht zu ei-

nem Verlust der Beherrschung führen 5 

  

 

 

 Einzahlungen aus der Erfüllung von derivativen  

Finanzinstrumenten zur Absicherung des Zinsände-

rungsrisikos 

   

 

 

 Auszahlungen aus der Erfüllung von derivativen  

Finanzinstrumenten zur Absicherung des Zinsände-

rungsrisikos 

  

                                       

       

 Nettoabfluss an Zahlungsmitteln aus  
Finanzierungstätigkeit 

   

 

 

       

 Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln 
und Zahlungsmitteläquivalenten 

   

 

 

       

 Zahlungsmittel/Zahlungsmitteläquivalente zu  
Beginn des Geschäftsjahrs 

   

 

 

       

IAS 7.28 Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf 

Kassabestand in fremder Währung 

  

                                       

       

 Zahlungsmittel/Zahlungsmitteläquivalente am 
Ende des Geschäftsjahrs 
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Konzernanhang der International GAAP Holding AG zum  
31. Dezember 2020 
 

 1. Allgemeine Angaben 
 

IAS 1.138(a), 

(c) 

IAS 24.13 

Die International GAAP Holding AG (nachfolgend: „die Gesellschaft“ oder „der Konzern“) ist 
eine in Deutschland ansässige fiktive Aktiengesellschaft. Ihr Mutterunternehmen und zugleich 

oberstes Mutterunternehmen ist die fiktive International Group Holding AG. Eingetragener 

Sitz und Hauptsitz der Gesellschaft ist Friedensallee 135-145, Eurostadt. Die Hauptaktivitäten 

der Gesellschaft und ihrer Tochterunternehmen sind die Herstellung und der Vertrieb von 

technischen Werkzeugen sowie Freizeitartikeln, insbesondere Sportschuhen und -ausrüstung 

sowie Ausrüstung für Spiele im Freien. Daneben werden die Installation von Computersoft-

ware für spezialisierte, kommerzielle Anwendungen sowie der Bau von Wohneigentum ange-

boten. Die Herstellung und der Verkauf von Spielwaren und Fahrrädern wurden im Geschäfts-

jahr aufgegeben. Weitere Informationen enthält die Segmentberichterstattung in Tz. 6. 

  

IAS 1.16 Der Konzernabschluss wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting 

Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 

315e Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. 

  

  

  

 2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

2.1. Grundlagen der Aufstellung des Abschlusses 
IAS 1.112(a),  

117, 119-121 

 

  

Hinweis Im Folgenden handelt es sich um Beispiele von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die 

im Abschluss des Unternehmens angabepflichtig sein können. Die Unternehmen sind ver-

pflichtet, in einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den die bei Erstellung des Abschlusses herangezogenen Bewertungsgrundlage(n) sowie sons-

tige angewandte Rechnungslegungsmethoden anzugeben, die zum Verständnis des Abschlus-

ses von Bedeutung sind. Eine Bilanzierungs- und Bewertungsmethode kann aufgrund der Art 

der Unternehmenstätigkeit wesentlich sein, selbst wenn die Beträge in der laufenden oder 

früheren Periode(n) unwesentlich sind. 

 

Bei der Entscheidung, ob eine bestimmte Bilanzierungs- und Bewertungsmethode anzugeben 

ist, hat das Management zu würdigen, ob diese Angabe dem Adressaten das Verständnis er-

leichtert, wie sich die Transaktionen sowie andere Ereignisse und Bedingungen in der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage widerspiegeln. Die Angabe bestimmter Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden ist insbesondere dann für den Adressaten nützlich, wenn es sich um die 

Wahl einer Methode aus einer Mehrzahl von Methoden handelt, die ein Standard oder eine 

Interpretation zulässt. 

 

 Jedes Unternehmen berücksichtigt die Art der Unternehmenstätigkeit und die Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden, von denen ein Adressat seines Abschlusses erwarten würde, dass 

sie für ein solches Unternehmen angegeben werden. Des Weiteren ist es sachgerecht, jede 

wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethode anzugeben, die nicht gem. den IFRS vor-

geschrieben ist, aber in Übereinstimmung mit IAS 8 Rechnungslegungsmethoden, Änderungen 

von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehler ausgewählt und angewendet wurde. 

 

Für Zwecke der Vollständigkeit sind in diesem Musterkonzernabschluss Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden für einige unwesentliche Sachverhalte angegeben, obwohl dies nach IFRS 

nicht gefordert ist. 
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IAS 1.17(b), 

112(a), 117(a) 

 

Der Konzernabschluss wurde auf Grundlage der historischen Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten aufgestellt. Davon ausgenommen sind bestimmte Immobilien und Finanzinstrumente, 

die zum Neubewertungsbetrag oder zum beizulegenden Zeitwert am Bilanzstichtag angesetzt 

wurden. Eine entsprechende Erläuterung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden.  

 

Historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten basieren im Allgemeinen auf dem beizule-

genden Zeitwert der im Austausch für den Vermögenswert entrichteten Gegenleistung. 

  

IFRS 13.9 

 

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der in einem geordneten Geschäftsvorfall zwischen 

Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswerts eingenom-

men bzw. für die Übertragung einer Schuld gezahlt werden würde. Dies gilt unabhängig davon, 

ob der Preis direkt beobachtbar oder unter Anwendung einer Bewertungsmethode geschätzt 

worden ist. 

  

IFRS 13.11 Bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts eines Vermögenswerts oder einer Schuld be-

rücksichtigt der Konzern bestimmte Merkmale des Vermögenswerts oder der Schuld (bspw. 

Zustand und Standort des Vermögenswerts oder Verkaufs- und Nutzungsbeschränkungen), 

wenn Marktteilnehmer diese Merkmale bei der Preisfestlegung für den Erwerb des jeweiligen 

Vermögenswerts oder die Übertragung der Schuld zum Bewertungsstichtag ebenfalls berück-

sichtigen würden. Im vorliegenden Konzernabschluss wird der beizulegende Zeitwert für die 

Bewertung und/oder die Angabepflichten grundsätzlich auf dieser Grundlage ermittelt. Davon 

ausgenommen sind: 

 

 anteilsbasierte Vergütungen im Anwendungsbereich von IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung,  

 Leasingverhältnisse, die in den Anwendungsbereich von IFRS 16 Leasingverhältnisse fallen, 

und  

 Bewertungsmaßstäbe, die dem beizulegenden Zeitwert ähneln, ihm aber nicht entspre-

chen, z.B. der Nettoveräußerungswert in IAS 2 Vorräte oder der Nutzungswert in IAS 36 

Wertminderung von Vermögenswerten. 

  

IFRS 13.72 ff. Der beizulegende Zeitwert ist nicht immer als Marktpreis verfügbar. Häufig muss er auf Basis 

verschiedener Bewertungsparameter ermittelt werden. In Abhängigkeit von der Verfügbarkeit 

beobachtbarer Parameter und der Bedeutung dieser Parameter für die Ermittlung des beizule-

genden Zeitwerts im Ganzen wird der beizulegende Zeitwert den Stufen 1, 2 oder 3 zugeord-

net. Die Unterteilung erfolgt nach folgender Maßgabe:  

 

 Eingangsparameter der Stufe 1 sind notierte Preise (unbereinigt) auf aktiven Märkten für 

identische Vermögenswerte oder Schulden, auf die das Unternehmen am Bewertungs-

stichtag zugreifen kann. 

 Eingangsparameter der Stufe 2 sind andere Eingangsparameter als die auf Stufe 1 enthal-

tenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Schuld entweder direkt be-

obachtbar sind oder indirekt aus anderen Preisen abgeleitet werden können. 

 Eingangsparameter der Stufe 3 sind für den Vermögenswert oder die Schuld nicht be-

obachtbare Parameter. 

  

IAS 1.17(b),  

112(a), 117 

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden nachfolgend erläutert. 
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2.2. Unternehmensfortführung 

  

IAS 1.25 

* 

Die Geschäftsführung hat zum Zeitpunkt der Genehmigung des Abschlusses die gerechtfer-

tigte Erwartung, dass der Konzern über ausreichende Ressourcen verfügt, um in absehbarer 

Zukunft operativ weiter bestehen zu können. Daher wurde der Konzernabschluss weiterhin 

unter Zugrundelegung der Fortführungsannahme aufgestellt. 

  

 * Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieser Bereich des Musterkonzernabschlusses von 

den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein kann. Weitere Informationen über 

mögliche Auswirkungen sind in der Tabelle in den Anlagen enthalten. Bei den betroffenen 

Bereichen wird erwartet, dass das Unternehmen die Auswirkungen des Klimawandels im 

Anhang entsprechend erläutert. 

  

  
 

2.3. Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
  

IAS 8.14-15 2.3.1. [Bezeichnung der geänderten Bilanzierungsmethode] 
  

IAS 8.28(a) 

IAS 8.28(c) 

IAS 8.28(b) 

IAS 8.28(d) 

IAS 8.28(e) 

IAS 8.28(f)(i) 

[Beschreibung der Art der Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode, Beschreibung 

der Übergangsbestimmungen (falls zutreffend) und Beschreibung der Übergangsbestimmun-

gen, die sich auf zukünftige Perioden auswirken könnten (falls zutreffend).] 

 

Die folgende Tabelle fasst die Auswirkungen der Änderung auf den Konzernabschluss zusam-

men. Die Auswirkungen der Änderung auf das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Ak-

tie sind in Tz. 16 dargestellt. 

  

 Gewinn- und Verlustrechnung 2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 [Darstellung der betroffenen Posten]    

     

 Erhöhung/(Verminderung) des Jahresüberschusses    

     

 Bilanz 31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 [Darstellung der betroffenen Posten]    

     

 Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens    

     

IAS 8.28(g) 

 

 

IAS 8.28(h) 

[Beschreibung der Anpassungsbeträge im Hinblick auf Perioden, die vor den ausgewiesenen 

Perioden liegen (soweit durchführbar).] 

 

[Sofern eine rückwirkende Anwendung für eine bestimmte frühere Periode, oder für Perioden, 

die vor den ausgewiesenen Perioden liegen, undurchführbar ist, so sind die Umstände darzu-

stellen, die zu diesem Zustand geführt haben, unter Angabe wie und ab wann die Änderung an-

gewandt wurde.] 
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 2.3.2. Neue und geänderte Standards und Interpretationen 
  

IAS 8.28 Die Gesellschaft hat im aktuellen Geschäftsjahr die nachfolgend dargestellten neuen bzw. ge-

änderten Standards und Interpretationen erstmalig angewandt. 

  

  

 Änderungen an IFRS 9, IAS 39 und IFRS 7 Interest Rate Benchmark Reform 
  

 Die Gesellschaft hat diese Änderungen erstmals im laufenden Geschäftjahr angewendet. Die 

Änderungen modifizieren spezifische Anforderungen an die Bilanzierung von Sicherungsbezie-

hungen, damit die Bilanzierung betroffener Sicherungsbeziehungen während der Zeit der Unsi-

cherheit fortgesetzt werden kann, bis die von den bestehenden Referenzzinssätzen betroffenen 

Grundgeschäfte oder Sicherungsinstrumente infolge der laufenden Reformen der Referenz-

zinssätze angepasst werden. 

 

Die Änderungen sind für die Gesellschaft relevant, da sie die Bilanzierung von Sicherungsbezie-

hungen auf Absicherungen von Zinsänderungsrisiken, die sich auf Referenzzinssätze beziehen, 

anwendet. Die Anwendung der Änderungen hatte die nachfolgenden Auswirkungen auf den 

Konzernabschluss: 

 

 Der Konzern hat variabel verzinsliche Darlehen, die an den IBOR-Zinssatz gebunden sind 

und durch Zinssatz-Swaps abgesichert sind. Die Änderungen erlauben die Fortsetzung der 

Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen, auch wenn aufgrund der Reformen der Referenz-

zins-sätze Unsicherheit über den Zeitpunkt und die Höhe der abgesicherten Zahlungs-

ströme besteht. 

 Der Konzern hat auf [Währung B] lautende festverzinsliche Schuldtitel ausgegeben, die 

durch [Währung B]-fix gegen [Währung B] IBOR-Zinssatz-Swaps absichert werden. Die Än-

derungen erlauben die Fortführung der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen auch 

dann, wenn in Zukunft der abgesicherte Referenzzinssatz, [Währung B] IBOR, möglicher-

weise nicht mehr separat identifiziert werden kann. Diese Erleichterung erstreckt sich je-

doch nicht auf die Voraussetzung, dass die designierte Zinsrisikokomponente weiterhin ver-

lässlich bewertbar sein muss. Ist die Risikokomponente nicht mehr verlässlich bewertbar, 

muss die Sicherungsbeziehung beendet werden. 

 Der Konzern wird den kumulierten Gewinn oder Verlust für designierte Absicherungen von 

Zahlungsströmen, die einer Reform der Referenzzinsätze unterliegen, weiterhin in der 

Cashflow-Hedge-Rücklage erfassen, auch wenn sich aus der Reform eine Unsicherheit be-

züglich des Zeitpunkts und der Höhe der Zahlungsströme der abgesicherten Posten ergibt. 

Sollte die Gesellschaft der Ansicht sein, dass die abgesicherten zukünftigen Zahlungsströme 

aus anderen Gründen als der Reform der Referenzzinssätze nicht mehr erwartet werden, 

wird der kumulierte Gewinn oder Verlust sofort in die Gewinn- und Verlustrechnung umge-

bucht. 

 

Die Änderungen enthalten auch neue Angabepflichten in IFRS 7 für die Sicherungsbeziehungen , 

die den durch die Änderungen eingeführten Ausnahmen unterliegen. Diese neuen Angaben 

sind in Tz. 49.7 dargestellt.  

  

  

 

Änderungen an IFRS 16 Auf die Coronavirus-Pandemie bezogene Mietkonzessionen 

  

IFRS 16.46A Im Mai 2020 veröffentlichte der IASB die Änderung zu IFRS 16, um Leasingnehmern eine prakti-

sche Erleichterung bei der Bilanzierung von Mietkonzessionen zu bieten, die als direkte Folge 

der COVID-19-Pandemie eingeräumt wurden. Die praktische Erleichterung erlaubt es Leasing-

nehmern, auf die Beurteilung, ob eine aufgrund der COVID-19-Pandemie eingeräumte Mietkon-

zession eine Vertragsänderung darstellt, zu verzichten. Ein Leasingnehmer, der diese Erleichte-

rung in Anspruch nimmt, muss jede Änderung der Leasingzahlungen, die sich aus der COVID-19-

bezogenen Mietkonzession ergibt, auf dieselbe Weise bilanzieren, wie er die Änderung unter 
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Anwendung von IFRS 16 bilanzieren würde, wenn diese keine Änderung des Leasingvertrags 

wäre. 

  

IFRS 16.46B Die praktische Erleichterung gilt nur für Mietzugeständnisse, die als direkte Folge von COVID-19 

vereinbart oder erlassen wurden, und nur dann, wenn alle der folgenden Bedingungen kumula-

tiv erfüllt sind: 

 

(1) Die Änderung der Leasingzahlungen darf nur zu einer Veränderung der Gegenleistung füh-

ren, die substanziell gleich oder geringer der Gegenleistung vor Gewährung war. 

(2) Jede Reduzierung der Leasingzahlungen betrifft nur Zahlungen, die ursprünglich am oder 

vor dem 30. Juni 2021 fällig waren (eine Mietkonzession erfüllt diese Bedingung, wenn sie 

zu verringerten Mietzahlungen am oder vor dem 30. Juni 2021 und erhöhten Mietzahlun-

gen führt, die über den 30. Juni 2021 hinausgehen). 

(3) Die Änderungen dürfen nicht mit weiteren wesentlichen Änderungen der Bedingungen  

oder Vertragskonditionen einhergehen. 

  

IAS 8.28(a)-(c) 

IFRS 16.C1A 

Die Gesellschaft hat die Änderungen an IFRS 16 im laufenden Geschäftsjahr vorzeitig angewen-

det. Dies hatte folgende Auswirkungen auf die Bilanzierung. 

  

IFRS 16.60A(a) Die Gesellschaft hat die praktische Erleichterung rückwirkend auf alle Mietkonzessionen ange-

wandt, die die Bedingungen in IFRS 16:46B erfüllen. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden 

nicht angepasst. 

  

IFRS 16.60A(b) Die Gesellschaft hat von einem [x]-monatigen Verzicht auf Mietzahlungen für Gebäude in [Land 

A] profitiert. Der Verzicht auf Leasingzahlungen in Höhe von __ T€ wurde als negative variable 

Leasingzahlung in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Die Gesellschaft hat den Teil der 

Leasingverbindlichkeit, der durch den Verzicht auf die Leasingzahlungen erloschen ist, in Über-

einstimmung mit den Anforderungen von IFRS 9.3.3.1 ausgebucht. 

 

Die Gesellschaft hat einen [x]-monatigen Zahlungsaufschub auf Mietzahlungen für Gebäude in 

[Land B] erhalten. Der Zahlungsaufschub reduziert die Zahlungen bis [Datum] um __ T€ und er-

höht die Zahlungen im Zeitraum von [Datum] bis [Datum] um __ T€. Die Leasingverbindlichkeit 

wurde unter Verwendung der reduzierten Leasingzahlungen und des ursprünglich angewende-

ten Zinssatzes neu bewertet, was zu einer Verringerung der Leasingverbindlichkeit um __ T€ 
führte, die als negative variable Leasingzahlung in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst 

wurde. Für die Leasingverbindlichkeiten wurde weiterhin Zinsaufwand erfasst. 

  

  

 Aktualisierung der Verweise auf das Rahmenkonzept für die Finanzberichterstattung in den 
IFRS Standards 

  

 Zusammen mit dem überarbeiteten Rahmenkonzept für die Finanzberichterstattung, das mit 

Veröffentlichung am 29. März 2018 in Kraft getreten ist, hat der IASB auch Änderungen zu Ver-

weisen auf das Rahmenkonzept in den IFRS-Standards veröffentlicht. Nicht alle Änderungen 

aktualisieren jedoch diese Verlautbarungen in Bezug auf Verweise und Zitate aus dem Rah-

menkonzept so, dass sie sich auf das überarbeitete Rahmenkonzept beziehen. Einige Verlaut-

barungen werden nur aktualisiert, um anzugeben, auf welche Version des Rahmenkonzepts 

sie sich beziehen (das vom IASB 2001 verabschiedete IASC-Rahmenkonzept, das IASB-Rahmen-

konzept von 2010 oder das neue überarbeitete Rahmenkonzept von 2018) oder um darauf 

hinzuweisen, dass die Definitionen im Standard nicht mit den neuen Definitionen aktualisiert 

wurden, die im überarbeiteten Rahmenkonzept entwickelt wurden. 

 

Die Änderungen, bei denen es sich tatsächlich um Aktualisierungen handelt, betreffen IFRS 2, 

IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22 

und SIC-32. 

 

Die Gesellschaft hat die Änderungen erstmals im laufenden Geschäftsjahr angewendet. Die 

Anwendung hatte keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss. 
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 Änderungen an IFRS 3 Definition eines Geschäftsbetriebs 
  
 Die Gesellschaft hat die Änderungen an IFRS 3 erstmals im laufenden Geschäftsjahr angewen-

det. Die Änderungen dienen der Klarstellung der Definition eines Geschäftsbetriebs. Ein Ge-

schäftsbetrieb ist unverändert durch die drei Elemente Inputfaktor(en), Prozess(e) und Output 

definiert. Die Inputfaktoren und darauf angewendete Prozesse sollen dabei derart zum Einsatz 

kommen, dass sie zur Erzeugung von Output beitragen können. Die geänderte Definition von 

Output legt den Fokus auf die Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen an den Kunden, 

umfasst daneben aber auch Investitionserträge wie Dividenden, Zinsen und sonstige Erträge. 

Dagegen dienen Kostenreduktionen nicht mehr als Merkmal von Output. 

 

Die Änderungen stellen klar, dass für das Vorliegen eines Geschäftsbetriebs ein Erwerb min-

destens einen Inputfaktor und einen substanziellen Prozess umfassen muss, die zusammen 

signifikant zur Fähigkeit beitragen, Output erzeugen zu können. Das Vorliegen von Prozessen 

ist demnach letztlich der Unterschied zwischen dem Erwerb eines Geschäftsbetriebs und dem 

Erwerb einer Gruppe von Vermögenswerten. Die Prüfung ist dabei abhängig davon, ob mit der 

erworbenen Gruppe von Tätigkeiten und Vermögenswerten bereits Output erzeugt wird oder 

nicht. 

 

Zusätzlich wurde ein sog. Konzentrationstest als transaktionsbezogenes Wahlrecht eingeführt, 

der eine vereinfachte Beurteilung ermöglicht, ob ein erworbenes Bündel von Aktivitäten und 

Vermögenswerten keinen Geschäftsbetrieb darstellt. Dies ist dann der Fall, wenn sich der bei-

zulegende Zeitwert des erworbenen Bruttovermögens ganz überwiegend („substantially all“) 
auf einen einzelnen identifizierbaren Vermögenswert (bzw. eine Gruppe von vergleichbaren 

identifizierbaren Vermögenswerten) konzentriert. 

 

Die Änderungen wurden prospektiv auf alle Unternehmenszusammenschlüsse und Erwerbe 

von Vermögenswerten angewendet, bei denen das Erwerbsdatum am oder nach dem 1. Ja-

nuar 2020 liegt. Die Anwendung der Änderungen hatte keine Auswirkungen auf den Konzern-

abschluss, da die im laufenden Geschäftsjahr erworbenen Unternehmen sowohl nach der bis-

herigen als auch der geänderten Definition einen Geschäftsbetrieb darstellen. 

  

  

 Änderungen an IAS 1 und IAS 8 Definition von Wesentlichkeit 

  

 Die Gesellschaft hat die Änderungen an IAS 1 und IAS 8 erstmals im laufenden Geschäftsjahr 

angewendet. Die Änderungen an IAS 1 dienen der Verfeinerung der Definition von Wesentlich-

keit durch Vereinheitlichung des Wortlauts der in verschiedenen Standards und Verlautbarun-

gen des IASB enthaltenen Wesentlichkeitsdefinition und der Schärfung von mit der Definition 

in Zusammenhang stehenden Begrifflichkeiten. Dabei wird der Begriff der Verschleierung ein-

geführt und durch Beispiele illustriert. 

 

Die überarbeitete Definition legt den Fokus auf die Wesentlichkeit von Informationen. Danach 

sind Informationen wesentlich, wenn vernünftigerweise damit zu rechnen ist, dass das Auslas-

sen, das fehlerhafte Darstellen und/oder das Verschleiern die Entscheidungen der primären 

Adressaten von IFRS-Abschüssen beeinflussen könnten, die sie auf Basis dieser Abschlüsse 

treffen. 

 

Die überarbeitete Definition von Wesentlichkeit ist nur noch in IAS 1 enthalten. In IAS 8 wird 

lediglich darauf verwiesen, dass „wesentlich“ in IAS 1 definiert und in IAS 8 mit der gleichen 

Bedeutung anzuwenden ist. 

 

Die Anwendung der Änderungen hatte keine Auswirkung auf den Konzernabschluss. 
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IAS 8.41 

IAS 8.45 
2.4. Fehlerkorrekturen 

  

IAS 8.49(a) [Beschreibung der Art des Fehlers aus einer früheren Periode] 

IAS 8.49(b)(i)  

 Die folgende Tabelle fasst die Auswirkungen des Fehlers auf den Konzernabschluss zusammen. 

Die Auswirkungen auf das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie sind in Tz. 16 dar-

gestellt. 

  

 Gewinn- und Verlustrechnung 2019 

  in T€ 

   

 [Darstellung der betroffenen Posten]  

   

 Erhöhung/(Verminderung) des Jahresüberschusses  

   

 Bilanz 31.12.2019 

  in T€ 

   

 [Darstellung der betroffenen Posten]  

   

 Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens  

  

IAS 8.49(d) [Sofern eine rückwirkende Anpassung für eine bestimmte frühere Periode nicht durchführbar 

ist, so sind die Umstände dazustellen, die zu diesem Zustand geführt haben, unter Angabe wie 

und ab wann der Fehler korrigiert wurde.] 

  

  

 2.5. Konsolidierung 
 2.5.1. Tochterunternehmen 
  

 Der Konzernabschluss beinhaltet den Abschluss des Mutterunternehmens und der von ihm 

beherrschten Unternehmen einschließlich strukturierter Unternehmen (seine Tochterunter-

nehmen). Die Gesellschaft erlangt die Beherrschung, wenn sie: 

 

 Verfügungsmacht über das Beteiligungsunternehmen ausüben kann, 

 schwankenden Renditen aus ihrer Beteiligung ausgesetzt ist, und 

 die Renditen aufgrund ihrer Verfügungsmacht der Höhe nach beeinflussen kann. 

 

Die Gesellschaft nimmt eine Neubeurteilung vor, ob sie ein Beteiligungsunternehmen be-

herrscht oder nicht, wenn Tatsachen und Umstände darauf hinweisen, dass sich eines oder 

mehrere der oben genannten drei Kriterien der Beherrschung verändert haben. 

 

Wenn die Gesellschaft keine Stimmrechtsmehrheit besitzt, so beherrscht sie das Beteiligungs-

unternehmen dennoch, wenn sie durch ihre bestehenden Stimmrechte über die praktische 

Möglichkeit verfügt, die maßgeblichen Tätigkeiten des Beteiligungsunternehmens einseitig zu 

bestimmen. Bei der Beurteilung, ob ihre bestehenden Stimmrechte für die Bestimmungs-

macht ausreichen, berücksichtigt die Gesellschaft alle Tatsachen und Umstände, darunter: 

 

 den Umfang der im Besitz der Gesellschaft befindlichen Stimmrechte im Verhältnis zum 

Umfang und zur Verteilung der Stimmrechte anderer Stimmrechtsinhaber; 

 potenzielle Stimmrechte der Gesellschaft, anderer Stimmrechtsinhaber und anderer Par-

teien; 

 Rechte aus anderen vertraglichen Vereinbarungen; und 

 weitere Tatsachen und Umstände, die darauf hinweisen, dass die Gesellschaft die gegen-

wärtige Möglichkeit besitzt oder nicht besitzt, die maßgeblichen Tätigkeiten zu den Zeit-

punkten, zu denen Entscheidungen getroffen werden müssen, unter Berücksichtigung des 
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Abstimmungsverhaltens bei früheren Haupt- bzw. Gesellschafterversammlungen zu be-

stimmen. 

 

Ein Tochterunternehmen wird ab dem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschaft die Beherrschung 

über das Tochterunternehmen erlangt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Beherrschung durch 

die Gesellschaft endet, in den Konzernabschluss einbezogen. Dabei werden die Ergebnisse der 

im Laufe des Jahres erworbenen oder veräußerten Tochterunternehmen entsprechend ab 

dem tatsächlichen Erwerbszeitpunkt bzw. bis zum tatsächlichen Abgangszeitpunkt in der Kon-

zern-Gewinn- und Verlustrechnung und dem sonstigen Konzern-Ergebnis erfasst. 

 

Der Gewinn oder Verlust und jeder Bestandteil des sonstigen Ergebnisses sind den Gesell-

schaftern des Mutterunternehmens und den nicht beherrschenden Gesellschaftern zuzuord-

nen. Dies gilt selbst dann, wenn dies dazu führt, dass die Anteile der nicht beherrschenden Ge-

sellschafter einen Negativsaldo aufweisen. 

 

Sofern erforderlich, werden die Jahresabschlüsse der Tochterunternehmen angepasst, um die 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden an die im Konzern zur Anwendung kommenden Me-

thoden anzugleichen. 

 

Alle konzerninternen Vermögenswerte, Schulden, Eigenkapital, Erträge, Aufwendungen und 

Cashflows im Zusammenhang mit Geschäftsvorfällen zwischen Konzernunternehmen werden 

im Rahmen der Konsolidierung vollständig eliminiert. 

  

 a) Änderungen der Beteiligungsquote des Konzerns an bestehenden Tochterunternehmen 
  

 Änderungen der Beteiligungsquoten des Konzerns an Tochterunternehmen, die nicht zu einem 

Verlust der Beherrschung über dieses Tochterunternehmen führen, werden als Eigenkapital-

transaktion bilanziert. Die Buchwerte der vom Konzern gehaltenen Anteile und der nicht be-

herrschenden Anteile werden so angepasst, dass sie die Änderungen der an den Tochterunter-

nehmen bestehenden Anteilsquoten widerspiegeln. Jede Differenz zwischen dem Betrag, um 

den die nicht beherrschenden Anteile angepasst werden, und dem beizulegenden Zeitwert der 

gezahlten oder erhaltenen Gegenleistung wird unmittelbar im Eigenkapital erfasst und den 

Gesellschaftern des Mutterunternehmens zugeordnet. 

 

Wenn die Gesellschaft die Beherrschung über ein Tochterunternehmen verliert, wird der Ent-

konsolidierungsgewinn oder -verlust erfolgswirksam erfasst. Dieser wird ermittelt aus der Dif-

ferenz zwischen  

 

(i) dem Gesamtbetrag des beizulegenden Zeitwerts der erhaltenen Gegenleistung und dem 

beizulegenden Zeitwert der zurückbehaltenen Anteile und  

(ii) dem Buchwert der Vermögenswerte (einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwerts), der 

Schulden des Tochterunternehmens und aller nicht beherrschenden Anteile.  

 

Alle im Zusammenhang mit diesem Tochterunternehmen im sonstigen Ergebnis ausgewiese-

nen Beträge werden so bilanziert, wie dies bei einem Verkauf der Vermögenswerte erfolgen 

würde, d.h. Umgliederung in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung oder direkte Übertra-

gung in die Gewinnrücklagen. 

 

 Sofern die Gesellschaft Anteile an dem bisherigen Tochterunternehmen zurückbehält, werden 

diese mit dem zum Zeitpunkt des Verlusts der Beherrschung festgestellten beizulegenden Zeit-

wert angesetzt. Dieser Wert stellt die Anschaffungskosten der Anteile dar, die abhängig vom 

Grad der Beherrschung in der Folge gemäß IFRS 9 Finanzinstrumente oder nach den Vorschrif-

ten für assoziierte oder Gemeinschaftsunternehmen bewertet werden. 
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 b) Erwerb von Tochterunternehmen 
  

 Der Erwerb von Geschäftsbetrieben wird nach der Erwerbsmethode bilanziert. Die bei einem 

Unternehmenszusammenschluss übertragene Gegenleistung wird zum beizulegenden Zeit-

wert bewertet. Dieser bestimmt sich aus der Summe der zum Erwerbszeitpunkt gültigen bei-

zulegenden Zeitwerte der übertragenen Vermögenswerte, der von den früheren Eigentümern 

des erworbenen Unternehmens übernommenen Schulden und der vom Konzern emittierten 

Eigenkapitalinstrumente im Austausch gegen die Beherrschung des erworbenen Unterneh-

mens. Mit dem Unternehmenszusammenschluss verbundene Transaktionskosten werden bei 

Anfall erfolgswirksam erfasst.  

 

Die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen Schulden werden mit 

ihren beizulegenden Zeitwerten bewertet. Hierzu gelten folgende Ausnahmen:  

 

 Latente Steueransprüche oder latente Steuerschulden und Vermögenswerte oder Ver-

bindlichkeiten in Verbindung mit Vereinbarungen für Leistungen an Arbeitnehmer werden 

gemäß IAS 12 Ertragsteuern bzw. IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer erfasst und bewer-

tet;  

 Schulden oder Eigenkapitalinstrumente, welche sich auf anteilsbasierte Vergütungen oder 

auf den Ausgleich anteilsbasierter Vergütungen durch den Konzern beziehen, werden zum 

Erwerbszeitpunkt gemäß IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung bewertet (siehe Tz. 2.24 b)) und  

 Vermögenswerte (oder Veräußerungsgruppen), die gemäß IFRS 5 Zur Veräußerung gehal-

tene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche als zur Veräuße-

rung gehalten eingestuft sind, werden gemäß diesem IFRS bewertet. 

 

Der Geschäfts- oder Firmenwert ergibt sich als Überschuss der Summe aus der übertragenen 

Gegenleistung, dem Betrag aller nicht beherrschenden Anteile an dem erworbenen Unterneh-

men und dem beizulegenden Zeitwert des zuvor vom Erwerber gehaltenen Eigenkapitalanteils 

an dem erworbenen Unternehmen (sofern gegeben) über den Saldo der zum Erwerbszeit-

punkt ermittelten beizulegenden Zeitwerte der erworbenen identifizierbaren Vermögens-

werte und der übernommenen Schulden. Für den Fall, dass sich – auch nach nochmaliger Be-

urteilung – ein negativer Unterschiedsbetrag ergibt, wird dieser unmittelbar als Ertrag erfolgs-

wirksam erfasst. 

 

Anteile nicht beherrschender Gesellschafter an Tochterunternehmen werden getrennt vom 

Eigenkapital des Konzerns ausgewiesen. Solche Anteile nicht beherrschender Gesellschafter, 

die gegenwärtig Eigentumsrechte vermitteln und dem Inhaber im Falle der Liquidation das 

Recht gewähren, einen proportionalen Anteil am Nettovermögen des Unternehmens zu erhal-

ten, werden bei Zugang entweder zum beizulegenden Zeitwert oder zum entsprechenden An-

teil des identifizierbaren Nettovermögens bewertet. Dieses Wahlrecht kann bei jedem Unter-

nehmenszusammenschluss neu ausgeübt werden. Andere Komponenten von Anteilen nicht 

beherrschender Gesellschafter werden mit ihren beizulegenden Zeitwerten oder den Wert-

maßstäben bewertet, die sich aus anderen Standards ergeben. Nach dem Erwerb ergibt sich 

der Buchwert der Anteile nicht beherrschender Gesellschafter aus dem Wert der Anteile bei 

der erstmaligen Erfassung zuzüglich des Anteils der nicht behherschenden Gesellschafter an 

den nachfolgenden Eigenkapitalveränderungen. 

 

Enthält die übertragene Gegenleistung eine bedingte Gegenleistung, wird diese mit dem zum 

Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert bewertet. Änderungen des beizulegen-

den Zeitwerts der bedingten Gegenleistung innerhalb des Bewertungszeitraums werden rück-

wirkend korrigiert und entsprechend gegen den Geschäfts- oder Firmenwert gebucht. Berich-

tigungen während des Bewertungszeitraumes sind Anpassungen, um zusätzliche Informatio-

nen über Fakten und Umstände widerzuspiegeln, die zum Erwerbszeitpunkt bestanden. Der 

Bewertungszeitraum darf jedoch ein Jahr vom Erwerbszeitpunkt an nicht überschreiten.  

 

Die Bilanzierung von Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung, 

die keine Berichtigungen während des Bewertungszeitraumes darstellen, erfolgt in Abhängig-

keit davon, wie die bedingte Gegenleistung einzustufen ist. Handelt es sich bei der bedingten 
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Gegenleistung um Eigenkapital, erfolgt keine Folgebewertung an nachfolgenden Abschluss-

stichtagen; ihre Erfüllung wird innerhalb des Eigenkapitals bilanziert. Bedingte Gegenleistun-

gen, bei denen es sich nicht um Eigenkapital handelt, werden an nachfolgenden Abschluss-

stichtagen zum beizulegenden Zeitwert bewertet und ein resultierender Gewinn oder Verlust 

wird in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.  

 

Im Falle eines sukzessiven Unternehmenszusammenschlusses wird der zuvor von der Gesell-

schaft an dem erworbenen Unternehmen gehaltene Eigenkapitalanteil (einschließlich gehal-

tene Anteile an gemeinschaftlichen Tätigkeiten) mit dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden 

beizulegenden Zeitwert neu bewertet. Ein daraus resultierender Gewinn bzw. Verlust wird er-

folgswirksam erfasst. 

 

Vor dem Erwerbszeitpunkt im sonstigen Ergebnis erfasste Wertänderungen an den zuvor an 

dem erworbenen Unternehmen gehaltenen Eigenkapitalanteilen werden in die Konzern-Ge-

winn- und Verlustrechnung umgebucht, wenn die Gesellschaft die Beherrschung über das er-

worbene Unternehmen erlangt. 

 

Ist die erstmalige Bilanzierung eines Unternehmenszusammenschlusses am Ende eines Ge-

schäftsjahres noch nicht abgeschlossen, gibt die Gesellschaft für die Posten mit derartiger Bi-

lanzierung vorläufige Beträge an. 

  

 Sofern innerhalb des Bewertungszeitraums neue Informationen bekannt werden, die die Ver-

hältnisse zum Erwerbszeitpunkt erhellen, werden die vorläufig angesetzten Beträge korrigiert 

bzw. es werden zusätzliche Vermögenswerte oder Schulden angesetzt, falls erforderlich. 

  

 2.5.2. Assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 
  

 Ein assoziiertes Unternehmen ist ein Unternehmen, auf das der Konzern maßgeblichen Ein-

fluss hat und das weder ein Tochterunternehmen noch ein Gemeinschaftsunternehmen ist. 

Maßgeblicher Einfluss ist die Möglichkeit, an den finanz- und geschäftspolitischen Entschei-

dungen des Unternehmens, an dem die Beteiligung gehalten wird, mitzuwirken. Dabei liegt 

weder Beherrschung noch gemeinschaftliche Führung der Entscheidungsprozesse vor. 

 

Ein Gemeinschaftsunternehmen ist eine gemeinsame Vereinbarung, bei der die Parteien, die 

gemeinsam Beherrschung ausüben, Rechte am Nettovermögen der Vereinbarung haben. Ge-

meinschaftliche Führung ist die vertraglich vereinbarte, gemeinsam ausgeübte Führung einer 

Vereinbarung. Diese ist nur dann gegeben, wenn Entscheidungen über die maßgeblichen Tä-

tigkeiten die einstimmige Zustimmung der an der gemeinschaftlichen Führung beteiligten Par-

teien erfordern. 

 

Die Ergebnisse, Vermögenswerte und Schulden von assoziierten Unternehmen oder Gemein-

schaftsunternehmen sind in diesen Abschluss unter Verwendung der Equity-Methode einbe-

zogen, außer wenn die Anteile als zur Veräußerung verfügbar klassifiziert werden. In diesem 

Fall wird nach Maßgabe von IFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 

und aufgegebene Geschäftsbereiche bilanziert.  

 

Nach der Equity-Methode sind Anteile an assoziierten Unternehmen oder Gemeinschaftsun-

ternehmen mit ihren Anschaffungskosten in die Konzernbilanz aufzunehmen, die um Verände-

rungen des Anteils des Konzerns am Gewinn oder Verlust und am sonstigen Ergebnis des asso-

ziierten Unternehmens oder Gemeinschaftsunternehmens nach dem Erwerbszeitpunkt ange-

passt werden. Verluste eines assoziierten Unternehmens oder eines Gemeinschaftsunterneh-

mens, die den Anteil des Konzerns an diesem assoziierten Unternehmen oder Gemeinschafts-

unternehmen übersteigen, werden nicht erfasst. Eine Erfassung erfolgt lediglich dann, wenn 

der Konzern rechtliche oder faktische Verpflichtungen zur Verlustübernahme eingegangen ist 

bzw. Zahlungen an Stelle des assoziierten Unternehmens oder Gemeinschaftsunternehmens 

leistet. 
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Eine Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen oder einem Gemeinschaftsunternehmen 

wird ab dem Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen für ein assoziiertes Unternehmen oder 

ein Gemeinschaftsunternehmen vorliegen, bilanziert. Jeglicher Überschuss der Anschaffungs-

kosten des Anteilserwerbs über den erworbenen Anteil an den beizulegenden Zeitwerten der 

identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden wird als Geschäfts- oder 

Firmenwert erfasst. Gemäß der Equity-Methode ist der Geschäfts- oder Firmenwert Bestand-

teil des Buchwertes der Beteiligung und wird nicht separat auf das Vorliegen einer Wertmin-

derung geprüft.  

 

Jeglicher Überschuss des Konzernanteils der beizulegenden Zeitwerte der identifizierbaren 

Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden über die Anschaffungskosten des erworbe-

nen Anteils (negativer Unterschiedsbetrag) wird nach erneuter Beurteilung sofort erfolgswirk-

sam als Gewinn erfasst. 

 

Um zu ermitteln, ob Indikatoren dafür vorliegen, dass die Anteile an assoziierten Unterneh-

men oder Gemeinschaftsunternehmen in ihrem Wert gemindert sind, werden die Vorschriften 

des IAS 36 herangezogen. Sofern ein Wertminderungstest vorzunehmen ist, wird der Beteili-

gungsbuchwert (inklusive Geschäfts- oder Firmenwert) nach den Vorschriften des IAS 36 auf 

Werthaltigkeit getestet. Dazu wird der erzielbare Betrag, d.h. der höhere Betrag aus Nutzungs-

wert und beizulegendem Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten, der Beteiligung mit ihrem 

Beteiligungsbuchwert verglichen. Der ermittelte Wertminderungsbedarf wird gegen den Be-

teiligungsbuchwert verrechnet. Eine Aufteilung des Wertminderungsaufwands auf die im 

Buchwert des Anteils enthaltenen Vermögenswerte einschließlich Geschäfts- oder Firmenwert 

wird nicht vorgenommen. Sofern der erzielbare Betrag in Folgejahren wieder ansteigt, wird in 

Übereinstimmung mit IAS 36 eine Wertaufholung vorgenommen. 

 

Der Konzern beendet die Anwendung der Equity-Methode ab dem Zeitpunkt, an dem seine 

Beteiligung kein assoziiertes Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen mehr darstellt 

oder die Beteiligung nach IFRS 5 als zur Veräußerung gehalten zu klassifizieren ist. Behält der 

Konzern einen Anteil am ehemaligen assoziierten Unternehmen oder Gemeinschaftsunterneh-

men zurück und stellt dieser Anteil einen finanziellen Vermögenswert im Sinne des IFRS 9 dar, 

so wird er zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung mit seinem beizulegenden Zeitwert be-

wertet. Die Differenz zwischen dem vorherigen Buchwert des assoziierten Unternehmens oder 

Gemeinschaftsunternehmens zum Zeitpunkt der Beendigung der Equity-Methode und dem 

beizulegenden Zeitwert eines zurückbehaltenen Anteils und jeglichen Erlösen aus dem Abgang 

eines Teils der Anteile an dem assoziierten Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen ist 

bei der Bestimmung des Veräußerungsgewinns/-verlusts zu berücksichtigen. Zusätzlich bilan-

ziert der Konzern alle bezüglich dieses assoziierten Unternehmens oder Gemeinschaftsunter-

nehmens bislang im sonstigen Ergebnis erfassten Beträge so, wie es verlangt würde, wenn das 

assoziierte Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen direkt die Vermögenswerte oder 

Schulden verkauft hätte. Demzufolge ist bei Beendigung der Equity-Methode ein Gewinn oder 

Verlust, der vom assoziierten Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen bislang im sons-

tigen Ergebnis erfasst und bei Verkauf der Vermögenswerte oder Schulden in die Gewinn- und 

Verlustrechnung umgegliedert würde, vom Konzern aus dem Eigenkapital in die Gewinn- und 

Verlustrechnung umzugliedern.  

 

 Wird die Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen zu einer Beteiligung an einem Ge-

meinschaftsunternehmen oder umgekehrt, wendet der Konzern die Equity-Methode weiter an 

und nimmt keine Neubewertung zum beizulegenden Zeitwert aufgrund der Änderungen der 

Art der Beteiligung vor. 

 

Sofern sich die Beteiligungsquote des Konzerns an einem assoziierten Unternehmen oder Ge-

meinschaftsunternehmen ändert, aber der Konzern weiterhin die Equity-Methode anwendet, 

wird der Teil des zuvor im sonstigen Ergebnis erfassten Gewinns oder Verlusts, der auf die Ver-

ringerung der Beteiligungsquote entfällt, aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert, falls 

dieser Gewinn oder Verlust bei der Veräußerung der dazugehörigen Vermögenswerte und 

Schulden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden müsste. 
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Geht ein Konzernunternehmen Geschäftsbeziehungen mit einem assoziierten Unternehmen 

oder Gemeinschaftsunternehmen des Konzerns ein, werden Gewinne und Verluste im Umfang 

des Konzernanteils an dem entsprechenden assoziierten Unternehmen oder Gemeinschafts-

unternehmen eliminiert. 

 

Der Konzern wendet IFRS 9 einschließlich dessen Wertminderungsvorschriften auf langfristige 

Anteile an einem assoziierten Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen an, die nicht 

nach der Equity-Methode bilanziert werden und die einen Teil der Nettoinvestition in dieses 

Unternehmen darstellen. Darüber hinaus nimmt der Konzern bei der Anwendung von IFRS 9 

auf langfristige Anteile keine Anpassungen ihres Buchwerts nach IAS 28 vor (d.h. Anpassungen 

des Buchwerts langfristiger Anteile aus der Zuordnung von Verlusten des Beteiligungsunter-

nehmens oder der Beurteilung von Wertminderungen nach IAS 28). 

  

 2.5.3. Gemeinschaftliche Tätigkeit 
  

 Eine gemeinschaftliche Tätigkeit ist eine gemeinsame Vereinbarung, bei der die Parteien, die 

gemeinschaftliche Führung ausüben, Rechte an den Vermögenswerten besitzen und Verpflich-

tungen für die Schulden der Vereinbarung haben. Gemeinschaftliche Führung ist die vertrag-

lich vereinbarte, gemeinsam ausgeübte Führung einer Vereinbarung. Diese ist nur dann gege-

ben, wenn Entscheidungen über die maßgeblichen Tätigkeiten die einstimmige Zustimmung 

der an der gemeinschaftlichen Führung beteiligten Parteien erfordern. 

 

Sofern ein Konzernunternehmen Tätigkeiten im Rahmen einer gemeinschaftlichen Tätigkeit 

durchführt, erfasst der Konzern als gemeinschaftlich Tätiger im Zusammenhang mit seinem 

Anteil an der gemeinschaftlichen Tätigkeit folgende Posten: 

 

 seine Vermögenswerte, einschließlich seines Anteils an gemeinschaftlich gehaltenen  

Vermögenswerten; 

 seine Schulden, einschließlich seines Anteils an gemeinschaftlich eingegangenen  

Schulden; 

 seine Erlöse aus dem Verkauf seines Anteils an den Erzeugnissen oder Leistungen der  

gemeinschaftlichen Tätigkeit; 

 seinen Anteil an den Erlösen aus dem Verkauf der Erzeugnisse oder Leistungen der  

gemeinschaftlichen Tätigkeit; und 

 seine Aufwendungen, einschließlich seines Anteils an gemeinschaftlich eingegangenen 

Aufwendungen. 

 

Der Konzern bilanziert die Vermögenswerte, Schulden, Erlöse und Aufwendungen in Zusam-

menhang mit seinem Anteil an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit in Übereinstimmung mit 

den für diese Vermögenswerte, Schulden, Erlöse und Aufwendungen maßgeblichen IFRS. 

 

Geht ein Konzernunternehmen Geschäftsbeziehungen mit einer gemeinschaftlichen Tätigkeit 

ein, bei der ein anderes Konzernunternehmen gemeinschaftlich Tätiger ist (bspw. der Verkauf 

oder die Einlage von Vermögenswerten), so betrachtet der Konzern die entsprechende Trans-

aktion als mit den anderen Parteien der gemeinschaftlichen Tätigkeit ausgeführt und erfasst 

daher etwaige Gewinne oder Verluste nur im Umfang des Anteils der anderen an der gemein-

schaftlichen Tätigkeit beteiligten Parteien. 

 

Bei Transaktionen, wie dem Kauf von Vermögenswerten durch ein Konzernunternehmen, wer-

den Gewinne und Verluste im Umfang des Konzernanteils an der gemeinschaftlichen Tätigkeit 

erst bei der Weiterveräußerung der Vermögenswerte an Dritte erfasst. 
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2.6. Fremdwährung 

  

 Bei der Aufstellung der Abschlüsse jedes einzelnen Konzernunternehmens werden Geschäfts-

vorfälle, die auf andere Währungen als die funktionale Währung des Konzernunternehmens 

(Fremdwährungen) lauten, mit den am Tag der Transaktion gültigen Kursen umgerechnet. An 

jedem Abschlussstichtag werden monetäre Posten in Fremdwährung mit dem gültigen Stich-

tagskurs umgerechnet. Nicht-monetäre Posten in Fremdwährung, die zum beizulegenden Zeit-

wert bewertet werden, werden mit den Kursen umgerechnet, die zum Zeitpunkt der Ermitt-

lung des beizulegenden Zeitwertes Gültigkeit hatten. Zu Anschaffungs- oder Herstellungskos-

ten bewertete nicht-monetäre Posten werden mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der erst-

maligen bilanziellen Erfassung umgerechnet. 

 

Umrechnungsdifferenzen aus monetären Posten werden erfolgswirksam in der Periode er-

fasst, in der sie auftreten. Davon ausgenommen sind: 

 

 Umrechnungsdifferenzen aus auf fremde Währung lautenden Fremdmittelaufnahmen, die 

bei für die produktive Verwendung vorgesehenen Vermögenswerten im Erstellungspro-

zess auftreten. Diese werden den Herstellungskosten zugerechnet, falls sie Anpassungen 

des Zinsaufwands aus diesen auf fremde Währung lautenden Fremdmittelaufnahmen dar-

stellen. 

  Umrechnungsdifferenzen aus Geschäftsvorfällen, die eingegangen wurden, um bestimmte 

Fremdwährungsrisiken abzusichern (siehe die Richtlinien zur Bilanzierung von Sicherungs-

beziehungen in Tz. 2.21). 

 Umrechnungsdifferenzen aus zu erhaltenden bzw. zu zahlenden monetären Posten 

von/an einen ausländischen Geschäftsbetrieb, deren Erfüllung weder geplant noch wahr-

scheinlich ist und die deswegen Teil der Nettoinvestition in diesen ausländischen Ge-

schäftsbetrieb sind, die anfänglich im sonstigen Ergebnis erfasst und bei Veräußerung vom 

Eigenkapital in den Gewinn und Verlust umgegliedert werden. 

 

Zur Aufstellung eines Konzernabschlusses werden die Vermögenswerte und Schulden der aus-

ländischen Geschäftsbetriebe des Konzerns in Euro (€) umgerechnet, wobei die am Abschluss-
stichtag gültigen Wechselkurse herangezogen werden. Erträge und Aufwendungen werden 

zum Durchschnittskurs der Periode umgerechnet, es sei denn, die Umrechnungskurse wäh-

rend der Periode unterlagen starken Schwankungen. In diesem Fall finden die Umrechnungs-

kurse zum Zeitpunkt der Transaktion Anwendung. Umrechnungsdifferenzen aus der Umrech-

nung ausländischer Geschäftsbetriebe in Konzernwährung werden im sonstigen Ergebnis er-

fasst und in der Rücklage aus der Fremdwährungsumrechnung angesammelt.  

 

Bei der Veräußerung eines ausländischen Geschäftsbetriebes werden alle angesammelten 

Umrechnungsdifferenzen, die dem Konzern aus diesem Geschäftsbetrieb zuzurechnen sind, in 

die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert. Dabei werden folgende Transaktionen als 

Veräußerung eines ausländischen Geschäftsbetriebs angesehen: 

 

 die Veräußerung des gesamten Konzernanteils an einem ausländischen Geschäftsbetrieb,  

 eine Teilveräußerung mit Verlust der Beherrschung über ein ausländisches Tochterunter-

nehmen oder  

 eine Teilveräußerung einer Beteiligung an einer gemeinsamen Vereinbarung oder einem 

assoziierten Unternehmen, welche einen ausländischen Geschäftsbetrieb einschließt. 

 

Werden Teile eines Tochterunternehmens, das einen ausländischen Geschäftsbetrieb ein-

schließt, veräußert, ohne dass es zu einem Verlust der Beherrschung kommt, wird der Anteil 

am Betrag der Umrechnungsdifferenzen, der auf den veräußerten Anteil entfällt, ab dem Ver-

äußerungszeitpunkt den nicht beherrschenden Anteilen zugerechnet. Bei einer teilweisen Ver-

äußerung von Anteilen an assoziierten Unternehmen oder gemeinsamen Vereinbarungen 

ohne Statuswechsel wird der entsprechende Anteil am Betrag der Umrechnungsdifferenzen 

hingegen erfolgswirksam umgegliedert. 
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Ein aus dem Erwerb eines ausländischen Geschäftsbetriebs entstehender Geschäfts- oder Fir-

menwert sowie Anpassungen an die beizulegenden Zeitwerte der identifizierbaren Vermö-

genswerte und Schulden werden als Vermögenswerte oder Schulden des ausländischen Ge-

schäftsbetriebs behandelt und zum Stichtagskurs umgerechnet. Resultierende Umrechnungs-

differenzen werden in der Rücklage aus der Fremdwährungsumrechnung erfasst. 

  

  

 

2.7. Ertragsrealisierung 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 15.31 

IFRS 15.46 

IFRS 15.47 

IFRS 15.119 

Der Konzern erzielt Umsatzerlöse in den folgenden Bereichen: 

 

 Verkauf von Freizeitartikeln und technischen Werkzeugen einschließlich des Kundenbin-

dungsprogrammes „Maxi-Punkte-Plan“ (siehe Tz. 46), in den Preisen verkaufter Produkte 

enthaltene Servicegebühren sowie gewährte Garantieleistungen aufgrund lokaler Gesetz-

gebung (siehe Tz. 39) 

 Installation von Computersoftware für spezialisierte, kommerzielle Anwendungen 

 Bau von Wohneigentum 

 

Die Umsatzerlöse werden in Höhe der Gegenleistung bemessen, die der Konzern aus einem 

Vertrag mit einem Kunden voraussichtlich erhalten wird. Hiervon ausgenommen sind Beträge, 

die im Namen Dritter eingezogen werden. Der Konzern erfasst Umsatzerlöse, wenn er die Ver-

fügungsmacht über ein Produkt oder eine Dienstleistung an einen Kunden überträgt. 

  

 2.7.1. Verkauf von Freizeitartikeln 
  

IFRS 15. 119(e) 

IFRS 15.B30 

 

 

 

 

 

IFRS 15.125 

 

 

 

 

 

 

IFRS 15.125 

IFRS 15.108 

 

 

IFRS 15.125 

 

 

 

 

IFRS 15.55 

IFRS 15. 119(d) 

IFRS 15. 126(b) 

u. (d) 

IFRS 15.B21 

Der Konzern verkauft Sportschuhe, Sportausrüstung und Outdoor-Spielgeräte sowohl an den 

Großhandel als auch direkt an die Endkunden über eigene Einzelhandelsgeschäfte. Die um-

satzbezogenen Garantieleistungen können nicht separat erworben werden und stellen eine 

Zusicherung dar, dass die verkauften Produkte den jeweils vereinbarten Spezifikationen ent-

sprechen. Dementsprechend werden die Garantieleistungen in Übereinstimmung mit IAS 37 

Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen erfasst (siehe Tz. 39). 

 

Bei Verkäufen von Freizeitartikeln an den Großhandel wird der Umsatz erfasst, wenn die Ver-

fügungsmacht über die Güter übergegangen ist, d.h. wenn die Güter an den spezifischen 

Standort des Großhändlers geliefert wurden (Lieferung). Nach der Lieferung hat der Groß-

händler die volle Ermessensfreiheit über die Art und Weise der weiteren Verwendung der Gü-

ter, trägt die Hauptverantwortung bei deren Weiterverkauf und trägt das Obsoleszenz- und 

Verlustrisiko in Bezug auf die Güter. 

 

Eine Forderung wird vom Konzern bei Lieferung der Güter an den Großhändler erfasst, da sie 

den Zeitpunkt darstellt, zu dem der Anspruch auf Gegenleistung unbedingt wird, da die Fällig-

keit automatisch durch Zeitablauf eintritt. 

 

Bei Verkäufen von Freizeitartikeln an Endkunden werden die Umsatzerlöse erfasst, wenn die 

Verfügungsmacht über die Güter übergegangen ist, d.h. zum Zeitpunkt, an dem der Kunde die 

Waren in der Filiale kauft. Der Transaktionspreis ist sofort bei Kauf der Ware durch den Kun-

den zur Zahlung fällig. 

 

Gemäß den allgemeinen Vertragsbedingungen des Konzerns haben Kunden innerhalb von 30 

Tagen ein Rückgaberecht. Zum Verkaufszeitpunkt wird für die Produkte, bei denen mit einer 

Rückgabe gerechnet wird, eine Rückerstattungsverbindlichkeit und eine entsprechende An-

passung des Umsatzes erfasst. Gleichzeitig hat der Konzern das Recht, das Produkt bei Aus-

übung des Rückgaberechts durch den Kunden zurückzuerhalten, so dass folglich ein Recht auf 

Erhalt zurückgebenener Produkte und eine entsprechende Anpassung der Herstellungskosten 

erfasst werden. Die Gesellschaft ermittelt die Anzahl der Rückgaben auf Portfolioebene unter 

Verwendung der Erwartungswertmethode auf der Basis bisheriger Erfahrungen. Es wird als 
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sehr wahrscheinlich angesehen, dass eine signifikante Stornierung bereits erfasster kumulier-

ter Umsatzerlöse aufgrund des konstanten Rückgabeniveaus der letzten Jahre nicht eintreten 

wird. 

  

 2.7.2. Verkauf von technischen Werkzeugen 
  

 

 

 

IFRS 15.55 

IFRS 15.125 

IFRS 15. 119(d) 

IFRS 15.B21 

 

 

 

 

IFRS 15.106 

IFRS 15.117 

IFRS 15.125 

Der Konzern verkauft technische Werkzeuge an den Großhandel und direkt an Endkunden, so-

wohl über seine eigenen Einzelhandelsgeschäfte als auch über das Internet. 

 

Bei Verkäufen an den Großhandel und über die eigenen Filialen werden die Umsatzerlöse zeit-

punktbezogen erfasst, wenn die Verfügungsmacht über die Güter übergegangen ist. Dies ent-

spricht der oben unter 2.5.1 beschriebenen Bilanzierung des Verkaufs von Freizeitartikeln. Bei 

Verkäufen an Endkunden (sowohl über eigene Geschäfte als auch über das Internet) besteht 

das gleiche 30-tägige Rückgaberecht. Dementsprechend werden eine Rückerstattungsverbind-

lichkeit und ein Recht auf Erhalt der technischen Werkzeuge, bei denen eine Rückgabe erwar-

tet wird, erfasst. 

 

Bei Internetverkäufen werden die Umsatzerlöse realisiert, wenn die Verfügungsmacht über 

die Güter auf den Kunden übergegangen ist, d.h. zum Zeitpunkt der Lieferung an den Kunden. 

Die Lieferung ist erfolgt, wenn die Ware am Bestimmungsort des Kunden angekommen ist. 

Wenn der Kunde die Werkzeuge online kauft, wird der vom Konzern erhaltene Transaktions-

preis solange als Vertragsverbindlichkeit erfasst, bis die Waren an den Kunden geliefert wur-

den. 

  

 2.7.3. Kundenbindungsprogramm „Maxi-Punkte-Plan“ 
  

IFRS 15.B39 

IFRS 15.B40 

 

 

 

 

 

IFRS 15.74 

IFRS 15.106 

IFRS 15.117 

IFRS 15.B42 

Der Konzern unterhält ein Kundenbindungsprogramm "Maxi-Punkte-Plan", durch das private 

Endkunden beim Kauf von Freizeitartikeln und technischen Werkzeugen Punkte sammeln kön-

nen, die sie zu Preisnachlässen bei zukünftigen Käufen berechtigen. Diese Punkte gewähren 

den Kunden einen Preisnachlass, den sie ohne den Kauf der Freizeitartikel oder technischen 

Werkzeuge nicht erhalten würden (d.h. ein wesentliches Recht). Die Zusage, dem Kunden die-

sen Preisnachlass zu gewähren, ist daher eine gesonderte Leistungsverpflichtung. 

 

Der Transaktionspreis wird zwischen dem Produkt, den Aftersales-Services (bei technischen 

Werkzeugen, siehe nachfolgend unter Tz. 2.5.4) und den Punkten auf Basis der Einzelveräuße-

rungspreise aufgeteilt. Der Einzelveräußerungspreis pro Punkt wird auf der Grundlage des 

Preisnachlasses, der bei der Einlösung der Punkte durch den Kunden zu gewähren ist, und der 

Wahrscheinlichkeit einer Einlösung geschätzt, basierend auf den Erfahrungen des Konzerns in 

der Vergangengheit. Für die auf die Treuepunkte entfallenden Beträge der Umsatzerlöse wird 

zum Zeitpunkt des ursprünglichen Verkaufsvorgangs eine Vertragsverbindlichkeit erfasst. Um-

satzerlöse aus den Treuepunkten werden erfasst, wenn die Punkte vom Kunden eingelöst wer-

den. Die Umsatzerlöse für Punkte, bei denen eine Einlösung nicht zu erwarten ist, werden pro-

portional zum Muster der von den Kunden ausgeübten Rechte erfasst. 

  

 2.7.4. Wartungsservices bei technischen Werkzeugen 
  

IFRS 15.B41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Transaktionspreis für den Verkauf von technischen Werkzeugen ist ein Aftersales-Service 

enthalten. Dieser Service umfasst Wartungsarbeiten, die möglicherweise für einen Zeitraum 

von drei Jahren ab dem Verkauf an den Werkzeugen durchgeführt werden müssen. Dieser 

Zeitraum kann dann verlängert werden, wenn der Kunde zusätzliche Wartungsleistungen 

wünscht. Die Verlängerung nach Ablauf des Dreijahreszeitraums erfolgt zu dem Preis, zu dem 

die Gesellschaft diese Wartungsleistungen zum Zeitpunkt der Verlängerung an alle seine Kun-

den verkauft, unabhängig vom Bestehen einer Verlängerungsoption. Daher bietet die Verlän-

gerungsoption den Kunden beim urpsrünglichen Verkaufsvorgang keinen Vorteil, so dass keine 

Umsatzabgrenzungen aufgrund dieser Verlängerungsoption vorgenommen wurden. 
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IFRS 15.27 

IFRS 15.74 

IFRS 15.81 

IFRS 15.126(c) 

IFRS 15.B29 

 

 

IFRS 15.35(a) 

IFRS 15. 123(a) 

IFRS 15.124 

IFRS 15.106 

Der Aftersales-Service stellt eine eigenständig abgrenzbare Dienstleistung dar, da er sowohl 

regelmäßig von der Gesellschaft auch einzeln an andere Kunden erbracht wird als auch von 

anderen Anbietern am Markt angeboten wird. Ein Teil des Transaktionspreises wird daher den 

Aftersales-Services auf Basis deren Einzelveräußerungspreisen zugeordnet. Rabatte werden 

nicht berücksichtigt, da sie nur in seltenen Fällen gewährt werden und daher nicht wesentlich 

sind. 

 

Die Umsatzerlöse aus den Aftersales-Services werden zeitraumbezogen erfasst. Der diesen 

Dienstleistungen zugeordnete Transaktionspreis wird zum Zeitpunkt der ursprünglichen Ver-

kaufstransaktion als Vertragsverbindlichkeit abgegrenzt und linear über den Zeitraum der 

Dienstleistung (d.h. drei Jahre, wenn die Aftersales-Services zusammen mit den technischen 

Werkzeugen erworben werden) als Erlös erfasst. 

IFRS 15.117  

 2.7.5. Installation von Computersoftware 
  

IFRS 15.35(b) 

IFRS 15.124 

IFRS 15.107 

IFRS 15.117 

Der Konzern bietet einen Service zur Installation von Computersoftware für spezialisierte, 

kommerzielle Anwendungen an. Diese Dienstleistungen werden als Leistungsverpflichtungen 

bilanziert, die über einen Zeitraum erfüllt werden. Die Umsatzrealisierung für diese Installati-

onsleistungen erfolgt nach Maßgabe des Fertigstellungsgrades des jeweiligen Vertrags. Die 

Geschäftsführung ist zu der Einschätzung gelangt, dass der Anteil der am Abschlussstichtag 

verstrichenen Zeit im Verhältnis zu der gesamten für die Installation erwarteten Zeit, ein ange-

messenes Maß für den Fertigstellungsgrad dieser Leistungsverpflichtungen gemäß IFRS 15 dar-

stellt. Die Zahlung für die Installation von Computersoftware wird erst nach Fertigstellung fäl-

lig. Daher wird ein Vertragsvermögenswert über den Zeitraum erfasst, in dem die Installations-

leistungen erbracht werden, der das Recht der Gesellschaft auf Erhalt der Gegenleistung für 

die bisher erbrachten Leistungen darstellt. 

  

 2.7.6. Bau von Wohneigentum 
  

IFRS 15.35(c) 

IFRS 15.124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 15.117 

IFRS 15.106 

IFRS 15.107 

IFRS 15.126 

Der Konzern baut und verkauft Wohnimmobilien im Rahmen langfristiger Verträge mit Kun-

den. Der Abschluss solcher Verträge erfolgt vor Baubeginn der Wohnimmobilien. Gemäß den 

Vertragsbedingungen ist der Konzern daran gehindert, die Immobilien an einen anderen als 

den ursprünglichen Kunden weiterzuveräußern und besitzt einen rechtlich durchsetzbaren 

Zahlungsanspruch für die bisher erbrachten Arbeitsleistungen. Die Umsatzerlöse aus dem Bau 

von Wohneigentum werden daher zeitraumbezogen nach der Cost-to-Cost-Methode erfasst, 

d.h. auf Basis der entstandenen Auftragskosten für die geleistete Arbeit im Verhältnis zu den 

erwarteten gesamten Auftragskosten. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese input-

basierte Methode ein angemessenes Maß für den Fertigstellungsgrad dieser Leistungsver-

pflichtungen gemäß IFRS 15 darstellt. 

 

Der Konzern ist berechtigt, dem Kunden Abschlagszahlungen in Rechnung zu stellen, wenn 

eine Reihe von leistungsbezogenen Meilensteinen hinsichtlich des Baufortschritts erreicht 

wurden. Wenn ein bestimmter Meilenstein erreicht ist, erhält der Kunde einen entsprechen-

den, von einem externen Gutachter unterzeichneten Leistungsnachweis und eine Rechnung 

über die zugehörige Meilensteinzahlung. Für alle bis zum Erreichen eines Meilensteins er-

brachte Leistungen wird ein Vertragsvermögenswert aktiviert. Diese aktivierten Beträge wer-

den zu dem Zeitpunkt, zu dem sie dem Kunden in Rechnung gestellt werden, in die Forderun-

gen aus Lieferungen und Leistungen umgebucht. Übersteigt die Meilensteinzahlung die bisher 

nach der Cost-to-Cost-Methode erfassten Umsatzerlöse, bilanziert der Konzern in Höhe der 

Differenz eine Vertragsverbindlichkeit. Diese Bauverträge beinhalten keine wesentliche Finan-

zierungskomponente, da der Zeitraum zwischen der Umsatzrealisierung nach der Cost-to-

Cost-Methode und der jeweiligen Meilensteinzahlung immer weniger als ein Jahr beträgt. 
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 2.8. Ertragsteuern 
  

 Der Ertragsteueraufwand stellt die Summe des laufenden Steueraufwands und der latenten 

Steuern dar. 

 

Laufende oder latente Steuern werden in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, 

es sei denn, dass sie im Zusammenhang mit Posten stehen, die entweder im sonstigen Ergeb-

nis oder direkt im Eigenkapital erfasst werden. In diesem Fall wird die laufende und latente 

Steuer ebenfalls im sonstigen Ergebnis oder direkt im Eigenkapital erfasst. Wenn laufende  

oder latente Steuern aus der erstmaligen Bilanzierung eines Unternehmenszusammenschlus-

ses resultieren, werden die Steuereffekte bei der Bilanzierung des Unternehmenszusammen-

schlusses einbezogen. 

  

 2.8.1. Laufende Steuern 
  

 Der laufende Steueraufwand wird auf Basis des zu versteuernden Einkommens für das Jahr er-

mittelt. Das zu versteuernde Einkommen unterscheidet sich vom Jahresüberschuss aus der 

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung aufgrund von Aufwendungen und Erträgen, die in spä-

teren Jahren oder niemals steuerbar bzw. steuerlich abzugsfähig sind. Die Verbindlichkeit des 

Konzerns für die laufenden Steuern wird auf Grundlage der geltenden bzw. in Kürze geltenden 

Steuersätze berechnet. 

  

 

2.8.2. Latente Steuern 

 
Latente Steuern werden für die Unterschiede zwischen den Buchwerten der Vermögenswerte 

und Schulden im Konzernabschluss und den entsprechenden steuerlichen Wertansätzen im 

Rahmen der Berechnung des zu versteuernden Einkommens erfasst. Latente Steuerschulden 

werden im Allgemeinen für alle zu versteuernden temporären Differenzen bilanziert; latente 

Steueransprüche werden insoweit erfasst, wie es wahrscheinlich ist, dass steuerbare Gewinne 

zur Verfügung stehen, für welche die abzugsfähigen temporären Differenzen genutzt werden 

können. Solche latenten Steueransprüche und latenten Steuerschulden werden nicht ange-

setzt, wenn sich die temporären Differenzen aus der erstmaligen Erfassung (außer bei Unter-

nehmenszusammenschlüssen) von anderen Vermögenswerten und Schulden ergeben, welche 

aus Vorfällen resultieren, die weder das zu versteuernde Einkommen noch den Jahresüber-

schuss berühren. Darüber hinaus wird eine latente Steuerschuld nicht angesetzt, wenn sich 

die temporäre Differenz aus einem Geschäfts- oder Firmenwert ergibt. 

 

Für zu versteuernde temporäre Differenzen, die aus Anteilen an Tochterunternehmen oder 

assoziierten Unternehmen sowie Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen entstehen, werden 

latente Steuerschulden gebildet, es sei denn, dass der Konzern die Umkehrung der temporä-

ren Differenzen steuern kann und es wahrscheinlich ist, dass sich die temporäre Differenz in 

absehbarer Zeit nicht umkehren wird. 

 

 Latente Steueransprüche, die sich aus temporären Differenzen im Zusammenhang mit Antei-

len an Tochterunternehmen oder assoziierten Unternehmen sowie Anteilen an Gemein-

schaftsunternehmen ergeben, werden nur in dem Maße erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, 

dass ausreichend steuerbares Einkommen zur Verfügung steht, mit dem die Ansprüche aus 

den temporären Differenzen genutzt werden können. Zudem muss davon ausgegangen wer-

den können, dass sich diese temporären Differenzen in absehbarer Zukunft umkehren wer-

den. 

 

Der Buchwert der latenten Steueransprüche wird jedes Jahr am Abschlussstichtag geprüft und 

im Wert gemindert, falls es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass genügend zu versteuerndes 

Einkommen zur Verfügung steht, um den Anspruch vollständig oder teilweise zu realisieren. 

Latente Steuerschulden und Steueransprüche werden auf Basis der erwarteten Steuersätze 
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und der Steuergesetze ermittelt, die im Zeitpunkt der Erfüllung der Schuld oder der Realisie-

rung des Vermögenswertes voraussichtlich Geltung haben werden. Die Bewertung von laten-

ten Steueransprüchen und Steuerschulden spiegelt die steuerlichen Konsequenzen wider, die 

sich aus der Art und Weise ergeben, wie der Konzern zum Abschlussstichtag erwartet, die 

Schuld zu erfüllen bzw. den Vermögenswert zu realisieren.  

 

Für den Ansatz und die Bewertung latenter Steuerschulden und Steueransprüche im Zusam-

menhang mit zum beizulegenden Zeitwert bewerteten, als Finanzinvestition gehaltenen Im-

mobilien wird angenommen, dass die durch die fortgeführten Buchwerte verkörperten wirt-

schaftlichen Vorteile vollständig durch Veräußerung realisiert werden. Diese Regelvermutung 

ist widerlegt, wenn die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien abzuschreiben sind und im 

Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten werden, dessen Ziel es ist, im Wesentlichen alle mit 

den Immobilien zusammenhängenden wirtschaftlichen Vorteile im Zeitverlauf zu verbrauchen, 

anstatt diese durch Veräußerung zu realisieren. Die Geschäftsführung hat den Bestand der als 

Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien überprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass 

keine der Immobilien mit dem Ziel gehalten wird, die wirtschaftlichen Vorteile durch eine lau-

fende Nutzung zu realisieren. Aus diesem Grund hat die Geschäftsführung festgestellt, dass 

die Regelvermutung des IAS 12 nicht widerlegt wird. Insoweit sind keine latenten Steuern an-

zusetzen, die auf die Veränderungen der beizulegenden Zeitwerte der als Finanzinvestition ge-

haltenen Immobilien entfallen, weil die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bei der Ver-

äußerung dieser Immobilien nicht der Besteuerung unterliegen. 

 

Latente Steueransprüche und Steuerschulden werden saldiert, wenn ein einklagbares Recht 

zur Aufrechnung laufender Steuererstattungsansprüche gegen laufende Steuerschulden be-

steht, wenn sich diese auf Ertragsteuern beziehen, die von derselben Steuerbehörde erhoben 

werden und der Konzern beabsichtigt, seine laufenden Steueransprüche und -schulden netto 

zu begleichen. 

  

  

 2.9. Ergebnis je Aktie 
  

 Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ermittelt sich aus der Division des Ergebnisanteils nach 

Steuern der Gesellschafter des Mutterunternehmens durch die gewichtete durchschnittliche 

Anzahl der während des Geschäftsjahres in Umlauf befindlichen Aktien. Das verwässerte Er-

gebnis je Aktie wird unter der Annahme berechnet, dass alle potenziell verwässernden Wert-

papiere und aktienbasierten Vergütungspläne umgewandelt beziehungsweise ausgeübt wer-

den. 
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 2.10. Immaterielle Vermögenswerte 
  

 a) Separat erworbene immaterielle Vermögenswerte 
  

IAS 38.118(b) Separat, d.h. nicht im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses erworbene immateri-

elle Vermögenswerte mit einer bestimmbaren Nutzungsdauer werden zu Anschaffungskosten 

abzüglich kumulierter Abschreibungen und Wertminderungen erfasst. Die Abschreibungen 

werden linear über die erwartete Nutzungsdauer aufwandswirksam erfasst. Die erwartete 

Nutzungsdauer sowie die Abschreibungsmethode werden an jedem Abschlussstichtag über-

prüft und sämtliche Schätzungsänderungen prospektiv berücksichtigt. 

 

Separat erworbene immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer 

werden zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Wertminderungen erfasst. 

 

Folgende Nutzungsdauern wurden für die Berechnung der Abschreibungen zugrunde gelegt: 

 

Patente 10 - 20 Jahre 

Warenzeichen 20 Jahre 

Lizenzen 20 Jahre 

  

 

b) Geschäfts- oder Firmenwert 

 
Der aus einem Unternehmenszusammenschluss resultierende Geschäfts- oder Firmenwert 

wird zu Anschaffungskosten abzüglich ggf. erforderlicher Wertminderungen bilanziert und ist 

gesondert in der Konzernbilanz ausgewiesen.  

 

Für Zwecke der Wertminderungsprüfung wird der Geschäfts- oder Firmenwert bei Erwerb auf 

jene zahlungsmittelgenerierenden Einheiten (oder Gruppen davon) des Konzerns aufgeteilt, 

von denen erwartet wird, dass sie einen Nutzen aus den Synergien des Zusammenschlusses 

ziehen können.  

 

Zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, welchen ein Teil des Geschäfts- oder Firmenwertes 

zugeteilt wurde, sind wenigstens jährlich auf Wertminderung zu prüfen. Liegen Hinweise für 

eine Wertminderung einer Einheit vor, kann es erforderlich sein, häufiger Wertminderungs-

tests durchzuführen. Wenn der erzielbare Betrag einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit 

kleiner ist als der Buchwert der Einheit, ist der Wertminderungsaufwand zunächst dem Buch-

wert eines jeglichen der Einheit zugeordneten Geschäfts- oder Firmenwertes und dann antei-

lig den anderen Vermögenswerten auf Basis der Buchwerte eines jeden Vermögenswertes im 

Verhältnis zum Gesamtbuchwert der Vermögenswerte innerhalb der Einheit zuzuordnen. Da-

bei ist der erzielbare Betrag der höhere Wert aus Nutzungswert und beizulegendem Zeitwert 

abzüglich Veräußerungskosten. 

 

Jeglicher Wertminderungsaufwand des Geschäfts- oder Firmenwertes wird direkt in der Ge-

winn- und Verlustrechnung erfasst. Ein für den Geschäfts- oder Firmenwert erfasster Wert-

minderungsaufwand darf in künftigen Perioden nicht aufgeholt werden. 

 

Bei der Veräußerung einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit wird der darauf entfallende 

Betrag des Geschäfts- oder Firmenwertes im Rahmen der Ermittlung des Abgangserfolges be-

rücksichtigt.  

 

Die Konzernrichtlinie für Geschäfts- oder Firmenwerte, die bei dem Erwerb eines assoziierten 

Unternehmens oder eines Gemeinschaftsunternehmens entstehen, ist in Tz. 2.5.2 beschrie-

ben. 
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 c) Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte – Forschungs- und Entwicklungskosten 
  

 Kosten für Forschungsaktivitäten werden in der Periode als Aufwand erfasst, in der sie anfal-

len. 

 

Ein selbst erstellter immaterieller Vermögenswert, der sich aus der Entwicklungstätigkeit oder 

aus der Entwicklungsphase eines internen Projektes ergibt, wird dann bilanziert, wenn die fol-

genden Nachweise erbracht wurden: 

 

 Die Fertigstellung des immateriellen Vermögenswertes ist technisch realisierbar, sodass er 

zur Nutzung oder zum Verkauf zur Verfügung stehen wird. 

 Es besteht die Absicht, den immateriellen Vermögenswert fertigzustellen sowie ihn zu 

nutzen oder zu verkaufen. 

 Die Fähigkeit, den immateriellen Vermögenswert zu nutzen oder zu verkaufen, ist vorhan-

den. 

 Der immaterielle Vermögenswert wird voraussichtlich einen künftigen wirtschaftlichen 

Nutzen erzielen. 

 Die Verfügbarkeit adäquater technischer, finanzieller und sonstiger Ressourcen, um die 

Entwicklung abschließen und den immateriellen Vermögenswert nutzen oder verkaufen 

zu können, ist gegeben. 

 Die Fähigkeit zur verlässlichen Bestimmung der im Rahmen der Entwicklung des immateri-

ellen Vermögenswertes zurechenbaren Aufwendungen ist vorhanden. 

 

Der Betrag, mit dem ein selbst erstellter immaterieller Vermögenswert erstmalig aktiviert 

wird, ist die Summe der entstandenen Aufwendungen von dem Tag an, an dem der immateri-

elle Vermögenswert die oben genannten Bedingungen erstmals erfüllt. Wenn ein selbst er-

stellter immaterieller Vermögenswert nicht aktiviert werden kann bzw. noch kein immateriel-

ler Vermögenswert vorliegt, werden die Entwicklungskosten erfolgswirksam in der Periode er-

fasst, in der sie entstehen. 

  

IAS 38.118(b) In den Folgeperioden werden selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte, genauso wie er-

worbene immaterielle Vermögenswerte, zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich 

der kumulierten Abschreibungen und Wertminderungen bewertet. Aktivierte Entwicklungs-

kosten werden im Konzern in der Regel über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren linear abge-

schrieben. 

  

 d) Im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses erworbene immaterielle Vermö-
genswerte 

  

 Immaterielle Vermögenswerte, die im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses er-

worben wurden, werden gesondert vom Geschäfts- oder Firmenwert erfasst und im Erwerbs-

zeitpunkt mit ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet.  

 

In den Folgeperioden werden immaterielle Vermögenswerte, die im Rahmen eines Unterneh-

menszusammenschlusses erworben wurden, genauso wie einzeln erworbene immaterielle 

Vermögenswerte mit ihren Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen und 

etwaiger kumulierter Wertminderungen bewertet. 

  

 e) Ausbuchung immaterieller Vermögenswerte 
  

 Ein immaterieller Vermögenswert ist bei Abgang oder wenn kein weiterer wirtschaftlicher 

Nutzen von seiner Nutzung oder seinem Abgang erwartet wird auszubuchen. Der Gewinn oder 

Verlust aus der Ausbuchung eines immateriellen Vermögenswertes, bewertet mit der Diffe-

renz zwischen dem Nettoveräußerungserlös und dem Buchwert des Vermögenswertes, wird 

im Zeitpunkt der Ausbuchung des Vermögenswertes in der Gewinn- und Verlustrechnung er-

fasst. Der Ausweis erfolgt in den sonstigen Erträgen bzw. den sonstigen Aufwendungen. 
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 2.11. Sachanlagen 
  

IAS 16.73(a), a) Grundstücke und Gebäude 
(b)  

 Grundstücke und Gebäude, die zur Herstellung oder Lieferung von Gütern bzw. zur Erbringung 

von Dienstleistungen oder für Verwaltungszwecke gehalten werden, werden nach der Neube-

wertungsmethode bewertet. Der Ansatz erfolgt zu Neubewertungsbeträgen, die den beizule-

genden Zeitwerten im Neubewertungszeitpunkt abzüglich jeglicher anschließend vorgenom-

mener kumulierter Abschreibungen und Verluste aus Wertminderungen entsprechen. Die 

Neubewertungen werden so regelmäßig durchgeführt, dass der Buchwert nicht wesentlich 

von dem Buchwert abweicht, der sich aus dem beizulegenden Zeitwert an jedem Abschluss-

stichtag ergäbe. 

 

Eine Werterhöhung, die sich aus der Neubewertung dieser Grundstücke und Gebäude ergibt, 

wird im sonstigen Ergebnis erfasst und im Posten Neubewertungsrücklage für Grundstücke 

und Gebäude angesammelt. Dies gilt nur so weit, wie die Werterhöhung nicht eine Wertmin-

derung für dieselben Vermögenswerte rückgängig macht, die zuvor erfolgswirksam erfasst 

wurde. In diesem Fall ist die Werterhöhung in Höhe der vormals vorgenommenen Wertminde-

rung (ggf. abzüglich zwischenzeitlicher planmäßiger Abschreibungen) erfolgswirksam durchzu-

führen. Eine aus der Neubewertung von Grundstücken oder Gebäuden entstehende Abnahme 

des Buchwertes wird in dem Umfang als Aufwand erfasst, in dem sie einen im Rahmen einer 

früheren Neubewertung des Vermögenswertes erfassten Betrag in der Neubewertungsrück-

lage übersteigt. 

 

Im Bau befindliche Immobilien für Herstellungs-, Verkaufs- oder Verwaltungszwecke bzw. 

ohne Zweckbestimmung werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich erfasster 

Wertminderungen bilanziert. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten beinhalten Entgelte 

für Fremdleistungen und bei qualifizierenden Vermögenswerten Fremdkapitalkosten, die nach 

den Bilanzierungsrichtlinien des Konzerns aktiviert wurden. Diese Vermögenswerte werden 

mit Fertigstellung und Erreichen des betriebsbereiten Zustands in eine sachgerechte Kategorie 

innerhalb der Sachanlagen eingeordnet. Die Abschreibung dieser Vermögenswerte beginnt auf 

der gleichen Grundlage wie bei anderen Gebäuden mit dem Erreichen des betriebsbereiten 

Zustands. 

 

Abschreibungen auf neu bewertete Gebäude werden erfolgswirksam erfasst. Bei einer späte-

ren Veräußerung oder Stilllegung von neu bewerteten Grundstücken und Gebäuden wird der 

in der Neubewertungsrücklage erfasste und zuordenbare Neubewertungsüberschuss direkt in 

die Gewinnrücklage umgebucht. 

 

Grundstücke werden nicht planmäßig abgeschrieben. 

  

 b) Sonstige Sachanlagen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Anlagen und Maschinen sowie Büro- und Geschäftsausstattung werden zu An-

schaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen und erfasster 

Wertminderungen ausgewiesen. 

 

Die Abschreibung erfolgt derart, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. der 

Neubewertungsbetrag von Vermögenswerten (mit Ausnahme von Grundstücken oder Anlagen 

im Bau) abzüglich ihrer Restwerte über deren Nutzungsdauer linear abgeschrieben werden. 

Die erwarteten Nutzungsdauern, Restwerte und Abschreibungsmethoden werden an jedem 

Abschlussstichtag überprüft. Sämtliche notwendigen Schätzungsänderungen werden prospek-

tiv berücksichtigt. 
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IAS 16.73(c) Die folgenden wirtschaftlichen Nutzungsdauern wurden für die Ermittlung der Abschreibun-

gen der Sachanlagen zugrunde gelegt: 

 

Gebäude 20 - 30 Jahre 

Andere Sachanlagen 5 - 15 Jahre 

Geschäftsausstattung 5 Jahre 

 

Nutzungsrechte werden über den kürzeren Zeitraum aus Laufzeit des Leasingverhältnisses und 

der Nutzungsdauer des zugrundeliegenden Vermögenswertes abgeschrieben. Wenn ein Lea-

singverhältnis das Eigentum am Leasingobjekt überträgt oder die Kosten des Nutzungsrechts 

die vom Konzern erwartete Ausübung einer Kaufoption durch den Konzern widerspiegeln, 

wird das zugehörige Nutzungsrecht über die Nutzungsdauer des Leasingobjekts abgeschrie-

ben.  

 

Eine Sachanlage wird bei Abgang oder dann, wenn kein zukünftiger wirtschaftlicher Nutzen 

aus der fortgesetzten Nutzung des Vermögenswerts erwartet wird, ausgebucht. Der sich aus 

dem Verkauf oder der Stilllegung einer Sachanlage ergebende Gewinn oder Verlust bestimmt 

sich als Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Buchwert des Vermögenswertes 

und wird erfolgswirksam erfasst. 

  

  

 

2.12. Wertminderungen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 
mit Ausnahme der Geschäfts- oder Firmenwerte 

  

 Zu jedem Abschlussstichtag überprüft der Konzern die Buchwerte der Sachanlagen und imma-

teriellen Vermögenswerte, um festzustellen, ob es Anhaltspunkte für eine eingetretene Wert-

minderung dieser Vermögenswerte gibt. Sind solche Anhaltspunkte erkennbar, wird der erziel-

bare Betrag des Vermögenswertes geschätzt, um den Umfang eines eventuellen Wertminde-

rungsaufwands festzustellen. Kann der erzielbare Betrag für den einzelnen Vermögenswert 

nicht geschätzt werden, erfolgt die Schätzung des erzielbaren Betrags der zahlungsmittelgene-

rierenden Einheit, zu welcher der Vermögenswert gehört. Wenn eine angemessene und ste-

tige Grundlage zur Verteilung ermittelt werden kann, werden die gemeinschaftlichen Vermö-

genswerte auf die einzelnen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten verteilt. Andernfalls er-

folgt eine Verteilung auf die kleinste Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, für 

die eine angemessene und stetige Grundlage der Verteilung ermittelt werden kann. 

 

Bei immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer bzw. bei solchen, die 

noch nicht für eine Nutzung zur Verfügung stehen, wird mindestens jährlich und immer dann, 

wenn ein Anhaltspunkt für eine Wertminderung vorliegt, ein Wertminderungstest durchge-

führt. 

 

Der erzielbare Betrag ist der höhere Betrag aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Veräuße-

rungskosten und dem Nutzungswert. Bei der Ermittlung des Nutzungswertes werden die ge-

schätzten künftigen Zahlungsströme mit einem Vorsteuerzinssatz abgezinst. Dieser Vorsteuer-

zinssatz berücksichtigt zum einen die momentane Markteinschätzung über den Zeitwert des 

Geldes, zum anderen die dem Vermögenswert inhärenten Risiken, insoweit diese nicht bereits 

Eingang in die Schätzung der Zahlungsströme gefunden haben. 

 

Wenn der geschätzte erzielbare Betrag eines Vermögenswertes oder einer zahlungsmittelge-

nerierenden Einheit den Buchwert unterschreitet, wird der Buchwert des Vermögenswertes 

oder der zahlungsmittelgenerierenden Einheit auf den erzielbaren Betrag vermindert. Der 

Wertminderungsaufwand wird sofort erfolgswirksam erfasst, es sei denn, der entsprechende 

Vermögenswert wird mit seinem Neubewertungsbetrag angesetzt. In einem solchen Fall ist 

der Wertminderungsaufwand als Verminderung der Neubewertungsrücklage zu behandeln. 

Soweit die Wertminderung größer ist als die entsprechende Neubewertungsrücklage, wird die 

übersteigende Wertminderung erfolgswirksam erfasst. (siehe Tz. 2.11). 
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Sollte sich der Wertminderungsaufwand in der Folge umkehren, wird der Buchwert des Ver-

mögenswertes oder der zahlungsmittelgenerierenden Einheit auf die jüngste Schätzung des 

erzielbaren Betrages erhöht. Die Erhöhung des Buchwertes ist dabei auf den Wert beschränkt, 

der sich ergeben hätte, wenn für den Vermögenswert oder die zahlungsmittelgenerierende 

Einheit in den Vorjahren kein Wertminderungsaufwand erfasst worden wäre. Eine Wertaufho-

lung wird unmittelbar erfolgswirksam erfasst, soweit sie den in Vorjahren für den Vermögens-

wert erfassten Wertminderungsaufwand eliminiert. Jede darüber hinausgehende Wertaufho-

lung ist als Erhöhung der Neubewertungsrücklage zu behandeln (siehe Tz. 2.11). 

  

  

 

2.13. Zuwendungen der öffentlichen Hand 

  

IAS 20.39(a) Zuwendungen der öffentlichen Hand werden so lange nicht erfasst, bis eine angemessene Si-

cherheit darüber besteht, dass der Konzern die dazugehörigen Bedingungen, die mit den Zu-

wendungen in Verbindung stehen, erfüllen wird und die Zuwendungen auch gewährt werden. 

 

Zuwendungen der öffentlichen Hand sind planmäßig in der Konzern-Gewinn- und Verlustrech-

nung zu erfassen, und zwar im Verlauf der Perioden, in denen der Konzern die entsprechen-

den Aufwendungen, die die Zuwendungen der öffentlichen Hand kompensieren sollen, als 

Aufwendungen ansetzt. Konkret werden Zuwendungen der öffentlichen Hand, deren wich-

tigste Bedingung der Kauf, der Bau oder die sonstige Anschaffung langfristiger Vermögens-

werte (einschließlich Sachanlagen) ist, als Abgrenzungsposten in der Bilanz erfasst und auf ei-

ner systematischen und vernünftigen Grundlage erfolgswirksam über die Laufzeit des entspre-

chenden Vermögenswertes erfasst. 

 

Zuwendungen der öffentlichen Hand, die als Ausgleich für bereits angefallene Aufwendungen 

oder Verluste oder zur sofortigen finanziellen Unterstützung ohne künftig damit verbundenem 

Aufwand gezahlt werden, werden in der Periode in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

erfasst, in der der entsprechende Anspruch entsteht. 

 

Der Vorteil eines öffentlichen Darlehens zu einem unter dem Marktzins liegenden Zinssatz 

wird wie eine Zuwendung der öffentlichen Hand behandelt und mit der Differenz zwischen 

den erhaltenen Zahlungen und dem beizulegenden Zeitwert eines Darlehens zum Marktzins 

bewertet. 

  

Hinweis Staatliche Stellen können Unternehmen durch Programme unterstützen, die nicht zur Erfassung 

von Erträgen in den Jahresabschlüssen der teilhabenden Unternehmen führen. 

 

Beispielsweise werden kurzfristige Kreditfazilitäten angeboten, teilweise in Form von Geld-

marktpapieren, um Unternehmen, die vor der COVID-19-Pandemie finanziell gesund waren, Li-

quiditätshilfen zu gewähren. In dem Maße, in dem die vereinbarten Zinssätze und anderen Be-

dingungen der Schuldtitel marktgerecht sind, beinhaltet die Kreditaufnahme keine Zuwendun-

gen der öffentlichen Hand, die getrennt in den Abschlüssen ausgewiesen werden müssen. 

Nichtsdestotrotz ist eine solche Unterstützung gemäß IAS 20 als Beihilfe der öffentlichen Hand 

zu betrachten. 

 

Unternehmen haben zu prüfen, ob der erhaltene Vorteil so signifikant ist, dass die Offenlegung 

von Art, Umfang und Dauer der Beihilfe notwendig ist, um zu vermeiden, dass die Abschlüsse 

irreführend sind. 
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2.14. Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

  

IAS 40.75(a) Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien sind Immobilien, die zur Erzielung von Mieteinnah-

men und/oder zum Zwecke der Wertsteigerung gehalten werden. Dies umfasst auch Immobi-

lien, die sich in der Herstellung befinden und den zuvor genannten Zwecken dienen sollen. Als 

Finanzinvestition gehaltene Immobilien werden bei Zugang mit ihren Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten, einschließlich Transaktionskosten, angesetzt. In der Folge werden als Finan-

zinvestition gehaltene Immobilien mit ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet. Gewinne und 

Verluste, die aus Änderungen des beizulegenden Zeitwertes resultieren, werden erfolgswirk-

sam in der Periode erfasst, in der sie entstehen. 

 

Eine als Finanzinvestition gehaltene Immobilie wird bei Abgang oder dann, wenn sie dauerhaft 

nicht mehr genutzt werden soll und ein zukünftiger wirtschaftlicher Nutzen aus dem Abgang 

nicht mehr erwartet wird, ausgebucht. Der sich aus dem Abgang ergebende Gewinn oder Ver-

lust bestimmt sich als Differenz zwischen dem Nettoveräußerungserlös und dem Buchwert des 

Vermögenswertes und wird in der Periode des Abgangs in der Konzern-Gewinn- und Verlust-

rechnung erfasst. 

  

  

 

2.15. Leasing 

  

IFRS 16.51 a) Der Konzern als Leasingnehmer 
  

IFRS 16.5 

IFRS 16.6 

IFRS 16.9 

IFRS 16.60 

Der Konzern beurteilt zu Beginn des Vertrags, ob dieser ein Leasingverhältnis darstellt oder 

enthält. Für alle Leasingverhältnisse bei denen der Konzern der Leasingnehmer ist, erfasst der 

Konzern ein Nutzungsrecht und eine entsprechende Leasingverbindlichkeit. Ausgenommen 

davon sind kurzfristige Leasingverhältnisse (definiert als Leasingverhältnisse mit einer Laufzeit 

von höchstens 12 Monaten) und Leasingverhältnisse über geringwertige Vermögenswerte 

(wie Tablets und Personalcomputer, kleine Büromöbel und Telefone). Bei diesen Leasingver-

hältnissen erfasst der Konzern die Leasingzahlungen linear über die Laufzeit des Leasingver-

hältnisses als sonstigen Aufwand, es sei denn, eine andere systematische Grundlage ist reprä-

sentativer für das zeitliche Muster, in dem der wirtschaftliche Nutzen aus den Leasingobjekten 

konsumiert wird. 

  

IFRS 16.26 Die Leasingverbindlichkeit wird bei der erstmaligen Erfassung mit dem Barwert der zu Beginn 

des Leasingverhältnisses noch nicht gezahlten Leasingzahlungen bewertet, diskontiert mit 

dem dem Leasingverhältnis zugrundeliegenden Zinssatz. Wenn dieser Zinssatz nicht ohne wei-

teres bestimmt werden kann, verwendet der Konzern seinen Grenzfremdkapitalzinssatz. 

  

IFRS 16.27 Folgende Leasingzahlungen werden in die Bewertung der Leasingverbindlichkeit einbezogen: 

 

 Feste Leasingzahlungen (inklusive faktisch feste Zahlungen), abzüglich zu erhaltende An-

reizzahlungen; 

 Variable Leasingzahlungen, die auf einem Index oder Kurs basieren, anfänglich mit dem 

Index oder dem Kurs zum Zeitpunkt des Beginns des Leasingverhältnisses bemessen; 

 Erwartete Zahlungen durch den Leasingnehmer aufgrund von Restwertgarantien; 

 Ausübungspreise von Kaufoptionen, wenn der Leasingnehmer hinreichend sicher ist, diese 

auszuüben; und 

 Strafzahlungen für die vorzeitige Beendigung von Leasingverhältnissen, sofern der Laufzeit 

des Leasingverhältnisses entsprechend die Ausübung des Kündigungsrechts zugrundeliegt. 

  

IFRS 16.47 Die Leasingverbindlichkeiten werden in der Konzernbilanz als separater Posten ausgewiesen. 

  

IFRS 16.39 Die Folgebewertung der Leasingverbindlichkeit erfolgt durch Erhöhung des Buchwerts um die 

Verzinsung der Leasingverbindlichkeit (unter Anwendung der Effektivzinsmethode) und durch 
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Reduzierung des Buchwerts um die geleisteten Leasingzahlungen. 

  

 

 

 

IFRS 16.40(a) 

 

 

 

 

IFRS 16.42 

 

 

 

 

 

IFRS 16.45(c) 

Der Konzern nimmt für die folgenden Fälle eine Neubewertung der Leasingverbindlichkeit und 

eine entsprechende Anpassung des korrespondierenden Nutzungsrechts vor: 

 

 Die Laufzeit des Leasingverhältnisses hat sich geändert oder es gibt ein wesentliches Ereig-

nis oder eine wesentliche Änderung der Umstände, die zu einer Änderung der Beurteilung 

hinsichtlich Ausübung einer Kaufoption führt. In diesem Fall wird die Leasingverbindlich-

keit durch Abzinsung der angepassten Leasingzahlungen mit einem aktualisierten Zinssatz 

neu bewertet. 

 Die Leasingzahlungen ändern sich aufgrund von Index- oder Kursänderungen oder durch 

eine Änderung der erwarteten zu leistenden Zahlung aufgrund einer Restwertgarantie. In 

diesen Fällen wird die Leasingverbindlichkeit durch Abzinsung der angepassten Leasing-

zahlungen mit einem unveränderten Diskontierunszins neu bewertet (es sei denn, die Än-

derung der Leasingzahlungen ist auf eine Änderung eines variablen Zinssatzes zurückzu-

führen. In diesem Fall ist ein aktualisierter Zinssatz zu verwenden). 

 Ein Leasingverhältnis wird geändert und die Änderung des Leasingverhältnisses nicht als 

separates Leasingverhältnis erfasst. In diesem Fall wird die Leasingverbindlichkeit auf der 

Grundlage der Laufzeit des geänderten Leasingverhältnisses neu bewertet, indem die ge-

änderten Leasingzahlungen mit einem aktualisierten Zinssatz zum effektiven Zeitpunkt der 

Änderung abgezinst werden. 

 

Der Konzern hat in den dargestellten Perioden keine solchen Anpassungen vorgenommen. 

  

IFRS 16.24 

IFRS 16.30 

Die Nutzungsrechte umfassen im Rahmen der erstmaligen Bewertung die entsprechende Lea-

singverbindlichkeit, die Leasingraten, die zu oder vor Beginn des Leasingverhältnisses geleistet 

werden, abzüglich erhaltener Leasinganreize sowie anfängliche direkte Kosten. Die Folgebe-

wertung erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen und Wertmin-

derungen. 

  

 Ist der Konzern zum Rück- oder Abbau eines Leasingobjekts, zur Wiederherstellung des Stan-

dortes, an dem sich das Leasingobjekt befindet, oder zur Wiederherstellung des dem Leasing-

verhältnis zugrundeliegenden Vermögenswerts in den durch die Bedingungen des Leasingver-

hältnisses geforderten Zustand verpflichtet, wird eine Rückstellung gemäß IAS 37 gebildet und 

bewertet. Soweit sich die Kosten auf ein Nutzungsrecht beziehen, werden die Kosten in dem 

entsprechenden Nutzungsrecht erfasst, es sei denn, diese Kosten fallen für die Herstellung von 

Vorräten an. 

  

IFRS 16.32 Nutzungsrechte werden grundsätzlich über die Laufzeit des Leasingverhältnisses abgeschrie-

ben. Abweichend davon ist die Abschreibung entsprechend über die Laufzeit des dem Leasing-

verhältnis zugrundliegenden Vermögenswerts vorzunehmen, wenn dessen Nutzungsdauer 

kürzer ist als die Laufzeit des Leasingverhältnisses. Dies gilt auch für die Fälle, bei denen ein 

Leasingverhältnis das Eigentum an dem Leasingobjekt überträgt oder der Konzern die Aus-

übung einer im Rahmen des Leasingverhältnisses vereinbarten Kaufoption als hinreichend si-

cher einstuft und der Ausübungspreis damit entsprechend bereits in den Kosten des Nut-

zungsrechts berücksichtigt ist. Die Abschreibung beginnt mit dem Beginn des Leasingverhält-

nisses. 

  

IFRS 16.47 Die Nutzungsrechte werden in der Konzernbilanz als separater Posten ausgewiesen. 

 

Zur Prüfung der Notwendigkeit einer Wertberichtigung eines Nutzungsrechts wendet der Kon-

zern IAS 36 an und erfasst sämtliche Wertberichtigungen wie in den Bilanzierungsgrundsätzen 

für Sachanlagen beschrieben. 

  

IFRS 16.38 

 

 

 

Variable Leasingzahlen, die nicht von einem Index oder Kurs abhängen, werden nicht in die 

Bewertung der Leasingverbindlichkeit und des Nutzungsrechts einbezogen. Diese Zahlungen 

werden in der Periode, in der das auslösende Ereignis oder die auslösende Bedingung ein-
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IFRS 16.12 

IFRS 16.15 

trittals Aufwand erfasst und in dem Posten "Sonstige Aufwendungen" in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung erfasst (siehe Tz. 20). 

 

Im Rahmen der gewährten Erleichterungsvorschriften erlaubt IFRS 16 dem Leasingnehmer, auf 

eine Trennung zwischen Nicht-Leasingkomponenten und Leasingkomponenten zu verzichten 

und Verträge über Leasingverhältnisse mit zugehörigen Nicht-Leasingkomponenten entspre-

chend als eine einzige Vereinbarung nach IFRS 16 zu bilanzieren. Der Konzern hat diese Er-

leichterungsvorschrift nicht genutzt. Bei Verträgen, die eine Leasingkomponente und eine  

oder mehrere zusätzliche Leasing- oder Nicht-Leasingkomponenten enthalten, ordnet der 

Konzern die Gegenleistung im Vertrag jeder Leasingkomponente auf der Grundlage des relati-

ven Einzelveräußerungspreises der Leasingkomponente und der aggregierten Einzelveräuße-

rungspreise der Nicht-Leasingkomponenten zu. 

  

IFRS 16.89 b) Der Konzern als Leasinggeber 
  

IFRS 16.61 

IFRS 16.62 

Der Konzern schließt Leasingverträge als Leasinggeber für einen Teil seiner als Finanzinvesti-

tion gehaltenen Immobilien ab. Der Konzern vermietet auch Geschäftsausstattung an Einzel-

händler, die für die Präsentation und das Customer Fitting sowie für die Qualitätssicherung 

von Schuhwerk und Geräten, die vom Konzern hergestellt werden, benötigt werden. 

 

Leasingverhältnisse, bei denen der Konzern Leasinggeber ist, sind entsprechend der Vorgaben 

des Standards als Finanzierungs- oder Operating-Leasingverhältnisse zu klassifizieren. Wenn 

die Bedingungen des Leasingverhältnisses im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbunde-

nen Risiken und Chancen auf den Leasingnehmer übertragen, wird der Vertrag als Finanzie-

rungsleasing klassifiziert. Alle anderen Leasingverhältnisse werden als Operating-Leasingver-

hältnisse klassifiziert. 

  

IFRS 16.B58 Liegt ein Untermietverhältnis vor, agiert der Konzern damit als Intermediär und bilanziert das 

Hauptleasingverhältnis und das Untermietverhältnis als zwei separate Verträge. Die Klassifizie-

rung in Finanzierungs- oder Operating-Leasingverhältnis des Untermietverhältnisses erfolgt 

auf Basis des Nutzungsrechts und nicht des dem Leasingverhältnis zugrundeliegenden Vermö-

genswerts aus dem Hauptmietverhältnis. 

  

IFRS 16.81 

IFRS 16.83 

Mieterträge aus Operating-Leasingverhältnissen werden linear über die Laufzeit des jeweiligen 

Leasingverhältnisses erfasst. Anfängliche direkte Kosten, die bei der Aushandlung und Verein-

barung eines Mietleasingverhältnisses anfallen, werden dem Buchwert des Leasingobjekts hin-

zugefügt und linear über die Laufzeit des Leasingverhältnisses verteilt. 

  

IFRS 16.67 

IFRS 16.75 

Fällige Beträge von Leasingnehmern aus Finanzierungsleasing werden in Höhe der Nettoinves-

tition des Konzerns in die Leasingverträge als Forderungen ausgewiesen. Die Erträge aus Fi-

nanzierungsleasing werden über die jeweiligen Berichtsperioden verteilt, um eine konstante 

periodische Verzinsung der ausstehenden Nettoinvestition des Konzerns in Bezug auf die Lea-

singverhältnisse zu gewährleisten. 

  

 Nach der erstmaligen Erfassung überprüft der Konzern regelmäßig den geschätzten nicht ga-

rantierten Restwert und wendet die Wertminderungvorschriften von IFRS 9 an, wodurch eine 

Wertberichtigung für erwartete Kreditverluste auf die Leasingforderungen erfasst wird. 

 

Erträge aus Finanzierungsleasing werden auf Basis des Bruttobuchwerts der Leasingforderun-

gen berechnet, mit Ausnahme von finanziellen Vermögenswerten mit objektivem Hinweis auf 

Wertminderung, für die Zinserträge auf Basis ihrer fortgeführten Anschaffungskosten (d.h. 

nach Abzug der Wertberichtigung für Kreditverluste) berechnet werden. 

  

IFRS 16.17 Enthält ein Vertrag sowohl Leasing- als auch Nicht-Leasingkomponenten, wendet der Konzern 

zur Verteilung der Vergütung auf die einzelnen Komponenten die entsprechenden Regelungen 

des IFRS 15 an. 
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2.16. Fremdkapitalkosten 

  

 In unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Bau oder der Herstellung von qualifi-

zierten Vermögenswerten stehende Fremdkapitalkosten werden bis zu dem Zeitpunkt, an 

dem die Vermögenswerte im Wesentlichen für ihre vorgesehene Nutzung oder zum Verkauf 

bereit stehen, zu den Herstellungskosten dieser Vermögenswerte hinzugerechnet. Qualifi-

zierte Vermögenswerte sind Vermögenswerte, für die ein beträchtlicher Zeitraum erforderlich 

ist, um sie in ihren beabsichtigten gebrauchs- oder verkaufsfähigen Zustand zu versetzen. 

 

Soweit variabel verzinsliche Darlehen zur Finanzierung eines qualifizierten Vermögenswertes 

verwendet und in einem effektiven Cashflow Hedge gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert 

werden, wird der effektive Teil des Derivats im sonstigen Ergebnis erfasst und in die Gewinn- 

und Verlustrechnung umgegliedert, wenn der qualifizierte Vermögenswert erfolgswirksam 

wird. Soweit festverzinsliche Darlehen zur Finanzierung eines qualifizierten Vermögenswertes 

verwendet und in einem effektiven Fair-Value-Hedge gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert 

werden, spiegeln die aktivierten Fremdkapitalkosten den abgesicherten Zinssatz wider. 

 

Erwirtschaftete Erträge aus der zwischenzeitlichen Anlage speziell aufgenommenen Fremdka-

pitals bis zu dessen Ausgabe für qualifizierte Vermögenswerte werden von den aktivierbaren 

Fremdkapitalkosten abgezogen. 

 

 Alle anderen Fremdkapitalkosten werden erfolgswirksam in der Periode erfasst, in der sie an-

fallen. 

  

  

 

2.17. Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 

  

 Langfristige Vermögenswerte oder Veräußerungsgruppen werden als zur Veräußerung gehal-

ten klassifiziert, wenn der zugehörige Buchwert überwiegend durch ein Veräußerungsgeschäft 

und nicht durch fortgesetzte Nutzung realisiert wird. Diese Bedingung wird nur dann als erfüllt 

angesehen, wenn der langfristige Vermögenswert oder die Veräußerungsgruppe im gegenwär-

tigen Zustand sofort zur Veräußerung verfügbar und die Veräußerung hochwahrscheinlich ist. 

Die Geschäftsführung muss sich zu einer Veräußerung verpflichtet haben. Dabei muss davon 

ausgegangen werden, dass der Veräußerungsvorgang innerhalb eines Jahres nach einer sol-

chen Klassifizierung abgeschlossen wird. 

 

Langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen, die als zur Veräußerung gehalten 

klassifiziert sind, werden zu dem niedrigeren Betrag ihres ursprünglichen Buchwertes und dem 

beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten bewertet. 

 

Für den Fall, dass sich der Konzern zu einer Veräußerung verpflichtet hat, die mit einem Ver-

lust der Beherrschung über ein Tochterunternehmen einhergeht, werden sämtliche Vermö-

genswerte und Schulden dieses Tochterunternehmens als zur Veräußerung gehalten klassifi-

ziert, sofern die oben genannten Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Dies gilt unabhängig da-

von, ob der Konzern einen nicht beherrschenden Anteil an dem früheren Tochterunterneh-

men nach der Veräußerung zurückbehält oder nicht. 

 

Für den Fall, dass sich der Konzern zu einer Veräußerung verpflichtet hat, die zu einem Abgang 

einer Beteiligung oder eines Teils einer Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen oder 

Gemeinschaftsunternehmen führt, wird die Beteiligung oder der Teil der Beteiligung als zur 

Veräußerung gehalten klassifiziert, sofern die oben genannten Voraussetzungen hierfür erfüllt 

sind. Die Anwendung der Equity-Methode wird in Bezug auf den zur Veräußerung gehaltenen 

Anteil ab diesem Zeitpunkt eingestellt. Ein etwaiger zurückbehaltener Teil der Beteiligung an 

einem assoziierten Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen, der nicht als zur Veräuße-

rung gehalten klassifiziert wurde, ist weiterhin nach der Equity-Methode zu bilanzieren. Der 
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Konzern stellt die Equity-Methode zum Zeitpunkt des Abgangs des als zur Veräußerung gehal-

ten klassifizierten Teils der Beteiligung ein, wenn der Abgang dazu führt, dass der Konzern den 

maßgeblichen Einfluss auf das assoziierte Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen 

verliert. 

 

Nach dem Abgang bilanziert der Konzern sämtliche zurückbehaltene Anteile am assoziierten 

Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen in Übereinstimmung mit IFRS 9, es sei denn, 

die zurückbehaltenen Anteile führen dazu, dass weiterhin ein assoziiertes Unternehmen oder 

Gemeinschaftsunternehmen vorliegt. In diesem Fall wird die Equity-Methode weiter angewen-

det. Siehe hierzu die Ausführungen zur Bilanzierung von Beteiligungen an assoziierten Unter-

nehmen oder Gemeinschaftsunternehmen in Tz. 2.5.2. 

 

  

 2.18. Vorräte 
  

IAS 2.36(a) Vorräte werden mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten und 

Nettoveräußerungswert bewertet. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Vorräten 

werden nach der FIFO-Methode (First-in-First-out Methode) oder der Durchschnittkostenme-

thode bewertet. Die Herstellungskosten umfassen direkt zurechenbare Einzel- und Gemein-

kosten. Der Nettoveräußerungswert stellt den geschätzten Verkaufspreis der Vorräte abzüg-

lich aller geschätzten Aufwendungen dar, die für die Fertigstellung und die Veräußerung noch 

notwendig sind. 

  

  

 2.19. Finanzielle Vermögenswerte 
  

IFRS 7.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 7.B5(c) 

Finanzielle Vermögenswerte werden erfasst, wenn ein Konzernunternehmen Vertragspartei 

des Finanzinstruments wird. 

 

Finanzielle Vermögenswerte werden bei Zugang zum beizulegenden Zeitwert bewertet, mit 

Ausnahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne signifikante Finanzierungs-

komponente, die zum Transaktionspreis bewertet werden. Transaktionskosten, die direkt dem 

Erwerb von finanziellen Vermögenswerten, welche nicht erfolgswirksam zum beizulegenden 

Zeitwert bewertet werden, zuzurechnen sind, erhöhen den beizulegenden Zeitwert der finan-

ziellen Vermögenswerte bei Zugang. Transaktionskosten, die direkt dem Erwerb von finanziel-

len Vermögenswerten zuzurechnen sind, welche erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 

bewertet werden, werden unmittelbar in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

 

Der Ansatz und die Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte erfolgt zum Handelstag, sofern 

es sich um Finanzanlagen handelt, deren Lieferung innerhalb des für den betroffenen Markt 

üblichen Zeitrahmens erfolgt. 

 

Die Folgebewertung aller bilanzierten finanziellen Vermögenswerte erfolgt in ihrer Gesamtheit 

entweder zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert, je nach 

Klassifizierung der finanziellen Vermögenswerte. 

  

 2.19.1. Klassifizierung der finanziellen Vermögenswerte 
  

 Fremdkapitalinstrumente, die beide folgenden Bedingungen erfüllen, werden zu fortgeführten 

Anschaffungskosten bewertet: 

 

 Der finanzielle Vermögenswert wird im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, dessen 

Zielsetzung in der Vereinnahmung der vertraglichen Zahlungsströme besteht;  

 Die Vertragsbedingungen des finanziellen Vermögenswerts stellen ausschließlich Zins- und 

Tilgungszahlungen auf den ausstehenden Nominalbetrag dar. 
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Fremdkapitalinstrumente, die beide folgenden Bedingungen erfüllen, werden erfolgsneutral 

zum beizulegenden Zeitwert bewertet: 

 

 Der finanzielle Vermögenswert wird im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, dessen 

Zielsetzung sowohl in der Vereinnahmung der vertraglichen Zahlungsströme als auch in 

dem Verkauf finanzieller Vermögenswerte besteht;  

 Die Vertragsbedingungen des finanziellen Vermögenswerts stellen ausschließlich Zins- und 

Tilgungszahlungen auf den ausstehenden Nominalbetrag dar. 

 

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte, die die oben genannten Bedingungen nicht erfül-

len, werden grundsätzlich erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet. 

 

Dennoch kann der Konzern bei dem erstmaligen Ansatz eines finanziellen Vermögenswerts 

das folgende unwiderrufliche Wahlrecht ausüben: 

 

 Der Konzern kann unwiderruflich beschließen, Eigenkapitalinstrumente erfolgsneutral 

zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind (siehe 

(iii) unten); und 

 der Konzern kann Fremdkapitalinstrumente, die beide oben beschriebenen Kriterien zur 

Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten oder erfolgsneutral zum beizulegenden 

Zeitwert erfüllen, unwiderruflich als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu be-

werten designieren, sofern dadurch Inkongruenzen bei der Bewertung oder beim Ansatz 

beseitigt oder signifikant verringert werden (siehe (iv) unten). 

  

 a) Fortgeführte Anschaffungskosten und Effektivzinsmethode 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 7.B5(e) 

Die Effektivzinsmethode ist eine Methode zur Berechnung der fortgeführten Anschaffungskos-

ten eines Fremdkapitalinstruments und der Zuordnung von Zinserträgen auf die jeweiligen Pe-

rioden. 

 

Für finanzielle Vermögenswerte, bei denen bei Ausreichung oder Erwerb kein objektiver Hin-

weis auf Wertminderung vorlag, ist der Effektivzinssatz derjenige Zinssatz, mit dem die ge-

schätzten künftigen Einzahlungen (einschließlich aller Gebühren, welche Teil des Effektivzins-

satzes sind, Transaktionskosten und sonstiger Agien und Disagien) ohne Berücksichtigung der 

erwarteten Verluste über die erwartete Restlaufzeit des Fremdkapitalinstruments oder, sofern 

zutreffend eine kürzere Periode, auf den Bruttobuchwert bei erstmaliger Erfassung abgezinst 

werden. Für finanzielle Vermögenswerte, bei denen bei Ausreichung oder Erwerb bereits ein 

objektiver Hinweis auf Wertminderung vorlag, wird ein ausfallrisikoadjustierter Effektivzins-

satz auf Basis der erwarteten Zahlungsströme unter Beachtung künftig erwarteter Verluste 

herangezogen. 

 

Die fortgeführten Anschaffungskosten eines finanziellen Vermögenswerts sind der Betrag, mit 

dem der finanzielle Vermögenswert bei der erstmaligen Erfassung bewertet wird, abzüglich 

der Tilgungszahlungen, zuzüglich der kumulierten Amortisierungen unter Verwendung der Ef-

fektivzinsmethode auf eine Differenz zwischen diesem Zugangsbetrag und dem Fälligkeitsbe-

trag, bereinigt um eine Wertberichtigung. Der Bruttobuchwert eines finanziellen Vermögens-

werts entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten eines finanziellen Vermögenswerts 

vor Anpassung um eine Wertberichtigung. 

 

Zinserträge werden bei Fremdkapitalinstrumenten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten 

oder erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, auf Basis der Effektivver-

zinsung erfasst. Für finanzielle Vermögenswerte, bei denen bei Ausreichung oder Erwerb kein 

objektiver Hinweis auf Wertminderung vorlag, wird der Zinsertrag unter Verwendung des Ef-

fektivzinssatzes auf Basis des Bruttobuchwerts erfasst; ausgenommen davon sind finanzielle 

Vermögenswerte, bei denen nach Zugang ein objektiver Hinweis auf Wertminderung eingetre-

ten ist (siehe unten). Für solche finanziellen Vermögenswerte erfolgt die Erfassung des Zinser-

trags unter Verwendung des ursprünglichen Effektivzinssatzes auf Basis des Nettobuchwerts 
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mit Beginn der Berichtsperiode, die auf den Eintritt des objektiven Hinweises auf Wertminer-

dung folgt. Wenn sich in zukünftigen Berichtsperioden das Ausfallrisiko eines solchen finanzi-

ellen Vermögenswerts wieder verbessert, sodass kein objektiver Hinweis auf eine Wertminde-

rung mehr vorliegt, erfolgt mit Beginn der darauf folgenden Berichtsperiode die Erfassung des 

Zinsertrags wieder unter Verwendung des Effektivzinssatzes auf Basis des Bruttobuchwerts. 

 

Für finanzielle Vermögenswerte, bei denen bei Ausreichung oder Erwerb bereits ein objektiver 

Hinweis auf Wertminderung vorlag, erfolgt die Erfassung des Zinsertrags unter Verwendung 

eines ausfallrisikoadjustierten Effektivzinssatzes stets auf Basis des Nettobuchwerts. Dieser 

ausfallrisikoadjustierte Effektivzins ist, unabhängig von einer Verbesserung des Ausfallrisikos 

des finanziellen Vermögenswerts und damit dem weiteren Vorliegen eines objektiven Hinwei-

ses auf Wertminderung, auch in Folgeperioden zur Ermittlung der Zinserträge heranzuziehen. 

 

Die Zinserträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst und in dem Posten „–Zins-

erträge“ (Tz. 11) ausgewiesen. 

  

 b) Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete Fremdkapitalinstrumente 
  

 Die von dem Konzern gehaltenen Unternehmensanleihen werden erfolgsneutral zum beizule-

genden Zeitwert bewertet. Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts wird in Tz. 49.2 be-

schrieben. Im Zugangszeitpunkt werden die Unternehmensanleihen zum beizulegenden Zeit-

wert zuzüglich der Transaktionskosten erfasst. In der Folge werden Veränderungen des beizu-

legenden Zeitwerts, die aus Gewinnen oder Verlusten aus Währungsumrechnungen, Gewin-

nen und Verlusten aus Wertminderungen sowie Zinserträgen, die nach der Effektivzinsme-

thode (siehe oben (a)) berechnet werden, resultieren, erfolgswirksam erfasst. Die in der Ge-

winn- und Verlustrechnung erfassten Beträge entsprechen den Beträgen, die im Rahmen der 

Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst 

worden wären. Alle anderen Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der Unternehmens-

anleihen werden im sonstigen Ergebnis in der Neubewertungsrücklage für Finanzinvestitionen 

erfasst. Wenn diese Unternehmensanleihen ausgebucht werden, werden die zuvor im sonsti-

gen Ergebnis erfassten kumulierten Gewinne oder Verluste in die Gewinn- und Verlustrech-

nung umgegliedert. 

  

 c) Als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte Eigenkapitalin-
strumente 

  

 Im Zugangszeitpunkt kann der Konzern für jedes einzelne Eigenkapitalinstrument das unwider-

rufliche Wahlrecht ausüben, dieses erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. 

Eine Designation ist unzulässig, wenn das Eigenkapitalinstrument zu Handelszwecken gehalten 

wird oder es sich um eine bedingte Gegenleistung handelt, die von einem Erwerber aus einem 

Unternehmenszusammenschluss erfasst wird. 

 

Ein finanzieller Vermögenswert wird als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert, wenn die-

ser: 

 

 hauptsächlich mit der Absicht erworben wurde, ihn kurzfristig zu verkaufen, oder 

 beim erstmaligen Ansatz Teil eines Portfolios eindeutig identifizierter und gemeinsam vom 

Konzern gesteuerter Finanzinstrumente ist, für das in der jüngeren Vergangenheit Hin-

weise auf kurzfristige Gewinnmitnahmen bestehen, oder 

 ein Derivat ist, das nicht als Sicherungsinstrument designiert wurde, als solches effektiv 

wäre und auch keine Finanzgarantie darstellt. 

 

Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete Eigenkapitalinstrumente werden im Zu-

gangszeitpunkt zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten erfasst. In der 

Folge werden Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts im sons-

tigen Ergebnis in der Neubewertungsrücklage für Finanzinvestitionen erfasst. Die kumulierten 

Gewinne oder Verluste werden bei Abgang des Eigenkapitalinstruments nicht in die Gewinn- 

und Verlustrechnung umgegliedert, sondern in die Gewinnrücklagen umgebucht. 
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Dividenden aus diesen Eigenkapitalinstrumenten werden gemäß IFRS 9 in der Gewinn- und 

Verlustrechnung erfasst, es sei denn, die Dividenden stellen eindeutig eine Rückzahlung eines 

Teils der Anschaffungskosten der Eigenkapitalinstrumente dar. Dividenden werden in dem 

Posten "sonstige Finanzerträge" (Tz. 11) in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

 

Der Konzern hat alle Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente, die nicht zu Handelszwe-

cken gehalten werden, als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert 

(siehe Tz. 26). 

  

 d) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 7.B5(e) 

Finanzielle Vermögenswerte, die die oben beschriebenen Voraussetzungen zur Bewertung zu 

fortgeführten Anschaffungskosten oder erfolgsneutralen Bewertung zum beizulegenden Zeit-

wert nicht erfüllen, werden erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Im Detail 

fallen darunter: 

 

 Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente werden erfolgswirksam zum beizulegen-

den Zeitwert bewertet, es sei denn, der Konzern designiert Eigenkapitalinstrumente, die 

weder zu Handelszwecken gehalten werden noch bedingte Gegenleistungen aus einem 

Unternehmenszusammenschluss darstellen, im Zugangszeitpunkt als erfolgsneutral zum 

beizulegenden Zeitwert zu bewertend (siehe dazu vorstehend (c)). 

 Finanzinvestitionen in Fremdkapitalinstrumente, die beide Voraussetzungen zur Bewer-

tung zu fortgeführten Anschaffungskosten oder erfolgsneutralen Bewertung zum beizule-

genden Zeitwert nicht erfüllen, werden erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert be-

wertet. Zusätzlich können Fremdkapitalinstrumente, die die Voraussetzungen zur Bewer-

tung zu fortgeführten Anschaffungskosten oder erfolgsneutralen Bewertung zum beizule-

genden Zeitwert erfüllen, im Zugangszeitpunkt als erfolgswirksam zum beizulegenden 

Zeitwert bewertet designiert werden, sofern dadurch Inkongruenzen bei der Bewertung 

oder bei dem Ansatz beseitigt oder signifikant verringert werden. Der Konzern hat keine 

Fremdkapitalinstrumente als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet desig-

niert. 

 

Finanzielle Vermögenswerte dieser Kategorie werden am Ende jeder Berichtsperiode zum bei-

zulegenden Zeitwert bewertet, wobei alle Gewinne oder Verluste aus Veränderungen des bei-

zulegenden Zeitwerts erfolgswirksam erfasst werden, soweit sie nicht Teil einer designierten 

Sicherungsbeziehung sind (siehe Grundsätze der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen). 

Der in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Nettogewinn oder -verlust beinhaltet alle Di-

videnden oder Zinsen, die auf den finanziellen Vermögenswert entfallen und ist in den Posten 

"Sonstige Erträge" (Tz. 12) enthalten. Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts wird in Tz. 

49.2 beschrieben. 

  

 2.19.2. Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung 
  

 Der beizulegende Zeitwert von auf Fremdwährung lautenden finanziellen Vermögenswerten 

wird in der Fremdwährung ermittelt und anschließend mit dem Kassakurs zum Abschlussstich-

tag umgerechnet:  

 

 Für finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet wer-

den und nicht Teil einer designierten Sicherungsbeziehung sind, werden Umrechnungsdif-

ferenzen in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Posten „Sonstige Erträge“ (Tz. 12) 

erfasst; 

 für Finanzinvestitionen in Fremdkapitalinstrumente, die erfolgswirksam zum beizulegen-

den Zeitwert bewertet werden und nicht Teil einer designierten Sicherungsbeziehung 

sind, werden Umrechnungsdifferenzen in Bezug auf die fortgeführten Anschaffungskosten 

des Fremdkapitalinstruments in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Posten „Sons-

tige Erträge“ (Tz. 12) erfasst. Sonstige Währungsumrechnungen werden im sonstigen Er-

gebnis in der Neubewertungsrücklage für Finanzinvestitionen erfasst. 

 für finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
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werden und nicht Teil einer designierten Sicherungsbeziehung sind, werden Umrech-

nungsdifferenzen in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Posten „Sonstige Erträge“ 
(Tz. 12) erfasst; 

 für Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente, die erfolgsneutral zum beizulegenden 

Zeitwert bewertet werden, werden Umrechnungsdifferenzen im Rahmen der Bewertung 

zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis in der Neubewertungsrücklage für Fi-

nanzinvestitionen erfasst.  

 

Siehe Tz. 2.19 bezüglich der Erfassung von Umrechnungsdifferenzen, wenn die Komponente 

des Fremdwährungsrisikos eines finanziellen Vermögenswerts als Sicherungsinstrument für 

eine Absicherung des Fremdwährungsrisikos designiert ist. 

  

IFRS 7.35F 2.19.3. Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten 
  

 

Der Konzern erfasst eine Wertberichtigung für die erwarteten Verluste aus Finanzinvestitionen 

in Fremdkapitalinstrumente, die zu fortgeführten Anschaffungskosten oder erfolgsneutral zum 

beizulegenden Zeitwert bewertet werden, Forderungen aus Finanzierungsleasingverhältnis-

sen, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vertragsvermögenswerten und Finanzga-

rantien. Die Höhe der erwarteten Verluste wird zu jedem Bilanzstichtag aktualisiert, um den 

Veränderungen des Ausfallrisikos seit der erstmaligen Erfassung des jeweiligen Finanzinstru-

ments Rechnung zu tragen. 

 

Für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vertragsvermögenswerten und Forderun-

gen aus Finanzierungsleasingverhältnissen erfasst der Konzern stets die über die erwartete 

Restlaufzeit erwarteten Verluste. Diese werden anhand einer Wertberichtigungsmatrix („pro-
vision matrix“), unter Bezugnahme auf den bisherigen Ausfall der Schuldner und einer Analyse 

der aktuellen Finanzlage der Schuldner, unter Berücksichtigung von schuldnerspezifischen Fak-

toren, der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen der Branche, in der die Schuldner tätig 

sind, und einer Beurteilung sowohl der aktuellen als auch der prognostizierten Entwicklung 

der Verhältnisse am Bilanzstichtag, gegebenenfalls einschließlich unter Berücksichtigung des 

Zeitwerts des Geldes, geschätzt. 

 

Für alle anderen Finanzinstrumente erfasst der Konzern den über die Restlaufzeit erwarteten 

Verlust nur dann, wenn sich das Ausfallrisiko seit der erstmaligen Erfassung signifikant erhöht 

hat. Hat sich das Ausfallrisiko seit der erstmaligen Erfassung nicht signifikant erhöht, erfasst 

der Konzern für diese Finanzinstrumente weiterhin den erwarteten 12-Monats-Verlust als 

Wertberichtigung. 

 

Der über die Restlaufzeit erwartete Verlust stellt den sich aus allen möglichen Ausfallereignis-

sen über die erwartete Laufzeit eines Finanzinstruments ergebenden Verlust dar. Im Gegen-

satz dazu repräsentiert der erwartete 12-Monats-Verlust den Teil des über die Laufzeit erwar-

teten Verlusts, der aus möglichen Ausfallereignissen innerhalb der nächsten zwölf Monate 

nach dem Abschlussstichtag resultiert. 

  

IFRS 7.35F(a) a) Signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos 
IFRS 7.35G(b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Beurteilung, ob sich das Ausfallrisiko bei einem Finanzinstrument seit der erstmaligen Er-

fassung signifikant erhöht hat, vergleicht der Konzern das Risiko eines Ausfalls des Finanzin-

struments zum Bilanzstichtag mit dem entsprechenden Risiko eines Ausfalls des Finanzinstru-

ments zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung. Bei dieser Beurteilung berücksichtigt der Kon-

zern sowohl quantitative als auch qualitative Informationen, die angemessen und nachvoll-

ziehbar sind, einschließlich historischer Erfahrungen und zukunftsorientierter Informationen, 

die ohne übermäßigen Aufwand oder Kosten verfügbar sind. Zu den zukunftsgerichteten Infor-

mationen gehören die Zukunftsaussichten der Branchen, in denen die Schuldner des Konzerns 

tätig sind, die aus Wirtschaftsgutachten, Finanzanalysten, hoheitlichen Stellen, relevanten 

Think-Tanks und ähnlichen Organisationen gewonnen wurden, sowie die Berücksichtigung 

verschiedener externer Quellen für aktuelle und prognostizierte Wirtschaftsinformationen, die 

sich auf die Kerngeschäfte des Konzerns beziehen. 
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IFRS 7.35F(a) 

IFRS 7. 

35G(a)(ii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 7. 35F(a)(i) 

Bei der Beurteilung, ob sich das Ausfallrisiko seit der erstmaligen Erfassung signifikant erhöht 

hat, werden insbesondere folgende Informationen berücksichtigt: 

 

 eine tatsächliche oder erwartete signifikante Verschlechterung des externen (falls vorhan-

den) oder internen Ratings des Finanzinstruments; 

 signifikante Verschlechterung der externen Marktindikatoren für das Ausfallrisiko eines 

bestimmten Finanzinstruments, z. B. eine signifikante Erhöhung des Credit Spreads, der 

Preise für Credit Default Swaps für den Schuldner oder die Dauer oder das Ausmaß, in 

dem der beizulegende Zeitwert eines finanziellen Vermögenswerts unter seinen Anschaf-

fungskosten liegt; 

 bestehende oder prognostizierte nachteilige Veränderungen der Geschäfts-, Finanz- oder 

Wirtschaftslage, die voraussichtlich zu einer signfikanten Verschlechterung der Fähigkeit 

des Schuldners zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten führen werden; 

 eine tatsächliche oder erwartete signifikante Verschlechterung der Betriebsergebnisse des 

Schuldners; 

 deutliche Erhöhung des Ausfallrisikos bei anderen Finanzinstrumenten desselben  

Schuldners; 

 eine tatsächliche oder erwartete signifikant nachteilige Änderung des regulatorischen, 

wirtschaftlichen oder technologischen Umfelds des Schuldners, die zu einer signifikanten 

Verringerung der Fähigkeit des Schuldners zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten führt. 

 

Unabhängig vom Ergebnis der oben beschriebenen Beurteilung geht der Konzern davon aus, 

dass sich das Ausfallrisiko eines finanziellen Vermögenswerts seit dem erstmaligen Ansatz sig-

nifikant erhöht hat, wenn vertragliche Zahlungen mehr als 30 Tage überfällig sind, es sei denn, 

der Konzern verfügt über angemessene und nachvollziehbare Informationen, die etwas ande-

res belegen. 

 

Dennoch geht der Konzern davon aus, dass sich das Ausfallrisiko für ein Finanzinstrument seit 

dem erstmaligen Ansatz nicht wesentlich erhöht hat, wenn das Ausfallrisiko des Finanzinstru-

ments zum Bilanzstichtag als gering eingestuft wird. Ein Finanzinstrument wird als Finan-

zinstrument mit geringem Ausfallrisiko eingestuft, wenn 

 

(1) das Finanzinstrument ein geringes Ausfallrisiko hat 

(2) der Schuldner über eine gut ausgeprägte Fähigkeit verfügt, seine vertraglichen Zahlungs-

verpflichtungen kurzfristig zu erfüllen und 

(3) langfristig nachteilige Veränderungen der wirtschaftlichen und geschäftlichen Rahmenbe-

dingungen können, müssen aber nicht unbedingt, die Fähigkeit des Kreditnehmers beein-

trächtigen, seine vertraglichen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. 

 

Der Konzern geht davon aus, dass ein finanzieller Vermögenswert ein geringes Ausfallrisiko 

aufweist, wenn der Vermögenswert ein aktuelles externes Rating von "Investment Grade" ge-

mäß der weltweit geltenden Definition aufweist oder, wenn ein externes Rating nicht verfüg-

bar ist, der Vermögenswert ein aktuelles internes Rating von "Performing" aufweist. „Perfor-

ming“ bedeutet, dass die Gegenpartei eine starke finanzielle Position aufweist und keine über-

fälligen Zahlungen vorliegen. 

 

Bei Finanzgarantien gilt für die Zwecke der Beurteilung des Finanzinstruments auf eine Wert-

minderung der Tag, an dem der Konzern Partei der unwiderruflichen Verpflichtung wird, als 

der Tag der erstmaligen Erfassung. Bei der Beurteilung, ob sich das Ausfallrisiko seit der erst-

maligen Erfassung einer Finanzgarantie signifikant erhöht hat, berücksichtigt der Konzern die 

Veränderungen des Risikos, dass der zugrunde liegende Schuldner seinen Zahlungsverpflich-

tungen nicht nachkommen kann. 

 

Der Konzern überwacht regelmäßig die verwendeten Kriterien, um festzustellen, ob ein signifi-

kanter Anstieg des Ausfallrisikos stattgefunden hat, und überprüft sie gegebenenfalls, um si-

cherzustellen, dass die Kriterien geeignet sind, einen signifikanten Anstieg des Ausfallrisikos zu 

erkennen, bevor Überfälligkeit eintritt. 
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IFRS 7.35F(b) b) Definition eines Ausfallereignisses 
  

 

Der Konzern betrachtet die folgenden Umstände als Ausfallereignisse im Sinne des internen 

Kreditrisikomanagements, da die historische Erfahrung zeigt, dass finanzielle Vermögens-

werte, die eines der folgenden Kriterien erfüllen, im Allgemeinen nicht einbringlich sind: 

 

 Die Verletzung der vertraglich vereinbarten Financial Covenants durch den Schuldner;  

oder 

 das Vorliegen von intern ermittelten oder aus externen Quellen gewonnenen Informatio-

nen, die darauf hindeuten, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Schuldner seine Gläubi-

ger, einschließlich dem Konzern, vollständig bezahlen wird (ohne Berücksichtigung der 

vom Konzern gehaltenen Sicherheiten). 

 

Ungeachtet der vorstehenden Analyse geht der Konzern davon aus, dass ein Ausfall eingetre-

ten ist, wenn ein finanzieller Vermögenswert mehr als 90 Tage überfällig ist, es sei denn, der 

Konzern verfügt über angemessene und nachvollziehbare Informationen, um nachzuweisen, 

dass ein finanzieller Vermögenswert weiterhin werthaltig ist. 

  

IFRS 7.35F(d) c) Finanzielle Vermögenswerte mit objektivem Hinweis auf Wertminderung 
IFRS 7.  

35G(a)(iii) Ein objektiver Hinweis auf Wertminderung liegt vor, wenn ein oder mehrere Ereignisse einge-

treten sind, die einen negativen Einfluss auf die geschätzten zukünftigen Cashflows des ent-

sprechenden finanziellen Vermögenswerts haben. Der Nachweis, dass ein objektiver Hinweis 

auf Wertminderung vorliegt, beinhaltet die folgenden Ereignisse: 

 

 erhebliche finanzielle Schwierigkeiten des Emittenten oder des Kreditnehmers; 

 eine Verletzung der vertraglich vereinbarten Financial Covenants, wie z.B. einen Ausfall 

oder die Überfälligkeit einer Zahlung); 

 der/die Kreditgeber des Kreditnehmers haben diesem aufgrund wirtschaftlicher oder 

rechtlicher Gründe im Zusammenhang mit dessen finanziellen Schwierigkeiten, Zuge-

ständnisse gewährt, die von den Kreditgebern ansonsten nicht gewährt würden; 

 es wahrscheinlich wird, dass der Kreditnehmer in Konkurs oder eine andere finanzielle 

Restrukturierung vornehmen muss; oder 

 das Verschwinden eines aktiven Marktes für diesen finanziellen Vermögenswert aufgrund 

finanzieller Schwierigkeiten. 

  

IFRS 7.35F(e) d) Direktabschreibungen 
  

 Der Konzern schreibt einen finanziellen Vermögenswert direkt ab und vermindert dadurch den 

Bruttobuchwert, wenn Informationen vorliegen, die darauf hindeuten, dass sich der Schuldner 

in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten befindet und keine realistische Aussicht auf eine 

Zahlung mehr besteht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Schuldner sich in einem Liqui-

dations- oder Insolvenzverfahren befindet oder, im Fall von Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen, die Forderungen mehr als zwei Jahre überfällig sind, je nachdem, was früher ein-

tritt. Bereits abgeschriebene finanzielle Vermögenswerte können noch Gegenstand von 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen des Konzerns sein. Etwaige daraus erhaltene Rückflüsse 

werden bei Eintritt erfolgswirksam erfasst. 

  

IFRS 7.35G(a) e) Bewertung und Erfassung von erwarteten Verlusten 
  

 

Die Bewertung der erwarteten Verluste ist eine Funktion der Ausfallwahrscheinlichkeit (Proba-

bility of Default), dem Verlust bei Ausfall (Loss Given Default) und dem Exposure bei Ausfall 

(Exposure at Default). Die Bestimmung der Ausfallwahrscheinlichkeit und des Verlusts bei Aus-

fall basiert auf historischen Daten, die um aktuelle und zukunftsgerichtete Informationen an-

gepasst wurden. Das Exposure bei Ausfall wird bei finanziellen Vermögenswerten durch den 

Bruttobuchwert der Vermögenswerte zum jeweiligen Bilanzstichtag dargestellt; bei Finanzga-

rantien beinhaltet das Exposure bei Ausfall den zum Bilanzstichtag in Anspruch genommenen 
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Betrag sowie im Falle von Finanzgarantien alle Beträge, die voraussichtlich bis zum Ausfallda-

tum in der Zukunft noch in Anspruch genommen werden können. Die Annahmen für die vo-

raussichtliche Entwicklung basieren auf der historischen Entwicklung, dem Verständnis des 

Konzerns für den spezifischen zukünftigen Finanzierungsbedarf der Schuldner und anderen re-

levanten zukunftsgerichteten Informationen. 

 

Bei finanziellen Vermögenswerten wird der erwartete Verlust als Differenz zwischen allen ver-

traglich vereinbarten Zahlungsströmen und allen Zahlungsströmen, die der Konzern voraus-

sichtlich erhalten wird, geschätzt und mit dem ursprünglichen Effektivzinssatz diskontiert. Bei 

einer Forderung aus Finanzierungsleasingverhältnissen stimmen die zur Bestimmung der er-

warteten Verluste verwendeten Zahlungsströme mit den Zahlungsströmen überein, die zur 

Bewertung der Leasingforderung gemäß IFRS 16 Leasingverhältnisse verwendet werden. 

 

Da der Konzern bei gewährten Finanzgarantien, gemäß den Bedingungen des garantierten In-

struments, nur im Falle eines Ausfalls des Schuldners zu Zahlungen verpflichtet ist, ist die 

Wertberichtigung die erwartete Zahlung zur Erstattung eines Ausfalls an den Inhaber, abzüg-

lich aller Beträge, die der Konzern vom Inhaber, dem Schuldner oder einer anderen Partei zu 

erhalten erwartet. 

 

Wenn der Konzern die Wertberichtigung für ein Finanzinstrument in der vorangegangenen Be-

richtsperiode in Höhe des über die Restlaufzeit erwarteten Verlusts bewertet hat und zum ak-

tuellen Bilanzstichtag feststellt, dass die Bedingungen für die Erfassung der erwarteten Ver-

luste über die Restlaufzeit nicht mehr erfüllt sind, bewertet der Konzern die Wertberichtigung 

zum aktuellen Bilanzstichtag in Höhe des erwarteten 12-Monats-Verlusts. 

 

Der Konzern erfasst einen Wertminderungsgewinn oder -verlust für alle finanziellen Vermö-

genswerte mit einer entsprechenden Anpassung ihres Buchwerts über eine Risikovorsorge. 

Dies gilt nicht für Finanzinvestitionen in Fremdkapitalinstrumente, die erfolgsneutral zum bei-

zulegenden Zeitwert bewertet werden. Für diese wird die Wertberichtigung im sonstigen Er-

gebnis erfasst und in der Neubewertungsrücklage für Finanzinvestitionen kumuliert statt den 

Buchwert des finanziellen Vermögenswerts in der Bilanz zu reduzieren. 

 

Wertminderungen von Finanzgarantien werden grundsätzlich als Rückstellungen erfasst. 

  

 

2.19.4. Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten 

  

 Der Konzern bucht einen finanziellen Vermögenswert nur dann aus, wenn die vertraglichen 

Rechte auf die Zahlungsströme aus dem Vermögenswert auslaufen oder wenn er den finanzi-

ellen Vermögenswert und im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum 

des Vermögenswerts verbunden sind, auf ein anderes Unternehmen überträgt. Wenn der 

Konzern weder alle wesentlichen Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum verbunden sind, 

überträgt noch zurückbehält und weiterhin die Kontrolle über den übertragenen Vermögens-

wert behält, erfasst der Konzern sein anhaltendes Engagement am Vermögenswert und eine 

damit verbundene Verbindlichkeit für Beträge, die er potentiell zahlen muss. Wenn der Kon-

zern im Wesentlichen alle mit dem Eigentum an einem übertragenen finanziellen Vermögens-

wert verbundenen Risiken und Chancen behält, erfasst der Konzern weiterhin den finanziellen 

Vermögenswert und bilanziert eine besicherte Kreditaufnahme für die erhaltenen Erlöse. 

 

In Folge der Ausbuchung eines zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen 

Vermögenswerts wird die Differenz zwischen dem Buchwert des Vermögenswerts und der 

Summe der erhaltenen Gegenleistungen und noch ausstehenden Forderungen erfolgswirksam 

erfasst. Darüber hinaus wird bei der Ausbuchung einer Finanzinvestition in ein Fremdkapi-

talinstrument, das erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert zu bewertend klassifiziert ist, 

der zuvor in der Neubewertungsrücklage für Finanzinvestitionen kumulierte Gewinn oder Ver-

lust in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert. Im Gegensatz dazu wird bei der Ausbu-

chung einer Finanzinvestition in ein Eigenkapitalinstrument, das der Konzern bei der erstmali-

gen Erfassung als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert zu bewertend designiert hat, der 
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zuvor in der Neubewertungsrücklage für Finanzinvestitionen angesammelte kumulierte Ge-

winn oder Verlust nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert, sondern in die Ge-

winnrücklagen umgebucht. 

  

  

 2.20. Derivative Finanzinstrumente 
 2.20.1. Abgeschlossene Derivate 
  

IFRS 7.21 Der Konzern schließt eine Reihe von derivativen Finanzinstrumenten zur Steuerung seiner 

Zins-, Wechselkurs und Rohstoffpreisrisiken ab. Darunter befinden sich Devisenterminge-

schäfte, Zins- und Währungsswaps sowie Rohstoff-Optionen. Weitere Angaben zu derivativen 

Finanzinstrumenten erfolgen in Tz. 42 und 49.4. 

 

Derivate werden erstmalig zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit ihrem beizulegenden 

Zeitwert angesetzt und anschließend zu jedem Abschlussstichtag zum beizulegenden Zeitwert 

bewertet. Der aus der Bewertung resultierende Gewinn oder Verlust wird sofort erfolgswirk-

sam erfasst, es sei denn, das Derivat ist als Sicherungsinstrument im Rahmen einer Sicherungs-

beziehung designiert und effektiv. 

 

Ein Derivat mit einem positiven Marktwert wird als finanzieller Vermögenswert erfasst, wäh-

rend ein Derivat mit einem negativen Marktwert als finanzielle Verbindlichkeit erfasst wird. 

Derivate werden in der Konzernbilanz nicht verrechnet, es sei denn, der Konzern hat sowohl 

das rechtlich durchsetzbare Recht als auch die Absicht zur Verrechnung. Die Auswirkungen der 

Netting-Vereinbarungen (sog. Master Agreements) auf die Finanzlage des Konzerns sind in Tz. 

42 dargestellt. Ein Derivat wird als langfristiger Vermögenswert oder langfristige Verbindlich-

keit ausgewiesen, wenn die Restlaufzeit des Instruments mehr als 12 Monate beträgt und 

nicht erwartet wird, dass es innerhalb von 12 Monaten realisiert oder glattgestellt wird. Die 

restlichen Derivate werden als kurzfristige Vermögenswerte oder kurzfristige Verbindlichkei-

ten ausgewiesen. 

  

 2.20.2. Eingebettete Derivate 
  

 Ein eingebettetes Derivat ist eine Komponente eines hybriden Vertrages, der auch einen nicht 

derivativen Basisvertrag enthält - mit dem Ergebnis, dass einige der Zahlungsströme des zu-

sammengesetzten Finanzinstruments denen eines eigenständigen Derivats ähneln. 

 

Eingebettete Derivate, deren Basisvertrag ein finanzieller Vermögenswert im Anwendungsbe-

reich des IFRS 9 ist, werden nicht separiert. Der hybride Vertrag wird ganzheitlich klassifiziert 

und daher je nach Klassifizierung entweder zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zum 

beizulegenden Zeitwert bewertet. 

 

In nicht-finanzielle Basisverträge oder Basisverträge in Form einer finanziellen Verbindlichkeit 

eingebettete Derivate werden als freistehende Derivate behandelt, sofern sie die Vorausset-

zungen eines Derivats erfüllen, ihre wirtschaftlichen Merkmale und Risiken nicht eng mit dem 

Basisvertrag verbunden sind, und der gesamte Vertrag nicht erfolgswirksam zum beizulegen-

den Zeitwert bewertet wird. 

 

Wenn der hybride Vertrag eine notierte finanzielle Verbindlichkeit darstellt, designiert der 

Konzernden gesamten Vertrag als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten 

anstelle eine Separierung des eingebetteten Derivats vorzunehmen. 

 

Ein eingebettetes Derivat wird als langfristiger Vermögenswert oder langfristige Verbindlich-

keit ausgewiesen, wenn die Restlaufzeit des entsprechenden Basisvertrags mehr als 12 Mo-

nate beträgt und nicht erwartet wird, dass er innerhalb von 12 Monaten realisiert oder glatt-

gestellt wird. 
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 2.21. Bilanzielle Abbildung von Sicherungsbeziehungen 
  

IFRS 7.21A Der Konzern designiert, im Rahmen der Absicherung von beizulegenden Zeitwerten (Fair Value 

Hedges), Zahlungsströmen (Cashflow Hedges) oder Nettoinvestitionen in ausländische Ge-

schäftsbetriebe (Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation), einzelne Derivate als Si-

cherungsinstrumente. Absicherungen der Wechselkursrisiken von festen Verpflichtungen wer-

den als Absicherung von Zahlungsströmen bilanziert. 

 

Zu Beginn wird die Sicherungsbeziehung zwischen Grundgeschäft und Sicherungsinstrument 

einschließlich der Risikomanagementziele sowie der dem Abschluss von Sicherungsbeziehun-

gen zugrunde liegenden Unternehmensstrategie dokumentiert. Des Weiteren wird sowohl bei 

Eingehen der Sicherungsbeziehung als auch in deren Verlauf regelmäßig dokumentiert, ob das 

in die Sicherungsbeziehung designierte Sicherungsinstrument hinsichtlich der Kompensation 

der Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bzw. der Zahlungsströme des Grundgeschäfts 

gemäß dem abgesicherten Risiko effektiv ist. Dies ist der Fall, wenn die Sicherungsbeziehun-

gen alle folgenden Effektivitätsanforderungen erfüllen: 

 

 Es besteht eine wirtschaftliche Beziehung zwischen dem Grundgeschäft und dem  

Sicherungsinstrument; 

 die Wirkung des Ausfallrisikos dominiert nicht die Wertänderungen, die sich aus dieser 

wirtschaftlichen Beziehung ergeben; und 

 die Sicherungsquote der Sicherungsbeziehung entspricht derjenigen, die sich aus der 

Menge des Grundgeschäfts, die der Konzern tatsächlich sichert, und der Menge des  

Sicherungsinstruments, die der Konzern tatsächlich zur Sicherung dieser Menge des 

Grundgeschäfts einsetzt, ergibt. 

 

Wenn eine Sicherungsbeziehung die Effektivitätsanforderung in Bezug auf die Sicherungs-

quote nicht mehr erfüllt, das Risikomanagementziel für diese designierte Sicherungsbeziehung 

aber gleichbleibt, passt der Konzern die Sicherungsquote der Sicherungsbeziehung so an, dass 

es wieder die Anforderungen erfüllt. 

 

Der Konzern designiert für alle seine im Rahmen von Sicherungsbeziehungen verwendeten 

Terminkontrakte nicht die vollständige Veränderung des beizulegenden Zeitwerts, sondern le-

diglich die Veränderung des Spot-Elements des Terminkontrakts als Sicherungsinstrument. 

 

Der Konzern designiert nur den inneren Wert von Optionskontrakten als Sicherungsinstru-

ment, d.h. ohne den Zeitwert der Option. Die Veränderungen des Zeitwerts der Option wer-

den im sonstigen Ergebnis erfasst und in der Rücklage für Kosten der Sicherung kumuliert. 

Wenn das Grundgeschäft transaktionsbezogen ist, wird der Zeitwert in die Gewinn- und Ver-

lustrechnung umgegliedert, wenn das Grundgeschäft erfolgswirksam wird. Wenn das Grund-

geschäft zeitraumbezogen ist, wird der in der Rücklage für Kosten der Sicherung erfasste Be-

trag ratierlich in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert. Diese umgegliederten Be-

träge werden in dem gleichen Posten wie das Grundgeschäft erfolgswirksam erfasst. Handelt 

es sich bei dem abgesicherten Grundgeschäft um ein nicht-finanzielles Grundgeschäft, so wird 

der in der Rücklage für Kosten der Sicherung erfasste Betrag direkt aus dem Eigenkapital ent-

nommen und auf den anfänglichen Buchwert des nicht-finanziellen Grundgeschäfts umge-

bucht. Wenn der Konzern erwartet, dass ein Teil oder der gesamte Verlust, der in der Rücklage 

für Kosten der Sicherung erfasst wurde, in der Zukunft nicht wieder ausgeglichen wird, wird 

dieser Betrag sofort in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert. 

 

Angaben zu den beizulegenden Zeitwerten der im Rahmen von Sicherungsbeziehungen desig-

nierten Derivate sind Tz. 49.1 zu entnehmen. Die Entwicklung der Rücklage für Kosten der Si-

cherung im Eigenkapital ist in Tz. 35 dargestellt. 

  

 a) Absicherung des beizulegenden Zeitwertes (Fair Value Hedge) 
  

 Die Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts qualifizierter Sicherungsinstrumente wird er-

folgswirksam erfasst, es sei denn, das Sicherungsinstrument sichert ein als erfolgsneutral zum 
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beizulegenden Zeitwert zu bewertend designiertes Eigenkapitalinstrument; nur in diesem Fall 

werden die Veränderungen im sonstigen Ergebnis erfasst. 

 

Der Buchwert eines nicht bereits zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Grundgeschäfts 

wird um die auf das abgesicherte Risiko entfallende Marktwertänderung erfolgswirksam ange-

passt. Bei Fremdkapitalinstrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet 

werden, wird der Buchwert nicht angepasst, da er bereits zum beizulegenden Zeitwert ange-

setzt ist. Der Sicherungsgewinn oder -verlust wird jedoch, anstelle der erfolgsneutralen Erfas-

sung im sonstigen Ergebnis, erfolgswirksam erfasst. Wenn es sich bei dem abgesicherten 

Grundgeschäft um ein als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiertes 

Eigenkapitalinstrument handelt, verbleibt der Sicherungsgewinn oder -verlust im sonstigen Er-

gebnis, um dem des Sicherungsinstruments zu entsprechen. 

 

Wenn die Sicherungsgewinne oder –verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst wer-

den, werden diese in dem zum Grundgeschäft zugehörigen Posten ausgewiesen. 

 

Der Konzern beendet die bilanzielle Abbildung als designierte Sicherungsbeziehung nur dann, 

wenn die Sicherungsbeziehung (oder ein Teil davon) die qualifizierenden Bedingungen nicht 

mehr erfüllt (vorbehaltlich einer Rekalibrierung). Dazu gehören grundsätzlich auch Fälle, in de-

nen das Sicherungsinstrument ausläuft, veräußert, beendet oder ausgeübt wird. Die Beendi-

gung wird prospektiv vorgenommen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die erfolgswirksame Amor-

tisiation der auf das gesicherte Risiko zurückzuführenden Buchwertanpassung des Grundge-

schäfts, z.B. im Falle von zinstragenden Finanzinstrumenten durch Anwendung eines ange-

passten Effektivzinssatzes. 

  

 b) Absicherung von Zahlungsströmen (Cashflow Hedge) 
  

 

Der effektive Teil der Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Derivaten und anderen 

zulässigen Sicherungsinstrumenten, die sich zur Absicherung von Zahlungsströmen eignen und 

als solche designiert worden sind, wird im sonstigen Ergebnis unter dem Posten Cashflow-

Hedge-Rücklage erfasst. Der auf den ineffektiven Teil entfallende Gewinn oder Verlust wird 

sofort erfolgswirksam erfasst und in den Posten „Sonstige Erträge“ in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung ausgewiesen. 

 

Beträge, die zuvor im sonstigen Ergebnis erfasst und im Eigenkapital kumuliert wurden, wer-

den in den Perioden, in denen das abgesicherte Grundgeschäft das Ergebnis beeinflusst, in die 

Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert, und zwar in dem gleichen Posten wie das ent-

sprechende Grundgeschäft. Wenn die abgesicherte erwartete Transaktion jedoch zur Erfas-

sung eines nicht-finanziellen Vermögenswerts oder einer nicht-finanziellen Verbindlichkeit 

führt, werden die zuvor im sonstigen Ergebnis erfassten und im Eigenkapital kumulierten Ge-

winne und Verluste aus dem Eigenkapital ausgebucht und in die Erstbewertung des nicht-fi-

nanziellen Vermögenswerts oder der nicht-finanziellen Verbindlichkeit einbezogen. Wenn der 

Konzern erwartet, dass ein Teil oder der gesamte in der Cashflow-Hedge-Rücklage angesam-

melte Verlust in Zukunft nicht wieder ausgeglichen wird, wird dieser Betrag sofort in die Ge-

winn- und Verlustrechnung umgegliedert. 

 

Der Konzern beendet die bilanzielle Abbildung als designierte Sicherungsbeziehung nur dann, 

wenn die Sicherungsbeziehung (oder ein Teil davon) die Qualifikationskriterien nicht mehr er-

füllt (vorbehaltlich einer Rekalibrierung). Dazu gehören grundsätzlich auch Fälle, in denen das 

Sicherungsinstrument ausläuft, veräußert, beendet oder ausgeübt wird. Die Beendigung wird 

prospektiv vorgenommen. Sämtliche zu diesem Zeitpunkt im sonstigen Ergebnis erfasste und 

in der Cashflow-Hedge-Rücklage kumulierte Gewinne oder Verluste verbleiben im Eigenkapital 

und werden bei Eintritt der erwarteten Transaktion in die Gewinn- und Verlustrechnung um-

gegliedert. Wenn der Eintritt einer erwarteten Transaktion nicht länger wahrscheinlich ist, 

wird der in der Cashflow-Hedge-Rücklage kumulierte Gewinn oder Verlust sofort in die Ge-

winn- und Verlustrechnung umgegliedert. 
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 c) Absicherung von Nettoinvestitionen in einen ausländischen Geschäftsbetrieb 
  

 Die Absicherungen von Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe werden wie 

Cashflow Hedges abgebildet. Sämtliche dem effektiven Teil der Sicherungsbeziehung zuzu-

rechnende Gewinne oder Verluste aus dem Sicherungsinstrument werden im sonstigen Ergeb-

nis in der Rücklage aus Fremdwährungsumrechnung erfasst. Dem ineffektiven Teil der Siche-

rungsbeziehung zuzurechnende Gewinne oder Verluste werden direkt in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung erfasst und in den Posten „Sonstige Erträge/Sonstige Aufwendungen“ ausgewie-

sen. 

 

In der Rücklage aus Fremdwährungsumrechnung abgegrenzte, dem effektiven Teil der Siche-

rungsbeziehung zuzurechnende Gewinne und Verluste aus dem Sicherungsinstrument werden 

zum Zeitpunkt des Abgangs der Nettoinvestitionen in der Gewinn- und Verlustrechnung er-

fasst. 

  

  

 2.22. Barmittel und Bankguthaben 
  

 Barmittel und Bankguthaben werden zu Anschaffungskosten bewertet. Sie umfassen Barbe-

stände, auf Abruf zur Verfügung stehende Bankguthaben und andere kurzfristige hochliquide 

finanzielle Vermögenswerte, die im Zeitpunkt der Anschaffung eine Laufzeit von maximal drei 

Monaten aufweisen. 

  

  

 2.23. Eigenkapital 
  

 Ein Eigenkapitalinstrument ist ein Vertrag, der einen Residualanspruch an den Vermögenswer-

ten eines Unternehmens nach Abzug aller dazugehörigen Schulden begründet. Eigenkapitalin-

strumente werden zum erhaltenen Ausgabeerlös abzüglich direkt zurechenbarer Ausgabekos-

ten erfasst. Ausgabekosten sind solche Kosten, die ohne die Ausgabe des Eigenkapitalinstru-

ments nicht angefallen wären. 

 

Rückkäufe von eigenen Eigenkapitalinstrumenten werden direkt vom Eigenkapital abgezogen. 

Weder Kauf noch Verkauf, Ausgabe oder Einziehung von eigenen Eigenkapitalinstrumenten 

werden im Gewinn oder Verlust erfasst. 

 

Von einem Konzernunternehmen emittierte Fremd- und Eigenkapitalinstrumente werden ent-

sprechend dem wirtschaftlichen Gehalt der Vertragsvereinbarung und den Definitionen als fi-

nanzielle Verbindlichkeiten oder Eigenkapital klassifiziert. 

  

  

 2.24. Anteilsbasierte Vergütungen 
  

 a) Anteilsbasierte Vergütungen der Gesellschaft 
  

 Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente an Arbeitnehmer 

und andere, die vergleichbare Dienstleistungen erbringen, werden zu dem beizulegenden Zeit-

wert des Eigenkapitalinstruments am Tag der Gewährung bewertet. Weitere Informationen 

über die Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes der anteilsbasierten Vergütungen mit einem 

Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente sind in Tz. 37 dargestellt. 

 

Der bei Gewährung der anteilsbasierten Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstru-

mente ermittelte beizulegende Zeitwert wird linear über den Zeitraum bis zur Unverfallbarkeit 

als Aufwand mit korrespondierender Erhöhung des Eigenkapitals (Rücklage für in Eigenkapital 

erfüllte Leistungen an Arbeitnehmer) gebucht und beruht auf den Erwartungen des Konzerns 

hinsichtlich der Eigenkapitalinstrumente, die voraussichtlich unverfallbar werden. Zu jedem 
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Abschlussstichtag hat der Konzern seine Schätzungen bzgl. der Anzahl der Eigenkapitalinstru-

mente, die unverfallbar werden, zu überprüfen. Die Auswirkungen der Änderungen der ur-

sprünglichen Schätzungen sind, sofern vorhanden, erfolgswirksam zu erfassen. Die Erfassung 

erfolgt derart, dass der Gesamtaufwand die Schätzungsänderung reflektiert und zu einer ent-

sprechenden Anpassung der Rücklage für Leistungen an Arbeitnehmer mit Ausgleich durch Ei-

genkapitalinstrumente führt. 

 

Anteilsbasierte Vergütungen mit einem Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente an Parteien, 

die keine Arbeitnehmer sind bzw. keine vergleichbaren Dienstleistungen erbringen, werden zu 

dem beizulegenden Zeitwert der erhaltenen Güter oder Dienstleistungen bewertet, es sei 

denn, der beizulegende Zeitwert kann nicht verlässlich bestimmt werden. Für diesen Fall wer-

den sie mit dem beizulegenden Zeitwert der gewährten Eigenkapitalinstrumente zu dem Zeit-

punkt bewertet, an dem das Unternehmen die Güter erhält oder die Gegenpartei die Dienst-

leistungen erbringt. 

 

Für anteilsbasierte Vergütungen mit Barausgleich wird eine Verbindlichkeit für die erhaltenen 

Güter oder Dienstleistungen erfasst und bei Zugang bzw. Gewährung mit dem beizulegenden 

Zeitwert bewertet. Bis zur Begleichung der Schuld wird der beizulegende Zeitwert der Schuld 

zu jedem Abschlussstichtag und am Erfüllungstag neu bestimmt und werden alle Änderungen 

des beizulegenden Zeitwerts erfolgswirksam erfasst. 

  

 b) Anteilsbasierte Vergütungen eines erworbenen Unternehmens im Rahmen eines  
Unternehmenszusammenschlusses 

  

 Sofern die anteilsbasierten Vergütungen, die Arbeitnehmern des erworbenen Unternehmens 

gewährt wurden (Prämien des erworbenen Unternehmens), durch die anteilsbasierten Vergü-

tungen des Konzerns ersetzt werden, werden sowohl die Prämien des erworbenen Unterneh-

mens als auch die Ersatzprämien in Übereinstimmung mit IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung 

(„marktbasierter Wert“) zum Erwerbszeitpunkt bewertet. Der Anteil der Ersatzprämien, der 
bei der Bewertung der übertragenen Gegenleistung bei einem Unternehmenszusammen-

schluss enthalten ist, ist der marktbasierte Wert der Prämien des erworbenen Unternehmens 

multipliziert mit dem Verhältnis aus dem Anteil des bereits erfüllten Erdienungszeitraums mit 

dem höheren aus dem gesamten Erdienungszeitraum oder dem ursprünglichen Erdienungs-

zeitraum der Prämie des erworbenen Unternehmens. Der Überschuss des marktbasierten 

Werts der Ersatzprämien über den marktbasierten Wert der Prämien des erworbenen Unter-

nehmens bei der Bewertung der übertragenen Gegenleistung wird als Vergütungsaufwand für 

Dienste nach dem Zusammenschluss erfasst. 

 

Sofern allerdings die Prämien des erworbenen Unternehmens aufgrund eines Unternehmens-

zusammenschlusses verfallen und der Konzern diese Prämien ersetzt, auch wenn er nicht dazu 

verpflichtet ist, werden die Ersatzprämien mit ihrem marktbasierten Wert in Übereinstim-

mung mit IFRS 2 bewertet. Sämtliche Marktwerte der Ersatzprämien werden als Vergütungs-

aufwand für Dienste nach dem Zusammenschluss erfasst. 

 

Sofern zum Erwerbszeitpunkt ausstehende anteilsbasierte Vergütungen mit einem Ausgleich 

durch Eigenkapitalinstrumente, die den Arbeitnehmern des erworbenen Unternehmens ge-

währt wurden, nicht durch den Konzern mit eigenen anteilsbasierten Vergütungen ersetzt 

werden, werden die anteilsbasierten Vergütungen des erworbenen Unternehmens zum Er-

werbszeitpunkt mit ihrem marktbasierten Wert bewertet. Wenn die anteilsbasierten Vergü-

tungen zum Erwerbszeitpunkt ausübbar sind, werden diese als Teil der Anteile der nicht be-

herrschenden Gesellschafter des erworbenen Unternehmens erfasst. Sofern jedoch die an-

teilsbasierten Vergütungen zum Erwerbszeitpunkt noch nicht ausübbar sind, wird der markt-

basierte Wert dieser anteilsbasierten Vergütungen den nicht beherrschenden Anteilseignern 

des erworbenen Unternehmens zugeordnet, und zwar im Verhältnis des Anteils des bereits 

erfüllten Erdienungszeitraums zu dem höheren Wert aus dem gesamten Erdienungszeitraum 

und dem ursprünglichen Erdienungszeitraum der anteilsbasierten Vergütung des erworbenen 

Unternehmens. Die Differenz wird als Vergütungsaufwand für Dienste nach dem Zusammen-

schluss erfasst. 
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2.25. Pensionsrückstellungen (Leistungen an Arbeitnehmer nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses) 

  

 Zahlungen für beitragsorientierte Versorgungspläne werden dann als Aufwand erfasst, wenn 

die Arbeitnehmer die Arbeitsleistung erbracht haben, die zu den Versorgungsansprüchen be-

rechtigen. Zahlungen an staatlich geführte Altersversorgungspläne werden als Zahlungen an 

beitragsorientierte Pläne bilanziert, wenn die Verpflichtungen des Konzerns aus den Plänen 

denen eines beitragsorientierten Altersversorgungsplans entsprechen. 

 

Bei leistungsorientierten Versorgungsplänen werden die Kosten für die Leistungserbringung 

mittels des Verfahrens der laufenden Einmalprämien (Projected Unit Credit Method) ermittelt, 

wobei zu jedem Abschlussstichtag eine versicherungsmathematische Bewertung durchgeführt 

wird. Neubewertungen, bestehend aus versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlus-

ten, Veränderungen, die sich aus der Anwendung der Vermögenswertobergrenze ergeben und 

dem Ertrag aus dem Planvermögen (ohne Zinsen auf die Nettoschuld) werden unmittelbar im 

sonstigen Ergebnis erfasst. Die im sonstigen Ergebnis erfassten Neubewertungen sind Teil der 

Gewinnrücklagen und werden nicht mehr in die Konzern-Gewinn- oder Verlustrechnung um-

gegliedert. Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand wird als Aufwand erfasst, wenn die 

Planänderung oder -kürzung eintritt oder, sofern früher, wenn der Konzern die damit verbun-

denen Restrukturierungskosten oder Abfindungen ansetzt. Gewinne oder Verluste aus der Ab-

geltung eines leistungsorientierten Plans werden zum Zeitpunkt der Abgeltung erfasst. 

 

Die Nettozinsen ergeben sich aus der Multiplikation des Abzinsungssatzes mit der Nettoschuld 

(Pensionsverpflichtung abzüglich Planvermögen) oder dem Nettovermögenswert, der sich 

ergibt, sofern das Planvermögen die Pensionsverpflichtung übersteigt, zu Beginn des Ge-

schäftsjahres. Die leistungsorientierten Kosten beinhalten die folgenden Bestandteile: 

 

 Dienstzeitaufwand (einschließlich laufendem Dienstzeitaufwand, nachzuverrechnendem 

Dienstzeitaufwand sowie etwaiger Gewinne oder Verluste aus einer Planänderung oder -

kürzung) 

 Nettozinsaufwand oder -ertrag auf die Nettoschuld oder den Nettovermögenswert 

 Neubewertung der Nettoschuld oder des Nettovermögenswerts 

 

Der Konzern erfasst den Dienstzeitaufwand innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung in 

den Herstellungskosten und im Verwaltungsaufwand (siehe Tz. 38). Der Nettozinsaufwand 

wird im Posten Finanzierungskosten ausgewiesen (siehe Tz. 13). 

 

Die in der Konzernbilanz als Nettoschuld oder Nettovermögenswert erfasste leistungsorien-

tierte Verpflichtung stellt die aktuelle Unter- oder Überdeckung der leistungsorientierten Ver-

sorgungspläne des Konzerns dar. Jede Überdeckung, die durch diese Berechnung entsteht, ist 

auf den Barwert künftigen wirtschaftlichen Nutzens begrenzt, der in Form von Rückerstattun-

gen aus den Plänen oder geminderter künftiger Beitragszahlungen an die Pläne zur Verfügung 

steht. 

 

Freiwillige Arbeitnehmerbeiträge zu leistungsorientierten Plänen sind als Reduzierung des 

Dienstzeitaufwands bei Zahlung an den Plan zu erfassen. 

 

Arbeitnehmerbeiträge, die in den leistungsorientierten Plänen festgelegt sind, sind nur dann 

als Reduzierung des Dienstzeitaufwands zu erfassen, wenn sie an die Arbeitsleistung gekop-

pelt sind. Sofern die Höhe der Beiträge von der Anzahl der Dienstjahre abhängig ist, müssen 

die Beiträge den Dienstleistungsperioden nach derselben Methode zugerechnet werden, wie 

dies gemäß IAS 19.70 in Bezug auf die Bruttoleistung zu erfolgen hat. Ist die Höhe der Beiträge 

dagegen unabhängig von der Anzahl der Dienstjahre, werden die Beiträge als Reduzierung des 

Dienstzeitaufwands in der Periode erfasst, in der die entsprechende Leistung erbracht wird. 
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 2.26. Kurzfristige und sonstige langfristige Leistungen an Arbeitnehmer 
  

 Für kurzfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer (Löhne, Krankengeld, Boni etc.) ist in der Pe-

riode der Leistungserbringung seitens der Arbeitnehmer der nicht abgezinste Betrag der Leis-

tung zu erfassen, der erwartungsgemäß im Austausch für die erbrachte Leistung gezahlt wird. 

 

Die erwarteten Kosten für kurzfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer in Form von vergüte-

ten Abwesenheiten sind im Fall ansammelbarer Ansprüche dann zu erfassen, wenn die Ar-

beitsleistungen, die die Ansprüche der Arbeitnehmer auf bezahlte künftige Abwesenheit erhö-

hen, erbracht werden. Im Fall nicht ansammelbarer Ansprüche erfolgt die Erfassung hingegen 

in dem Zeitpunkt, in dem die Abwesenheit eintritt. 

 

Verbindlichkeiten aus sonstigen langfristigen Leistungen an Arbeitnehmer werden mit dem 

Barwert der geschätzten zukünftigen Mittelabflüsse bewertet, die der Konzern für die von den 

Mitarbeitern bis zum Bilanzstichtag erbrachten Leistungen erwartet. 

  

  

 2.27. Sonstige Rückstellungen 
  

 Rückstellungen werden gebildet, wenn der Konzern eine gegenwärtige Verpflichtung (rechtli-

cher oder faktischer Natur) aus einem vergangenen Ereignis hat und es wahrscheinlich ist, 

dass die Erfüllung der Verpflichtung mit dem Abfluss von Ressourcen einhergeht und eine ver-

lässliche Schätzung des Betrages der Rückstellung möglich ist. 

 

Der angesetzte Rückstellungsbetrag ist der beste Schätzwert, der sich am Abschlussstichtag 

für die hinzugebende Leistung ergibt, um die gegenwärtige Verpflichtung zu erfüllen. Dabei 

sind bei der Ermittlung der Verpflichtung inhärente Risiken und Unsicherheiten zu berücksich-

tigen. Wird eine Rückstellung auf Basis der für die Erfüllung der Verpflichtung geschätzten 

Zahlungsströme bewertet, sind diese Zahlungsströme abzuzinsen, sofern der Zinseffekt we-

sentlich ist. 

 

Kann davon ausgegangen werden, dass Teile oder der gesamte zur Erfüllung der Rückstellung 

notwendige wirtschaftliche Nutzen durch einen außenstehenden Dritten erstattet wird, wird 

dieser Anspruch als Vermögenswert aktiviert, wenn die Erstattung so gut wie sicher ist und ihr 

Betrag zuverlässig geschätzt werden kann. 

  

 a) Belastende Verträge 
  

 Gegenwärtige Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit belastenden Verträgen entstehen, 

werden als Rückstellung erfasst. Das Bestehen eines belastenden Vertrages wird angenom-

men, wenn der Konzern Vertragspartner eines Vertrags ist, von dem erwartet wird, dass die 

unvermeidbaren Kosten zur Erfüllung des Vertrages den aus diesem Vertrag erwachsenden 

wirtschaftlichen Nutzen übersteigen werden. 

  

 b) Restrukturierungen 
  

 Eine Rückstellung für Restrukturierungsaufwendungen wird erfasst, wenn der Konzern einen 

detaillierten, formalen Restrukturierungsplan aufgestellt hat, der bei den Betroffenen durch 

den Beginn der Umsetzung des Plans oder die Ankündigung seiner wesentlichen Bestandteile 

eine gerechtfertigte Erwartung geweckt hat, dass die Restrukturierungsmaßnahmen durchge-

führt werden. Bei der Bewertung einer Restrukturierungsrückstellung finden nur die direkten 

Aufwendungen für die Restrukturierung Eingang. Es handelt sich somit nur um die Beträge, 

welche durch die Restrukturierung verursacht wurden und nicht im Zusammenhang mit den 

fortgeführten Geschäftstätigkeiten des Konzerns stehen. 

  

  

  



Konzernanhang der International GAAP Holding AG zum 31.12.2020 

 

66 International GAAP Holding AG 2020 

 c) Gewährleistungen 
  

 Rückstellungen für die erwarteten Aufwendungen aus Gewährleistungsverpflichtungen gemäß 

nationalem Kaufvertragsrecht werden zum Verkaufszeitpunkt der betreffenden Produkte nach 

der besten Einschätzung der Geschäftsführung hinsichtlich der zur Erfüllung der Verpflichtung 

des Konzerns notwendigen Ausgaben angesetzt. 

  

 d) Abfindungen 
  

 Eine Schuld für Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird erfasst, 

wenn der Konzern das Angebot solcher Leistungen nicht mehr zurückziehen kann oder, falls 

früher, der Konzern damit zusammenhängende Kosten für eine Restrukturierung erfasst hat. 

  

 e) Rückbauverpflichtungen 
  

 Rückstellungen für die Kosten zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands von geleas-

ten Sachanlagen, wie sie in den Bedingungen des Leasingverhältnisses vorgesehen sind, wer-

den gebildet, wenn die Verpflichtung entweder zu Beginn des Leasingverhältnisses oder als 

Folge der Nutzung des Leasingobjekts während eines bestimmten Zeitraums innerhalb des 

Leasingverhältnisses entsteht. Die Geschäftsführung ermittelt die nach bestmöglicher Schät-

zung anfallenden Ausgaben, die zur Wiederherstellung der Sachanlagen erforderlich wären. 

Die Schätzungen werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls an neue Gegebenheiten 

angepasst. 

  

  

 2.28. Finanzielle Verbindlichkeiten 
  

IFRS 7.21 Finanzielle Verbindlichkeiten werden erfasst, wenn ein Konzernunternehmen Vertragspartei 

des die finanzielle Verbindlichkeit begründenden Finanzinstruments wird. Sie werden werden 

entweder gemäß der Effektivzinsmethode zu fortgeführten Anschaffungskosten oder erfolgs-

wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet. 

 

Finanzielle Verbindlichkeiten, die aus der Übertragung eines finanziellen Vermögenswerts, die 

aber nicht die Anforderungen für eine Ausbuchung erfüllt, resultieren oder die das anhaltende 

Engagement erfassen, und vom Konzern gewährte Finanzgarantien werden jedoch entspre-

chend der nachfolgend dargestellten spezifischen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

abgebildet. 

 

Finanzielle Verbindlichkeiten sind bei Zugang zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Trans-

aktionskosten, die direkt der Emission von finanziellen Verbindlichkeiten, die nicht erfolgs-

wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, zuzurechnen sind, reduzieren den 

beizulegenden Zeitwert der finanziellen Verbindlichkeiten bei Zugang. Transaktionskosten, die 

direkt der Emission von finanziellen Verbindlichkeiten zuzurechnen sind, die erfolgswirksam 

zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden unmittelbar in der Konzern-Gewinn- 

und Verlustrechnung erfasst. 

  

 a) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 
  

 Finanzielle Verbindlichkeiten werden als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewer-

tete finanzielle Verbindlichkeiten kategorisiert, wenn es sich um eine bedingte Gegenleistung 

eines Erwerbers bei einem Unternehmenszusammenschluss handelt, sie zu Handelszwecken 

gehalten werden oder freiwillig als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet de-

signiert wurden. 

 

Eine finanzielle Verbindlichkeit wird als zu Handelszwecken gehalten kategorisiert, wenn: 

 

 sie hauptsächlich mit der Absicht erworben wurde, kurzfristig zurückgekauft zu werden, 

 beim erstmaligen Ansatz Teil eines Portfolios eindeutig identifizierter und vom Konzern 
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gemeinsam gesteuerter Finanzinstrumente ist, für das in der jüngeren Vergangenheit Hin-

weise auf kurzfristige Gewinnmitnahmen bestehen, oder 

 sie ein Derivat ist, welches nicht als Sicherungsinstrument designiert und effektiv ist und 

auch keine Finanzgarantie darstellt. 

 

Eine andere als zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeit kann zum Zeitpunkt 

des Erstansatzes als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert werden, 

wenn: 

 

 eine solche Designation eine Bewertungs- oder Ansatzinkonsistenz, die anderenfalls ent-

stehen würde, eliminiert oder deutlich mindert, 

 die finanzielle Verbindlichkeit einer Gruppe von finanziellen Vermögenswerten und/oder 

finanziellen Verbindlichkeiten angehört, die entsprechend einer dokumentierten Risiko-  

oder Investitionsmanagementstrategie des Konzerns auf Grundlage von beizulegenden 

Zeitwerten gesteuert und bewertet wird und für welche der interne Informationsfluss da-

rauf basiert, oder 

 sie Teil einer Vertragsvereinbarung ist, welche ein oder mehrere eingebettete Derivate 

enthält, und IFRS 9 Finanzinstrumente es zulässt, den Gesamtvertrag (Vermögenswert  

oder Verbindlichkeit) als zum beizulegenden Zeitwert bewertet zu designieren. 

  

IFRS 7.B5(e) Als zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten werden 

zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Dabei werden sämtliche aus der Bewertung resultie-

renden Gewinne oder Verluste erfolgswirksam vereinnahmt, soweit sie nicht Teil einer desig-

nierten Sicherungsbeziehung sind (siehe Tz. 2.19). Der in der Konzern-Gewinn- und Verlust-

rechnung erfasste Nettogewinn oder -verlust schließt die für die finanzielle Verbindlichkeit be-

zahlten Zinsen mit ein und wird in dem Posten „Sonstige Erträge“ (Tz. 12) ausgewiesen. 

 

Bei finanziellen Verbindlichkeiten, die als zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert 

sind, werden Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der finanziellen Verbindlichkeit, die 

aus Änderungen des Ausfallrisikos dieser Verbindlichkeit resultieren, im sonstigen Ergebnis er-

fasst, es sei denn, die Erfassung der Auswirkungen von Änderungen des Ausfallrisikos der Ver-

bindlichkeit im sonstigen Ergebnis würde zur Entstehung oder Verstärkung von Inkongruenzen 

bei der Bewertung oder bei dem Ansatz führen. Der verbleibende Betrag der Änderungen des 

beizulegenden Zeitwerts der Verbindlichkeit wird stets erfolgswirksam erfasst. Änderungen 

des beizulegenden Zeitwerts, die auf das eigene Ausfallrisiko zurückzuführen sind und damit 

im sonstigen Ergebnis erfasst werden, werden nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung um-

gegliedert, sondern bei Ausbuchung der finanziellen Verbindlichkeit in die Gewinnrücklagen 

umgebucht. 

 

Gewinne oder Verluste aus von dem Konzern gewährten Finanzgarantien, die als erfolgswirk-

sam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert wurden, werden in der Gewinn- und 

Verlustrechnung erfasst. 

 

Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes wird in Tz. 49.2 beschrieben. 

  

 b) Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 
  

 Finanzielle Verbindlichkeiten, die keine bedingten Gegenleistungen eines Erwerbers bei einem 

Unternehmenszusammenschluss darstellen, nicht zu Handelszwecken gehalten werden und 

nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert wurden, werden ge-

mäß der Effektivzinsmethode zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 

 

Die Effektivzinsmethode ist eine Methode zur Berechnung der fortgeführten Anschaffungskos-

ten einer finanziellen Verbindlichkeit und der Zuordnung von Zinsaufwendungen auf die jewei-

ligen Perioden. Der Effektivzinssatz ist derjenige Zinssatz, mit dem die geschätzten künftigen 

Auszahlungen – einschließlich sämtlicher Gebühren und gezahlten oder erhaltenen Entgelte, 

die integraler Bestandteil des Effektivzinssatzes sind, Transaktionskosten und anderen Agien 

oder Disagien – über die erwartete Laufzeit des Finanzinstruments oder eine kürzere Periode 
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auf den Nettobuchwert aus der erstmaligen Erfassung abgezinst werden. 

  

 c) Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung 
  

 Bei zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten, die auf 

eine Fremdwährung lauten, werden Umrechnungsdifferenzen auf Basis der fortgeführten An-

schaffungskosten in der Fremdwährung bestimmt. Diese Umrechnungsdifferenzen werden für 

finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht Teil einer designierten Sicherungsbeziehung sind, in der 

Gewinn- und Verlustrechnung in dem Posten „Sonstige Erträge“ (Tz. 12) erfasst. Bei den finan-

ziellen Verbindlichkeiten, die als Sicherungsinstrument zur Absicherung des Fremdwährungsri-

sikos designiert sind, werden die Umrechnungsdifferenzen im sonstigen Ergebnis erfasst und 

in einer separaten Komponente des Eigenkapitals kumuliert. 

 

Der beizulegende Zeitwert von auf Fremdwährung lautenden finanziellen Verbindlichkeiten 

wird in der Fremdwährung ermittelt und anschließend mit dem Kassakurs zum Abschlussstich-

tag umgerechnet. Bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen 

Verbindlichkeiten, die nicht Teil einer designierten Sicherungsbeziehung sind, ist die Fremd-

währungskomponente Teil des in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Netto-

gewinns oder –verlusts. 

  

 d) Ausbuchung finanzieller Verbindlichkeiten 
  

 Der Konzern bucht eine finanzielle Verbindlichkeit dann aus, wenn die entsprechende Ver-

pflichtung beglichen, aufgehoben oder ausgelaufen ist. Die Differenz zwischen dem Buchwert 

der ausgebuchten finanziellen Verbindlichkeit und der erhaltenen oder zu erhaltenden Gegen-

leistung wird in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

 

Wenn der Konzern mit dem bestehenden Kreditgeber ein Schuldinstrument in ein anderes mit 

substanziell unterschiedlichen Bedingungen umtauscht, wird dieser Austausch als Tilgung der 

ursprünglichen finanziellen Verbindlichkeit und als Erfassung einer neuen finanziellen Verbind-

lichkeit behandelt. Ebenso bilanziert der Konzern substanzielle Veränderungen der Bedingun-

gen einer bestehenden Verbindlichkeit oder eines Teils davon als Tilgung der ursprünglichen 

finanziellen Verbindlichkeit und als Erfassung einer neuen Verbindlichkeit. Eine substanzielle 

Veränderung der Bedingungen liegt annahmegemäß vor, wenn der mit dem ursprünglichen 

Effektivzinssatz diskontierte Barwert der Zahlungsströme unter den neuen Bedingungen, ein-

schließlich der Berücksichtigung gezahlter und erhaltener Gebühren, mindestens 10 % vom 

diskontierten Barwert der verbleibenden Zahlungsströme der ursprünglichen finanziellen Ver-

bindlichkeit abweicht. Wenn die Modifikation nicht zu einer substanziellen Veränderung der 

finanziellen Verbindlichkeit geführt hat, ist der Unterschied zwischen dem Buchwert der Ver-

bindlichkeit vor der Modifikation und dem Barwert der Zahlungsströme nach der Modifika-

tion, erfolgswirksam als Gewinn- oder Verlust aus Modifizierung in der Gewinn- und Verlust-

rechnung unter den Posten „Sonstige Erträge“ (Tz. 12) zu erfassen. 

  

  

 2.29. Finanzgarantien 
  

 Eine Finanzgarantie ist ein Vertrag, bei dem der Garantiegeber zur Leistung bestimmter Zah-

lungen verpflichtet ist, die den Garantienehmer für einen Verlust entschädigen, der entsteht, 

weil ein bestimmter Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht fristgemäß und nicht den 

Bedingungen des der Garantie zugrundeliegenden Schuldinstruments entsprechend nach-

kommt. 

 

Verpflichtungen aus Finanzgarantien werden bei Zugang zum beizulegenden Zeitwert ange-

setzt und, sofern sie nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, 

anschließend zum höheren der beiden im Folgenden genannten Beträge bewertet: 

 

 der nach IFRS 9 Finanzinstrumente berechneten erwarteten Verluste, und 

 dem ursprünglich erfassten Betrag, abzüglich, soweit zutreffend, des gemäß den oben 
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dargestellten Richtlinien zur Ertragserfassung bestimmten kumulierten Verbrauchs. 

  

  

 2.30. Zusammengesetzte Finanzinstrumente 
  

 Die Bestandteile eines von der Gesellschaft emittierten zusammengesetzten Instruments 

(Wandelanleihe) werden entsprechend dem wirtschaftlichen Gehalt der Vereinbarung und 

den Regelungen des IAS 32 getrennt als finanzielle Verbindlichkeit und als Eigenkapitalinstru-

ment erfasst. Ein Wandlungsrecht, das nur durch Austausch eines festen Betrags an flüssigen 

Mitteln oder anderen finanziellen Vermögenswerten gegen eine feste Anzahl eigener Eigenka-

pitalinstrumente erfüllt wird, ist ein Eigenkapitalinstrument. 

 

Zum Ausgabezeitpunkt wird der beizulegende Zeitwert der Fremdkapitalkomponente anhand 

der für vergleichbare nicht wandelbare Instrumente geltenden Marktverzinsung ermittelt. Die-

ser Betrag wird als finanzielle Verbindlichkeit auf Basis der fortgeführten Anschaffungskosten 

unter Anwendung der Effektivzinsmethode bis zur Erfüllung bei Wandlung oder Fälligkeit des 

Instruments bilanziert. 

 

Das als Eigenkapital klassifizierte Wandlungsrecht wird durch Subtraktion des Werts der 

Fremdkapitalkomponente von dem beizulegenden Zeitwert des gesamten Instruments be-

stimmt. Der resultierende Wert wird, abzüglich der Ertragsteuereffekte und zugehörigen 

Transaktionskosten (siehe unten), als Teil des Eigenkapitals erfasst und unterliegt in der Folge 

keiner Bewertung. Darüber hinaus verbleibt das als Eigenkapital klassifizierte Wandlungsrecht 

so lange im Eigenkapital, bis das Wandlungsrecht ausgeübt wird. Bei Ausübung wird der im Ei-

genkapital erfasste Betrag in die Kapitalrücklagen umgegliedert. Falls das Wandlungsrecht bei 

Fälligkeit nicht ausgeübt wird, wird der im Eigenkapital erfasste Betrag in die [Gewinnrückla-

gen/sonstiges Eigenkapital (zu beschreiben)] umgebucht. Durch die Ausübung oder das Aus-

laufen des Wandlungsrechts entstehen keine Gewinne oder Verluste. 

 

Transaktionskosten, die im Zusammenhang mit dem Instrument stehen, werden auf die 

Fremd- und Eigenkapitalkomponente in Relation zur Verteilung der Nettoerlöse aufgeteilt. Die 

der Eigenkapitalkomponente zuzurechnenden Transaktionskosten werden direkt im Eigenka-

pital erfasst. Die der Fremdkapitalkomponente zuzurechnenden Transaktionskosten sind im 

Buchwert der Verbindlichkeit enthalten und werden über die Laufzeit der Wandelanleihe un-

ter Anwendung der Effektivzinsmethode amortisiert. 

  

  

 2.31. Aus einem Unternehmenszusammenschluss resultierende Eventual 
verbindlichkeiten 

  

 Aus einem Unternehmenszusammenschluss resultierende Eventualverbindlichkeiten werden 

beim erstmaligen Ansatz mit dem beizulegenden Zeitwert zum Erwerbszeitpunkt bewertet. An 

darauf folgenden Abschlussstichtagen werden solche Eventualverbindlichkeiten mit dem hö-

heren Betrag aus dem erstmaligen Ansatz abzüglich ggf. nach IFRS 15 zu erfassender kumulier-

ter Auflösungen und dem sich gem. IAS 37 Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und 

Eventualforderungen ergebenden Wert angesetzt. 
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 2.32. Schätzungsunsicherheiten und Ermessensentscheidungen 
  

Hinweis 

 

Die untenstehenden Angaben sind als mögliche Beispiele zu verstehen, die für diesen The-

menbereich erforderlich sein könnten. Die anzugebenden Sachverhalte bestimmen sich nach 

den Umständen des jeweiligen Unternehmens sowie der Wesentlichkeit der Ermessensspiel-

räume und Schätzungen hinsichtlich der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Unternehmens. Anstatt diese Angaben in einer gesonderten Textziffer darzustellen, kann 

es sinnvoll sein, die Angaben direkt in der Textziffer des betroffenen Vermögenswerts bzw. 

der Schuld anzuführen oder in die Beschreibung der relevanten Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden einzubeziehen. IFRS 12.7 verlangt von einem Unternehmen die Angabe von 

Informationen über erhebliche Ermessensentscheidungen und Annahmen, die es bei der Fest-

stellung getroffen hat (i) ob es ein anderes Unternehmen beherrscht, (ii) ob es gemeinschaftli-

che Führung über eine Vereinbarung ausübt oder einen maßgeblichen Einfluss auf ein anderes 

Unternehmen besitzt und (iii) die Art der gemeinsamen Vereinbarung, wenn diese über ein se-

parates Vehikel strukturiert wurde. 

 

  

Bei der Anwendung der in Tz. 2 dargestellten Konzernbilanzierungs- und -bewertungsmetho-

den muss die Geschäftsführung Ermessenentscheidungen (mit Ausnahme von Schätzungen) 

treffen, die einen wesentlichen Einfluss auf die ausgewiesenen Beträge haben, und in Bezug 

auf die Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die nicht ohne Weiteres aus 

anderen Quellen ermittelt werden können, Schätzungen vornehmen und Annahmen treffen. 

Die Schätzungen und die ihnen zugrundeliegenden Annahmen resultieren aus Vergangenheits-

erfahrungen sowie weiteren als relevant erachteten Faktoren. Die tatsächlichen Werte kön-

nen von den Schätzungen abweichen.  

 

Die den Schätzungen zugrundeliegenden Annahmen unterliegen einer regelmäßigen Überprü-

fung. Schätzungsänderungen werden, sofern die Änderung nur eine Periode betrifft, nur in 

dieser berücksichtigt. Falls die Änderungen die aktuelle sowie die folgenden Berichtsperioden 

betreffen, werden diese entsprechend in dieser und den folgenden Perioden berücksichtigt. 

  

 2.32.1. Bedeutende Ermessensausübung der Geschäftsführung bei der Anwendung der Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden 

  

IAS 1.122 Nachfolgend sind die bedeutenden Ermessensausübungen aufgezeigt, welche die Geschäfts-

führung im Rahmen der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Unter-

nehmens vorgenommen hat, sowie die wesentlichsten Auswirkungen dieser Ermessensaus-

übungen auf die im Konzernabschluss ausgewiesenen Beträge. Von der Darstellung ausge-

nommen sind solche Ermessenausübungen, die Schätzungen beinhalten (siehe Tz. 2.32.2). 

  

IFRS 15.123(a) a) Ermessensausübung bei der Bestimmung des Zeitrahmens der Erfüllung von Leistungs-
verpflichtungen 

IFRS 15.125  

 

In Tz. 9 werden die benötigten Aufwendungen für durchzuführende bzw. bereits durchge-

führte Ausbesserungsarbeiten an Gütern dargestellt, die im Zeitraum von _____ bis _____ 

2020 an einen unserer großen Kunden ausgeliefert wurden. Kurz nach Auslieferung wurden 

vom Kunden Mängel entdeckt. Im Rahmen von Verhandlungen zwischen den Parteien wurde 

eine Aufstellung hinsichtlich der zu erledigenden Arbeiten festgelegt, die zu Ausgaben des 

Konzerns bis 2021 führen werden. Angesichts der festgestellten Mängel musste die Geschäfts-

führung überdenken, ob die Erfassung der Umsatzerlöse i.H.v. __ T€ in der laufenden Periode 

– so wie es die allgemeine Konzernrichtlinie zur Erfassung von Erlösen bei gelieferten Erzeug-

nissen vorsieht – sachgerecht ist oder ob eine Aufschiebung der Realisation bis zum Abschluss 

der Nachbesserungsarbeiten zu einer angemesseneren Darstellung führt. 

 

Im Entscheidungsprozess berücksichtigte die Geschäftsführung die ausführlichen Kriterien des 

IFRS 15 zur Erlösrealisierung bezogen auf den Verkauf von Gütern und insbesondere, ob der 
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Konzern die Verfügungsmacht über die Güter an den Käufer übertragen hat. Aufgrund der de-

taillierten Quantifizierung der Verpflichtung des Konzerns aus den Nachbesserungsarbeiten 

und der vereinbarten Haftungsbegrenzung gegenüber dem Kunden in Bezug auf weitere Ar-

beiten oder den Ersatz der Güter ist die Geschäftsführung zu der Überzeugung gelangt, dass 

die Verfügungsmacht übertragen wurde und dass die Ertragserfassung in der laufenden Peri-

ode unter gleichzeitigem Ansatz einer angemessenen Rückstellung für die Kosten der Nach-

besserungsarbeiten sachgerecht ist. 

  

 b) Aktivierung von Fremdkapitalkosten 
  

 Wie in Tz. 2.16 beschrieben, aktiviert der Konzern Fremdkapitalkosten, die direkt dem Erwerb, 

dem Bau oder der Herstellung qualifizierter Vermögenswerte zugeordnet werden können. Die 

Aktivierung der Fremdkapitalkosten für den Bau neuer Konzerngeschäftsräume in [Land A] 

wurde 2019 ausgesetzt, da sich die Entwicklung verzögerte, weil die Geschäftsführung ihre De-

tailplanung überprüfte. Nach Fertigstellung der überarbeiteten Pläne und der Wiederauf-

nahme der erforderlichen Tätigkeiten, um den Vermögenswert in seinen beabsichtigten ge-

brauchsfähigen Zusatand zu versetzen, wurde die Aktivierung der Fremdkapitalkosten in 2020 

wieder aufgenommen. 

  

 c) Bestimmung des Geschäftsmodells 
  

 Die Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten hängt von den Ergebnis-

sen der Bestimmung des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Steuerung finanzieller Ver-

mögenswerte und der Eigenschaften der vertraglichen Zahlungsströme des finanziellen Ver-

mögenswerts ab (siehe Tz. 2.19.1). Der Konzern bestimmt das Geschäftsmodell auf einer 

Ebene, die widerspiegelt, wie Gruppen von finanziellen Vermögenswerten gemeinsam gesteu-

ert werden, um ein bestimmtes Geschäftsziel zu erreichen. Diese Ermessensentscheidung soll 

alle relevanten Nachweise widerspiegeln, einschließlich der Art und Weise, wie die Perfor-

mance der Vermögenswerte bewertet und gemessen wird, der Risiken, die sich auf die Perfor-

mance der Vermögenswerte auswirken, und wie diese gesteuert werden, und auf welcher Ba-

sis die Manager der zugrundeliegenden finanziellen Vermögenswerte vergütet werden. Der 

Konzern überwacht finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten  

oder erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und vor ihrer Fälligkeit aus-

gebucht werden, um den Grund für ihren Abgang zu analysieren und festzustellen, ob die 

Gründe mit dem Ziel des Unternehmens, für das der finanzielle Vermögenswert gehalten 

wurde, übereinstimmen. Die Überwachung ist Teil der kontinuierlichen Beurteilung des Kon-

zerns, ob das Geschäftsmodell, für das die verbleibenden finanziellen Vermögenswerte gehal-

ten werden, weiterhin angemessen ist und, sofern es nicht angemessen ist, ob es zu einer Än-

derung des Geschäftsmodells gekommen ist und damit eine prospektive Änderung der Klassifi-

zierung dieser Vermögenswerte notwendig ist. In den dargestellten Perioden waren solche 

Änderungen nicht erforderlich. 

  

 d) Signifikante Erhöhung des Kreditrisikos 
  

 

Wie in Tz. 2.19.3 erläutert, werden die erwarteten Kreditverluste für finanzielle Vermögens-

werte der Stufe 1 als Wertberichtigung in Höhe des erwarteten 12-Monats-Verlusts erfasst, 

während für finanzielle Vermögenswerte der Stufen 2 und 3 die über die Laufzeit erwarteten 

Kreditverluste erfasst werden. Ein finanzieller Vermögenswert wird in Stufe 2 transferiert, 

wenn sich das Kreditrisiko seit der erstmaligen Erfassung signifikant erhöht hat. IFRS 9 defi-

niert nicht, was eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos darstellt. Bei dieser Beurteilung 

berücksichtigt der Konzern qualitative und quantitative vernünftige und belastbare zukunfts-

gerichtete Informationen. 

  

 e) Latente Steuern auf als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 
  

 Für den Ansatz und die Bewertung latenter Steuerschulden und Steueransprüche im Zusam-

menhang mit zum beizulegenden Zeitwert bewerteten, als Finanzinvestition gehaltenen Im-
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mobilien wird angenommen, dass die durch die fortgeführten Buchwerte verkörperten wirt-

schaftlichen Vorteile vollständig durch Veräußerung realisiert werden. Diese Regelvermutung 

ist widerlegt, wenn die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien abzuschreiben sind und im 

Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten werden, dessen Ziel es ist, im Wesentlichen alle mit 

den Immobilien zusammenhängenden wirtschaftlichen Vorteile im Zeitverlauf zu verbrauchen, 

anstatt diese durch Veräußerung zu realisieren. Die Geschäftsführung hat den Bestand der als 

Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien überprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass 

keine der Immobilien mit dem Ziel gehalten wird, die wirtschaftlichen Vorteile durch eine lau-

fende Nutzung zu realisieren. Aus diesem Grund hat die Geschäftsführung festgestellt, dass 

die Regelvermutung des IAS 12 nicht widerlegt ist und insoweit keine latenten Steuern, die auf 

Veränderungen der beizulegenden Zeitwerte der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 

entfallen, anzusetzen sind, weil die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bei der Veräuße-

rung nicht der Besteuerung unterliegen. 

  

 f) Beherrschung über die [Name des Tochterunternehmens B] 
  

IFRS 12.7(a) 

IFRS 12.9(b) 

 

In Tz. 5 wird die [Name des Tochterunternehmens B] als Tochterunternehmen des Konzerns 

dargestellt, obwohl der Konzern nur eine Beteiligung in Höhe von __% und somit __% der 

Stimmrechte hält. Die [Name des Tochterunternehmens B] ist an der Börse in [Land B] notiert. 

Der Konzern hält die __%ige Beteiligung seit Juni 2017 und die verbleibenden __% der Aktien 

der [Name des Tochterunternehmens B] befinden sich vollständig in Streubesitz ohne Bezug 

zum Konzern. 

 

Die Geschäftsführung hat eine Beurteilung vorgenommen, ob der Konzern die Beherrschung 

über die [Name des Tochterunternehmens B] ausüben kann oder nicht. Dies erfolgte auf der 

Grundlage, ob der Konzern über die praktische Möglichkeit verfügt, die maßgeblichen Tätig-

keiten der [Name des Tochterunternehmens B] einseitig zu bestimmen. Dabei hat die Ge-

schäftsführung die Größe des absoluten Anteilsbesitzes des Konzerns und die relative Größe 

und Verteilung der anderen Anteilsbestände an der [Name des Tochterunternehmens B] be-

rücksichtigt. Im Ergebnis hat die Geschäftsführung festgestellt, dass der Konzern über einen 

ausreichend großen Stimmrechtsanteil verfügt, um die maßgeblichen Tätigkeiten zu bestim-

men und daher die Beherrschung über die [Name des Tochterunternehmens B] ausüben kann. 

 

Wäre die Geschäftsführung zu der Einschätzung gelangt, dass keine Beherrschung vorliegt, so 

wäre die [Name des Tochterunternehmens B] ein assoziiertes Unternehmen, das nach der 

Equity-Methode in den Konzernabschluss einbezogen würde. 

  

 g) Maßgeblicher Einfluss auf die [Assoziiertes Unternehmen B] 
  

IFRS 12.7(b) 

IFRS 12.9(e) 

In Tz. 22 wird die [Assoziiertes Unternehmen B] als assoziiertes Unternehmen des Konzerns 

dargestellt, obwohl der Konzern nur eine Beteiligung in Höhe von 17% hält. Der Konzern hat 

maßgeblichen Einfluss auf die [Assoziiertes Unternehmen B] aufgrund des vertraglichen 

Rechts, zwei der sieben Geschäftsführer dieser Gesellschaft zu bestimmen. 

  

 h) Ermessensausübung bei der Identifizierung eines Leasingverhältnisses – Vertrag über 
Lieferung von Sportschuhen 

  

 Der Konzern hat mit [Hersteller A] einen Vertrag über die Lieferung von Sportschuhen für ei-

nen Zeitraum von drei Jahren abgeschlossen. Jeden Monat wird die Art der Sportschuhe und 

das Produktionsvolumen bis zu einer Obergrenze von [X] Paar vom Konzern individuell neu 

festgelegt. 

 

[Hersteller A] hat nur eine Fabrik, die den Bedarf des Konzerns decken kann, und ist nicht in 

der Lage, die zu liefernden Sportschuhe in einer anderen Fabrik herzustellen oder diese von 

einem Drittanbieter zu beziehen. [Hersteller A] trifft alle Entscheidungen über den Betrieb der 

Fabrik, einschließlich der Produktionsstufe, auf der die Fabrik betrieben werden soll, und wel-

che Kundenverträge mit den Erzeugnissen der Fabrik zu erfüllen sind, die nicht zur Erfüllung 

des Konzernvertrags für den jeweiligen Monat verwendet werden. 
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Die Geschäftsführung hat beurteilt, ob der Konzern das Recht erlangt hat, im Wesentlichen die 

gesamte Kapazität und folglich den gesamten wirtschaftlichen Nutzen aus der Verwendung 

der Fabrik zu beziehen, und damit ein Leasingverhältnis mit [Hersteller A] für das Recht zur 

Nutzung der Fabrik vorliegt. Nach eingehenden Untersuchungen basierend auf den prognosti-

zierten Produktionsmengen während der Vertragslaufzeit ist die Geschäftsführung zu dem Er-

gebnis gelangt, dass [Hersteller A] die Fabrik im Laufe des Vertrages regelmäßig auch für an-

dere Zwecke nutzen kann, um andere Kunden zu beliefern. Damit hat der Konzern nicht das 

Recht erlangt, im Wesentlichen den gesamten wirtschaftlichen Nutzen aus der Fabrik zu zie-

hen. Infolgedessen kommt die Geschäftsführung zu dem Schluss, dass der Konzern nicht für 

die im Wesentlichen gesamte Kapazität der Fabrik, einschließlich der darin enthaltenen Anla-

gen, vertraglich gebunden ist und der Vertrag daher kein Leasingverhältnis enthält. 

  

 2.32.2. Hauptquellen von Schätzungsunsicherheiten 
  

IAS 1.125 

IAS 1.128 

IAS 1.129 

IAS 1.131 

Im Folgenden werden die wichtigsten zukunftsbezogenen Annahmen sowie die sonstigen we-

sentlichen Quellen von Schätzungsunsicherheiten zum Ende der Berichtsperiode angegeben, 

durch die ein beträchtliches Risiko entstehen kann, dass innerhalb des nächsten Geschäftsjah-

res eine wesentliche Anpassung der ausgewiesenen Vermögenswerte und Schulden erforder-

lich wird. 

  

 a) Steuerrückstellungen 
  

 

Steuerrückstellungen des Konzerns in Höhe von __ T€ beziehen sich auf die Beurteilung der 

Geschäftsführung zur Höhe der Steuerzahlungen in Bezug auf offene Steuerpositionen, die 

noch mit [Name der zuständigen Steuerbehörde einfügen] zu klären sind. Ungewisse Steuerpo-

sitionen, für die eine Rückstellung von __ T€ gebildet wurde, beziehen sich hauptsächlich auf 

die Auslegung der steuerlichen Vorschriften hinsichtlich bestimmter von der Gesellschaft ge-

troffener Vereinbarungen. Aufgrund der mit solchen ungewissen Steuerpositionen verbunde-

nen Unsicherheit besteht die Möglichkeit, dass bei der späteren Einigung mit den Steuerbe-

hörden das erzielte Ergebnis erheblich von den derzeit bilanzierten Beträgen abweichen kann. 

Während eine Reihe von Ergebnissen vernünftigerweise möglich ist, reicht der Umfang der 

möglichen Bandbreite von zusätzlichen Steuerverbindlichkeiten bis zu __ T€ bis zu einer Redu-
zierung der Steuerverbindlichkeiten um bis zu __ T€. 

  

 b) Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts 
  

 

Dem Segment "Freizeitartikel - Einzelhandelsgeschäfte" ist ein Geschäfts- oder Firmenwert in 

Höhe von __ T€ zugeordnet. Bei der Beurteilung des erzielbaren Betrags dieses Geschäfts-  

oder Firmenwerts ist dessen Höhe nach Einschätzung der Geschäftsführung stark von der Er-

reichung des Budgets 2021 abhängig. Die Budgets umfassen Prognosen von Umsatz, Personal-

aufwand und Gemeinkosten auf der Grundlage der aktuellen und erwarteten Marktbedingun-

gen, die vom Vorstand berücksichtigt und genehmigt wurden. Während die Gesellschaft in der 

Lage ist, die meisten Kosten im Segment „Freizeitartikel – Einzelhandelsgeschäfte“ zu steuern, 

sind die Umsatzprognosen aufgrund der Kurzfristigkeit des Geschäfts und unbeständiger 

Marktbedingungen naturgemäß unsicher. Die Umsätze des Segments reagieren am empfind-

lichsten auf Veränderungen in der Nachfrage des Sektors nach Verkäufen im Einzelhandel, was 

die zunehmende Nutzung von Internetverkäufen durch Wettbewerber widerspiegelt, eine 

Dienstleistung, die der Konzern derzeit nicht anbietet. 

 

Der Markt für die Produkte im Segment "Freizeitartikel - Einzelhandelsgeschäfte" hat sich in 

den letzten 18 Monaten deutlich verlangsamt, was auf eine geringere Kundennachfrage in den 

Einzelhandelsgeschäften und steigende Internetumsätze von Konkurrenten in diesem Sektor 

zurückzuführen ist. Es ist möglich, dass es im Jahr 2021 zu einer weiteren negativen Entwick-

lung kommt, wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen. 

 

Die Sensitivitätsanalyse in Bezug auf den erzielbaren Betrag des Geschäfts- oder Firmenwerts 

im Segment "Freizeitartikel - Einzelhandelsgeschäfte" ist in Tz. 17 dargestellt.  
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 c) Berechnung der Wertberichtigung von Finanzinstrumenten 
  

 

Bei der Berechnung der erwarteten Kreditverluste von Finanzinstrumenten verwendet der 

Konzern vernünftige und belastbare zukunftsgerichtete Informationen, die auf Annahmen 

über die zukünftige Entwicklung der verschiedenen relevanten wirtschaftlichen Faktoren und 

darüber, wie sich diese Faktoren gegenseitig beeinflussen werden, beruhen. 

 

Der „loss given default“ (LGD) ist eine Schätzung des Verlusts bei Ausfall. Sie basiert auf der 

Differenz zwischen den fälligen vertraglichen Cashflows und denen, die der Kreditgeber, unter 

Berücksichtigung der Cashflows aus Sicherheiten und integralen Kreditsicherheiten, im Falle 

eines Ausfalls erwarten würde. 

 

Die „probability of default“ (PD) stellt einen zentralen Faktor zur Berechnung der Wertberich-

tigung dar. Diese ist eine Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit über einen bestimmten Zeit-

horizont, deren Berechnung historische Daten sowie aktuelle Annahmen und Erwartungen 

über zukünftige Bedingungen umfasst. 

 

Wären die Wertberichtigungsquoten für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit ei-

ner Überfälligkeit zwischen 61 und 90 Tagen zum Dezember 2020 um __% höher gewesen, 

wäre die Wertberichtigung für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen __ T€ (2019: __ 

T€) höher gewesen. 

 

Wären die Wertberichtigungsquoten für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit ei-

ner Überfälligkeit zwischen 31 und 60 Tagen zum Dezember 2020 um __% höher gewesen, 

wäre die Wertberichtigung für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen __ T€ (2019: __ 

T€) höher gewesen. 

  

 d) Abzinsungssatz zur Bestimmung des Buchwerts der leistungsorientierten Verpflich-
tung des Konzern 

  

 Die Bestimmung der leistungsorientierten Verpflichtung des Konzerns hängt von bestimmten 

Annahmen ab, zu denen auch die Festlegung des Abzinsungssatzes gehört. Dieser Zinssatz 

wird auf der Grundlage der Renditen bestimmt, die am Abschlussstichtag für erstrangige, fest-

verzinsliche Unternehmensanleihen am Markt erzielt werden. Eine erhebliche Ermessensent-

scheidung ist notwendig bei der Festlegung der Kriterien, nach denen die Unternehmensanlei-

hen ausgesucht werden, die die Grundgesamtheit bilden, aus der die Renditekurve abgeleitet 

wird. Die wesentlichen Kriterien bei der Auswahl dieser Unternehmensanleihen beinhalten 

das Ausgabevolumen der Anleihen, die Qualität der Anleihen und die Identifizierung von Aus-

reißern, die nicht berücksichtigt werden. Diese Annahmen gelten als wesentliche Quelle von 

Schätzungsunsicherheit, da relativ kleine Änderungen der verwendeten Annahmen einen we-

sentlichen Einfluss auf den Konzernabschluss haben können. 

  

 e) Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert und Bewertungsverfahren 
  

 

Einige Vermögenswerte und Schulden des Konzerns werden für Zwecke der Finanzberichter-

stattung zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die Geschäftsführung hat einen Bewertungs-

ausschuss eingerichtet, der vom Finanzvorstand geleitet wird. Dieser legt die angemessenen 

Bewertungsverfahren und Eingangsparameter für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert 

fest. 

 

Zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts von Vermögenswerten und Schulden verwendet 

der Konzern so weit wie möglich beobachtbare Marktdaten. Sind solche Eingangsparameter 

der Stufe 1 nicht verfügbar, beauftragt der Konzern qualifizierte externe Gutachter mit der 

Durchführung der Bewertungen. Der Bewertungsausschuss arbeitet eng mit den externen 

Gutachtern zusammen, um angemessene Bewertungsverfahren und Eingangsparameter fest-

zulegen. Der Finanzvorstand berichtet der Geschäftsführung vierteljährlich die Ergebnisse aus 

der Arbeit des Bewertungsausschusses, um die Gründe für Schwankungen in den beizulegen-

den Zeitwerten von Vermögenswerten und Schulden zu erläutern. 
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Die Bewertungen von Private-Equity-Beteiligungen, bedingten Gegenleistungen bei Unterneh-

menszusammenschlüssen und nicht-derivativen finanzielle Vermögenswerte, die zu Handels-

zwecken gehalten werden, reagieren besonders empfindlich auf Veränderungen einer oder 

mehrerer nicht beobachtbarer Parameter, die innerhalb des nächsten Geschäftsjahres als ver-

nünftigerweise möglich erachtet werden. Weitere Informationen über die Buchwerte dieser 

Vermögenswerte und die Sensitivität dieser Beträge gegenüber Änderungen der nicht be-

obachtbaren Parameter sind in Tz. 49.2 enthalten. 

  

 f) Rückstellung für die Wiederherstellung von kontaminierten Flächen  
  

 Am 15. Dezember 2020 wurde ein neues Gesetz in [A Land] erlassen, dass die Gesellschaft 

dazu verpflichtet, in der Vergangenheit kontaminierte Mülldeponien in [A Land] zu reinigen 

und die Kosten dafür zu übernehmen. Daher wurde eine Rückstellung in Höhe von __ Mio. € 
gebildet. Bei der Bestimmung der notwendigen Rückstellung hat die Geschäftsführung Annah-

men über die Interpreatation des neuen Gesetzes getroffen und die Kosten auf der Grundlage 

der derzeit verfügbaren Informationen über das wahrscheinliche Ausmaß der Kontamination 

und mögliche Sanierungstechniken geschätzt. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit 

ist es nicht ausgeschlossen, dass die Schätzungen im Laufe des nächsten Jahres angepasst wer-

den müssen, wenn sich die Auslegung der neuen Rechtsvorschrift weiterentwickelt und das 

Ausmaß der Kontamination und mögliche Sanierungskonzepte genauer untersucht werden. 

Obwohl eine Reihe von Ausprägungen möglich ist, geht die Geschäftsführung davon aus, dass 

die vernünftigerweise zu erwartende Bandbreite von einer Erhöhung der Rückstellung um bis 

zu __ Mio. € bis hin zu einer Verringerung der Rückstellung um bis zu __ Mio. € reicht. Für wei-

tere Informationen siehe Tz. 39. 

  

 g) Beurteilung des Vorliegens einer Wertminderung bei einem Nutzungsrecht 
  

 

Im Januar 2015 hat [Name des Tochterunternehmens D], eine Tochtergesellschaft des Kon-

zerns, einen zehn Jahre laufenden Mietvertrag über ein Bürogebäude in [Standort] abge-

schlossen. Nach der Übernahme von [Name des Tochterunternehmens A] am [Datum] 2020 

und dem anschließenden Restrukturierungsprogramm stellte der Konzern fest, dass die Büro-

räume der [Name des Tochterunternehmens E], die sich ebenfalls in [Standort] befinden, alle 

Mitarbeiter von [Name des Tochterunternehmens D] aufnehmen könnten, und traf die Ent-

scheidung, die Standorte der beiden Tochtergesellschaften dort entsprechend zusammenzule-

gen. Die zuvor von der [Name des Tochterunternehmens D] gemietete Immobilie wurde im 

Rahmen einer geplanten Untervermietung bereits an einen lokalen Immobilienmakler überge-

ben und wird voraussichtlich für den Rest der Mietdauer untervermietet. 

 

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die gesamten zu zahlenden Mietzahlungen des 

Hauptleasingverhältnisses durch die Untervermietung der Immobilie gedeckt sein werden. 

Dies spiegelt die aktuell erzielbaren Marktmieten für ähnliche Immobilien mit ähnlichen Lea-

singlaufzeiten wider, sodass keine Wertminderung erfasst wurde. Der Buchwert des Nutzungs-

rechts in Bezug auf die Immobilie beträgt zum 31. Dezember 2020 __ T€ (2019: __ T€). 

 

Bei der Bestimmung des erzielbaren Betrags des Nutzungsrechts hat die Geschäftsführung An-

nahmen über die erzielbaren Marktmieten für ähnliche Immobilien mit ähnlichen Leasingver-

tragsbedingungen getroffen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit ist es möglich, 

dass die erwartete Höhe der Leasingraten aus der Untervermietung der Immobilie im Laufe 

des nächsten Jahres angepasst werden muss. Die Erzielung eines Untermietverhältnisses für 

nur 95 Prozent der vom Konzern zu leistenden Leasingzahlungen wird aufgrund der jüngsten 

Markterfahrungen als vernünftigerweise möglich erachtet und würde zu einer Wertminderung 

von __ T€ des Nutzungsrechts an der Immobilie führen. 
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 2.33. Neue, aber noch nicht verpflichtend anzuwendende Standards und  
Interpretationen 

  

Hinweis Unternehmen müssen in ihrem Abschluss Angaben zu möglichen Auswirkungen neuer und ge-

änderter Standards und Interpretationen machen, die verabschiedet, aber noch nicht in Kraft 

getreten sind. In der unten stehenden Darstellung werden Standards und Interpretationen be-

rücksichtigt, die bis zum 31. Oktober 2019 verabschiedet wurden. Der potenzielle Einfluss neuer 

oder geänderter Standards oder Interpretationen, die vom IASB nach diesem Datum, aber vor 

der Veröffentlichung des Abschlusses verabschiedet werden, ist ebenfalls zu berücksichtigen 

und anzugeben. Unternehmen sollten, um mögliche Auswirkungen der Anwendung neuer und 

geänderter Standards und Interpretation einschätzen zu können, die Art der Unternehmenstä-

tigkeit und die Art der Veränderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden berücksichti-

gen. 

 

  

IAS 8.30 

IAS 8.31 

Die folgenden neuen bzw. geänderten Standards bzw. Interpretationen wurden vom IASB be-

reits verabschiedet, sind aber noch nicht verpflichtend in Kraft getreten bzw. noch nicht in eu-

ropäisches Recht übernommen worden. Die Gesellschaft hat die Regelungen nicht vorzeitig an-

gewandt. 

  

   

 IFRS 17 Versicherungsverträge 3, 5 

 Änderungen an IFRS 10 und IAS 28 Veräußerung oder Einbringung von Vermögenswerten 

zwischen einem Investor und einem assoziierten Un-

ternehmen oder Joint Venture 4, 5 

 Änderungen an IAS 1 Klassifizierung von Schulden als kurz- oder langfristig 3, 5 

 Änderungen an IFRS 3 Verweis auf das Rahmenkonzept 2, 5 

 Änderungen an IAS 16 Erträge vor Erreichen des betriebsbereiten Zustands 2, 5 

 Änderungen an IAS 37 Umfang der Erfüllungskosten bei belastenden Verträ-

gen 2, 5 

 Jährliche Verbesserungen an den IFRS Zyklus 2018 – 2020 2, 5 

 Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, 

IFRS 4 und IFRS 16 

Interest Rate Benchmark Reform (Phase 2) 1, 5 

   

   

  

 1 Anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder ab dem 1. Januar 2021 beginnen. 

 2 Anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder ab dem 1. Januar 2022 beginnen. 

 3 Anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder ab dem 1. Januar 2023 beginnen 

 4 Erstanwendungszeitpunkt auf unbestimmte Zeit verschoben 

 5 Ein EU-Endorsement steht noch aus  

  

  

 IFRS 17 Versicherungsverträge 

  

IAS 8.30(a) 

IAS 8.30(b) 

Der neue Standard legt die Grundsätze für den Ansatz, die Bewertung, die Darstellung und den 

Ausweis von Versicherungsverträgen fest und ersetzt IFRS 4 Versicherungsverträge. 

 

Der Standard beschreibt ein allgemeines Modell, das für Versicherungsverträge mit direkter 

Überschussbeteiligung modifiziert wird (sog. „variable fee approach“). Bei Erfüllung bestimmter 

Kriterien wird das allgemeine Modell vereinfacht, indem die Verbindlichkeit für den verbleiben-

den Versicherungsschutz nach dem sog. Premium Allocation Approach bewertet wird. 

 

Das allgemeine Modell verwendet aktuelle Annahmen, um die Höhe, den Zeitpunkt und die Un-

sicherheit künftiger Cashflows zu schätzen, und nimmt eine explizite Bewertung der Kosten die-

ser Unsicherheit vor. Dabei berücksichtigt es Marktzinssätze und die Auswirkungen von Optio-

nen und Garantien der Versicherungsnehmer. 
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Die Umsetzung des Standards wird wahrscheinlich erhebliche Änderungen an den Prozessen 

und Systemen eines betroffenen Unternehmens mit sich bringen und eine verbessere Koordina-

tion zwischen vielen Funktionen des Unternehmens erfordern, einschließlich Finanzen, Aktua-

riat und IT. 

 

Im Juni 2020 veröffentlichte der IASB Änderungen an IFRS 17, um auf Fragestellungen und Um-

setzungsprobleme einzugehen, die nach der Veröffentlichung von IFRS 17 identifiziert wurden. 

Die Änderungen verschieben den Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von IFRS 17 (unter Ein-

beziehung der Änderungen) auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2023 begin-

nen. Gleichzeitig veröffentlichte der IASB die Verlängerung der vorübergehenden Befreiung von 

der Anwendung von IFRS 9 (Änderungen an IFRS 4), die das festgelegte Ablaufdatum der vo-

rübergehenden Befreiung von der Anwendung von IFRS 9 in IFRS 4 auf Geschäftsjahre aus-

dehnt, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen. 

 

IFRS 17 ist retrospektiv anzuwenden, es sei denn, dies ist nicht durchführbar. In diesem Fall ist 

entweder der modifizierte retrospektive Ansatz oder der Fair-Value-Ansatz anzuwenden.  

 

Die Geschäftsführung geht nicht davon aus, dass die zukünftige Anwendung des Standards Aus-

wirkungen auf den Konzernabschluss haben wird, da keine entsprechenden Versicherungsver-

träge gehalten werden. 

  

  

  Änderungen an IFRS 10 und IAS 28 Veräußerung oder Einbringung von Vermögenswerten  
zwischen einem Investor und einem assoziierten Unternehmen oder Joint Venture 

   
IAS 8.30(a) 

IAS 8.30(b) 

Die Änderungen adressieren einen Konflikt zwischen den Vorschriften von IAS 28 Anteile an as-

soziierten Unternehmen und Joint Ventures und IFRS 10 Konzernabschlüsse. Mit ihnen wird klar-

gestellt, dass bei Transaktionen mit einem assoziierten Unternehmen oder Joint Venture das 

Ausmaß der Erfolgserfassung davon abhängt, ob die veräußerten oder eingebrachten Vermö-

genswerte einen Geschäftsbetrieb nach IFRS 3 darstellen. Der Erstanwendungszeitpunkt der 

Änderungen wurde vom IASB zwischenzeitlich auf unbestimmte Zeit verschoben. 

  

 Bislang beinhalteten Transaktionen mit assoziierten Unternehmen oder Gemeinschaftsunter-

nehmen im Konzern keinen Geschäftsbetrieb i.S.d. IFRS 3, sondern lediglich einzelne Vermö-

genswerte. Die Geschäftsführung geht daher davon aus, dass die Änderungen an IFRS 10 und 

IAS 28 keine Auswirkungen auf das Konzernergebnis haben werden. 

  

  

 Änderungen an IAS 1 Klassifizierung von Schulden als kurz- oder langfristig 
  

IAS 8.30(a) 

IAS 8.30(b) 

Die Änderungen an IAS 1 betreffen nur den Ausweis von Schulden als kurz- oder langfristig in 

der Bilanz und nicht die Höhe oder den Zeitpunkt der Erfassung von Vermögenswerten, Ver-

bindlichkeiten, Erträgen oder Aufwendungen oder die Informationen, die über diese Posten 

anzugeben sind. 

 

Die Änderungen stellen klar, dass für die Klassifizierung von Schulden als kurz- oder langfristig 

ausschließlich auf bestehende substanzielle Rechte am Abschlussstichtag , die Erfüllung um 

mindestens 12 Monate aufschiebn zu können, abzustellen ist. Die Klassifizierung erfolgt unab-

hängig von der Wahrscheinlichkeit, ob ein Unternehmen von seinem Recht auf Aufschiebung 

der Erfüllung Gebrauch machen wird oder nicht. Ist dieses Recht an die Einhaltung bestimmter 

Bedingungen geknüpft, ist von dem Bestehen eines solchen Rechts nur auszugehen, wenn 

diese Bedingungen am Abschlussstichtag auch tatsächlich eingehalten wurden. Gegenstand 

der Änderungen ist darüber hinaus die Einfügung einer Erläute-rung des Kriteriums „Erfül-
lung“. Erfüllung bezieht sich danach auf die Übertragung von Bargeld, Eigenkapitalinstrumen-

ten sowie anderen Vermögenswerten oder Dienstleistungen an die Gegenpartei. 

 

Die Änderungen sind erstmals auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Ja-

nuar 2023 beginnen (retrospektive Anwendung). Eine vorzeitige Anwendung ist zulässig und 
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entsprechend offenzulegen. 

 

Die Geschäftsführung geht nicht davon aus, dass die Änderungen wesentliche Auswirkungen 

auf den Konzernabschluss haben werden, da die Kreditvereinbarungen der als langfristig klas-

sifizierten Schulden die ensprechenden substanziellen Rechte gewähren. 

  

  

 Änderungen an IFRS 3 Verweis auf das Rahmenkonzept 
  

IAS 8.30(a) 

IAS 8.30(b) 

Durch die Änderungen wird IFRS 3 dahingehend aktualisiert, dass sich die Verweise nunmehr 

auf das aktuelle Rahmenkonzept für die Finanzberichterstattung 2018 beziehen. Die Änderun-

gen enthalten auch das Erfordernis, dass ein Erwerber bei Verpflichtungen, die in den Anwen-

dungsbereich von IAS 37 fallen, IAS 37 anwendet, um festzustellen, ob zum Erwerbszeitpunkt 

eine gegenwärtige Verpflichtung aufgrund von Ereignissen der Vergangenheit besteht. Bei ei-

ner Abgabe, die in den Anwendungsbereich von IFRIC 21 fällt, wendet der Erwerber IFRIC 21 

an, um zu bestimmen, ob das verpflichtende Ereignis, das zu einer Verpflichtung zur Zahlung 

der Abgabe führt, bis zum Erwerbszeitpunkt eingetreten ist. 

 

Schließlich fügen die Änderungen eine ausdrückliche Klarstellung hinzu, dass ein Erwerber die 

bei einem Unternehmenszusammenschluss erworbenen Eventualforderungen nicht ansetzen 

darf. 

 

Die Änderungen sind (prospektiv) erstmals auf Unternehmenszusammenschlüsse anzuwen-

den, deren Erwerbszeitpunkt in Geschäftsjahre fällt, die am oder nach dem 1. Januar 2022 be-

ginnen. Eine vorzeitige Anwendung ist zulässig, wenn spätestens zum vorzeitigen Erstanwen-

dungszeitpunkt auch bereits der Änderungsstandard zum Rahmenkonzept angewendet wird. 

 

Die Geschäftsführung geht nicht davon aus, dass die Änderungen wesentliche Auswirkungen 

auf den Konzernabschluss haben werden. 

  

  

 Änderungen an IAS 16 Erträge vor Erreichen des betriebsbereiten Zustands 
  

IAS 8.30(a) 

IAS 8.30(b) 

Die Änderungen an IAS 16 verbieten nunmehr explizit den Abzug möglicher Nettoerträge von 

den Anschaffungskosten einer Sachanlage. Sofern Güter hergestellt werden, während eine 

Sachanlage an den vom Management beabsichtigten Standort bzw. in den beabsichtigten be-

triebsbereiten Zustand gebracht wird, hat ein Unternehmen die Erträge aus der Veräußerung 

solcher Güter und deren Herstellungskosten erfolgswirksam in Übereinstimmung mit den je-

weils einschlägigen Standards zu erfassen. Für die Bewertung der Herstellungskosten sind die 

Vorschriften in IAS 2 anzuwenden. 

 

Kosten für Testläufe, mit denen überprüft wird, ob der Vermögenswert ordnungsgemäß funk-

tioniert, stellen weiterhin ein Beispiel für direkt zurechenbare Kosten dar. Durch die Änderun-

gen wird nunmehr klargestellt, dass Testläufe dazu dienen zu beurteilen, ob die technische  

oder physische Leistungsfähigkeit des Vermögenswerts dergestalt ist, dass dieser für die Her-

stellung oder Lieferung von Gütern oder Dienstleistungen, die Vermietung an Dritte oder für 

Verwaltungszwecke genutzt werden kann. 

 

Weiterhin sind nun zusätzliche Anhangangaben zu den erfolgswirksam erfassten Erträgen und 

Kosten aus der Veräußerung von Gütern erforderlich, die im Rahmen von Testläufen produ-

ziert wurden, die nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens 

anfallen. Die jeweiligen Beträge sind anzugeben und darüber hinaus die Posten, in denen diese 

enthalten sind. Dies ist nur dann nicht erforderlich, wenn sie in der Gesamtergebnisrechnung 

separat ausgewiesen werden. 

 

Die geänderten Vorschriften sind retrospektiv nur auf die Sachanlagen anzuwenden, die am 

oder nach dem Beginn der frühesten dargestellten Vergleichsperiode der Berichtsperiode, in 

der die Änderungen erstmals angewendet werden, an den vom Management beabsichtigten 
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Standort bzw. in den beabsichtigten betriebsbereiten Zustand gebracht wurden. 

 

Ein Unternehmen hat den kumulierten Effekt aus der erstmaligen Anwendung in den Gewinn-

rücklagen (oder einer anderen sachgerechten Eigenkapitalkomponente) in der Eröffnungsbi-

lanz der frühesten dargestellten Berichtsperiode zu erfassen. 

 

Die Änderungen sind erstmals in Geschäftsjahren anzuwenden, die am oder nach dem 1. Ja-

nuar 2022 beginnen. Eine vorzeitige Anwendung ist zulässig. 

 

Die Geschäftsführung geht nicht davon aus, dass die Änderungen wesentliche Auswirkungen 

auf den Konzernabschluss haben werden, da im Konzern keine Sachanlagen vorhanden sind, 

bei denen im Rahmen von Testläufen Güter hergestellt werden. 

  

  

 Änderungen an IAS 37 Umfang der Erfüllungskosten bei belastenden Verträgen 
  

IAS 8.30(a) 

IAS 8.30(b) 

Die Änderungen an IAS 37 konkretisieren den Umfang der Erfüllungskosten bei belastenden 

Verträgen. Als Erfüllungskosten sind alle direkt zurechenbaren Kosten zu berücksichtigen, also 

die inkrementellen Kosten der Erfüllung des Vertrags (z.B. direkt zurechenbare Arbeits- und 

Materialkosten) und eine Verrechnung anderer, der Erfüllung des Vertrags direkt zurechenba-

ren Kosten (z.B. anteilige Abschreibung auf Sachanlagen, die für die Erfüllung mehrerer Ver-

träge genutzt werden). 

 

Die Änderungen sind auf alle Verträge anzuwenden, bei denen zum Zeitpunkt des Inkrafttre-

tens noch nicht alle Verpflichtungen erfüllt wurden. Die Vergleichsinformationen sind nicht an-

zupassen; stattdessen ist der kumulierte Effekt der Erstanwendung in den Gewinnrücklagen 

(oder einem anderen geeigneten Eigenkapitalposten) der Eröffnungsbilanz zu erfassen. 

 

Die Änderungen sind erstmals in Geschäftsjahren verpflichtend anzuwenden, die am oder 

nach dem 1. Januar 2022 beginnen. Eine vorzeitige Anwendung ist zulässig. 

 

Die Änderungen werden keine Auswirkung auf den Konzernabschluss haben, da die Gesell-

schaft bereits derzeit alle direkt zurechenbaren Kosten als Erfüllungskosten berücksichtigt. 

  

  

 Jährliche Verbesserungen an den IFRS (Zyklus 2018 – 2020) 
    

 Standard Art der Änderungen Details der Änderungen 

 IFRS 1  

Erstmalige An-

wendung der  

International  

Financial Report-

ing Standards 

Tochterunternehmen als  

Erstanwender 

Tochterunternehmen dürfen als Erstanwen-

der kumulierte Umrechnungsdifferenzen mit 

den vom Mutterunternehmen ausgewiese-

nen Beträgen im Zeitpunkt des Übergangs 

des Mutterunternehmens auf IFRS bewer-

ten. 

    

 IFRS 9 

Finanzinstru-

mente 

Gebühren im 10-Prozent-

Test in Bezug auf die Ausbu-

chung 

In den 10-Prozent-Test sind durch den Kre-

ditnehmer explizit nur Gebühren, die zwi-

schen ihm und dem Kreditgeber gezahlt 

bzw. erhalten wurden, einschließlich der Ge-

bühren, die entweder vom Kreditnehmer  

oder vom Kreditgeber im Namen des ande-

ren gezahlt oder erhalten wurden, zu be-

rücksichtigen. Cashflows, die an andere Par-

teien als den Kreditnehmer und den Kredit-

geber gezahlt oder erhalten wurden, sind 

nicht einzubeziehen. 
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 IFRS 16 

Leasingverhält-

nisse 

Änderungen am erläutern-

den Beispiel zu IFRS 16: Lea-

singanreize 

Darstellung der Erstattung von Mieteinbau-

ten durch den Leasinggeber wurde aus dem 

erläuternden Beispiel 13 entfernt, da aus 

dem Beispiel nicht explizit hervorgeht, dass 

der Definition von Leasinganreizen nicht ent-

sprochen wird. 

    

 IAS 41 

Landwirtschaft 

Berücksichtigung von Steu-

ern bei der Bewertung zum 

beizulegenden Zeitwert 

Verpflichtung, steuerliche Cashflows bei der 

Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts ei-

nes biologischen Vermögenswertes unter 

Verwendung der Barwertmethode auszu-

schließen, wurde entfernt. 

 

Abhängig von den jeweiligen Tatsachen und 

Umständen kann ein Unternehmen den bei-

zulegenden Zeitwert unter Beachtung der 

gemäß IFRS 13 geltenden Anforderungen 

durch Diskontierung von Cashflows nach 

Steuern (unter Verwendung eines Diskontie-

rungssatzes nach Steuern) oder Cashflows 

vor Steuern (unter Verwendung eines Dis-

kontierungssatzes vor Steuern) ermitteln. 

  

 Die Änderungen sind erstmals in Geschäftsjahren verpflichtend anzuwenden, die am oder 

nach dem 1. Januar 2022 beginnen. Eine vorzeitige Anwendung ist zulässig. 

 

Die Geschäftsführung geht nicht davon aus, dass die Änderungen wesentliche Auswirkungen 

auf den Konzernabschluss haben werden. 

  

  

 Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16 Interest Rate Benchmark Reform 
(Phase 2) 

  

IAS 8.30(a) 

IAS 8.30(b) 

Die Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16 sollen die Auswirkungen abmil-

dern, die sich im Zeitpunkt der Ablösung eines bestehenden Referenzzinssatzes durch einen 

alternativen Zinssatz auf die Finanzberichterstattung ergeben. Insbesondere räumen die Ände-

rungen eine praktische Erleichterung in Bezug auf Modifikationen ein, die durch die IBOR-Re-

form erforderlich sind. Daneben sollen bilanzielle Sicherungsbeziehungen trotz einer Ablösung 

des Referenzzinssatzes unter einer angepassten Dokumentation fortbestehen können. 

 

Die Änderungen sind verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. 

Januar 2021 beginnen; eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist zulässig. Die Übergangsrege-

lungen sehen außerdem eine Wiederaufnahme bestimmter zuvor beendeter Sicherungsbezie-

hungen vor. 

 

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Anwendung der Änderungen dazu führt, dass 

die Gesellschaft auch bei der Ablösung bestehender Referenzzinssätze die bestehenden Absi-

cherungen des Zinsänderungsrisikos bilanziell fortführen bzw. weiterhin designieren kann. Auf 

die Ausführungen zur erstmaligen Anwendung der Änderungen an IFRS 9, IAS 39 und IFRS 7 

Interest Rate Benchmark Reform in Tz. 2.3.2 wird verwiesen. 

  

Hinweis Für Zwecke dieses Musterkonzernabschlusses wird angenommen, dass die Anwendung der 

meisten neuen oder geänderten Standards und Interpretationen keine wesentlichen Auswir-

kungen auf den Konzernabschluss haben wird. Unternehmen müssen daher die Auswirkungen 

dieser neuen oder geänderten Standards und Interpretationen auf ihren Abschluss basierend 

auf ihren unternehmensindividuellen Tatsachen und Umständen analysieren und die entspre-

chenden Angaben machen. 
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3. Erwerb von Tochterunternehmen 

  

 Erwerb von [Name des Tochterunternehmens A] 
IFRS 3.B64(a) - 

(d) 

Am [Datum] erwarb der Konzern 100% des ausgegebenen Aktienkapitals von [Name des Toch-

terunternehmens A] und erlangte damit die Beherrschung über [Name des Tochterunterneh-

mens A]. [Name des Tochterunternehmens A] ist eine [Beschreibung der Geschäftstätigkeit des 

erworbenen Unternehmens] und stellt einen Geschäftsbetrieb im Sinne von IFRS 3 dar. [Name 

des Tochterunternehmens A] wurde erworben [Angabe der primären Gründe für den Erwerb 

des Unternehmens]. 

 

Hinweis 
IFRS 3.B66 

Die dargestellten Angaben sind ebenfalls erforderlich für Unternehmenszusammenschlüsse, 

die nach dem Ende der Berichtsperiode, aber vor der Freigabe zur Veröffentlichung des Jah-

resabschlusses durchgeführt werden. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn die erstmalige Bilan-

zierung des Erwerbs zum Zeitpunkt der Freigabe zur Veröffentlichung noch nicht abgeschlos-

sen wäre. In solchen Fällen ist die Gesellschaft verpflichtet zu beschreiben, welche Angaben 

nicht enthalten sind und was die Gründe dafür sind. 

 

  

IFRS 3.B64(i) 

IAS 7.40(d) 

Die angesetzten Beträge für die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernom-

menen Verbindlichkeiten sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 

  

  in T€ 

 Finanzielle Vermögenswerte  

 Vorräte  

 Sachanlagen  

 Identifizierbare immaterielle Vermögenswerte  

 Finanzielle Verbindlichkeiten  

 Latente Steueransprüche/Steuerschulden  

 Eventualverbindlichkeiten  

 Summe erworbene identifizierbare Vermögenswerte und  

übernommene Schulden 

 

 Geschäfts- oder Firmenwert  

   

 Gesamte Gegenleistung  

 Erfüllt durch:  

 Zahlungsmittel  

 Eigenkapitalinstrumente (__ Stammaktien des Mutterunternehmens)  

 Vereinbarung über bedingte Gegenleistung  

IFRS 3.B64(f) Summe übertragene Gegenleistung  

IAS 7.40(a) Nettomittelabfluss aus dem Erwerb:  

IAS 7.40(b) Gegenleistung in Form von Zahlungsmitteln gezahlt  

IAS 7.40(c) Abzüglich: Erworbene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  

   

  

IFRS 3.B64(h) 

 

 

 

 

IFRS 3.B64(j) 

 

 

 

 

 

 

Der beizulegende Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte beinhaltet Forderungen [Art der 

Forderungen beschreiben] mit einem beizulegenden Zeitwert von __ T€ und einem Bruttover-

tragswert von __ T€. Die bestmögliche Schätzung der nicht zu vereinnahmenden vertraglichen 

Zahlungsströme zum Erwerbszeitpunkt beträgt __ T€. 

 

Eine Eventualverbindlichkeit in Höhe von __ T€ wurde im Hinblick auf die [Beschreibung der 

Art der Verpflichtung] gebildet. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass der Großteil dieser 

Ausgaben im Jahr 2021 anfällt und dass alle Ausgaben bis Ende 2022 angefallen sein werden. 

Der potenzielle undiskontierte Betrag aller zukünftigen Zahlungen, die der Konzern im Zusam-

menhang mit dieser Eventualverbindlichkeit leisten müsste, wird auf zwischen __ T€ und __ 

T€ geschätzt. 
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IFRS 3.B64(e) 

IFRS 3.B64(k) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 3.B64(g) 

 

 

 

 

IFRS 3.B64(g) 

 

 

 

IFRS 3.B64(m) 

 

IFRS 3.B64(q) 

 

 

IFRS 3.B64(q) 

Der aus dem Erwerb resultierende Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von __ T€ besteht aus 

[Beschreibung der Faktoren, die den angesetzten Geschäfts- oder Firmenwert betreffen]. Es 

wird erwartet, dass keiner der Geschäfts- oder Firmenwerte für einkommensteuerliche Zwe-

cke abzugsfähig ist. 

 

Der beizulegende Zeitwert der __ Stammaktien, die im Rahmen der für den Erwerb von [Name 

des Tochterunternehmens A] gezahlten Gegenleistung ausgegeben wurden (__ T€), wurde auf 

der Grundlage der [Beschreiben der Methode zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts] 

ermittelt. 

 

Die Vereinbarung über bedingte Gegenleistungen erfordert [Beschreiben der Bedingungen der 

Vereinbarung über bedingte Gegenleistungen]. Der potenzielle undiskontierte Betrag aller zu-

künftigen Zahlungen, die der Konzern im Rahmen der Vereinbarung über bedingte Gegenleis-

tungen zu leisten hat, liegt zwischen __ T€ und __ T€. 

 

Der beizulegende Zeitwert der bedingten Gegenleistung in Höhe von __ T€ wurde unter An-

wendung der [Beschreiben der Methode zur Schätzung des beizulegenden Zeitwerts] ge-

schätzt. 

 

Die erwerbsbedingten Kosten (in den Verwaltungskosten enthalten) betragen __ T€. 

 

[Name des Tochterunternehmens A] trug mit __ T€ zum Umsatz und __ T€ zum Konzernergeb-

nis für den Zeitraum zwischen dem Erwerbszeitpunkt und dem Bilanzstichtag bei. 

 

Wäre der Erwerb von [Name des Tochterunternehmens A] am ersten Tag des Geschäftsjahres 

abgeschlossen worden, hätte der Konzernumsatz des Jahres __ T€ und der Konzerngewinn __ 

T€ betragen. 
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 Erwerb von [Name des Tochterunternehmens B] 
IFRS 3.B64(a) 

– (d) 

 

 

 

 

 

IFRS 3.B64(i) 

IAS 7.40(d) 

Am [Datum] erwarb der Konzern 80% des ausgegebenen Aktienkapitals von [Name des Toch-

terunternehmens B] und erlangte damit die Beherrschung über [Name des Tochterunterneh-

mens B]. [Name des Tochterunternehmens B] ist eine [Beschreibung der Geschäftstätigkeit des 

erworbenen Unternehmens] und stellt einen Geschäftsbetrieb im Sinne von IFRS 3 dar. [Name 

des Tochterunternehmens B] wurde erworben [Angabe der primären Gründe für den Erwerb 

des Unternehmens]. 

 

Die angesetzten Beträge für die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernom-

menen Verbindlichkeiten sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 

  

  in T€ 

 Finanzielle Vermögenswerte  

 Vorräte  

 Sachanlagen  

 Identifizierbare immaterielle Vermögenswerte  

 Finanzielle Verbindlichkeiten  

 Eventualverbindlichkeiten  

 Summe erworbene identifizierbare Vermögenswerte und  

übernommene Schulden 

 

 Geschäfts- oder Firmenwert  

 Nicht beherrschender Anteil in Höhe von 20% von [Erworbenes Tochterunter-

nehmen B] 

 

 Nicht beherrschender Anteil – ausstehende Aktienoptionen, die von [Tochterun-

ternehmen B] gewährt wurden 

 

   

 Gesamte Gegenleistung  

 Erfüllt durch:  

 Zahlungsmittel  

 Eigenkapitalinstrumente (__ Stammaktien des Mutterunternehmens)  

 Vereinbarung über bedingte Gegenleistung  

IFRS 3.B64(f) Summe übertragene Gegenleistung  

IAS 7.40(a) Nettomittelabfluss aus dem Erwerb:  

IAS 7.40(b) Gegenleistung in Form von Zahlungsmitteln gezahlt  

IAS 7.40(c) Abzüglich: Erworbene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  

   

  

IFRS 3.B67(a) 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 3.B64(h) 

 

 

 

 

IFRS 3.B64(e) 

IFRS 3.B64(k) 

Die erstmalige Bilanzierung des Erwerbs von [Name des Tochterunternehmens B] wurde erst 

zum Ende der Berichtsperiode vorläufig festgelegt. Für steuerliche Zwecke sind die Steuer-

werte der Vermögenswerte von [Name des Tochterunternehmens B] auf der Grundlage der 

Marktwerte der Vermögenswerte zurückzusetzen. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses 

Konzernabschlusses waren die erforderlichen Marktbewertungen und sonstigen Berechnun-

gen noch nicht abgeschlossen und wurden daher nur vorläufig auf der Grundlage der best-

möglichen Schätzung der voraussichtlichen Steuerwerte durch die Geschäftsführung ermittelt. 

 

Der beizulegende Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte beinhaltet Forderungen [Art der 

Forderungen beschreiben] mit einem beizulegenden Zeitwert von __ T€ und einem Bruttover-

tragswert von __ T€. Die bestmögliche Schätzung der nicht zu vereinnahmenden vertraglichen 

Zahlungsströme zum Erwerbszeitpunkt beträgt __ T€. 
 

Der aus dem Erwerb resultierende Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von __ T€ besteht aus 

[Beschreibung der Faktoren, die den angesetzten Geschäfts- oder Firmenwert betreffen]. Es 

wird erwartet, dass keiner der Geschäfts- oder Firmenwerte für einkommensteuerliche Zwe-

cke abzugsfähig ist. 
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Hinweis 
IAS 36.86 

IAS 36.133 

Wenn die anfängliche Zuordnung des bei einem Unternehmenszusammenschluss während 

der Berichtsperiode erworbenen Geschäfts- oder Firmenwerts nicht vor dem Ende der Be-

richtsperiode abgeschlossen werden kann, ist der Betrag des nicht zugeordneten Geschäfts- 

oder Firmenwerts zusammen mit den Gründen anzugeben, warum dieser Betrag nicht zuge-

ordnet bleibt. 

 

  

 Der beizulegende Zeitwert der __ Stammaktien, die im Rahmen der für den Erwerb des [Toch-

terunternehmens B] gezahlten Gegenleistung ausgegeben wurden (__ T€), wurde auf der 

Grundlage der [Beschreiben der Methode zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts] ermit-

telt. 

 

Die zum Erwerbszeitpunkt ausgewiesene Minderheitsbeteiligung (20% Beteiligung an der 

[Name des Tochterunternehmens B]) wurde unter Bezugnahme auf den beizulegenden Zeit-

wert der Minderheitsbeteiligung bewertet und betrug __ T€. Dieser beizulegende Zeitwert 

wurde unter Anwendung eines Ertragswertverfahrens ermittelt. Nachfolgend sind die wich-

tigsten Modellparameter für die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts aufgeführt: 

 

 angenommener Diskontierungssatz von __%; 

 angenommene langfristige nachhaltige Wachstumsraten von __% bis __%; und 

 angenommene Anpassungen aufgrund mangelnder Beherrschung oder mangelnder 

Marktfähigkeit, die Marktteilnehmer bei der Schätzung des beizulegenden Zeitwerts der 

nicht beherrschenden Anteile an [Name des Tochterunternehmens B] berücksichtigen 

würden. 

 

Alle ausstehenden Aktienoptionen, die die [Name des Tochterunternehmens B] ihren Mitarbei-

tern gewährt hat, waren bis zum Erwerbszeitpunkt ausgeübt worden. Diese Aktienoptionen 

wurden gemäß IFRS 2 mit ihrem marktbasierten Wert von __ T€ bewertet und in den Minder-

heitsanteil an der [Name des Tochterunternehmens B] einbezogen. Die Methoden und we-

sentlichen Annahmen, die bei der Bestimmung des marktbasierten Werts zum Erwerbszeit-

punkt verwendet werden, sind in Tz. 37 aufgeführt. 

 

IFRS 3.B64(m) 

 

IFRS 3.B64(q) 

 

 

IFRS 3.B64(q) 

Die erwerbsbedingten Kosten (in den Verwaltungsaufwendungen enthalten) betragen __ T€. 
 

[Name des Tochterunternehmens B] trug mit __ T€ zum Umsatz und __ T€ zum Konzernergeb-

nis für den Zeitraum zwischen dem Erwerbszeitpunkt und dem Bilanzstichtag bei. 

 

Wäre der Erwerb von [Name des Tochterunternehmens B] am ersten Tag des Geschäftsjahres 

abgeschlossen worden, hätte der Konzernumsatz des Jahres __ T€ und der Konzerngewinn __ 

T€ betragen. 

  

Hinweis 
IFRS 3.B65 

 

 

IFRS 3 B.66 

Die dargestellten Angaben sind für jeden Unternehmenszusammenschluss gesondert anzuge-

ben, mit der Ausnahme, dass bestimmte Angaben für Unternehmenszusammenschlüsse, die 

einzeln von untergeordneter Bedeutung sind, zusammengefasst angegeben werden können. 

 

Der Standard schreibt auch identische Angabepflichten für Unternehmenszusammenschlüsse 

vor, die nach dem Bilanzstichtag, aber vor der Freigabe des Abschlusses zur Veröffentlichung 

erfolgen. 
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4. Veräußerung von Tochterunternehmen 

  

IFRS 5.41 

 

 

IAS 7.40(d) 

Wie in Tz. 15 erwähnt, hat der Konzern am [Datum] seine Beteiligung an [Name des Tochter-

unternehmens] verkauft. 

 

Das Nettovermögen von [Name des Tochterunternehmens] zum Zeitpunkt der Veräußerung 

stellt sich wie folgt dar: 

  

  [Datum 

der Ver- 

äußerung] 

  in T€ 

 Sachanlagen  

 Vorräte  

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  

 Bankguthaben und Kassenbestand  

 Pensionsverpflichtungen  

 Latente Steuerschulden  

 Laufende Steuerschulden  

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  

 Überziehungskredite  

 Zurechenbarer Geschäfts- oder Firmenwert  

 Abgegangenes Nettovermögen  

   

 Veräußerungsgewinn  

   

IAS 7.40(a) Gesamte Gegenleistung  

 Erfüllt durch:  

 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  

 Abgegrenzte Gegenleistung  

   

 Nettomittelzufluss aus der Veräußerung:  

IAS 7.40(b) Erhaltene Gegenleistung in Form von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläqui-

valenten 

 

IAS 7.40(c) Abzüglich: mit dem Verkauf abgegebene Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-

äquivalente  

   

  

 

 

 

 

 

 

IFRS 12.19 

Im Vorjahr wurden keine Tochterunternehmen veräußert. 

 

Die abgegrenzte Gegenleistung wird vom Käufer am oder vor dem [Datum] in bar beglichen. 

Der Einfluss von [Name der Tochtergesellschaft] auf das Konzernergebnis im laufenden und 

früheren Jahr ist in Tz. 15 dargestellt. 

 

Der Veräußerungsgewinn ist im Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen enthalten 

(siehe Tz.15). 
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5. Angaben zu Tochterunternehmen 

  

Hinweis Die IFRS verlangen keine Anteilsbesitzliste zu Beteiligungen an Tochterunternehmen im Kon-

zernabschluss. Die in Tz. 56 gewählte Darstellung kann als bewährte Vorgehensweise verstan-

den werden. Sie enthält die nach § 313 Abs. 2 HGB geforderten Angaben. 

 

  

IFRS 

12.10(a)(i) 

IFRS 12.4 

Einzelheiten zur Zusammensetzung des Konzerns zum Bilanzstichtag sind nachstehend aufge-

führt: 

IFRS 12.B4(a) 

IFRS 12.B5-B6 

    Anzahl der 100%igen 

Tochterunternehmen 

 Hauptgeschäft  Sitz  31.12.2020  31.12.2019 

        

 [Hauptgeschäft X einfügen]  [Land A]     

        

 [Hauptgeschäft Y einfügen]  [Land B]     

  

     Anzahl der nicht 100%igen 

Tochterunternehmen 

 Hauptgeschäft  Sitz  31.12.2020  31.12.2019 

        

 [Hauptgeschäft X einfügen]  [Land A]     

        

 [Hauptgeschäft Y einfügen]  [Land B]     

  

  

IFRS 

12.10(a)(ii) 

IFRS 12.12(a) - 

(f) 

 

Die nachfolgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den nicht 100%igen Tochterunternehmen 

des Konzerns, an denen wesentliche nicht beherrschende Anteile bestehen. 

Hinweis 
IFRS 12.B11 

1) Zu Illustrationszwecken wird davon ausgegangen, dass an den nachfolgend aufgeführten 

nicht 100%igen Tochterunternehmen nicht beherrschende Anteile bestehen, die für den 

Konzern als wesentlich anzusehen sind. 

2) Bei den angegebenen Beträgen wurden konzerninterne Transaktionen nicht eliminiert. 
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Name des Tochter-

unternehmen Sitz 

Beteiligungs- 

und Stimm-

rechtsquote der 

nicht beherr-

schenden An-

teile 

Auf nicht be-

herrschende 

Anteile entfal-

lender Gewinn 

oder Verlust 

Kumulierte nicht 

beherrschende An-

teile 

   31.12.

2020 

31.12.

2019 

2020 2019 31.12.

2020 

 31.12. 

2019 

     in T€ in T€ in T€  in T€ 

          

 Tochterunterneh-

men A (i) 

[Land A]        

          

 Tochterunterneh-

men B (ii) 

[Land B]        

          

 Einzeln unwesentliche Tochterunternehmen mit nicht beherr-

schenden Anteilen 

 

           

 

           

          

 Gesamtsumme der nicht beherrschenden Anteile                         

  

IFRS 12.9(b) (i) Der Konzern ist mit __% am Kapital der [Name des Tochterunternehmens A] beteiligt. Al-

lerdings hat die Gesellschaft aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem 

Konzern und anderen Investoren die Möglichkeit, die Mehrheit der Mitglieder der Ge-

schäftsführung der [Name des Tochterunternehmens A] zu benennen und abzuberufen. 

Daher hat der Konzern die Beherrschung über die maßgeblichen Tätigkeiten der [Name 

des Tochterunternehmens A]. Folglich wird die [Name des Tochterunternehmens A] von 

dem Konzern beherrscht und in diesem Abschluss voll konsolidiert. 

 

(ii) Die [Name des Tochterunternehmens B] ist an der Börse in [Land B] notiert. Obwohl der 

Konzern nur eine Beteiligung in Höhe von __% hält, hat die Geschäftsführung auf der 

Grundlage der Größe des absoluten Anteilsbesitzes des Konzerns und der relativen Größe 

und Verteilung der anderen Anteilsbestände festgestellt, dass der Konzern über einen 

ausreichend dominanten Stimmrechtsanteil verfügt, um die maßgeblichen Tätigkeiten der 

[Name des Tochterunternehmens B] zu bestimmen. Die übrigen __% der Aktien [Name 

des Tochterunternehmens B] befinden sich vollständig in Streubesitz, wobei kein Einzelak-

tionär mehr als __% hält. 

 

IFRS 12.12(g) 

IFRS 12.B10 

IFRS 12.B11 

Die zusammenfassenden Finanzinformationen hinsichtlich der Tochterunternehmen des Kon-

zerns, an denen wesentliche nicht beherrschende Anteile bestehen, sind nachfolgend angege-

ben. Die zusammenfassenden Finanzinformationen entsprechen den Beträgen vor konzernin-

ternen Eliminierungen. 
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 Tochterunternehmen A 31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

 Kurzfristige Vermögenswerte    

 Langfristige Vermögenswerte    

 Kurzfristige Schulden    

 Langfristige Schulden    

 Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer 

Anteil am Eigenkapital 

   

 Nicht beherrschende Gesellschafter    

     

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

 Umsatzerlöse    

 Aufwendungen    

 Jahresüberschuss    

     

 Auf die Gesellschafter des Mutterunternehmens entfallender 

Jahresüberschuss 

   

 Auf die nicht beherrschenden Gesellschafter entfallender 

Jahresüberschuss  

 

 

 Gesamter Jahresüberschuss    

     

 Auf die Gesellschafter des Mutterunternehmens entfallendes 

sonstiges Ergebnis 

   

 Auf die nicht beherrschenden Gesellschafter entfallendes  

sonstiges Ergebnis  

 

 

 Gesamtes sonstiges Ergebnis    

     

 Auf die Gesellschafter des Mutterunternehmens entfallendes 

Gesamtergebnis 

   

 Auf die nicht beherrschenden Gesellschafter entfallendes Ge-

samtergebnis  

 

 

 Gesamtergebnis    

     

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

 An die nicht beherrschenden Gesellschafter gezahlte  

Dividenden 

   

     

 Nettozahlungsströme aus betrieblicher Tätigkeit    

 Nettozahlungsströme aus Investitionstätigkeit    

 Nettozahlungsströme aus Finanzierungstätigkeit    

 Nettozahlungsströme gesamt    

  

 [Für jedes Tochterunternehmen, an dem wesentliche nicht beherrschende Anteile bestehen, ist 

eine entsprechende Tabelle einzufügen.] 

  

IFRS 12.13 

 

 

IFRS 12.18 

 

Es bestehen keine Beschränkungen für die Fähigkeit des Konzerns, auf Vermögenswerte zuzu-

greifen oder diese zu nutzen und Verbindlichkeiten zu begleichen. 

 

Im Laufe des Jahres veräußerte der Konzern einen Anteil von _ Prozent seiner Beteiligung an 

[Name der Tochtergesellschaft]. Der Erlös aus dem Verkauf von __ T€ wurde in bar verein-

nahmt. Ein Betrag von __ T€ (entspricht dem Anteil am Buchwert des Nettovermögens von 

[Namen der Tochtergesellschaft]) wurde auf die Minderheitsanteile übertragen (siehe Tz. 36). 

Der Gewinn aus dem Verkauf von [Name der Tochtergesellschaft] ist in Tz. 36 ausgewiesen. Es 

wurden keine Investitionen in die ehemalige Tochtergesellschaft zurückbehalten. Der Veräu-

ßerungsgewinn ist im Ergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen enthalten, der in 
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Tz. 15 dargestellt ist. 

  

Hinweis 
IFRS 12.14-17 

Wenn der Konzern ein konsolidiertes strukturiertes Unternehmen finanziell unterstützt, so 

sind die Gründe und damit verbundenen Risiken (einschließlich Art und Umfang der gewähr-

ten Unterstützung) im Abschluss anzugeben. Zu Einzelheiten siehe IFRS 12.14-17. 

 

  

  

  

 6. Segmentinformationen 
 

Hinweis Die folgenden Segmentinformationen werden gemäß IFRS 8 Geschäftssegmente für Kon-

zernabschlüsse der Unternehmen (sowie für gesonderte Abschlüsse oder Einzelabschlüsse von 

Unternehmen) gefordert, 

 

 deren Schuld- oder Eigenkapitalinstrumente auf einem öffentlichen Markt gehandelt wer-

den (einem nationalen oder ausländischen Handelsplatz oder im Freiverkehr, einschließ-

lich lokalen oder regionalen Märkten) oder 

 die ihre (Konzern-)Abschlüsse einer Wertpapieraufsichtsbehörde oder einer anderen Re-

gulierungsbehörde zwecks Emission einer beliebigen Kategorie von Instrumenten auf ei-

nem öffentlichen Markt haben zukommen lassen bzw. im Begriff sind, dies zu tun. 

 

Gemäß IFRS 8.12 können zwei oder mehrere Geschäftssegmente zu einem einzigen zusam-

mengefasst werden, sofern die Segmente vergleichbare wirtschaftliche Merkmale aufweisen 

und auch hinsichtlich jedes der nachfolgend genannten Aspekte vergleichbar sind: 

 

 Art der Produkte und Dienstleistungen; 

 Art der Produktionsprozesse; 

 Art oder Gruppe der Kunden für die Produkte und Dienstleistungen; 

 Methoden des Vertriebs ihrer Produkte oder der Erbringung von Dienstleistungen; und 

 gegebenenfalls Art der regulatorischen Rahmenbedingungen, z. B. im Bank- oder Versi-

cherungswesen oder bei öffentlichen Versorgungsbetrieben. 

 

IFRS 8.22 verlangt vom Unternehmen Angaben zur Ermessenausübung bei der Anwendung der 

Kriterien zur Zusammenfassung von Geschäftssegmenten gemäß IFRS 8.12. Konkret anzuge-

ben sind eine kurze Beschreibung der operativen Geschäftssegmente, die zusammengefasst 

wurden sowie der bewerteten wirtschaftlichen Indikatoren zur Bestimmung, dass die zusam-

mengefassten Geschäftssegmente die gleichen wirtschaftlichen Charakteristika aufweisen. 

 

  

  

 a) Produkte und Dienstleistungen, aus denen die Erlöse der berichtspflichtigen Segmente 
resultieren 

  

IFRS 8.22 Gemäß IFRS 8 sind Geschäftssegmente auf Basis der internen Berichterstattung über Konzern-

bereiche abzugrenzen, die regelmäßig vom Hauptentscheidungsträger der Gesellschaft im Hin-

blick auf Entscheidungen über die Verteilung von Ressourcen zu diesen Segmenten und der 

Bewertung ihrer Ertragskraft überprüft wird. An den Vorstand als Hauptentscheidungsträger 

berichtete Informationen zum Zwecke der Ressourcenallokation und der Beurteilung der Seg-

mentleistung konzentrieren sich auf die Kundenkategorie für jede Art von Aktivität. Die 

Hauptkategorien der Kunden sind der Direktverkauf an Großkunden, Großhändler und der In-

ternetverkauf. 
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 Die berichtspflichtigen Segmente des Konzerns gem. IFRS 8 sind danach die folgenden: 

 

[Segment A] - Technische Werkzeuge – Direktverkäufe 

[Segment B] - Technische Werkzeuge – Großhändler 

[Segment C] - Technische Werkzeuge – Internetkunden 

[Segment D] – Freizeitartikel – Großhändler 

[Segment E] – Freizeitartikel – Einzelhandelsgeschäfte 

[Segment F] – Computersoftware – Installation von Computersoftware für spezialisierte, 

kommerzielle Anwendungen 

[Segment G] – Bau – Bau von Wohneigentum 

 

In den Segmenten Freizeitartikel werden Sportschuhe und -geräte sowie Outdoor-Spielgeräte 

angeboten. 

 

  

IFRS 8.22(aa) Das Segment Technische Werkzeuge – Direktverkäufe beinhaltet mehrere Direktverkaufsge-

schäftsbetriebe in verschiedenen Städten in [Land A], die vom Hauptentscheidungsträger als 

einzelne operative Geschäftssegmente erachtet werden. Für Zwecke der Darstellung des Kon-

zernabschlusses wurden diese zu einem Geschäftssegment zusammengefasst. Dabei wurden 

die folgenden Faktoren berücksichtigt: 

 

 diese operativen Geschäftssegmente besitzen ähnliche langfristige Bruttomargen, 

 die Art der Produkte und Produktionsprozesse ist gleichartig, und 

 die Methoden des Vertriebs der Produkte sind gleich. 

 [Andere Faktoren, zu beschreiben] 

 

IFRS 5.5B Zwei Geschäftsbereiche (Herstellung und Verkauf von Spielwaren und Fahrrädern) wurden im 

Geschäftsjahr aufgegeben. Die im Folgenden dargestellten Segmentinformationen enthalten 

keine Angaben zu diesen aufgegebenen Geschäftsbereichen. Für Informationen zu den aufge-

gebenen Geschäftsbereichen wird auf Tz. 15 verwiesen. 

 

Andere Geschäftsbereiche beinhalten [Identifizierung anderer Geschäftsbereiche und ihrer Ein-

nahmequellen, falls vorhanden]. 
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 b) Segmentumsatzerlöse und Segmentergebnisse 
  

IFRS 8.23 

IFRS 8.23(a) 

Im Folgenden sind die Umsatzerlöse und Ergebnisse der einzelnen berichtspflichtigen Segmente des Konzerns dargestellt: 

  
  [Segment A] [Segment B] [Segment C] [Segment D] [Segment E] [Segment F] [Segment G] Übrige Eliminierung Konsolidiert 

  2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 

            

 Umsatzerlöse           

IFRS 8.23(a) Externe Verkäufe           

IFRS 8.23(b) Intersegmentäre Verkäufe           

IFRS 8.28(a) Gesamtumsatz           

            

            

IFRS 8.27(a) Die Umsätze zwischen den Segmenten werden zu marktüblichen Preisen verrechnet.        

            

IFRS 8.23 Segmentergebnis           

            

 Zentrale Verwaltungskosten           

 Anteiliges Periodenergebnis assoziierter  

Unternehmen 

          

 Anteiliges Periodenergebnis von Gemeinschafts- 

unternehmen 

          

 Finanzerträge           

 Sonstige Erträge und Aufwendungen           

 Finanzierungskosten           

IFRS 8.28(b) Gewinn vor Steuern           

 Ertragsteuern           

 Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen           

 Ergebnis nach Steuern und aufgegebenen  

Geschäftsbereichen 
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  [Segment A] [Segment B] [Segment C] [Segment D] [Segment E] [Segment F] [Segment G] Übrige Eliminierung Konsolidiert 

  2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 

  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 

            

 Umsatzerlöse           

IFRS 8.23(a) Externe Verkäufe           

IFRS 8.23(b) Intersegmentäre Verkäufe           

IFRS 8.28(a) Gesamtumsatz           

            

            

IFRS 8.27(a) Die Umsätze zwischen den Segmenten werden zu marktüblichen Preisen verrechnet.        

            

IFRS 8.23 Segmentergebnis           

            

 Zentrale Verwaltungskosten           

 Anteiliges Periodenergebnis assoziierter  

Unternehmen 

          

 Anteiliges Periodenergebnis von Gemeinschafts- 

unternehmen 

          

 Finanzerträge           

 Sonstige Erträge und Aufwendungen           

 Finanzierungskosten           

IFRS 8.28(b) Gewinn vor Steuern           

 Ertragsteuern           

 Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen           

 Ergebnis nach Steuern und aufgegebenen  

Geschäftsbereichen 
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IFRS 8.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 8.23(f) 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der berichtspflichtigen Segmente entsprechen 

den in Tz. 2 beschriebenen Konzernbilanzierungs- und -bewertungsmethoden. Das Segmenter-

gebnis stellt das Ergebnis dar, das jedes Segment ohne Zuordnung des Anteils am Ergebnis von 

assoziierten Unternehmen und Joint Ventures, der zentralen Verwaltungskosten einschließlich 

der Vergütung der Geschäftsführung, des Finanzergebnisses, der nicht operativen Gewinne 

und Verluste aus Finanzinstrumenten und Finanzierungskosten sowie des Ertragsteuerauf-

wands erzielt. Das so ermittelte Segmentergebnis wird dem Hauptentscheidungsträger des 

Konzerns im Hinblick auf Entscheidungen über die Verteilung von Ressourcen zu dem jeweili-

gen Segment und der Bewertung seiner Ertragskraft berichtet. 

 

Die in Tz. 9 beschriebenen Mängelbeseitigungskosten in Höhe von __ T€ beziehen sich auf das 

[Angabe eines Segments]. 

  

IFRS 8.27 c) Segmentvermögen 
  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

 [Segment A]    

 [Segment B]    

 [Segment C]    

 [Segment D]    

 [Segment E]    

 [Segment F]    

 [Segment G]    

 Übrige    

 Summe Segmentvermögen    

 Vermögenswerte, die aufgegebenen Geschäftsbereichen  

zugeordnet sind 

   

 Nicht zugeordnete Vermögenswerte    

 Konsolidierte Summe Vermögenswerte    

     

     

 Zum Zwecke der Überwachung der Segmentleistung und der Ressourcenallokation auf die Seg-

mente überwacht der Hauptentscheidungsträger des Konzerns die den einzelnen Segmenten 

zuzuordnenden materiellen, immateriellen und finanziellen Vermögenswerte. Alle Vermögens-

werte sind den berichtspflichtigen Segmenten zugeordnet, mit Ausnahme von Anteilen an as-

soziierten Unternehmen und Joint Ventures, sonstigen finanziellen Vermögenswerten (außer 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen) (siehe Tz. 27) und 

Steuern. Der Geschäfts- oder Firmenwert wurde wie in Tz. 17 beschrieben den berichtspflichti-

gen Segmenten zugeordnet. Die Zuordnung der von den berichtspflichtigen Segmenten ge-

meinsam genutzten Vermögenswerte erfolgt auf Basis der Umsatzerlöse der einzelnen be-

richtspflichtigen Segmente. 

  

 d) Sonstige Segmentinformationen 
  

IFRS 8.23(e) 

IFRS 8.24(b) 

 

Planmäßige Abschreibung 

 Zugänge zu langfristigen Ver-

mögenswerten* 

  2020  2019  2020  2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

 [Segment A]        

 [Segment B]        

 [Segment C]        

 [Segment D]        

 [Segment E]        

 [Segment F]        

 [Segment G]        

 Übrige        
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 * Diese Beträge verstehen sich ohne Zugänge zu Finanzinstrumenten, latenten Steueransprü-

chen und Vermögenswerten aus leistungsorientierten Plänen. 

  

IFRS 8.23(i) 

IAS 36.129 

Zusätzlich zu der oben angegebenen planmäßigen Abschreibung wurde im Sachanlagevermö-

gen ein Wertminderungsaufwand in Höhe von __ T€ (2019: __ T€) und beim Geschäfts- oder 

Firmenwert in Höhe von __ T€ (2019: __ T€) erfasst. Diese Wertminderungen sind den folgen-

den berichtspflichtigen Segmenten zuzuordnen: 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

 [Segment A]    

 [Segment E]    

     

  

 e) Umsatzerlöse der Hauptprodukte und -dienstleistungen 
  

IFRS 8.32 Die Umsatzerlöse des Konzerns aus Hauptprodukten und -dienstleistungen sind in Tz. 7 darge-

stellt. 

  

 f) Geografische Informationen 
  

IFRS 8.33(a), 

(b) 

Die Umsatzerlöse des Konzerns mit externen Kunden und Informationen über das Segmentver-

mögen (langfrisige Vermögenswerte ohne Finanzinstrumente, latente Steueransprüche und 

sonstige finanzielle Vermögenswerte) nach geografischem Standort sind nachfolgend darge-

stellt: 

  

  Umsatzerlöse aus Geschäf-

ten mit externen Kunden 

 Langfristige Vermögenswerte * 

  2020  2019  31.12.2020  31.12.2019  1.1.2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€  in T€ 

          

 [Land A]          

 [Land B]          

 [Land C]          

 [Land D]          

 Sonstige          

           

  

 * Die langfristigen Vermögenswerte beinhalten keine Vermögenswerte aus aufgegebenen 

Geschäftsbereichen und zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte. 

  

 g) Informationen über Hauptkunden 
  

IFRS 8.34 Von den Umsatzerlösen aus [Segment A] entfallen ungefähr __ Mio. € (2019: __ Mio. €) auf 
Umsätze mit dem größten Kunden des Konzerns. Kein anderer einzelner Kunde hat in 2020  

oder 2019 10% oder mehr zum Konzernumsatz beigetragen. 
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IFRS 15.113(a) 7. Umsatzerlöse 
 

IFRS 15.115 

 

Der Konzern erzielt seine Umsätze aus Verträgen mit Kunden durch die zeitraum- sowie zeit-

punktbezogene Übertragung von Waren und Dienstleistungen in den folgenden wesentlichen 

Produktlinien. Die Angabe der Umsätze nach Hauptprodukten und -dienstleistungen steht im 

Einklang mit den Umsatzzahlen, die gemäß IFRS 8 Geschäftssegmente für jedes berichtspflich-

tige Segment angegeben werden (siehe Tz. 6). 

  

IFRS 15.114 Aufgliederung der Umsatzerlöse 
IFRS 15.B87-89  2020  2019 

  in T€  in T€ 

 Außenumsatz nach Hauptprodukten und -dienstleistungen    

 Technische Werkzeuge – Direktverkäufe    

 Technische Werkzeuge – Großhändler    

 Technische Werkzeuge – Internetkunden    

 Freizeitartikel – Großhändler    

 Freizeitartikel – Einzelhandelsgeschäfte    

 Installation von Computersoftware    

 Bau von Wohneigentum    

     

  

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

 Außenumsatz nach zeitlicher Erfassung    

 Zu einem Zeitpunkt übertragene Güter    

 Über einen Zeitraum übertragene Güter    

 Zu einem Zeitpunkt erbrachte Dienstleistungen    

 Über einen Zeitraum erbrachte Dienstleistungen    

     

  

  

Hinweis IFRS 15.114 verlangt von einem Unternehmen, die erfassten Umsätze aus Verträgen mit Kun-

den in Kategorien aufzugliedern, die den Einfluss wirtschaftlicher Faktoren auf Art, Höhe, Zeit-

punkt und Unsicherheit von Erlösen und Zahlungsströmen widerspiegeln. Diese Aufgliederung 

hängt von den individuellen Fakten und Umständen des Unternehmens ab. 

 

Die Gesellschaft ist zu dem Schluss gekommen, dass die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach 

operativen Segmenten angemessen ist, um diese Offenlegungspflicht zu erfüllen, da dies die 

Informationen sind, die regelmäßig vom Hauptentscheidungsträger überprüft werden, um die 

Ertragskraft des Unternehmens zu bewerten. 

 

Wenn ein Unternehmen die Umsätze anders aufgliedert als auf Grundlage der für jedes be-

richtspflichtige Segment offengelegten Umsatzzahlen, sollte das Unternehmen ausreichende 

Informationen angeben, damit die Abschlussadressaten die Beziehung zwischen diesen beiden 

Aufgliederungen verstehen können. 

 

  

IFRS 15.120(a) Der Transaktionspreis, der den (teilweise) nicht erfüllten Leistungsverpflichtungen zum 31. De-

zember 2020 zugeordnet war, stellt sich wie folgt dar. 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

 Wartungsservices bei technischen Werkzeugen    

 Installation von Computersoftware    

 Bau von Wohneigentum    
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IFRS 15.120(b) Die Geschäftsführung erwartet, dass __% des Transaktionspreises, der den nicht erfüllten Ver-

trägen zum Ende des Jahres 2020 zugeordnet wurde, in der nächsten Berichtsperiode als Um-

satz erfasst wird (__ T€). Von den restlichen __% werden __ T€ im Geschäftsjahr 2022 und 

__ T€ im Geschäftsjahr 2023 als Umsatz erfasst. 

  

  

Hinweis IFRS 15 schreibt nicht vor, dass die Angaben zu Vertragssalden (d.h. Vertragsvermögenswerte, 

Forderungen und Vertragsverbindlichkeiten) gemeinsam an einer Stelle im Abschluss zu ma-

chen sind. Tatsächlich werden Unternehmen wahrscheinlich weiterhin Vertragssalden aus Ver-

trägen mit Kunden in getrennten Bilanzposten und zugehörigen Anhangangaben darstellen, 

z.B. die Vertragsverbindlichkeiten bei den abgegrenzten Umsätzen. IFRS 15 erlaubt es Unter-

nehmen, bei der Beschreibung solcher Salden andere Begriffe als Vertragsvermögenswert und 

Vertragsverbindlichkeit zu verwenden. 

 

Die Vertragssalden und zugehörigen Angaben wurden an den folgenden Stellen im Anhang 

dieses Musterkonzernabschlusses aufgenommen: 

 

Forderungen  beschrieben als Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Tz. 27) 

Vertragsvermögenswerte Tz. 30 

Vertragskosten Tz. 31 

Vertragsverbindlichkeiten Tz. 46 

 

Bei der Frage, ob IFRS 15 Vertragssalden als separate Posten auszuweisen sind, spielen We-

sentlichkeitserwägungen eine Rolle. Für jeden Vertragssaldo ist ein einziger Nettovermögens-

wert oder eine einzige Nettoverpflichtung auszuweisen. 

 

  

  

  

 

8. Restrukturierungskosten 
 

IAs 1.97-98 

IAS 1.98(b) 

Im [Monat] 2020 veräusserte der Konzern den [Namen der Tochtergesellschaft] (siehe Tz. 5). 

Ein Teil der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte des Bereichs [____] wurde 

vom Konzern behalten. Darüber hinaus wurden die [_______] Aktivitäten des Bereichs [____] 

von den Produktionsbetrieben getrennt und vom Konzern behalten. Die zurückbehaltenen 

Vermögenswerte wurden verschrottet und eine Wertminderung auf den bisherigen Buchwert 

vorgenommen. Soweit die Mitarbeiter nicht versetzt werden konnten, wurden Abfindungsre-

gelungen vereinbart. 

 

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Restrukturierungskosten stellen sich wie 

folgt dar: 

  

  2020 

  in T€ 

 Wertminderungsaufwand für zurückbehaltene Vermögenswerte  

 Abfindungskosten  
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9. Jahresüberschuss 
 

 Der Jahresüberschuss ergibt sich nach Berücksichtigung folgender Erträge und Aufwendungen: 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

IAS 21.52(a) Nettogewinn/-verlust aus der Fremdwährungsumrechnung    

IAS 38.126 Forschungs- und Entwicklungskosten    

IAS 20.20 Staatlicher Zuschuss zum Zweck der sofortigen finanziellen  

Unterstützung 

   

IAS 20.39(b) Staatliche Zuschüsse zu Ausbildungskosten    

 Amortisierung von staatlichen Zuschüssen zum Erwerb von 

Sachanlagen 

   

IAS 1.104 Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen    

IAS 36.126(a) Wertminderung von Sachanlagen    

IAS 1.97-98 Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen    

IFRS 16.53(a) 

IFRS 16.49 

Planmäßige Abschreibungen auf Nutzungsrechte    

IAS 38.118(d) Planmäßige Abschreibungen auf selbsterstellte immaterielle 

Vermögenswerte (enthalten in den sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen) 

   

IAS 36.126(a) Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts    

IAS 2.36(d) Kosten der als Aufwand erfassten Vorräte    

IAS 2.36(e) Als Aufwand erfasste Abschreibungen auf Vorräte    

IAS 2.36(f) Wertaufholung bei unterjährigen Abschreibungen auf Vorräte    

IAs 1.104 Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer (siehe Tz. 10)    

IFRS 7.20(a)(vi) Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leis-

tungen (siehe Tz. 27) 

   

IFRS 7.20(a)(vi) Wertberichtigungen auf andere zu fortgeführten Anschaffungs-

kosten bewertete finanzielle Vermögenswerte (siehe Tz. 26) 

   

IFRS 

7.20(a)(vIii) 

Wertberichtigungen auf erfolgsneutral zum beizulegenden 

Zeitwert bewertete Fremdkapitalinstrumente (siehe Tz. 26) 

   

 Wertberichtigungen auf Vertragsvermögenswerte (siehe Tz. 

30) 

   

  

  

 

 

IAS 1.97-98 

 

 

 

IAS 2.36(g) 

Es wurden keine Wertberichtigungen auf Finanzgarantien (siehe Tz. 44) vorgenommen. 

 

Im Laufe des Jahres wurden Kosten in Höhe von __ T€ für Nachbesserungen an Produkten, die 

an einen Großkunden des Konzerns geliefert wurden, erfasst, die im Posten [Bezeichnung an-

geben] enthalten sind. 

 

[Beschreibung der Umstände oder Ereignisse, die zu einer Wertaufholung der Vorräte geführt 

haben.] 

  

IAS 20.20 

IAS 20.39(b) 

 

Im laufenden Geschäftsjahr erhielt der Konzern staatliche Zuschüsse in Höhe von __ T€ als Teil 

einer Regierungsinitiative zur sofortigen finanziellen Unterstützung als Folge von [Beschrei-

bung des Ereignisses, das zum Erhalt der Zuschüsse führte und die Auswirkungen der Zuschüsse 

auf das Jahresergebnis]. In Bezug auf diese Zuschüsse, die ausschließlich als Ausgleich für im 

laufenden Jahr entstandene Kosten gewährt wurden, gibt es keine zukünftigen damit verbun-

denen Kosten. Erhaltene staatliche Zuschüsse zu Ausbildungskosten und zum Erwerb von 

Sachanlagen sind in Tz. 48 beschrieben. 
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 10. Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer 
  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

 Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses  

(siehe Tz. 38) 

   

IAS 19.53 - Beitragorientierte Pläne    

IAS 19.135(b) - Leistungsorientierte Pläne    

     

IFRS 2.50 Anteilsbasierte Vergütung (siehe Tz. 37)    

IFRS 2.51(a) - Anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigen-

kapitalinstrumente 

   

IFRS 2.51(a) - Anteilsbasierte Vergütung mit Barausgleich    

     

IAS 1.104 Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses    

IAS 1.104 Sonstige Leistungen an Arbeitnehmer    

     

 Gesamte Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer    

  

  

  

 11. Finanzerträge 
  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

IFRS 7.20(b) Zinserträge:    

 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 

Vermögenswerte 

   

 - Bankguthaben    

 - Sonstige zu fortgeführten Anschaffungskosten bewer-

tete finanzielle Vermögenswerte (siehe Tz. 26) 

   

 Finanzinvestitionen in erfolgsneutral zum beizulegenden Zeit-

werte bewertete Fremdkapitalinstrumente (siehe Tz. 26) 

   

     

 Sonstige:    

IFRS 7.B5(e) 

IFRS 7.11A(d) 

Erhaltene Dividenden aus Finanzinvestitionen in erfolgsneutral 

zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte Eigenkapi-

talinstrumente (siehe Tz. 26): 

   

 - Bereits während des Geschäftsjahres ausgebuchte  

Finanzinvestitionen 

   

 - Zum Geschäftsjahresende gehaltene Finanz- 

investitionen  

 

 

     

 Summe Finanzerträge    
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 12. Sonstige Erträge 
  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

IFRS 7.20(a)(i) Gewinn/(Verlust) aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts 

von als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 

designierten finanziellen Verbindlichkeiten (i) 

   

IFRS 7.20(a)(i) Gewinn/(Verlust) aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts 

von als zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermö-

genswerten (ii) 

   

IFRS 7.20(a)(i) Gewinn/(Verlust) aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts 

von als zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Verbind-

lichkeiten (iii) 

   

IFRS 

7.20(a)(viii) 

Umgliederung des Gewinns/(Verlusts) aus dem sonstigen Er-

gebnis beim Abgang von erfolgsneutral zum beizulegenden 

Zeitwert bewerteten Fremkapitalinstrumenten 

   

 Gewinn/(Verlust) aus dem Abgang von zu fortgeführten An-

schaffungskosten bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten 

   

IFRS 7.20(a)(v) Gewinn/(Verlust) aus Modifizierungen von zu fortgeführten An-

schaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten, 

die nicht zu einer Ausbuchung geführt haben 

   

IAS 40.76(d) Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von als Finanzinvesti-

tionen gehaltenen Immobilien 

   

IFRS 7.24A(c) 

IFRS 

7.24C(b)(ii) 

Ineffektiver Teil einer Sicherungsbeziehung zur Absicherung 

von Zahlungsströmen 

   

IFRS 7.24A(c) 

IFRS 

7.24C(b)(ii) 

Ineffektiver Teil einer Sicherungsbeziehung zur Absicherung 

von Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe 

   

IFRIC 19.11 Gewinne/Verluste aus Debt for Equity Swaps    

 Netto-Gewinne/Verluste aus der Fremdwährungsumrechnung    

     

     

  

 (i) Der Nettoverlust aus kündbaren kumulativen Vorzugsaktien, die als erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert bewertet designiert wurden, beinhaltet einen Ertrag in Höhe von 

__ T€, der auf einen Rückgang des beizulegenden Zeitwerts der Verbindlichkeiten, der 
nicht aus Änderungen des eigenen Ausfallrisikos resultiert, zurückzuführen ist, welcher 

durch Dividendenzahlungen während der Periode in Höhe von __ T€ überkompensiert 

wurde. 

 

(ii) Dieser Betrag betrifft einen Nettogewinn aus Finanzinvestitionen in börsennotierte Aktien 

(siehe Tz. 26) und umfasst einen Anstieg des beizulegenden Zeitwerts in Höhe von __ T€ 
(2019: __ T€) inklusive im Laufe des Geschäftsjahres vereinnahmter Dividenden in Höhe 

von __ T€ (2019: __ T€). 
 

(iii) Dieser Betrag enthält einen Nettoverlust aus einem Zinsswap, der wirtschaftlich den bei-

zulegenden Zeitwert der kündbaren kumulativen Vorzugsaktien absichert, wofür jedoch 

keine bilanzielle Sicherungsbeziehung (Hedge Accounting) designiert wurde (siehe Tz. 42). 

Der Nettoverlust aus dem Zinsswap beinhaltet einen Rückgang des beizulegenden Zeit-

werts in Höhe von __ T€ (2019: __ T€). Darin enthalten sind Nettozinsauszahlungen wäh-
rend des Geschäftsjahres in Höhe von __ T€ (2019: __ T€). 

 

 Der (Gewinn)/Verlust aus der Anpassung des Grundgeschäfts in einer designierten Absiche-

rung des beizulegenden Zeitwerts (Fair Value Hedge) bezieht sich auf das festverzinsliche 

Bankdarlehen, dessen Einzelheiten in Tz. 40 erläutert werden. Dieser (Gewinn)/Verlust ist Teil 

der Nettogewinne bzw. -verluste aus den zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten 
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sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten. 

 

Im Laufe des Jahres hat der Konzern einen Teil seiner Verbindlichkeiten durch die Ausgabe 

von Eigenkapitalinstrumenten getilgt. Gemäß IFRIC 19 Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten 

durch Eigenkapitalinstrumente betrug der bei diesen Transaktionen erfasste (Gewinn)/Verlust 

__ T€ (2019: __ T€). 

  

IAS 1.97 Die Gewinne/-verluste aus der Fremdwährungsumrechnung ergaben sich aus den nicht abge-

sicherten monetären Posten, die auf Fremdwährungen lauten. Der Betrag besteht im Wesent-

lichen aus der Umrechnung von Bankkrediten in Höhe von __ T€ (2019: __ T€). 

  

  

  

 13. Finanzierungskosten 
  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Zinsen auf Kontokorrent- und Bankkredite    

 Zinsen auf Wandelanleihen    

IFRS 16.49 

IFRS 16.53(b) 

Zinsen auf Leasingverbindlichkeiten    

IFRS 7.20(b) Summe Zinsaufwendungen aus nicht erfolgswirksam zum bei-

zulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten 

   

IAS 23.26(a) Abzüglich: in den Anschaffungskosten von qualifizierten Ver-

mögenswerten enthaltene Beträge 

   

     

IFRS 7.24B 

IFRS 9.6.5.8(a) 

(Gewinne)/Verluste aus zur Absicherung des beizulegenden 

Zeitwerts als Sicherungsinstrument designierten Derivaten 

   

IFRS 7.24B 

IFRS 9.6.5.8(b) 

(Gewinne)/Verluste aus auf das abgesicherte Risiko zurückzu-

führende Anpassungen des Buchwerts der gesicherten Grund-

geschäfte bei designierten Absicherungen des beizulegenden 

Zeitwerts 

   

     

IFRS 

7.24C(b)(iv) 

IFRS 

9.6.5.11(d)(ii) 

Aus dem Eigenkapital in die Gewinn- und Verlustrechnung um-

gegliederte Veränderungen von im Rahmen einer Absicherung 

von Zahlungsstromrisiken aus variabel verzinslichen Darlehen 

designierten Zinsswaps 

   

IFRS 

7.24C(b)(iv) 

IFRS 

9.6.5.12(b) 

Aus dem Eigenkapital in die Gewinn-und Verlustrechnung um-

gegliederte Veränderungen von im Rahmen einer Absicherung 

von Zahlungsstromrisiken aus ursprünglich geplanten Transak-

tionen, deren Eintritt nicht mehr erwartet wird, designierten 

Devisentermingeschäften 

   

 Zinseffekt aus der Aufzinsung von Rückstellungen    

IAS 19.134 Nettozinsaufwendungen aus leistungsorientierten  

Verpflichtungen 

   

 Sonstige Finanzierungskosten    

     

     

     

IAS 23.26(b) Die unterjährig in den Anschaffungskosten von qualifizierten Vermögenswerten enthaltenen 

Fremdkapitalkosten entfielen auf den allgemeinen Kreditpool und werden unter Anwendung 

eines Finanzierungskostensatzes von __% (2019: __%) auf die bisher angefallenen Anschaf-

fungskosten dieser Vermögenswerte berechnet. 
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14. Ertragsteuern 

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

IAS 12.79-80 Laufende Steuern    

 Steueraufwand der laufenden Periode    

 In der laufenden Periode erfasste Anpassungen für laufende 

Steuern der Vorjahre 

   

     

IAS 12.79-80 Latente Steuern    

 Entstehung und Umkehrung von temporären Differenzen    

 Auswirkungen von Änderungen der Steuersätze und -gesetze    

 Wertminderungen latenter Steueransprüche    

 Sonstige [zu beschreiben]    

     

  

  

IAS 12.81(d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 12.81(h) 

Der angewendete Steuersatz entspricht dem von der Gesellschaft in [Land A] zu leistenden 

Unternehmenssteuersatz von __% auf steuerbare Gewinne (2019: __%)gemäß dem Steuer-

recht von [Land A]. Der anzuwendende Steuersatz hat sich mit der Verabschiedung des [Name 

des Steuergesetzes/Beschreibung der Auswirkungen von Änderungen der Steuersätze (und 

Steuergesetze), die am Abschlussstichtag gelten oder in Kürze gelten werden] geändert. 

 

Der Steueraufwand in anderen Ländern wird mit den in den jeweiligen Rechtskreisen gelten-

den Steuersätzen berechnet. 

 

Aus dem Verkauf der [Name der Tochtergesellschaft] entstand kein Steueraufwand oder -er-

trag. 

  

Hinweis 
IAS 12.85 

Die nachstehende Überleitung sollte auf dem anwendbaren Steuersatz basieren, der den Nut-

zern des Jahresabschlusses die aussagekräftigsten Informationen liefert. Häufig ist der aussa-

gekräftigste Steuersatz der inländische Steuersatz des Landes, in dem das Unternehmen sei-

nen Sitz hat, indem er den für die nationalen Steuern angewandten Steuersatz mit den für die 

lokalen Steuern angewandten Sätzen aggregiert, die auf einer im Wesentlichen ähnlichen 

Höhe des zu versteuernden Ergebnisses berechnet werden. Für ein Unternehmen, das in meh-

reren Staaten tätig ist, kann es jedoch sinnvoller sein, separate Überleitungen zu aggregieren, 

die mit dem gültigen Steuersatz des jeweiligen Staates erstellt wurden. 
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IAS 12.81(c) Der Steueraufwand für das Geschäftsjahr kann wie folgt auf den Periodenerfolg übergeleitet 

werden: 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Vorsteuerergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen    

     

 Ertragsteueraufwand bei einem Steuersatz von __%  

(2019: __%) 

   

 Steuereffekt des Anteils am Ergebnis von assoziierten  

Unternehmen 

   

 Auswirkungen steuerlich nicht abzugsfähiger Aufwendungen    

 Auswirkungen steuerfreier Erträge    

 Auswirkungen von ursprünglich nicht erfassten ungenutzten 

steuerlichen Verlusten und Aufrechnungsmöglichkeiten, die 

jetzt als latente Steueransprüche bilanziert werden 

   

 Auswirkungen von ungenutzten und nicht als latente Steueran-

sprüche erfassten steuerlichen Verlusten und Aufrechnungs-

möglichkeiten 

   

 Auswirkungen abweichender Steuersätze bei Tochterunter-

nehmen in anderen Rechtskreisen 

   

 Steueraufwand für das Geschäftsjahr    

  

  

Hinweis 
IAS 12.84 

Die Überleitung sollte es den Abschlussadressaten ermöglichen, zu verstehen, ob das Verhält-

nis zwischen Steueraufwand (-ertrag) und Periodenerfolg ungewöhnlich ist, und die wesentli-

chen Faktoren zu verstehen, die dieses Verhältnis in der Zukunft beeinflussen könnten. Die 

Unterscheidung zwischen wiederkehrenden und nicht wiederkehrenden Posten kann dabei 

hilfreich sein. Es ist auch hilfreich, den effektiven Steuersatz anzugeben. Das Verhältnis zwi-

schen Steueraufwand (-ertrag) und Periodenerfolg kann durch Faktoren wie steuerfreie Er-

träge, nichtabzugsfähige Betriebsausgaben, die Behandlung von Steuerverlusten und die Aus-

wirkungen ausländischer Steuersätze beeinflusst werden, und es ist sinnvoll, diese Faktoren zu 

erklären. 

 

  

  

IAS 12.81(ab) Zusätzlich zu dem in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Steueraufwand wurden fol-

gende Steuerbeträge im sonstigen Ergebnis erfasst: 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

 Laufende Steuern        

 [zu beschreiben und aufteilen zwischen den Posten, die nicht in die Gewinn- und Verlustrech-

nung umgegliedert werden, und die unter bestimmten Umständen umgegliedert werden.] 
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  2020  2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

 Latente Steuern        

 Posten, die nicht in die Gewinn- 
und Verlustrechnung umgeglie-
dert werden: 

       

 Ertrag/Aufwand aus der Neube-

wertung von Grundstücken und 

Gebäuden 

       

 Neubewertung der leistungsorien-

tierten Verpflichtung 

       

 Veränderungen des beizulegenden 

Zeitwerts von als erfolgsneutral 

zum beizulegenden Zeitwert be-

wertet designierten Eigenkapitalin-

strumenten 

       

 Veränderungen des beizulegenden 

Zeitwerts aufgrund von Änderun-

gen des eigenen Kreditrisikos von 

als erfolgswirksam zum beizulegen-

den Zeitwert bewertet designier-

ten finanziellen Verbindlichkeiten 

       

         

         

 Posten, die unter bestimmten Um-
ständen in die Gewinn- und Ver-
lustrechnung umgegliedert wer-
den: 

       

 Fremdkapitalinstrumente, die er-

folgsneutral zum beizulegenden 

Zeitwert bewertet werden 

       

 Veränderungen des beizulegen-

den Zeitwerts 

       

 Abzüglich: Kumulierter (Ge-

winn)/Verlust, der beim Abgang 

der Fremdkapitalinstrumente in 

die Gewinn- und Verlustrech-

nung umgegliedert wurde 

       

 Abzüglich: Kumulierter (Gewinn) 

/Verlust, der bei der Reklassifi-

zierung der Fremdkapitalinstru-

mente zu erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert bewer-

tet in die Gewinn- und Verlust-

rechnung umgegliedert wurde 

       

         

 Absicherung von Zahlungsströmen 

(Cashflow Hedges) 

       

 Während des Geschäftsjahrs er-

fasste Veränderungen des beizu-

legenden Zeitwerts der Siche-

rungsinstrumente 

       

 Abzüglich: Kumulierter (Ge-

winn)/Verlust, der in die Ge-

winn- und Verlustrechnung um-

gegliedert wurde 
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  2020  2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

 Kosten der Sicherung        

 Während des Geschäftsjahrs er-

fasste Veränderungen des beizu-

legenden Zeitwerts in Bezug auf 

transaktionsbezogene Grundge-

schäfte 

       

 Während des Geschäftsjahrs er-

fasste Veränderungen des beizu-

legenden Zeitwerts in Bezug auf 

zeitraumbezogene Grundge-

schäfte 

       

 Abzüglich: Kumulierter (Gewinn) 

/Verlust in Bezug auf transakti-

onsbezogene Grundgeschäfte, 

der in die Gewinn- und Verlust-

rechnung umgegliedert wurde 

       

         

 Abzüglich: Erfolgswirksame 

Amortisation des kumulierten 

(Gewinns)/Verlustes aus Verän-

derungen des beizulegenden 

Zeitwerts in Bezug auf zeitraum-

bezogene Grundgeschäfte 

       

         

 Kursdifferenzen aus der Umrech-

nung ausländischer Geschäftsbe-

triebe 

       

 (Gewinn)/Verlust aus der Absiche-

rung von Nettoinvestitionen in aus-

ländische Geschäftsbetriebe 

       

         

IAS 12.81(a) Summe der im sonstigen Ergebnis 
erfassten Ertragsteuern 

       

         

         

 Zusätzlich zu dem in der Gewinn- und Verlustrechnung und im sonstigen Ergebnis erfassten 

Beträgen wurden folgende Steuerbeträge direkt im Eigenkapital erfasst: 

  

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Laufende Steuern    

 Übersteigende Steuerminderungen im Zusammenhang mit  

ausgeübten anteilsbasierten Vergütungen 

   

     

 Latente Steuern    

 Erstmaliger Ansatz der Eigenkapitalkomponente von  

Wandelanleihen 

   

 Veränderung der erwarteten übersteigenden Steuerminderun-

gen im Zusammenhang mit anteilsbasierten Vergütungen 

   

     

 Summe direkt im Eigenkapital erfasster Ertragsteuern    
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IAS 12.81(g) Nachfolgend sind die wesentlichen vom Konzern angesetzten latenten Steuererstattungsansprüche und -schulden sowie deren Entwicklung aufgeführt. 

  

  

 

 Be- 

schleunigte 

steuerliche 

Abschrei-

bung  

Abgegrenzte 

Entwick-

lungs- 

kosten  

Neubewer-

tung von 

Gebäuden  

Neubewer-

tung von 

finanziellen 

Vermögens- 

werten  

Wandel- 

anleihen – 

Eigenkapi-

talkom- 

ponente  

Pensions-

verpflich-

tungen  

Anteils- 

basierte 

Vergütung  

Steuer- 

liche  

Verluste  Summe 

  in T€  in T€  in T€  in T€  in T€  in T€  in T€  in T€  in T€ 

                   

 Stand zum 1. Januar 2019                  

 Erfolgswirksame Erfassung                  

 Erfassung im sonstigen  

Ergebnis 

                 

 Erfassung direkt im Eigen- 

kapital 

                 

 Auswirkungen von Wechsel-

kursdifferenzen 

                 

 Stand zum 1. Januar 2020                  

 Erfolgswirksame Erfassung                  

 Erfassung im sonstigen  

Ergebnis 

                 

 Erfassung direkt im Eigen- 

kapital 

                 

 Erwerb eines Tochterunter-

nehmens 

                 

 Abgang eines Tochterunter-

nehmens 

                 

 Auswirkungen von Wechsel-

kursdifferenzen 

                 

 Auswirkungen geänderter 

Steuersätze: 

                 

 - Erfolgswirksam                  

 - Im sonstigen Ergebnis                  

 - Direkt im Eigenkapital                  

 Stand zum 31. Dezember 2020                  
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IAS 12.74 Latente Steueransprüche und Steuerschulden werden saldiert, wenn ein einklagbares Recht 

zur Aufrechnung laufender Steuererstattungsansprüche gegen laufende Steuerschulden be-

steht, wenn sich diese auf Ertragsteuern beziehen, die von derselben Steuerbehörde erhoben 

werden und der Konzern beabsichtigt, seine laufenden Steueransprüche und -schulden netto 

zu begleichen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die latenten Steuersalden nach Saldierung. 

  

     

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 Latente Steuerschulden    

 Latente Steuererstattungsansprüche    

     

  

  

IAS 12.81(e) Zum Bilanzstichtag stehen dem Konzern ungenutzte steuerliche Verluste in Höhe von __ T€ 

(2019: __ T€) zur Verrechnung mit zukünftigen steuerlichen Gewinnen zur Verfügung. Für un-

genutzte steuerliche Verluste in Höhe von __ T€ (2019: __ T€) wurde ein latenter Steuererstat-

tungsanspruch gebildet. Für die restlichen __ T€ (2019: __ T€) wurden keine aktiven latenten 

Steuern angesetzt, da es nicht als wahrscheinlich angesehen wird, dass in ausreichendem 

Maße zukünftige steuerliche Gewinne zur Verfügung stehen werden. In den nicht ungenutzten 

steuerlichen Verlusten sind Verluste in Höhe von __ T€ (2019: __ T€) enthalten, die im [Jahr] 

verfallen. Die übrigen ungenutzten steuerlichen Verluste sind auf unbestimmte Zeit vortrags-

fähig. 

  

IAS 12.81(f) Auf temporäre Differenzen in Höhe von __ T€ (2019: __ T€) im Zusammenhang mit den nicht 

ausgeschütteten Gewinnen ausländischer Tochtergesellschaften werden keine latenten Steu-

erschulden gebildet, da der Konzern in der Lage ist, den Zeitpunkt der Umkehrung dieser tem-

porären Differenzen zu steuern und es wahrscheinlich ist, dass sich diese in absehbarer Zeit 

nicht umkehren werden. Temporäre Differenzen im Zusammenhang mit Anteilen an assoziier-

ten Unternehmen sind unwesentlich. 

  

  

  

 

15. Aufgegebene Geschäftsbereiche und zur Veräußerung gehaltene lang-
fristige Vermögenswerte 

 

 Am [Datum] 2020 schloss die Gesellschaft einen Kaufvertrag zur Veräußerung von [Name der 

Tochtergesellschaft], die alle [______] Aktivitäten des Konzerns abwickelte. Der Verkauf er-

folgte, um Zahlungsmittel für die Expansion der anderen Geschäftsbereiche des Konzerns zu 

generieren. Der Verkauf wurde am [Datum] 2020 abgeschlossen, zu dem die Beherrschung 

über [Namen der Tochtergesellschaft] an den Erwerber überging. Einzelheiten zu den abge-

henden Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sowie die Berechnung des Veräußerungsge-

winns oder –verlusts sind in Tz. 4 dargestellt. 
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IFRS 5.33(b) 

IFRS 534 

Das Ergebnis der aufgegebenen Geschäftsbereiche, dass in den Jahresüberschuss einbezogen 

wurde, stellt sich wie folgt dar: 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Umsatzerlöse    

 Aufwendungen    

 Ergebnis vor Steuern    

IAS 12.81(h) Zurechenbarer Steueraufwand    

 Verlust aus dem Verkauf von aufgegebenen Geschäfts- 

bereichen 

   

IAS 12.81(h) Zurechenbarer Steueraufwand    

IFRS 5.33(d) Jahresüberschuss aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (den 
Gesellschaftern des Mutterunternehmens zuzurechnen 

   

  

  

IFRS 5.33(c) Im Laufe des Jahres trug [Name der Tochtergesellschaft] __ T€ (2019: __ T€) zum operativen 

Netto-Cashflow des Konzerns bei, zahlte __ T€ (2019: __ T€) für die Investitionstätigkeit sowie 

__ T€ (2019: __ T€) für die Finanzierungstätigkeit. 

 

Aus dem Verkauf von [Name der Tochtergesellschaft] ergab sich ein Verlust von __ T€, der sich 

aus der Differenz zwischen dem Veräußerungserlös einerseits und dem Buchwert des Netto-

vermögens und des zurechenbaren Geschäfts- oder Firmenwerts der Tochtergesellschaft an-

dererseits ergibt. 

  

IFRS 5.38 

IFRS 5.41 

Darüber hinaus beschloss die Geschäftsführung am [Datum] den Verkauf des [bitte bezeich-

nen] Geschäftsbereichs, und es fanden anschließend Verhandlungen mit mehreren interessier-

ten Parteien statt. Der Verkauf steht im Einklang mit der langfristigen Strategie des Konzerns, 

die Aktivitäten auf die anderen Geschäftsbereiche des Konzerns zu konzentrieren. Diese Ge-

schäftsbereiche, die voraussichtlich innerhalb von 12 Monaten verkauft werden, wurden als 

zur Veräußerung gehaltene Veräußerungsgruppe klassifiziert und in der Bilanz separat ausge-

wiesen. Es wird erwartet, dass der Veräußerungserlös den Buchwert des betreffenden Netto-

vermögens deutlich übersteigt, so dass keine Wertminderungen bei der Klassifizierung dieser 

Geschäfte als zur Veräußerung gehalten erfasst wurden. Die wichtigsten Klassen von Vermö-

genswerten und Verbindlichkeiten, die die als zur Veräußerung gehalten klassifizierten Ge-

schäftsbereiche umfassen, stellen sich wie folgt dar: 

  

  31.12.2020 

  in T€ 

 Geschäfts- oder Firmenwert  

 Sachanlagen  

 Vorräte  

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen  

 Kassenbestand und Bankguthaben  

 Summe der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte  

   

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlich-

keiten 

 

 Steuerschulden  

 Kontokorrentkredite und Bankdarlehen  

 Summe der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung  

gehaltenen Vermögenswerten 

 

 Nettovermögen der Veräußerungsgruppe  
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 16. Ergebnis je Aktie 
 

Hinweis Gemäß IAS 33 Ergebnis je Aktie sind Informationen über das Ergebnis je Aktie im Konzernab-

schluss eines Mutterunternehmens (sowie im gesonderten oder im Einzelabschluss von Unter-

nehmen) darzustellen,  

 

 dessen Stammaktien oder potenzielle Stammaktien auf einem öffentlichen Markt (einem 

nationalen oder ausländischen Börsen- oder Freihandelsplatz, einschließlich lokaler oder 

regionaler Märkte) gehandelt werden oder 

 das seinen (Konzern-)Abschluss einer Wertpapieraufsichtsbehörde oder einer anderen Re-

gulierungsbehörde zwecks Emission einer beliebigen Kategorie von Instrumenten auf ei-

nem öffentlichen Markt hat zukommen lassen oder im Begriff ist, dies zu tun. 

 

Wenn andere Unternehmen sich entscheiden, freiwillig Angaben zu den Ergebnissen je Aktie in 

ihren Abschlüssen zu machen, die mit den IFRSs übereinstimmen, müssen die Angaben im Zu-

sammenhang mit den Informationen zu Ergebnissen je Aktie vollständig mit den Anforderun-

gen in IAS 33 übereinstimmen. 

 

  

 Aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen 
  

 Die Berechnung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie basiert auf den fol-

genden Daten: 

  

IAS 33.70(a) Ergebnis 2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Ergebnis für Zwecke des unverwässerten Ergebnisses je Aktie 

(entspricht den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zu-

rechenbarer Anteil am Jahresüberschuss) 

   

 Auswirkung der verwässernden potenziellen Stammaktien:    

 Zinsen auf Wandelschuldverschreibungen (nach Steuern)    

     

 Ergebnis zur Berechnung des verwässerten Ergebnisses je 
Aktie 

   

     

     

 Anzahl der Aktien 2020  2019 

  in Tsd.  in Tsd. 

IAS 33.70(b) Gewichtete durchschnittliche Anzahl an Stammaktien zur Be-

rechnung des unverwässerten Ergebnisses je Aktie 

   

IAS 33.70(c) Auswirkung der verwässernden potenziellen Stammaktien:    

 Aktienoptionen    

 Wandelanleihen    

 Gewichtete durchschnittliche Anzahl an Stammaktien zur Be-

rechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie 
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IAS 33.70(c) 

Der Nenner für die Berechnung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie 

wurde an die Kapitalisierungsmaßnahmen im Jahr 2020 angepasst. 

 

Die folgenden potenziellen Stammaktien haben keinen verwässernden Effekt und wurden 

entsprechend in der gewichteten durchschnittlichen Anzahl von Stammaktien zum Zwecke 

der Bestimmung des verwässerten Ergebnisses je Aktie nicht berücksichtigt: 

  

 Anzahl der Aktien 2020  2019 

  in Tsd.  in Tsd. 

     

 [zu beschreiben]    

 Aus fortgeführten Geschäftsbereichen 
  

IAS 33.70(a) Ergebnis 2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechen- 

barer Anteil am Jahresüberschuss 

   

 Anpassungen zur Vermeidung von Jahresfehlbeträgen aus 

aufgegebenen Geschäftsbereichen 

   

 Ergebnis zur Berechnung des unverwässerten Ergebnisses je 
Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen 

   

 Auswirkung der verwässernden potenziellen Stammaktien:    

 Zinsen auf Wandelschuldverschreibungen (nach Steuern)    

 Ergebnis zur Berechnung des verwässerten Ergebnisses je 
Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen 

   

     

 Die verwendeten Nenner entsprechen den oben genannten für das unverwässerte und ver-

wässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen. 

  

  

IAS 33.68 

IAS 33.69 

Aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 2020  2019 

  Cent 

je Aktie 

 Cent  

je Aktie 

     

 Unverwässert    

     

 Verwässert    
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IAS 8.28(f)(ii) Auswirkungen von Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  
(siehe Tz. 2.3.1) 

  

  Auswirkungen auf den 

Jahresüberschuss aus 

fortgeführten Ge-

schäftsbereichen 

 Auswirkungen auf das 

unverwässerte  

Ergebnis je Aktie 

 Auswirkungen auf das ver-

wässerte Ergebnis je Aktie 

  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

  

in T€ 

 

in T€ 

 Cent je 

Aktie 

 Cent je 

Aktie 

 Cent je 

Aktie 

 Cent je 

Aktie 

             

 Änderungen der Bilan- 

zierungs- und Bewertungs 

methoden: 

 

[Erläuterung der vorgenom-

menen Änderung] 

           

             

  

  

  

IAS 8.49(b)(ii) Auswirkungen von Fehlerkorrekturen (siehe Tz. 2.4) 
  

  Auswirkungen auf den 

Jahresüberschuss aus 

fortgeführten Ge-

schäftsbereichen 

 Auswirkungen auf das 

unverwässerte  

Ergebnis je Aktie 

 Auswirkungen auf das ver-

wässerte Ergebnis je Aktie 

  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

  

in T€ 

 

in T€ 

 Cent je 

Aktie 

 Cent je 

Aktie 

 Cent je 

Aktie 

 Cent je 

Aktie 

             

 Änderungen durch Fehler- 

korrekturen: 

 

[Erläuterung der vorgenom-

menen Fehlerkorrektur] 
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 17. Geschäfts- oder Firmenwert 
  in T€ 

 Anschaffungskosten  

 Stand zum 1. Januar 2019  

 Auswirkungen von Wechselkursdifferenzen  

 Zugang aus Unternehmenszusammenschlüssen  

 Abgang durch Veräußerung eines Tochterunternehmens  

 Reklassifizerung in zur Veräußerung gehalten  

 Sonstige [zu beschreiben]  

IFRS 3.B67(d) Stand zum 31. Dezember 2019  

 Auswirkungen von Wechselkursdifferenzen  

 Zugang aus Unternehmenszusammenschlüssen  

 Abgang durch Veräußerung eines Tochterunternehmens  

 Reklassifizerung in zur Veräußerung gehalten  

 Sonstige [zu beschreiben]  

IFRS 3.B67(d) Stand zum 31. Dezember 2020  

   

 Kumulierte Wertminderungsverluste  

 Stand zum 1. Januar 2019  

 Auswirkungen von Wechselkursdifferenzen  

IAS 36.126 Im Laufe des Jahres erfasste Wertminderungsverluste  

 Ausgebucht bei Abgang eines Tochterunternehmens  

IFRS 3.B67(d) Stand zum 31. Dezember 2019  

 Auswirkungen von Wechselkursdifferenzen  

 Im Laufe des Jahres erfasste Wertminderungsverluste  

 Ausgebucht bei Abgang eines Tochterunternehmens  

 Stand zum 31. Dezember 2020  

   

IFRS 3.B67(d) Buchwert  

 Am 31. Dezember 2020  

 Am 31. Dezember 2019  

 Am 1. Januar 2019  

   

  

IAS 36.134-135 Der Geschäfts- oder Firmenwert wurde zum Zwecke der Wertminderungsprüfung den folgen-

den zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zugeordnet: 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 [Segment C]: Technische Werkzeuge – Internetverkäufe    

 [Segment E]: Freizeitartikel - Einzelhandelsgeschäfte    

 [Segment G]: Bau – Alpha Baugesellschaft    

 [Segment G]: Bau – Sonstige    

     

  

 

Der Konzern überprüft den Geschäfts- oder Firmenwert jährlich auf Wertminderung und zu-

sätzlich, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass der Geschäfts- oder Firmenwert wertgemindert 

sein könnte. 

  

 Technische Werkzeuge – Internetverkäufe 

  

 Der erzielbare Betrag des Segments und der zahlungsmittelgenerierenden Einheit „Technische 
Werkzeuge – Internetverkäufe“ wurde durch eine Nutzungswertberechnung auf Grundlage 

von Zahlungsstromprognosen aus von der Geschäftsleitung bewilligten Finanzbudgets für den 

Zeitraum von fünf Jahren und einem Vorsteuer-Abzinsungssatz von __% p.a. (2019: __% p.a.) 
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bestimmt. Dieser wurde ermittelt durch [Beschreibung der zur Bestimmung des Abzinsungs-

satzes angewandten Methode]. 

 

Die von der Geschäftsführung für die Festlegung der Finanzbudgets für den anfänglichen Fünf-

jahreszeitraum zugrunde gelegten Hauptannahmen waren die folgenden. 

 

Prognostizierte Umsatzwachstumsraten 

 

Die prognostizierten Umsatzwachstumsraten basieren auf den Erfahrungen der Vergangen-

heit, bereinigt um [Erläuterung der Gründe für die Anpassung der Vergangenheitsdaten, z. B. 

Absatz-/Markttrends und die strategischen Entscheidungen, die in Bezug auf die zahlungsmit-

telgenerierende Einheit getroffen wurden]. 

 

Betriebsgewinne 

 

Die Betriebsgewinne werden auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit 

hinsichtlich erzielbarer operativer Gewinnmargen prognostiziert, bereinigt um die Auswirkun-

gen von [Beschreibung der Gründe für die Anpassung der Vergangenheitsdaten, z.B. Änderun-

gen bei den Produktkosten oder Kosteneinsparungsinitiativen]. 

 

Geldumschlagsdauer 

 

Die Geldumschlagsdauer ist das Verhältnis des Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit zum 

Betriebsgewinn. Die Prognose beruht auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit. 

 

Zahlungsströme für den fünf Jahre übersteigenden Zeitraum wurden unter Zugrundelegung 

einer konstanten jährlichen Wachstumsrate von __% (2019: __% p.a.) extrapoliert. Diese 

Wachstumsrate liegt zwar __ Prozentpunkte über der durchschnittlichen langfristigen Wachs-

tumsrate auf dem internationalen Markt für technische Werkzeuge; die zahlungsmittelgene-

rierende Einheit „Internetverkäufe“ profitiert jedoch unter anderem von dem im Jahr 2014 ge-

währten 20-jährigen Patentschutz auf die technischen Werkzeuge der Z-Serie, die weiterhin 

als einige der besten Modelle im Bereich technische Werkzeuge am Markt gelten.  

 

Von der Geschäftsführung wird eine konstante Wachstumsrate von __% auf der Grundlage der 

Wertentwicklung der Vergangenheit und der erwarteten künftigen Marktentwicklung ange-

nommen. Sie schätzt, dass eine Verminderung der Wachstumsrate um __-__% dazu führen 

würde, den Spielraum in der zahlungsmittelgenerierenden Einheit auf Null zu reduzieren, aber 

nicht zu einer Wertminderung führen würde. 

  

 Freizeitartikel – Einzelhandelsgeschäfte 

  

 Der erzielbare Betrag der zahlungsmittelgenerierenden Einheit wurde durch eine Nutzungs-

wertberechnung auf Grundlage von Zahlungsstromprognosen aus von der Geschäftsführung 

bewilligten Finanzbudgets für den Zeitraum von fünf Jahren und einem Vorsteuer-Abzinsungs-

satz von __% p.a. (2019: __% p.a.) bestimmt. Dieser wurde ermittelt durch [Beschreibung der 

zur Bestimmung des Abzinsungssatzes angewandten Methode]. 

 

Die von der Geschäftsführung für die Festlegung der Finanzbudgets für den anfänglichen Fünf-

jahreszeitraum zugrunde gelegten Hauptannahmen waren die folgenden. 

 

Prognostizierte Umsatzwachstumsraten 

 

Die prognostizierten Umsatzwachstumsraten basieren auf den Erfahrungen der Vergangen-

heit, bereinigt um [Erläuterung der Gründe für die Anpassung der Vergangenheitsdaten, z. B. 

Absatz-/Markttrends und die strategischen Entscheidungen, die in Bezug auf die zahlungsmit-

telgenerierende Einheit getroffen wurden]. 
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Betriebsgewinne 

 

Die Betriebsgewinne werden auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit 

hinsichtlich erzielbarer operativer Gewinnmargen prognostiziert, bereinigt um die Auswirkun-

gen von [Beschreibung der Gründe für die Anpassung der Vergangenheitsdaten, z.B. Änderun-

gen bei den Produktkosten oder Kosteneinsparungsinitiativen]. 

 

Geldumschlagsdauer 

 

Die Geldumschlagsdauer ist das Verhältnis des Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit zum 

Betriebsgewinn. Die Prognose beruht auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit. 

 

Die Zahlungsstromprognosen basieren während des gesamten budgetierten Zeitraums auf 

derselben erwarteten Bruttomarge und der gleichen Bestandspreisinflation während des ge-

samten budgetierten Zeitraums. Die Zahlungsstrom-Reihen wurden für den Zeitraum nach 

dem fünften Jahr unter Zugrundelegung einer konstanten jährlichen Wachstumsrate von __% 

(2019: __% p.a.) extrapoliert. 

  

 Bau – Alpha Baugesellschaft 

  

 Der mit Alpha Construction verbundene Geschäfts- oder Firmenwert entstand, als dieses Ge-

schäft im Jahr 2012 vom Konzern übernommen wurde. Das Unternehmen arbeitet weiterhin 

auf zufriedenstellender Basis, ohne jedoch einen signifikanten Anstieg des Marktanteils zu er-

zielen. 

 

Im Laufe des Jahres führte die Regierung von [Land A] neue Vorschriften ein, die die Registrie-

rung und Zertifizierung von Bauherren für öffentliche Aufträge vorschreiben. Im Hinblick auf 

die Entscheidung, die Bautätigkeiten des Konzerns durch die anderen operativen Einheiten der 

Tochtergesellschaft C Limited zu bündeln, hat die Geschäftsführung beschlossen, Alpha 

Construction nicht für diesen Zweck zu registrieren, so dass sie keine Aussichten auf zukünf-

tige Aufträge hat. Die Geschäftsführung hat daher beschlossen, den direkt mit Alpha Construc-

tion verbundenen Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von __ T€ abzuschreiben. Eine weitere 

Abschreibung der Vermögenswerte von der Alpha Baugesellschaft wird nicht für erforderlich 

gehalten, da diese anderweitig nutzbar sind. Die am Ende des Jahres laufenden Aufträge wer-

den für den Konzern verlustfrei abgewickelt. Der erzielbare Betrag der zahlungsmittelgenerie-

renden Einheit Alpha Baugesellschaft betrug zum 31. Dezember 2020 __ T€. 
 

Der Wertminderungsaufwand wurde erfolgswirksam im Posten [Sonstige betriebliche Aufwen-

dungen/Umsatzkosten] erfasst. 

  

 Bau – Sonstige 

  

 Der erzielbare Betrag des dem Konzern verbleibenden Bausegments wurde durch eine Nut-

zungswertberechnung auf Grundlage von Zahlungsstromprognosen aus von der Geschäftsfüh-

rung bewilligten Finanzbudgets für den Zeitraum von fünf Jahren und einem Vorsteuer-Abzin-

sungssatz von __% p.a. (2019: __% p.a.) bestimmt. Dieser wurde ermittelt durch [Beschrei-

bung der zur Bestimmung des Abzinsungssatzes angewandten Methode]. 

 

Die von der Geschäftsführung für die Festlegung der Finanzbudgets für den anfänglichen Fünf-

jahreszeitraum zugrunde gelegten Hauptannahmen waren die folgenden. 

 

Prognostizierte Umsatzwachstumsraten 

 

Die prognostizierten Umsatzwachstumsraten basieren auf den Erfahrungen der Vergangen-

heit, bereinigt um [Erläuterung der Gründe für die Anpassung der Vergangenheitsdaten, z. B. 

Absatz-/Markttrends und die strategischen Entscheidungen, die in Bezug auf die zahlungsmit-

telgenerierende Einheit getroffen wurden]. 
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Betriebsgewinne 

 

Die Betriebsgewinne werden auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit 

hinsichtlich erzielbarer operativer Gewinnmargen prognostiziert, bereinigt um die Auswirkun-

gen von [Beschreibung der Gründe für die Anpassung der Vergangenheitsdaten, z.B. Änderun-

gen bei den Produktkosten oder Kosteneinsparungsinitiativen]. 

 

Geldumschlagsdauer 

 

Die Geldumschlagsdauer ist das Verhältnis des Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit zum 

Betriebsgewinn. Die Prognose beruht auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit. 

 

Zahlungsströme für den fünf Jahre übersteigenden Zeitraum wurden unter Zugrundelegung 

einer konstanten jährlichen Wachstumsrate von __% (2019: __% p.a.) extrapoliert. Diese 

Wachstumsrate übersteigt nicht die durchschnittliche langfristige Wachstumsrate für den 

Markt, auf dem der Bereich Bau in [Land A] tätig ist. 

  

 Sensitivitätsanalyse 
  

 Der Konzern hat eine Analyse der Sensitivität des Wertminderungstests gegenüber Änderun-

gen der wichtigsten Annahmen zur Bestimmung des erzielbaren Betrags für jede der Gruppen 

von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, denen der Geschäfts- oder Firmenwert zugeord-

net ist, durchgeführt. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass jede nach vernünftigem Er-

messen mögliche Änderung der wichtigsten Annahmen, auf denen der erzielbare Betrag von 

"Technische Werkzeuge - Internetverkäufe" und "Bau - Sonstige" basiert, nicht dazu führen 

würde, dass der Gesamtbuchwert den erzielbaren Gesamtbetrag der zugehörigen zahlungs-

mittelgenerierenden Einheiten übersteigt. 

 

Zu Beginn des Geschäftsjahres lag der erzielbare Betrag vom Bereich "Freizeitartikel - Einzel-

handel" deutlich über dem Buchwert. Aufgrund der aktuellen Marktbedingungen am Jahres-

ende liegt der erzielbare Betrag näher am Buchwert. 

 

Eine __%ige Underperformance gegenüber den geplanten Umsatzwachstumsraten für den 

"Bereich Freizeitartikel - Einzelhandel" wird aufgrund der jüngsten Erfahrungen als vernünf-

tigerweise möglich angesehen und würde zu einer Wertminderung von __ T€ führen. 

 

Eine __%ige Underperformance gegenüber den geplanten Umsatzwachstumsraten würde den 

Spielraum im "Bereich Freizeitartikel - Einzelhandel" auf Null reduzieren, aber nicht zu einer 

Wertminderung führen. 
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18. Sonstige immaterielle Vermögenswerte 

  

  Aktivierte Ent-

wicklungs- 

kosten 

 Patente und 

Warenzeichen 

 Summe 

  in T€  in T€  in T€ 

IAS 38.118(c) 

IAS 38.118(e) 

Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten 

     

 Stand zum 1. Januar 2019      

 Wechselkursdifferenzen      

 Zugänge aus Eigenentwicklungen      

 Stand zum 31. Dezember 2019      

 Wechselkursdifferenzen      

 Zugänge aus Eigenentwicklungen      

 Zugänge      

 Zugänge aus Erwerb einer Tochter-

gesellschaft 

     

 Stand zum 31. Dezember 2020      

       

IAS 38.118(c) 

IAS 38.118(e) 

Kumulierte Abschreibungen und 
Wertminderungen 

     

 Stand zum 1. Januar 2019      

 Wechselkursdifferenzen      

 Abschreibungsaufwand      

 Stand zum 31. Dezember 2019      

 Wechselkursdifferenzen      

 Abschreibungsaufwand      

 Stand zum 31. Dezember 2020      

       

 Buchwert      

 Am 31. Dezember 2020      

 Stand zum 31. Dezember 2019      

 Am 1. Januar 2019      

       

  

 

 

 

 

 

 

IAS 38.122(b) 

Die Abschreibungsdauer für Entwicklungskosten, die im Rahmen der [zu beschreiben] Entwick-

lung des Konzerns anfallen, beträgt [Anzahl] Jahre. 

 

Patente und Warenzeichen werden über ihre geschätzte Nutzungsdauer, die im Durchschnitt 

[Anzahl] Jahre beträgt, abgeschrieben. 

 

Die Gesellschaft hält ein Patent für die Herstellung ihrer elektronischen Geräte der Z-Serie. Der 

Buchwert des Patents von __ T€ (2019: __ T€) wird in __ Jahren (2019: __ Jahre) vollständig 

abgeschrieben sein. 
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 19. Sachanlagen 
  

  Grundstü-

cke und 

Gebäude 

 Anlagen 

und Ma-

schinen 

 Betriebs- 

und Ge-

schäfts-

ausstat-

tung 

 Summe 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

 Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten bzw. Neubewertung 

       

 Stand zum 1. Januar 2019        

 Zugänge        

 Zugänge durch Unternehmens- 

zusammenschlüsse 

       

 Wechselkursdifferenzen        

 Abgänge        

 Veränderung aufgrund Neu- 

bewertung 

       

IAS 16.73(d)-

(e) 

Stand zum 31. Dezember 2019        

 Zugänge        

 Zugänge durch Unternehmens- 

zusammenschlüsse 

       

 Wechselkursdifferenzen        

 Umgliederung als zur Veräußerung 

gehalten 

       

 Veränderung aufgrund Neu- 

bewertung 

       

 Übertragung in die als Finanzinves-

tition gehaltenen Immobilien 

       

IAS 16.73(d)-

(e) 

Stand zum 31. Dezember 2020        

 Bestehend aus:        

 Anschaffungs- oder  

Herstellungskosten 

       

 Neubewertung 2020        

         

         

 

  



Konzernanhang der International GAAP Holding AG zum 31.12.2020 

 

International GAAP Holding AG 2020 117 

  Grundstü-

cke und 

Gebäude 

 Anlagen 

und Ma-

schinen 

 Betriebs- 

und Ge-

schäfts-

ausstat-

tung 

 Summe 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

 Kumulierte Abschreibungen und 
Wertminderungen 

       

 Stand zum 1. Januar 2019        

 Abschreibungsaufwand        

IAs 36.126 Erfolgswirksam erfasste Wert-

minderungen 

       

 Wechselkursdifferenzen        

 Abgänge        

 Ausbuchung aufgrund Neu- 

bewertung 

       

 Stand am 31. Dezember 2019        

 Abschreibungsaufwand        

IAS 36.126 Erfolgswirksam erfasste Wert- 

minderungen 

       

 Wechselkursdifferenzen        

 Umgliederung als zur Ver- 

äußerung gehalten 

       

 Ausbuchung aufgrund Neu- 

bewertung 

       

 Übertragung in die als Finanzin-

vestition gehaltenen Immobilien 

       

 Stand zum 31. Dezember 2020        

         

 Buchwert        

 Am 31. Dezember 2020        

 Am 31. Dezember 2019        

 Am 1. Januar 2019        

  

  

  

Hinweis 
IAS 16.95 

Für Sachanlagen, die Gegenstand eines Operating-Leasingverhältnisses sind, hat ein Leasingge-

ber die Angabepflichten des IAS 16 anzuwenden, was in diesem Musterkonzernabschluss nicht 

dargestellt ist. 

 

Zu diesem Zweck ist jede Klasse von Sachanlagen in Vermögenswerte, die einem Operating-

Leasingverhältnis unterliegen, und Vermögenswerte, die keinem Operating-Leasingverhältnis 

unterliegen, zu unterteilen (d. h. die nach IAS 16 erforderlichen Angaben sind gesondert für 

Vermögenswerte, die einem Operating-Leasingverhältnis unterliegen (nach Klasse des zugrun-

deliegenden Vermögenswertes) und eigene Vermögenswerte, die vom Leasinggeber gehalten 

und genutzt werden, vorzunehmen). 

 

  

 a) Zum beizulegenden Zeitwert bewertete Grundstücke und Gebäude 
  

 

Die Grundstücke und Gebäude des Konzerns sind mit ihren Neubewertungsbeträgen ange-

setzt, die den beizulegenden Zeitwerten zum Zeitpunkt der Neubewertung abzüglich nachfol-

gender kumulierter planmäßiger Abschreibungen und nachfolgender kumulierter Wertminde-

rungsaufwendungen entsprechen. Die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert der Grund-

stücke und Gebäude des Konzerns zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 wurden 

von den Gutachtern [Name der Bewerter] durchgeführt. [Name der Bewerter] sind unabhän-
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gige Gutachter, die dem Konzern nicht nahe stehen. Sie sind Mitglieder des Institutes für Im-

mobiliengutachter in [Land A] und verfügen über eine angemessene Qualifikation sowie aktu-

elle Erfahrungen in der Bewertung von Immobilien in den relevanten Lagen. Die Bewertung er-

folgt nach den International Valuation Standards und basiert auf aktuellen Markttransaktionen 

zu marktüblichen Konditionen für ähnliche Objekte. 

 

Der beizulegende Zeitwert der Grundstücke wird ermittelt auf Grundlage von Marktvergleichs-

werten, die jüngste Verkaufspreise aus Transaktionen mit ähnlichen Immobilien widerspie-

geln/andere Methoden [beschreiben]. Der beizulegende Zeitwert der Gebäude wurde ermit-

telt unter Verwendung der Kostenmethode, die die Kosten widerspiegelt, die ein marktteilneh-

mender Käufer aufwenden müsste, um einen Ersatz-Vermögenswert vergleichbarer Nutzbar-

keit zu erstellen, bereinigt um Veralterung/andere Methoden [beschreiben]. [Beschreibung der 

Bewertungstechniken und der bei der Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts verwendeten 

Parameter.] 

 

Die Bewertungsmethoden wurden im aktuellen Geschäftsjahr nicht geändert. 

  

IFRS 13.93(a), 

(b) 

Nachfolgend sind Einzelheiten und Angaben zu den Hierarchiestufen der beizulegenden Zeit-

werte der Grundstücke und Gebäude des Konzerns zum 31. Dezember 2020 und zum 31. De-

zember 2019 dargestellt: 

  

  

Stufe 1 

 

Stufe 2 

 

Stufe 3 

 Beizulegen-

der Zeitwert 

zum 

31.12.2020 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

 Eine Produktionsanlage in  

[Land A] beinhaltet: 

       

 - Grundstücke        

 - Gebäude        

  

Stufe 1 

 

Stufe 2 

 

Stufe 3 

 Beizulegen-

der Zeitwert 

zum 

31.12.2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

 Eine Produktionsanlage in  

[Land A] beinhaltet: 

       

 - Grundstücke        

 - Gebäude        

  

Hinweis Die Einteilung der Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert in die Hierarchiestufen erfolgt in 

Abhängigkeit von der Verfügbarkeit beobachtbarer Eingangsparameter und der Bedeutung 

dieser Parameter für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts. Die obige Einteilung dient 

daher lediglich zu Veranschaulichungszwecken. Folgendes gilt es dabei zu beachten: 

 Die Einordnung in die Stufe 3 stellt kein Wahlrecht dar. Bei Grundstücken und Gebäu-

den ist es aufgrund ihrer Einzigartigkeit äußerst selten, dass die Bewertung zum bei-

zulegenden Zeitwert nach der Stufe 1 erfolgt. Ob die Bewertung zum beizulegenden 

Zeitwert insgesamt nach Stufe 2 oder Stufe 3 erfolgt, hängt davon ab, inwieweit die 

bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verwendeten Inputs und Annahmen 

beobachtbar sind. In vielen Situationen, in denen Bewertungstechniken (mit signifi-

kanten nicht beobachtbaren Inputs) zur Schätzung des beizulegenden Zeitwerts der 

Immobilien verwendet werden, würde die gesamte Bewertung zum beizulegenden 

Zeitwert als Stufe 3 klassifiziert werden. 

 Die Stufe, innerhalb derer die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert kategorisiert 

wird, steht in keinem Zusammenhang mit der Qualität der Bewertung. So bedeutet 

beispielsweise die Tatsache, dass eine Immobilie der Stufe 3 zugeordnet wird, nicht, 
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dass die Immobilienbewertung nicht zuverlässig ist - sie zeigt lediglich, dass signifi-

kante, nicht beobachtbare Inputs verwendet wurden und dass für die Ermittlung des 

beizulegenden Zeitwerts eine wesentliche Ermessensausübung bestand. 

 

  

IFRS 13.93(c) Im aktuellen Geschäftsjahr wurden keine Umgliederungen zwischen Stufe 1 und Stufe 2 der 

Hierarchie vorgenommen. 

  

Hinweis 
IFRS 13.95 

Wenn zwischen den verschiedenen Hierarchiestufen Umgliederungen vorgenommen wurden, 

hat der Konzern die Gründe für die Umgliederung anzugeben sowie seine Methode zur Be-

stimmung, wann Umgliederungen als stattgefunden gelten (z.B. am Beginn oder am Ende der 

Berichtsperiode oder zum Zeitpunkt des Ereignisses, das die Umgliederung verursacht hat). 

 

  

IAS 16.77(e) Wären Grundstücke sowie Gebäude (mit Ausnahme von Grundstücken und Gebäuden, die als 

zur Veräußerung gehalten klassifiziert wurden oder Teil eines aufgegebenen Geschäftsberei-

ches sind) auf Anschaffungskostenbasis bewertet worden, würden sich ihre fortgeführten An-

schaffungskosten wie folgt darstellen: 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 Grundstücke    

 Gebäude    

  

  

 Die Neubewertungsrücklage ist in Tz. 35 dargestellt. Die Neubewertungsrücklage entsteht bei 

einem Tochterunternehmen und kann aufgrund gesetzlicher Beschränkungen im Sitzstaat 

nicht an die Muttergesellschaft ausgeschüttet werden. 

 

Zum 31. Dezember 2020 ist der Konzern vertragliche Verpflichtungen für den Erwerb von 

Sachanlagen in Höhe von __ T€ (2019: __ T€) eingegangen. 

  

 b) Wertminderungen im Geschäftsjahr 
  

IAS 36.130(a)  

- (g) 

 

Der Konzern nahm aufgrund der unerwartet schlechten Leistung einer Produktionsanlage 

während des Geschäftsjahres eine Überprüfung des erzielbaren Betrags dieser Produktionsan-

lage und -ausstattung vor. Die schlechte Leistung der Anlage ist zurückzuführen auf [Beschrei-

bung der Gründe für die schlechte Leistung, z.B. ob die Wertminderung aufgrund externer Da-

ten oder Änderungen der eigenen Schätzungen des Unternehmens begründet wurde]. 

 

Diese Vermögenswerte werden im berichtspflichtigen Geschäftssegment [Name Segment] des 

Konzerns verwendet. Die Überprüfung führte zu einer erfolgswirksamen Erfassung eines Wert-

minderungsaufwands in Höhe von __ T€. Der Konzern hat auch den beizulegenden Zeitwert 
abzüglich Veräußerungskosten der Produktionsanlage und -ausstattung auf Grundlage jüngs-

ter Marktpreise für Vermögenswerte mit ähnlicher Lebensdauer und technischem Zustand er-

mittelt. Da dieser Wert unter dem Nutzungswert lag, wurde der erzielbare Betrag der betroffe-

nen Vermögenswerte auf Basis ihrer Nutzungswerte bestimmt. Die Produktionsanlage und die 

zugehörige Ausrüstung wurden auf ihren erzielbaren Betrag auf Basis eines Nutzungswertes in 

Höhe von __ T€ abgewertet, der damit ihrem Buchwert am Jahresende entspricht. 

 

Der zur Bestimmung des Nutzungswertes verwendete Abzinsungsfaktor betrug __% p.a. In 

2019 wurde kein Wertminderungstest vorgenommen, da keine Anzeichen für eine Wertmin-

derung vorlagen. 

  

IAS 36.131 Für die Sachanlagen wurden daneben weitere Wertminderungen in Höhe von __ T€ für das ab-
gelaufene Geschäftsjahr erfasst. Diese sind aufgrund einer stärker als erwarteten Abnutzung 

entstanden. Diese Vermögenswerte werden auch im berichtspflichtigen Geschäftssegment 



Konzernanhang der International GAAP Holding AG zum 31.12.2020 

 

120 International GAAP Holding AG 2020 

[Name Segment] des Konzerns verwendet. 

  

IAS 36.126(a) Die Wertminderungsaufwendungen sind den entsprechenden Posten sonstiger betrieblicher 

Aufwand/Herstellungskosten des Umsatzes in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zu-

geordnet worden. 

 

Der Wertminderungsaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung entstand im Zusammen-

hang mit der Restrukturierung nach dem Verkauf von [zu beschreiben]. 

  

 c) Als Sicherheit verpfändete Vermögenswerte 
  

IAS 16.74(a) 

 

Die im Eigentum des Konzerns stehenden Grundstücke und Gebäude mit einem Buchwert von 

ca. __ T€ (2019: ca. __ T€) wurden zur Absicherung von Verbindlichkeiten des Konzerns ver-
pfändet (siehe Tz. 40). Der Konzern ist nicht dazu berechtigt, diese Vermögenswerte als Sicher-

heit für andere Verbindlichkeiten zu verpfänden oder sie zu verkaufen.  

 

  

  

 20. Nutzungsrechte 
  

 

 Gebäude  Anlagen  Geschäfts-

aus- 

stattung 

 Summe 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

 Anschaffungskosten        

 Stand zum 1. Januar 2019        

 Zugänge        

 Stand zum 31. Dezember 2019        

 Zugänge        

 Stand zum 31. Dezember 2020        

         

 Kumulierte Abschreibungen        

 Stand zum 1. Januar 2019        

IFRS 16.53(a) Abschreibungsaufwand        

 Stand am 31. Dezember 2019        

IFRS 16.53(a) Abschreibungsaufwand        

 Stand zum 31. Dezember 2020        

         

 Buchwert        

IFRS 16.53(j) Am 31. Dezember 2020        

IFRS 16.53(j) Am 31. Dezember 2019        

 Am 1. Januar 2019        

  

IFRS 16.59(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 16.53(h) 

Der Konzern least eine Vielzahl unterschiedlicher Vermögenswerte. Darunter fallen Gebäude, 

Anlagen und IT-Ausstattung. Die durchschnittliche Laufzeit der Leasingverhältnisse beträgt __ 

Jahre (2019: __ Jahre). 

 

Der Konzern hat Kaufoptionen für den Erwerb bestimmter Produktionsanlagen zu zuvor fest-

gelegten Beträgen am Ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses. Die Verpflichtungen des 

Konzerns aus Leasingverhältnissen sind durch die Eigentumsrechte der jeweiligen Leasingge-

ber an den geleasten Vermögenswerten besichert. 

 

Rund ein Fünftel der Leasingverträge für Gebäude und Ausstattung ist im laufenden Geschäfts-

jahr ausgelaufen. Die abgelaufenen Verträge wurden durch neue Leasingverhältnisse über ent-

sprechende Vermögenswerte ersetzt. Daraus resultierten 2020 Zugänge zu den Nutzungsrech-

ten in Höhe von __ T€ (2019: __ T€) 
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Die Fälligkeitsanalyse der Leasingverbindlichkeiten ist in Tz. 45 dargestellt. 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

IFRS 16.54 In der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Beträge    

IFRS 16.53(a) Abschreibungen auf Nutzungsrechte    

IFRS 16.53(b) Zinsaufwand auf Leasingverbindlichkeiten    

IFRS 16.53(c) Aufwand aus kurzfristigen Leasingverhältnissen    

IFRS 16.53(d) Aufwand aus Leasingverhältnissen mit geringwertigen Ver-

mögenswerten 

   

IFRS 16.53(e) Aufwand aus variablen Leasingzahlungen, die nicht in der Be-

wertung der Leasingverbindlichkeit berücksichtigt wurden 

   

IFRS 16.53(f) Erträge aus Untermietverhältnissen    

  

IFRS 16.55 Zum 31. Dezember 2020 bestehen für den Konzern nicht bilanzierte Verpflichtungen aus kurz-

fristigen Leasingverhältnissen in Höhe von __ T€ (2019: __ T€). 
  

IFRS 16.59(b) 

IFRS 16.B49 

Ein Teil der Immobilien-Leasingverhältnisse, bei denen der Konzern als Leasingnehmer auftritt, 

enthält variable Leasingzahlungen, die an die Umsätze aus den geleasten Märkten gekoppelt 

sind. Variable Zahlungsbedingungen werden verwendet, um Mietzahlungen mit den generier-

ten Cashflows zu verknüpfen und dabei die Fixkosten zu senken. Die Leasingzahlungen für 

diese Märkte gliedern sich wie folgt auf. 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Fixe Leasingzahlungen    

 Variable Leasingzahlungen    

 Summe der Leasingzahlungen    

     

IFRS 

16.59(b)(i) 

IFRS 16.B49 

Insgesamt umfassen die variablen Leasingzahlungen bis zu __ % der gesamten Leasingzahlun-

gen des Konzerns. Die variablen Leasingzahlungen hängen von den Verkäufen und damit letzt-

lich von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung über die nächsten Jahre ab. Unter Berücksich-

tigung der erwarteten Entwicklungen hinsichtlich der zukünftigen Verkäufe über die nächsten 

__ Jahre erwartet der Konzern, dass dieses Verhältnis der variablen Leasingzahlungen zu den 

gesamten Leasingzahlungen in den zukünftigen Perioden konstant bleiben wird. 

  

 Darüber hinaus hat der Konzern, wie in Tz. 2.3.2 dargestellt, von einem [x]-monatigen Verzicht 

auf Mietzahlungen für Gebäude in [Land A] und einem [x]-monatigen Zahlungsaufschub auf 

Mietzahlungen für Gebäude in [Land B] profitiert. Der Verzicht auf Leasingzahlungen in Höhe 

von __ T€ und die Verringerung der Leasingverbindlichkeit um __ T€ wurden als negative vari-

able Leasingzahlungen in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

  

IFRS 16.53(g) Die gesamten Zahlungsmittelabflüsse aus Leasingverhältnissen umfassen __ T€ (2019: __ T€). 
  

 Am [Datum] 2020 hat die [Name des Tochterunternehmens H] ein __ Jahre laufendes Leasing-

verhältnis zur Nutzungsüberlassung einer Immobilie abgeschlossen, das bis zum Jahresende 

noch nicht begonnen hatte. Daher wurde zum 31. Dezember 2020 noch keine Leasingverbind-

lichkeit und kein entsprechendes Nutzungsrecht ausgewiesen. Die Summe der zukünftigen 

Zahlungsmittelabflüsse, denen der Konzern im Zusammenhang mit diesem Vertrag ausgesetzt 

ist, umfasst: 

 

 feste Zahlungen in Höhe von __ T€ pro Jahr für die nächsten __ Jahre.  

 

Es bestehen keine Verlängerungs- oder Kündigungsoptionen. 
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Hinweis Zusätzlich zu den in den IFRS 16.53-58 geforderten Angaben ist ein Leasingnehmer verpflich-

tet, weitere qualitative und quantitative Informationen, die zur Erreichung des in IFRS 16.51 

definierten Offenlegungsziels erforderlich sind, über seine Leasingaktivitäten anzugeben. Diese 

zusätzlichen Informationen können Informationen  umfassen (ohne auf diese beschränkt zu 

sein), die den Abschlussadressaten bei der Beurteilung folgender Aspekte helfen: 

 

 die Art der Leasingaktivitäten des Leasingnehmers; 

 zukünftige Zahlungsmittelabflüsse, denen der Leasingnehmer potenziell ausgesetzt ist, 

die sich nicht in der Bewertung der Leasingverbindlichkeiten widerspiegeln. Dazu gehö-

ren Auswirkungen aus: 

 variablen Leasingzahlungen; 

 Verlängerungs- oder Kündigungsoptionen; 

 Restwertgarantien. 

 Beschränkungen oder Zusicherungen, die durch Leasingverträge auferlegt werden; und 

 Sale-and-Leaseback-Transaktionen. 

  

  

  

 21. Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 
  

  in T€ 

 Beizulegender Zeitwert  

 Stand zum 1. Januar 2019  

 Zugänge  

 Wechselkursdifferenzen  

 Abgänge  

 Nettogewinn/-verlust aus Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts  

IAS 40.76 Stand am 31. Dezember 2019  

 Zugänge  

 Wechselkursdifferenzen  

 Abgänge  

 Nettogewinn/-verlust aus Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts  

 Umbuchungen aus dem Sachanlagevermögen  

IAS 40.76 Stand zum 31. Dezember 2020  

   

   

IAS 40.75(e) 

 
 

 

 

IFRS 13.91(a), 

93(d) 

Der beizulegende Zeitwert der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien des Konzerns zum 

31. Dezember 2020 wurde auf der Grundlage einer zu diesem Zeitpunkt von unabhängigen, 

dem Konzern nicht nahe stehenden, Gutachtern durchgeführten Bewertung ermittelt. Die Be-

wertung erfolgt nach den International Valuation Standards. Der beizulegende Zeitwert wurde 

auf der Grundlage des marktvergleichenden Ansatzes ermittelt, der die jüngsten Transaktions-

preise für ähnliche Immobilien widerspiegelt / andere Methoden [beschreiben]. 

 

Bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der Immobilien stellt die derzeitige Nutzung 

die höchst- und bestmögliche Nutzung dar. [Beschreiben Sie die Bewertungsmethode und die 

Daten, die bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verwendet wurden] 

 

Die Bewertungsmethoden wurden im aktuellen Geschäftsjahr nicht geändert. 

  

 

  



Konzernanhang der International GAAP Holding AG zum 31.12.2020 

 

International GAAP Holding AG 2020 123 

IFRS 13.93(a), 

(b) 

Nachfolgend sind Einzelheiten und Angaben zu den Hierarchiestufen der beizulegenden Zeit-

werte der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien des Konzern zum 31. Dezember 2020 

und zum 31. Dezember 2019 dargestellt: 

  

  

Stufe 1 

 

Stufe 2 

 

Stufe 3 

 Beizulegen-

der Zeitwert 

zum 

31.12.2020 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

 Gewerbliche Immobilien  

in [Land A]: 

       

         

  

Stufe 1 

 

Stufe 2 

 

Stufe 3 

 Beizulegen-

der Zeitwert 

zum 

31.12.2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

 Gewerbliche Immobilien  

in [Land A]: 

       

  

  

IFRS 13.93(c) Es wurden keine Umgliederungen zwischen Stufe 1 und Stufe 2 der Hierarchie vorgenommen. 

  

 

 

Hinweis 
IFRS 13.95 

Wenn zwischen den verschiedenen Hierarchiestufen Umgliederungen vorgenommen wurden, 

hat der Konzern die Gründe für die Umgliederung anzugeben sowie seine Methode zur Be-

stimmung, wann Umgliederungen als stattgefunden gelten (z.B. am Beginn oder am Ende der 

Berichtsperiode oder zum Zeitpunkt des Ereignisses, das die Umgliederung verursacht hat). 

 

Der Konzern überträgt eine Immobilie auf oder von einer als Finanzinvestition gehaltenen Im-

mobilie dann und nur dann, wenn es Anzeichen für eine Änderung der Nutzung gibt. Eine Nut-

zungsänderung liegt vor, wenn die Immobilie die Definition einer als Finanzinvestition gehalte-

nen Immobilie erfüllt oder nicht mehr erfüllt. Eine Änderung der Absichten des Managements 

zur Nutzung einer Immobilie stellt für sich genommen keinen Beweis für eine Nutzungsände-

rung dar. 
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Hinweis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFRS 13.97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierarchiestufen des beizulegenden Zeitwerts 
Die Einteilung der Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert in die Hierarchiestufen erfolgt in 

Abhängigkeit von der Verfügbarkeit beobachtbarer Eingangsparameter und der Bedeutung 

dieser Parameter für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts. Die obige Einteilung dient 

daher lediglich zu Veranschaulichungszwecken. 

 

Bitte beachten: Der beizulegende Zeitwert von Renditeimmobilien wird in der Regel (d.h. 

wenn keine aktuellen Marktvergleichswerte vorliegen) auf Basis von Inputfaktoren ermittelt, 

die in die Hierarchiestufe 3 fallen. Somit sind weiterführende Anhangangaben gem. IFRS 

13.91 bis einschließlich IFRS 13.95 erforderlich. Wir verweisen als Beispiel für diese zusätzli-

chen Angaben zur Hierarchiestufe 3 auf die unter Tz. 49.2 zu findenden Angaben für Finanzin-

strumente und bezogen auf die erforderlichen Überleitungen auf die erläuternden Beispiele 

in IFRS 13.IE60 ff. 

 

Angaben zum beizulegenden Zeitwert von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, die 
nach dem Anschaffungskostenmodell bewertet werden 
Für als Finanzinvestition gehaltene Immobilien, die nach dem Anschaffungskostenmodell be-

wertet werden, verlangt IAS 40.79(e) die Angabe des beizulegenden Zeitwerts dieser Immobi-

lien im Anhang. In diesen Fällen hat die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (für Angabe-

zwecke) in Übereinstimmung mit IFRS 13 zu erfolgen. Zusätzlich erfordert IFRS 13.97 die fol-

genden Angaben: 

 
 in welche Hierarchiestufe die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert eingeordnet wird 

(d.h. Stufe 1, 2 oder 3); 

 wenn die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert in die Stufe 2 oder 3 eingeordnet wird, 

eine Beschreibung der (des) Bewertungsverfahren(s) und die bei der Ermittlung des bei-

zulegenden Zeitwerts verwendeten Eingangsparameter; und 

 die höchst- und bestmögliche Nutzung der Immobilien (falls abweichend von der aktuellen 

Nutzung) und die Gründe, warum die Immobilien in einer Weise genutzt werden, die von 

der höchst- und bestmöglichen Nutzung abweicht. 

 

  

  

  Bewertungs-

technik(en) 

Bedeutende nichtbeobachtbare 

Inputfaktoren 

Sensitivität 

     

IFRS 13.93(d) 

IFRS 

13.93(h)(i) 

Gewerbliche 

Immobilien in 

[Land A] 

Ertragswertver-

fahren 

Der Finanzierungskostenzinssatz 

unter Berücksichtigung der Kapita-

lisierung des Mietertragspotenzi-

als, der Art der Immobilie und der 

vorherrschenden Marktbedingun-

gen beträgt __% - __% (2019: __% 

- __%). 

Eine leichte Erhöhung 

des verwendeten Fi-

nanzierungskosten-

zinssatzes würde zu 

einem deutlichen 

Rückgang des beizule-

genden Zeitwerts füh-

ren und umgekehrt. 

 

   Monatliche Marktmiete unter Be-

rücksichtigung der Standortunter-

schiede und individueller Faktoren 

wie Front und Größe zwischen den 

Vergleichswerten und der Immobi-

lie von durchschnittlich __ € (2019: 

__ €) pro Quadratmeter ("qm") 

und Monat. 

Eine signifikante Erhö-

hung der verwende-

ten Marktmiete würde 

zu einer signifikanten 

Erhöhung des beizule-

genden Zeitwerts füh-

ren und umgekehrt. 
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Hinweis Bei der Betrachtung der Klassifizierungsebene der Immobilien im Zusammenhang mit der 

oben aufgeführten Darstellung sollte das Management des Unternehmens die Art und die 

Merkmale der Immobilien berücksichtigen, um den Abschlussadressaten aussagekräftige In-

formationen hinsichtlich der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert der verschiedenen Arten 

von Immobilien zur Verfügung zu stellen. Die obige Aufgliederung dient nur zur Veranschauli-

chung. 

 

Wie vorstehend dargestellt, stellt ein Unternehmen für die Bewertung zum beizulegenden 

Zeitwert, die der Stufe 3 zuzuordnen sind, quantitative Informationen über die wesentlichen 

nicht beobachtbaren Parameter, die verwendet werden, zur Verfügung. Ein Unternehmen ist 

nicht verpflichtet, quantitative Informationen zu erstellen, um dieser Offenlegungspflicht 

nachzukommen, wenn das Unternehmen bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts 

keine quantitativ nicht beobachtbaren Inputfaktoren entwickelt (z.B. wenn ein Unternehmen 

Preise aus früheren Transaktionen oder Preisinformationen Dritter ohne Anpassung verwen-

det). Bei der Bereitstellung dieser Angaben darf ein Unternehmen jedoch quantitative, nicht 

beobachtbare Faktoren nicht ignorieren, die für die Bewertung des beizulegenden Zeitwerts 

von Bedeutung sind und dem Unternehmen zur Verfügung stehen. 

 

  

 

 

 

IAS 40.75(f) 

 

 

 

 

 

IAS 40.75(h) 

Der Konzern hat alle seine als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien zur Sicherung der dem 

Konzern gewährten allgemeinen Bankkredite verpfändet. 

 

Die vom Konzern erwirtschafteten Mieterträge aus den als Finanzinvestition gehaltenen Im-

mobilien, die ausschließlich im Rahmen von Mietleasingverhältnissen vermietet werden, be-

trugen __ T€ (2019: __ T€). Die direkten betrieblichen Aufwendungen für die als Finanzinvesti-

tion gehaltenen Immobilien, die alle im Berichtsjahr Mieteinnahmen generierten, betrugen __ 

T€ (2019: __ T€). 

 

Der Konzern hat einen Vertrag über die Instandhaltung seiner als Finanzinvestition gehaltenen 

Immobilien für die nächsten fünf Jahre abgeschlossen, der zu einer jährlichen Belastung von 

__ T€ führen wird. 
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22. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 
 

Hinweis Zu Illustrationszwecken wird angenommen, dass die nachfolgend aufgeführten assoziierten 

Unternehmen als wesentlich für den Konzern anzusehen sind. 

 

 

IFRS 12.21(a) Einzelheiten zu den wesentlichen assoziierten Unternehmen des Konzerns sind den folgenden 

Tabellen zu entnehmen: 

 

 Name des assoziierten 

Unternehmens 

Hauptgeschäft Sitz Stimmrechts- und 

Kapitalanteil 

    31.12.2020 31.12.2019 

    % % 

 Assoziiertes Unterneh-

men A (i) & (ii) 

[Hauptgeschäft X 

einfügen] 

[Land A]   

      

 Assoziiertes Unterneh-

men B (iii) 

[Hauptgeschäft Y 

einfügen] 

[Land B]   

  

  

 Sämtliche assoziierte Unternehmen sind der Anteilsbesitzliste in Tz. 56 zu entnehmen. 

  

IFRS 12.21(b)(i) Alle oben aufgeführten assoziierten Unternehmen sind in diesem Konzernabschluss, wie in 

den Rechnungslegungsgrundsätzen des Konzerns (siehe Tz. 2.5) dargestellt, nach der Equity-

Methode bilanziert. 

  

IFRS 

12.21(a)(iv) 

(i) Die Gesellschaft hat gemäß Satzung das Recht, bei Hauptversammlungen des [Assoziiertes 

Unternehmen A] __% der Stimmrechte auszuüben. 

  

IFRS 12.22(b) 

IFRS 

12.21(b)(iii) 

IFRS 13.97 

(ii) Das Geschäftsjahresende des [Assoziiertes Unternehmen A] ist der 31. Oktober. Dieser 

Stichtag wurde bei der Gründung des Unternehmens festgelegt. Eine Änderung des Ab-

schlussstichtags ist nicht möglich. Zum Zwecke der Bilanzierung nach der Equity-Methode 

wurden die Abschlüsse des [Assoziiertes Unternehmen A] zum 31. Oktober 2020 herange-

zogen und um wesentliche Geschäftsvorfälle zwischen dem Abschlussstichtag und dem 

31. Dezember 2020 angepasst. Am 31. Dezember 2020 betrug der beizulegende Zeitwert 

der Konzernbeteiligung an [Assoziiertes Unternehmen A], dessen Aktien an der Börse in 

[Land A] gehandelt werden, __Mio. € (2019: __Mio. €). Der beizulegende Zeitwert basiert 
auf dem notierten Preis an der Börse in [Land A]; dieser stellt einen Eingangsparameter 

der Stufe 1 im Sinne der Hierarchie des IFRS 13 dar. 

  

IFRS 12.9(e) (iii) Obwohl der Konzern zu weniger als __% am Kapital des [Assoziiertes Unternehmen B] be-

teiligt ist und bei Hauptversammlungen weniger als __% der Stimmrechte ausüben kann, 

hat der Konzern durch das vertragliche Recht zur Ernennung von zwei Mitgliedern der Ge-

schäftsführung die Möglichkeit, maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmen auszuüben. 

  

 Die nachstehend aufgeführten Dividenden von assoziierten Unternehmen stellen die tatsäch-

lich zurechenbaren und damit dem Konzern zufließenden Beträge dar. Die anderen zusam-

menfassenden Informationen, die der Überleitung auf den Buchwert des Konzerns vorausge-

hen, stellen die in den IFRS-Abschluss des assoziierten Unternehmens einbezogenen Beträge 

dar, nicht den Anteil des Unternehmens an diesen Beträgen, obwohl sie aufgrund von Anpas-

sungen des beizulegenden Zeitwerts bei Akquisitionen oder buchhalterischen Anpassungen 

angepasst werden. 

  

IFRS 

12.21(b)(ii) 

IFRS 12.B12 

IFRS 12.B14(a) 

Die zusammenfassenden Finanzinformationen hinsichtlich der wesentlichen assoziierten Un-

ternehmen des Konzerns sind nachfolgend angegeben. Die zusammenfassenden Finanzinfor-

mationen entsprechen den Beträgen der in Übereinstimmung mit den IFRS aufgestellten Ab-

schlüsse der assoziierten Unternehmen [für Zwecke der Bilanzierung nach der Equity-Methode 
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vom Konzern entsprechend angepasst]. 

  Assoziiertes 

Unternehmen A 

 Assoziiertes 

Unternehmen B 

  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

         

 Kurzfristige Vermögenswerte        

 Langfristige Vermögenswerte        

 Kurzfristige Schulden        

 Langfristige Schulden        

 Den Anteilseignern des Unter-

nehmens zurechenbares Eigen-

kapital 

       

 Nicht beherrschende Anteile        

         

  2020  2019  2020  2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

 Umsatzerlöse        

 Jahresüberschuss aus fortge-

führten Geschäftsbereichen 

       

 Nachsteuerergebnis aufgegebe-

ner Geschäftsbereiche 

       

 Jahresüberschuss        

 Sonstiges Ergebnis        

 Gesamtergebnis        

         

 Vom assoziierten Unternehmen 

erhaltene Dividenden 

       

         

  

IFRS 12.B14(b) Überleitungsrechnung von den dargestellten zusammenfassenden Finanzinformationen zum 

Buchwert der Beteiligung an den assoziierten Unternehmen A und B im Konzernabschluss: 

  

  Assoziiertes 

Unternehmen A 

 Assoziiertes 

Unternehmen B 

  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

         

 Nettovermögen des assoziierten 

Unternehmens 

       

 Beteiligungsquote des Konzerns        

 Geschäfts- oder Firmenwert        

 Sonstige Anpassungen [zu be-

schreiben] 

       

 Buchwert der Konzern- 

beteiligung am assoziierten  

Unternehmen 
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IFRS 

12.21(c)(ii) 

IFRS 12.B16 

Zusammengefasste Informationen für assoziierte Unternehmen, die einzeln  
unwesentlich sind 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Anteil des Konzerns am Gewinn oder Verlust aus fortgeführten 

Geschäftsbereichen 

   

 Anteil des Konzerns am Ergebnis nach Steuern aus fort- 

geführten Geschäftsbereichen 

   

 Anteil des Konzerns am sonstigen Ergebnis    

 Anteil des Konzerns am sonstigen Gesamtergebnis    

     

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

 Summe der Buchwerte der Konzernanteile an diesen Unterneh-

men 

   

  

  

IFRS 12.22(c) Nicht erfasste Verluste assoziierter Unternehmen 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

 Nicht erfasste Verluste assoziierter Unternehmen der Berichts-

periode 

   

     

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

  

Kumulierte nicht erfasste Verluste assoziierter Unternehmen 

   

  

  

 Änderungen der Konzernbeteiligungsquote an assoziierten Unternehmen 
 

 Im Vorjahr hielt der Konzern __% der Anteile an der E Plus Limited. Diese Anteile wurden als 

Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen bilanziert. Im Dezember 2020 hat der Kon-

zern __% der Anteile an einen Dritten für __ € veräußert (Zahlungseingang im Januar 2021). 

Der im Konzern verbleibende __%-Anteil, dessen beizulegender Zeitwert zum Veräußerungs-

zeitpunkt __€ betrug, wurde als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finan-

zieller Vermögenswert bilanziert. Der beizulegende Zeitwert wurde unter Verwendung eines 

Discounted-Cashflow-Verfahrens bestimmt. Dabei wurden die gemäß Finanzplanung geschätz-

ten Cashflows der nächsten 3 Jahre sowie ein Zinssatz von 6% zugrundegelegt. Zahlungs-

ströme für den 3 Jahre übersteigenden Zeitraum wurden unter Zugrundelegung einer kon-

stanten jährlichen Wachstumsrate von 2% extrapoliert. Aus der Veräußerung ist ein Gewinn in 

der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst worden, der sich wie folgt zusammensetzt: 

  

  in T€ 

 Verkaufserlöse  

 Zuzüglich: Beizulegender Zeitwert des verbleibenden Anteils (__%)  

 Abzüglich: Buchwert der Beteiligung zum Zeitpunkt des Verlustes des  

maßgeblichen Einflusses 

 

 Erfasster Ertrag  

  

  

 Der im Geschäftsjahr erfasste Ertrag beinhaltet realisierte Gewinne i. H. v. __ T€ (d.h. Ver-
kaufserlöse i. H. v. __ T€ abzüglich Buchwert des verkauften Anteils i. H. v. __ T€) sowie unrea-
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lisierte Gewinne i. H. v. __ T€ (d.h. beizulegender Zeitwert abzüglich Buchwert des verbleiben-

den __%-Anteils). 

 

Auf den erfassten Gewinn ist im Geschäftsjahr ein tatsächlicher Steueraufwand i. H. v. __ T€ 

entstanden. Bezüglich des erfassten Gewinnanteils, der auf den im Konzern verbliebenden An-

teil entfällt, ist eine latente Steuerschuld i. H. v. __ T€ erfasst worden. 

  

 Erhebliche Beschränkungen 

  

Hinweis 
IFRS 12.22(a) 

Bestehen erhebliche Beschränkungen in der Fähigkeit der assoziierten Unternehmen, Finanz-

mittel in Form von Bardividenden oder Darlehens- bzw. Vorschusstilgungen an den Konzern zu 

transferieren, so hat der Konzern Art und Umfang der erheblichen Beschränkungen zu erläu-

tern. 

 

  

  

  

 

23. Beteiligungen an Gemeinschaftsunternehmen 
 

Hinweis Entsprechend den Angabepflichten zu den Beteiligungen an assoziierten Unternehmen ver-

langt IFRS 12 die nachfolgenden Angaben für jedes wesentliche Gemeinschaftsunternehmen 

des Konzerns. Der Musterkonzern ist nur an einem Gemeinschaftsunternehmen, der JV A Li-

mited, beteiligt. Zu Illustrationszwecken wird angenommen, dass dieses Gemeinschaftsunter-

nehmen als wesentlich für den Konzern anzusehen ist.  

 

 

IFRS 12.21(a) Einzelheiten zu den wesentlichen Gemeinschaftsunternehmen des Konzerns werden in den 

folgenden Tabellen angeführt: 

  

 Name des Gemein-

schaftsunternehmens 

Hauptgeschäft Sitz Stimmrechts- und 

Kapitalanteil 

    31.12.2020 31.12.2019 

    % % 

 JV A Limited [Hauptgeschäft X 

einfügen] 

[Land A]   

  

  

IFRS 12.21(a) Das oben aufgeführte Gemeinschaftsunternehmen ist in diesem Konzernabschluss nach der 

Equity-Methode, wie in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Konzerns in Tz. 

2.3.2 dargestellt, bilanziert. 

  

IFRS 12.B14 Die zusammenfassenden Finanzinformationen hinsichtlich des wesentlichen Gemeinschafts-

unternehmens des Konzerns sind nachfolgend angegeben. Die zusammenfassenden Finanzin-

formationen entsprechen den Beträgen im in Übereinstimmung mit den IFRS aufgestellten Ab-

schluss des Gemeinschaftsunternehmens [für Zwecke der Bilanzierung nach der Equity-Me-

thode vom Konzern entsprechend angepasst]. 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

 Kurzfristige Vermögenswerte    

 Langfristige Vermögenswerte    

 Kurzfristige Schulden    

 Langfristige Schulden    
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  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

IFRS 12.B13 In den vorstehend aufgeführten Vermögenswerten und  

Schulden sind die folgenden Beträge enthalten: 

   

 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente    

 Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten (ohne Verbindlichkei-

ten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlich-

keiten sowie Rückstellungen) 

   

 Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten (ohne Verbindlichkei-

ten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlich-

keiten sowie Rückstellungen) 

   

     

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Umsatzerlöse    

 Jahresüberschuss aus fortgeführten Geschäftsbereichen    

 Nachsteuerergebnis aufgegebener Geschäftsbereiche    

 Jahresüberschuss    

 Sonstiges Ergebnis    

 Gesamtergebnis    

     

 Von Gemeinschaftsunternehmen erhaltene Dividenden    

 

 

    

IFRS 12.B12 Der vorstehend aufgeführte Jahresüberschuss enthält die  

folgenden Beträge: 

   

 Planmäßige Abschreibungen    

 Zinserträge    

 Zinsaufwendungen    

 Ertragsteueraufwand oder -ertrag    

  

  

IFRS 12.B14(b) Überleitungsrechnung von den dargestellten zusammenfassenden Finanzinformationen zum 

Buchwert der Beteiligung an dem Gemeinschaftsunternehmen im Konzernabschluss: 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

 Nettovermögen des Gemeinschaftsunternehmens    

 Beteiligungsquote des Konzerns    

 Geschäfts- oder Firmenwert    

 Sonstige Anpassungen [zu beschreiben]    

 Buchwert der Konzernbeteiligung am Gemeinschafts- 

unternehmen 
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IFRS 12.21(c)(i) 

IFRS 12.B16 

Zusammengefasste Informationen für Gemeinschaftsunternehmen, die einzeln unwesent-
lich sind 

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Anteil des Konzerns am Gewinn oder Verlust aus fortgeführten 

Geschäftsbereichen 

   

 Anteil des Konzerns am Ergebnis nach Steuern aus fort- 

geführten Geschäftsbereichen 

   

 Anteil des Konzerns am sonstigen Ergebnis    

 Anteil des Konzerns am sonstigen Gesamtergebnis    

     

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

 Summe der Buchwerte der Konzernanteile an diesen Unterneh-

men 

   

  

  

IFRS 12.22(c) Nicht erfasste Verluste von Gemeinschaftsunternehmen 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

 Nicht erfasste Verluste von Gemeinschaftsunternehmen der 

Berichtsperiode 

   

     

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

  

Kumulierte nicht erfasste Verluste von Gemeinschafts- 

unternehmen 

   

  

  

 Erhebliche Beschränkungen 

  

Hinweis 
IFRS 12.22(a) 

Bestehen erhebliche Beschränkungen in der Fähigkeit der Gemeinschaftsunternehmen, Fi-

nanzmittel in Form von Bardividenden oder Darlehens- bzw. Vorschusstilgungen an den Kon-

zern zu transferieren, so hat der Konzern Art und Umfang der erheblichen Beschränkungen zu 

erläutern. 
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 24. Beteiligungen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten 
 

IFRS 12.21(a) Der Konzern hat eine wesentliche gemeinschaftliche Tätigkeit, Projekt ABC. Dabei handelt es 

sich um eine __%ige Beteiligung an einer Immobilie in der Innenstadt von [Stadt S/Land C]. 

Nach Fertigstellung der Immobilie wird diese zu Vermietungszwecken gehalten. Der Konzern 

hat Anspruch auf die anteiligen Mieterlöse und die Verpflichtung, sich anteilig an den Ausga-

ben zu beteiligen. 

  

  

  

 25. Vorräte 
  

IAS 2.36(b)  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe    

 Unfertige Erzeugnisse    

 Fertige Erzeugnisse    

     

  

IAS 2.36(d) Die im Zusammenhang mit der fortgeführten Geschäftstätigkeit angefallenen Kosten für Vor-

räte wurden während des Jahres i. H. v. __ T€ (2019: __ T€) aufwandswirksam erfasst. 
  

IAS 2.36(e) -(g) 

 

Die Summe der aufwandswirksam erfassten Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vor-

räte umfasst Abschreibungen auf den Nettoveräußerungspreis i. H. v. __ T€ (2019: __ T€) so-
wie Zuschreibungen i. H. v. __ T€ (2019: __ T€). Die Zuschreibungen resultieren aus gestiege-
nen Preisen auf einigen Märkten. 

  

IAS 1.61 Die Realisierung von Vorräten i. H. v. __ T€ (2019: __ T€) wird erwartungsgemäß länger als 
zwölf Monate dauern. 

  

 Vorräte mit einem Buchwert von __ T€ (2019: __ T€;) sind als Sicherheit für bestimmte Konto-

korrentkredite des Konzerns verpfändet worden. 
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 26. Sonstige finanzielle Vermögenswerte 
  

  kurzfristig  langfristig 

  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

         

IFRS 7.8(h) Finanzinvestitionen in erfolgs-
neutral zum beizulegenden 
Zeitwert bewertete Fremdkapi-
talinstrumente (i) 

       

 Unternehmensanleihen        

         

IFRS 7.8(h) Finanzinvestitionen in erfolgs-
neutral zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet designierte 
Eigenkapitalinstrumente (ii) 

       

IFRS 7.11A(a) 

– (c) 

Aktien        

         

IFRS 7.8(a) Erfolgswirksam zum beizule-
genden Zeitwert bewertete fi-
nanzielle Vermögenswerte (iii) 

       

 Aktien        

         

IFRS 7.8(f) Zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewertete finanzielle 
Vermögenswerte (iv) 

       

 Wechsel        

 Anleihen        

 Kündbare Schuldverschreibun-

gen 

       

 Darlehen an nahestehende  

Unternehmen und Personen 

       

 Darlehen an Gemeinschafts- 

unternehmen 

       

 Darlehen an sonstige Unter-

nehmen 

       

 Wertberichtigungen (          )  (          )  (          )  (          ) 

         

 Summe        

  

  

IFRS 7.42J(a) (i) Die Finanzinvestitionen in börsennotierte Unternehmensanleihen, ausgegeben von [Name 

der Gesellschaft], zahlen __% Zinsen p.a. und werden am [Datum] fällig. Bei Fälligkeit er-

hält der Konzern einen Nominalbetrag von __ T€. Die Unternehmensanleihen werden vom 
Konzern im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, dessen Zielsetzung sowohl in der 

Vereinnahmung der vertraglichen Zahlungsströme durch Halten als auch in dem Verkauf 

finanzieller Vermögenswerte besteht, und deren Vertragsbedingungen ausschließlich Zins- 

und Tilgungszahlungen auf den ausstehenden Nominalbetrag darstellen. Daher wurden 

die Unternehmensanleihen als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet klas-

sifiziert. 

 

(ii) Der Konzern ist zu __% am Grundkapital der [Name der Gesellschaft] beteiligt, einer Ge-

sellschaft, die Kraftstoffe raffiniert und vertreibt. Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist 

der Ansicht, dass der Konzern keinen wesentlichen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben 

kann, da die verbleibenden __% des Grundkapitals von einem einzelnen Anteilseigner ge-

halten werden, der darüber hinaus das Tagesgeschäft der Gesellschaft leitet. 
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Zum 31. Dezember 2019 ist der Konzern weiterhin in Höhe von ___% an der E Plus Limited 

beteiligt, welche zuvor als assoziiertes Unternehmen einbezogen wurde. 

 

Die entsprechenden beizulegenden Zeitwerte dieser Finanzinvestitionen sind in Tz. 49.1 

offengelegt. 

 

Die auf diese Finanzinvestitionen angewandten Bewertungsmethoden sind in Tz. 49.2 dar-

gestellt. 

 

Die für diese Finanzinvestitionen erhaltenen Dividenden sind in Tz. 11 offengelegt. 

  

IFRS 7.11A(a) 

– (c) 

IFRS 7.42J(a) 

 

 

 

 

 

 

IFRS 7.11B 

Die Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente werden nicht zu Handelszwecken ge-

halten. Stattdessen werden sie für mittel- bis langfristige strategische Zwecke gehalten. 

Dementsprechend hat sich die Geschäftsführung dafür entschieden, die Eigenkapitalin-

strumente als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet zu designieren, da sie 

der Ansicht ist, dass die Erfassung kurzfristiger Schwankungen des beizulegenden Zeit-

werts dieser Anlagen in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht im Einklang mit der Stra-

tegie des Konzerns stehen würde, diese Anlagen für mittel- bis langfristige Zwecke zu hal-

ten und ihr Kurspotenzial entsprechend zu realisieren. 

 

Abgesehen von der Veräußerung von __% der E Plus Limited (siehe dazu Tz. 22), die zum 

Verlust des maßgeblichen Einflusses des Konzerns führte, wurden in der laufenden Be-

richtsperiode keine weiteren Aktien veräußert. 

 

(iii) Der Konzern hat auch in ein Portfolio von börsennotierten Aktien investiert, die zu Han-

delszwecken gehalten werden. 

 

(iv) Die Wechsel haben zum Ende der Berichtsperiode Restlaufzeiten von __ bis __ Monaten 

und sind variabel verzinslich. Die gewichtete Durchschnittsverzinsung dieser Wertpapiere 

liegt bei __% p.a. (2019: __% p.a.). Die Gegenparteien besitzen mindestens ein Rating der 

Klasse A. 

 

Die Anleihen verbriefen eine Verzinsung von __% p.a. mit monatlichen Zinszahlungen und 

werden am [Datum] fällig. Die Gegenparteien besitzen mindestens ein Rating der Klasse 

BBB-. 

 

Die vom Konzern gehaltenen kündbaren Schuldverschreibungen sind am Kapitalmarkt no-

tiert und haben eine Verzinsung von __% p.a. Das Kündigungsrecht kann am [Datum] zum 

Nennwert ausgeübt werden. Die Schuldverschreibungen wurden mit einer einzigen Ge-

genpartei eingegangen, die ein Rating der Klasse AA besitzt. Der Konzern hält keine Sicher-

heiten über den ausstehenden Betrag. 

 

Der Konzern hat an assoziierte Unternehmen kurzfristige Darlehen ausgereicht. Deren 

Verzinsung entspricht der durchschnittlichen Marktverzinsung. Weitere Angaben zu die-

sen Krediten sind der Tz. 55 zu entnehmen. 

 

Der Konzern hat einem Gemeinschaftsunternehmen, JV A Limited, ein langfristiges Darle-

hen gewährt, das Teil der Nettoinvestition in das Gemeinschaftsunternehmen ist. Das Dar-

lehen hat eine Verzinsung von __% p.a. und ist im Jahr 2070 rückzahlbar. Der Konzern bi-

lanziert dieses Finanzinstrument nicht nach der Equity-Methode, da es keinen Anspruch 

auf einen Anteil am Nettovermögens des Gemeinschaftsunternehmens gewährt. Da die 

Tilgung des Darlehens in absehbarer Zukunft weder geplant noch wahrscheinlich ist, stellt 

es für die bilanzielle Berücksichtigung von Verlusten der JV A Limited einen Teil der Netto-

investition des Konzerns dar. Daher werden alle nach der Equity-Methode zu erfassenden-

Verluste, die die Beteiligung des Konzerns an der JV A Limited übersteigen, auf das lang-

fristige Darlehen angerechnet. Das Darlehen wird vom Konzern in einem Geschäftsmodell 

gehalten, dessen Zielsetzung darin besteht, finanzielle Vermögenswerte zur Vereinnah-
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mung der vertraglichen Zahlungsströme zu halten und deren Vertragsbedingungen aus-

schließlich Zins- und Tilgungszahlungen auf den ausstehenden Nominalbetrag darstellen. 

Dementsprechend wird dieses Darlehen zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 

 

Die kündbaren Schuldverschreibungen, Wechsel, Anleihen, kurzfristige Darlehen an Mitar-

beiter und Darlehen an andere Unternehmen werden vom Konzern in einem Geschäfts-

modell gehalten, dessen Zielsetzung darin besteht, finanzielle Vermögenswerte zur Ver-

einnahmung der vertraglichen Zahlungsströme zu halten und deren Vertragsbedingungen 

ausschließlich Zins- und Tilgungszahlungen auf den ausstehenden Nominalbetrag darstel-

len. Dementsprechend werden alle diese finanziellen Vermögenswerte zu fortgeführten 

Anschaffungskosten bewertet. 

 

Die beizulegenden Zeitwerte der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Finan-

zinvestitionen sind der Tz. 49.1 zu entnehmen. 

  

 Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten 
  

IFRS 7.35G 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 7.35G(c) 

 

 

IFRS 7.35M 

Im Rahmen der Bestimmung der Wertberichtigungen der Unternehmensanleihen, kündbaren 

Schuldverschreibungen, Wechsel und Anleihen wird das Ausfallrisiko als niedrig eingestuft, da 

die entsprechenden Gegenparteien mindestens ein Rating der Klasse BBB- besitzen. Folglich ist 

zur Bestimmung der Wertberichtigungen der erwartete 12-Monats-Verlust heranzuziehen. 

Hinsichtlich der Darlehen an nahestehende Unternehmen oder Personen sowie an andere Par-

teien ist die Geschäftsführung zu dem Schluss gekommen, dass es unverhältnismäßige Kosten 

und Anstrengungen erfordern würde, um das Ausfallrisiko jedes Darlehens an seinem jeweili-

gen Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung rückwirkend zu bestimmen. Dementsprechend er-

fasst der Konzern für diese Darlehen die über die Restlaufzeit erwarteten Verluste, bis sie aus-

gebucht werden. Für alle neuen Darlehen an verbundene Unternehmen und andere Parteien, 

deren Bonität bei Erwerb oder Ausreichung nicht beeinträchtigt ist, wird der Wertminderungs-

aufwand beim erstmaligen Ansatz solcher Instrumente als 12-Monats-Verlust erfasst. In der 

Folge beurteilt die Geschäftsführung, ob ein signifikanter Anstieg des Kreditrisikos eingetreten 

ist. 

 

Bei der Ermittlung der erwarteten Verluste für diese finanziellen Vermögenswerte hat die Ge-

schäftsführung die Ausfallwahrscheinlichkeit sowie den Verlust bei Ausfall jedes finanziellen 

Vermögenswerts zu schätzen. Berücksichtigt werden dabei die historischen Ausfallerfahrun-

gen, aktuelle Informationen zur Finanzlage der Geschäftspartner sowie die Zukunftsaussichten 

der Branchen, in denen die Emittenten der kündbaren Schuldverschreibungen, Wechsel und 

Anleihen tätig sind. Diese ergeben sich aus Wirtschaftsgutachten, Finanzanalystenberichten 

und ggf. unter Berücksichtigung verschiedener externer Quellen aktueller und prognostizierter 

Wirtschaftsinformationen. 

 

In der laufenden Berichtsperiode gab es hinsichtlich der Bestimmung der Wertberichtigungen 

keine Änderungen der Schätzungsmethoden oder der wesentlichen Annahmen. 

 

Die Bruttobuchwerte, die Wertberichtigung sowie die Bewertungsgrundlage der erwarteten 

Verluste für jeden dieser finanziellen Vermögenswerte sind in Tz. 49.10(b) nach Kreditratings 

dargestellt. 

  

 

  



Konzernanhang der International GAAP Holding AG zum 31.12.2020 

 

136 International GAAP Holding AG 2020 

IFRS 7.35H Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der erwarteten Verluste, die für die jeweiligen fi-

nanziellen Vermögenswerte erfasst wurden: 

  
  

Erwarteter 12-Monats-Verlust 

 Über die Restlaufzeit 

erwartet Verluste – 

ohne objektiven  

Hinweis auf 

Wertminderung 

  

  

Wechsel Anleihen 

Kündbare 

Schuld-

verschrei-

bungen 

Darlehen 

an Ge-

mein-

schafts-

unterneh-

men 

 Darlehen 

an nahe-

stehende 

Unter-

nehmen 

und Per-

sonen 

Darlehen 

an sons-

tige Un-

terneh-

men 

 

Summe 

  in T€ in T€ in T€ in T€  in T€ in T€  in T€ 

           

 Stand zum 1. Januar 2019          

 Erhöhung der Wertbe-

richtigung aufgrund der 

neu erfassten finanziellen 

Vermögenswerte 

         

 Verminderung der Wert-

berichtigung aufgrund 

der ausgebuchten finan-

ziellen Vermögenswerte 

         

 Stand zum 31. Dezember 

2019 

         

 Erhöhung der Wertbe-

richtigung aufgrund der 

neu erfassten finanziellen 

Vermögenswerte 

         

 Verminderung der Wert-

berichtigung aufgrund 

der ausgebuchten finan-

ziellen Vermögenswerte 

         

 Stand zum 31. Dezember 

2020 

         

  

  

IFRS 7.35B(b) 

IFRS 7.35H 

Die Veränderung der Wertberichtigung ist überwiegend auf die vorzeitige Rückzahlung des 

Darlehens durch [Assoziiertes Unternehmen A] zurückzuführen. Der Bruttobuchwert des Darle-

hens betrug __ T€ und die darauf gebildete Wertberichtigung __ T€. Das Kreditrisiko für neue 

Darlehen an nahestehende Unternehmen, Gemeinschaftsunternehmen und andere Unterneh-

men hat sich seit der erstmaligen Erfassung nicht wesentlich erhöht. 

 

Die Wertberichtigung für die Unternehmensanleihen, die erfolgsneutral zum beizulegenden 

Zeitwert bewertet werden, werden im sonstigen Ergebnis erfasst. Die Entwicklung der Wertbe-

richtigung ist in Tz. 35b) offengelegt. 
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 27. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige  
Forderungen 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen    

 - abzgl. Wertminderungen    

     

 Abgegrenzte Erlöse für die Veräußerung von [Name der  

Tochtergesellschaft] (siehe Tz. 4) 

   

 Sonstige Forderungen    

 Vorauszahlungen    

     

  

IFRS 15.116(a) Zum 1. Januar 2019 betrugen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus Verträgen 

mit Kunden __ T€ (nach Abzug der Wertberichtigung von __ T€). 

  

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
  

 

IFRS 7.35G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 7.35G(c) 

Bei Verkäufen von Gütern wird üblicherweise ein Zahlungsziel von 60 Tagen gewährt. Es wer-

den keine Zinsen auf ausstehende Forderungen aus Lieferungen und Leistungen berechnet. 

 

Der Konzern bewertet die Wertberichtigung für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

immer in Höhe der über die Restlaufzeit erwarteten Verluste. Diese werden anhand einer 

Wertberichtigungsmatrix, unter Bezugnahme auf den bisherigen Ausfall des Schuldners und 

einer Analyse der aktuellen Finanzlage des Schuldners, unter Berücksichtigung schuldnerspezi-

fischer Faktoren, den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen der Branche, in der die 

Schuldner tätig sind, und einer Beurteilung sowohl der aktuellen als auch der prognostizierten 

Entwicklung der Verhältnisse am Bilanzstichtag, geschätzt. Der Konzern hat für alle Forderun-

gen, die mehr als 120 Tage überfällig sind, eine Wertberichtigung von 100% gebildet, da die 

Vergangenheit gezeigt hat, dass bei diesen Forderungen nicht mehr mit einem Zufluss gerech-

net werden kann. 

 

Der Konzern hat einen Fremdanbieter damit beauftragt, relevante Wirtschaftsdaten zur Be-

stimmung der für die Schuldner spezifischen Faktoren, der allgemeinen wirtschaftlichen Bedin-

gungen der Branche, in der die Schuldner tätig sind, und der prognostizierten Richtung der 

Konditionen am Bilanzstichtag bereit zu stellen. Die Geschäftsführung hat, basierend auf ihrer 

Einschätzung der Auswirkungen der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen und der prognos-

tizierten Richtung der Entwicklung am Bilanzstichtag, die erwarteten Verlustraten für Forde-

rungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. In der laufen-

den Berichtsperiode gab es hinsichtlich der Bestimmung der Wertberichtigungen für Forderun-

gen keine Änderungen der Schätzungsmethoden. 

  

IFRS 7.35F(e) 

IFRS 7.35L 

Der Konzern bucht eine Forderung aus Lieferungen und Leistungen aus, wenn Informationen 

vorliegen, die darauf hindeuten, dass sich der Schuldner in erheblichen finanziellen Schwierig-

keiten befindet und keine realistische Aussicht auf eine Zahlung besteht. Dies wäre beispiels-

weise der Fall, wenn der Schuldner sich in einem Liquidations- oder Insolvenzverfahren befin-

det oder wenn die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mehr als zwei Jahre überfällig 

sind, je nachdem, was früher eintritt. Keine der ausgebuchten Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen ist Gegenstand von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. 
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IFRS 7.35M 

IFRS 7.35N 

IFRS 9.B5.5.35 

Die folgende Tabelle zeigt das Risikoprofil der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

auf Basis der Wertberichtigungsmatrix des Konzerns. Da die historischen Erfahrungen bei den 

Ausfällen des Konzerns im Hinblick auf die verschiedenen Kundensegmente keine signifikanten 

Unterschiede aufweisen, wird die auf Überfälligkeit basierende Wertberichtigung nicht weiter 

zwischen den verschiedenen Kundensegmenten des Konzerns unterschieden. 

  

  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – Tage überfällig 

 

31.12.2020 

Nicht 

über- 

fällig <30 31 - 60 61 - 90 91 - 120 >120 Summe 

  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 

         

 Wertberichtigungs-

quoten 

__% __% __% __% __% __%  

 Geschätzter Brutto-

buchwert bei Ausfall 

       

 Über die Restlaufzeit 

erwartete Verluste 

       

         

         

         

  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – Tage überfällig 

 

31.12.2019 

Nicht 

über- 

fällig <30 31 - 60 61 - 90 91 - 120 >120 Summe 

  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 

         

 Wertberichtigungs-

quoten 

__% __% __% __% __% __%  

 Geschätzter Brutto-

buchwert bei Ausfall 

       

 Über die Restlaufzeit 

erwartete Verluste 
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IFRS 7.35H Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der über die Restlaufzeit erwarteten Verluste, die 

für die jeweiligen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen, in 

Übereinstimmung mit den Vorschriften des vereinfachten Modells nach IFRS 9, erfasst wur-

den. 

  

  Auf Portfolio- 

basis 

 Auf Einzelbasis  Summe 

  in T€  in T€  in T€ 

       

 Stand zum 1. Januar 2019      

 Bewertungsanpassungen, die auf 

Veränderungen des Ausfallrisikos 

zurückzuführen sind 

     

 Ausbuchungen      

 Wertaufholungen      

 Veränderungen der Wertberichti-

gungen, die auf neue Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen so-

wie auf neue sonstige Forderungen, 

abzüglich der beglichenen Forde-

rungen, zurückzuführen sind 

     

 Erträge und Aufwendungen aus der 

Fremdwährungsumrechnung 

     

 Modelländerungen, die nicht auf 

Veränderungen des Ausfallrisikos 

zurückzuführen sind 

     

 Stand zum 31. Dezember 2019      

 Bewertungsanpassungen, die auf 

Veränderungen des Ausfallrisikos 

zurückzuführen sind 

     

 Ausbuchungen      

 Wertaufholungen      

 Veränderungen der Wertberichti-

gungen, die auf neue Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen so-

wie auf neue sonstige Forderungen, 

abzüglich der beglichenen Forde-

rungen, zurückzuführen sind 

     

 Erträge und Aufwendungen aus der 

Fremdwährungsumrechnung 

     

 Modelländerungen, die nicht auf 

Veränderungen des Ausfallrisikos 

zurückzuführen sind 

     

 Stand zum 31. Dezember 2020      
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IFRS 7.35B(b) 

IFRS 7.35I IFRS 

7.IG20B 

Die folgenden Tabellen erläutern, wie wesentliche Änderungen des Bruttobuchwerts der For-

derungen aus Lieferungen und Leistungen zu Veränderungen der Wertberichtigung beigetra-

gen haben: 

  

 

31.12.2020 

Erhöhung/(Verminderung) 

der über die Restlaufzeit er-

warteten Verluste 

  Ohne objek-

tiven Hin-

weis auf 

Wertminde-

rung 

 

Mit objekti-

vem Hinweis 

auf Wert-

minderung 

  in T€  in T€ 

     

 Vollständige Begleichung der Forderungen von Kunden mit  

einem Bruttobuchwert von __ T€, die mehr als 120 Tage über-

fällig waren. 

   

 Neue Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich 

der beglichenen Forderungen, sowie Erhöhung der überfälligen 

Tage auf bis zu 90 Tage. 

   

     

 

31.12.2019 

Erhöhung/(Verminderung) 

der über die Restlaufzeit er-

warteten Verluste 

  Ohne objek-

tiven Hin-

weis auf 

Wertminde-

rung 

 

Mit objekti-

vem Hinweis 

auf Wert-

minderung 

  in T€  in T€ 

     

 Kunde mit bestehender Forderung in Höhe eines Bruttobuch-

werts von __ T€, bei dem über das bestehende Vermögen des 
Schuldners ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. 

   

 Neue Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich 

der beglichenen Forderungen, sowie Verminderung der über-

fälligen Tage auf bis zu 60 Tage. 

   

  

  

Hinweis 
IFRS 7.B8D 

Gemäß IFRS 7.35I sind Unternehmen verpflichtet, zusätzlich zu der nach IFRS 7.35H geforder-

ten Überleitungsrechnung zwischen Eröffnungs- und Schlussbilanzwerten für die Wertberichti-

gungen, die Gründe für die entsprechenden Änderungen der Wertberichtigungen während der 

Berichtsperiode zu erläutern. Dies kann eine Analyse der Gründe für die Änderungen beinhal-

ten, einschließlich: 

 

a) der Portfoliozusammensetzung; 

b) das Volumen der erworbenen oder ausgegebenen finanziellen Vermögenswerte; und 

c) das Ausmaß der erwarteten Verluste. 
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 28. Forderungen aus Finanzierungsleasingverhältnissen 
  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

IFRS 16.94 Forderungen aus Finanzierungsleasingverhältnissen:    

 In einem Jahr fällig    

 In zwei Jahren fällig    

 In drei Jahren fällig    

 In vier Jahren fällig    

 In fünf Jahren fällig    

 In mehr als fünf Jahren fällig    

 Undiskontierte Leasingzahlungen    

     

 Nicht garantierte Restwerte    

     

 Abzüglich: noch nicht realisierte Finanzerträge    

     

 Barwert der zu erhaltenden Leasingzahlungen    

     

 Wertberichtigung für uneinbringliche Leasingzahlungen    

     

 Nettoinvestitionswert aus Leasingverhältnissen    

     

     

 Undiskontierte Leasingzahlungen:    

 Innerhalb eines Jahres fällig    

 In mehr als einem Jahr fällig    

     

     

     

 Nettoinvestitionswert aus Leasingverhältnissen:    

 Innerhalb eines Jahres fällig    

 In mehr als einem Jahr fällig    

     

     

  

IFRS 16.93 Während des Geschäftsjahres sind die Forderungen aus Finanzierungsleasingverhältnissen aus 

den folgenden Gründen angestiegen: [qualitative und quantitative Erklärung der wesentlichen 

Änderungen des Buchwerts der Nettoinvestitionen aus Finanzierungsleasingverhältnissen] 

  

IFRS 16.92 Der Konzern hat als Leasinggeber bestimmte Geschäftsausstattungen an seine Einzelhändler 

verleast und diese als Finanzierungsleasingverhältnisse klassifiziert. Die Einrichtungsgegen-

stände sind für die Präsentation und Prüfung von Schuhwerk und anderer Ausrüstungen, die 

von der Gruppe hergestellt werden, erforderlich. Die durchschnittliche Laufzeit der abge-

schlossenen Finanzierungsleasingverhältnisse beträgt __ Jahre. In der Regel beinhalten diese 

Leasingverhältnisse keine Verlängerungs- oder vorzeitige Kündigungsoptionen 

  

IFRS 16.92 

IFRS 7.7 

Der Konzern ist keinem Fremdwährungsrisiko aus den Leasingverhältnissen ausgesetzt, da alle 

Leasingverhältnisse in Euro denominiert sind. Das Restwertrisiko ist für diese Einrichtungsge-

genstände aufgrund des Bestehens eines Sekundärmarktes nicht signifikant. 
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IFRS 16.91 Die folgende Tabelle zeigt die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Beträge. 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

     

IFRS 

16.90(a)(i) 

Veräußerungsgewinne/-verluste aus Finanzierungsleasingver-

hältnissen 

   

IFRS 

16.90(a)(ii) 

Finanzerträge auf die Nettoinvestitionen aus Finanzierungs- 

leasingverhältnissen 

   

IFRS 

16.90(a)(iii) 

Erträge aus variablen Leasingzahlungen, die nicht in der Netto-

investition aus Finanzierungsleasingverhältnissen berücksich-

tigt wurden 

   

     

  

IFRS 7.7 Der durchschnittliche Effektivzinssatz liegt bei etwa __ % p.a. (2019: __ % p.a.). 

  

IFRS 7.34(a) 

 
 

 

 

 

 

IFRS 7.35G(c) 

Die Geschäftsführung schätzt die Wertberichtigung auf Forderungen aus Finanzierungsleasing-

verhältnissen am Ende der Berichtsperiode auf einen Betrag in Höhe der über die Laufzeit er-

warteten Kreditverluste. Keine der zum Ende der Berichtsperiode bestehenden Forderungen 

aus Finanzierungsleasingverhältnissen ist überfällig, und unter Berücksichtigung der histori-

schen Ausfallwahrscheinlichkeiten und der Zukunftsaussichten der Branchen, in denen die 

Leasingnehmer tätig sind sowie des Wertes der über diese Forderungen aus Finanzierungslea-

singverhältnissen gehaltenen Sicherheiten (siehe Tz. 49.10(a)), ist die Geschäftsführung der 

Ansicht, dass keine Forderungen aus Finanzierungsleasingverhältnissen wertgemindert sind. 

 

Bei der Beurteilung der Wertberichtigung für Forderungen aus Finanzierungsleasing haben 

sich die Schätzverfahren oder wesentlichen Annahmen der aktuellen Berichtsperiode nicht ge-

ändert. 

  

  

  

 29. Recht auf Erhalt zurückgegebener Produkte 
  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

IFRS     

15.B21(c) Recht auf Erhalt zurückgegebener Produkte    

  

  

IFRS 15.126(a), 

(d) 

Das Recht auf Erhalt zurückgegebener Produkte stellt das Recht des Konzerns dar, Produkte 

von Kunden zurückzunehmen, wenn diese von ihrem 30-tägigen Rückgaberecht Gebrauch ma-

chen. Die Gesellschaft ermittelt die Anzahl der Rückgaben auf Portfolioebene unter Verwen-

dung der Erwartungswertmethode auf der Basis bisheriger Erfahrungen. 
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 30. Vertragsvermögenswerte 
  

IFRS  31.12.2020  31.12.2019 

15.116(a)  in T€  in T€ 

     

 Wohnungsbauverträge    

 Installation von Computersoftware    

     

     

 Kurzfristig    

 Langfristig    

     

  

  

IFRS 15.117 Bei Wohnungsbauverträgen hat die Gesellschaft Anspruch auf Abschlagszahlungen, sobald be-

stimmte leistungsbezogene Meilensteine erreicht sind. Bis dahin werden die erbrachten Leis-

tungen als Vertragsvermögenswerte aktiviert. Als Vertragsvermögenswert ausgewiesene Be-

träge werden zu dem Zeitpunkt, zu dem sie dem Kunden in Rechnung gestellt werden, in die 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen umgebucht. 

 

Die Zahlung des Kunden für die Installation von Computersoftware wird erst dann fällig, wenn 

die Installationsleistungen vollständig erbracht sind. Daher wird über den Zeitraum, in dem die 

Installationsleistungen erbracht werden, ein Vertragsvermögenswert erfasst, um das Recht 

des Unternehmens auf Gegenleistung für die bisher erbrachten Leistungen darzustellen. 

  

Hinweis 
IFRS 15.118 

 

IFRS 15.118 enthält die Verpflichtung, die signifikanten Änderungen bei den Salden von Ver-

tragsvermögenswerten (und Vertragsverbindlichkeiten) in der Berichtsperiode zu erläutern. 

Diese Erläuterung muss qualitative und quantitative Angaben umfassen. Beispiele für Ände-

rungen der Salden von Vertragsvermögenswerten und Vertragsverbindlichkeiten eines Unter-

nehmens sind: 

 

a) durch Unternehmenszusammenschlüsse bedingte Änderungen; 

b) kumulative Anpassungen der Erlöse, die sich auf den entsprechenden Vertragsvermögens-

wert oder die entsprechende Vertragsverbindlichkeit auswirken, einschließlich Anpassun-

gen, die sich aus einer Änderung der Bestimmung des Leistungsfortschritts, einer Ände-

rung der Schätzung des Transaktionspreises (sowie etwaiger Änderungen bei der Beurtei-

lung, ob eine Schätzung der variablen Gegenleistung begrenzt ist) oder einer Vertragsän-

derung ergeben; 

c) Wertminderung eines Vertragsvermögenswerts; 

d) Änderung des Zeitrahmens, bis ein Anspruch auf Erhalt einer Gegenleistung unbedingt 

wird (d.h., bis ein Vertragsvermögenswert in die Forderungen umgegliedert wird); und 

e) Änderung des Zeitrahmens, bis eine Leistungsverpflichtung erfüllt wird (d.h., bis Erlöse 

aus einer Vertragsverbindlichkeit erfasst werden). 

 

  

IFRS 7.34(a) 

 

 

 

 

IFRS 7.35G(c) 

Die Geschäftsführung bestimmt die Wertberichtigung auf Vertragsvermögenswerte in Höhe 

der erwarteten Verluste über die Restlaufzeit unter Berücksichtigung der historischen Aus-

fallerfahrung daraus entstehender Forderungen, der Charakteristika der Kunden und gegebe-

nenfalls des Sektors, in dem diese tätig sind. 

 

In der laufenden Berichtsperiode gab es hinsichtlich der Bestimmung der Wertberichtigungen 

keine Änderungen der Schätzungsmethoden oder der wesentlichen Annahmen. 
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IFRS 7.35M 

IFRS 7.35N 

IFRS 9.B5.5.35 

Die folgende Tabelle zeigt das Risikoprofil der Vertragsvermögenswerte auf Basis der Wertbe-

richtigungsmatrix des Konzerns. Da die historischen Erfahrungen bei den Ausfällen des Kon-

zerns im Hinblick auf die verschiedenen Kundensegmente keine signifikanten Unterschiede 

aufweisen, wird die auf Überfälligkeit basierende Wertberichtigung nicht weiter zwischen den 

verschiedenen Kundengruppen des Konzerns unterschieden. 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 Wertberichtigungsquote    

 Geschätzter Bruttobuchwert bei Ausfall    

 Über die Restlaufzeit erwartete Verluste    

     

 Nettobuchwert    

  

  

IFRS 7.35H Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der über die Restlaufzeit erwarteten Verluste, die 

für die jeweiligen Vertragsvermögenswerte, in Übereinstimmung mit den Vorschriften des ver-

einfachten Modells nach IFRS 9, erfasst wurden. 

  

  in T€ 

 Stand zum 1. Januar 2019  

 Nettozunahme der Wertberichtigung (im laufenden Jahr neu erfasste Beträge 

abzüglich bei Rechnungsstellung ausgebuchter Beträge) 

 

 Stand zum 31. Dezember 2019  

 Nettozunahme der Wertberichtigung (im laufenden Jahr neu erfasste Beträge 

abzüglich bei Rechnungsstellung ausgebuchter Beträge) 

 

 Stand zum 31. Dezember 2020  

  

  

IFRS 7.35B(b) 

IFRS 7.35I 

Es gab keine wesentlichen Änderungen der Bruttobuchwerte der Vertragsvermögenswerte, 

die zu Veränderungen der Wertberichtigung beigetragen haben 

  

  

  

 31. Vertragskosten 
  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

IFRS     

15.128(a) Aktivierte Kosten zur Erlangung von Verträgen    

     

 Kurzfristig    

 Langfristig    

     

  

  

 Die Kosten für die Erlangung von Verträgen betreffen zusätzliche Provisionen in Höhe von 

__%, die an Vermittler bei Abschluss von Verkaufsverträgen für Wohnimmobilien gezahlt wer-

den. Die Provisionen sind die einzigen Kosten, die dem Konzern ohne den Abschluss des Ver-

trages nicht entstanden wären. Während dem Konzern für die Erlangung von Verträgen wei-

tere Kosten entstehen, wären diese auch dann angefallen, wenn der Kunde sich entschieden 

hätte, den Vertrag nicht abzuschliessen, so dass diese Kosten daher nicht aktiviert wurden. 
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IFRS 15.127 

IFRS 15.128(b) 

Diese Kosten werden über die Bauzeit (in der Regel 2 Jahre) linear abgeschrieben, da dies den 

Zeitraum widerspiegelt, in dem die Leistungsverpflichtung gegenüber dem Kunden erfüllt 

wird. Im Jahr 2020 wurden Abschreibungen in Höhe von __ T€ (2019: __ T€) als Teil der Um-

satzkosten in der Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns erfasst. Es gab keinen Wertmin-

derungsaufwand (2019: Wertminderungsaufwand von __ T€) in Bezug auf die aktivierten Kos-

ten. 

  

  

Hinweis Die folgenden Textziffern 31 bis 36 enthalten detaillierte Beschreibungen und Überleitungen 

für jede Klasse von Anteilen und jeden Eigenkapitalbestandteil, wie dies nach IAS 1.79, IAS 

1.106 und IAS 1.106A gefordert ist. Aus IAS 1 ergibt sich jedoch ein gewisser Spielraum im Hin-

blick auf den zu wählenden Detaillierungsgrad der Konzern-Eigenkapitalveränderungsrech-

nung und die nachfolgenden Angaben. Der Standard lässt die Darstellung einer Analyse des 

sonstigen Ergebnisses je Posten für jeden Eigenkapitalbestandteil entweder in der Konzern-

Eigenkapitalveränderungsrechnung oder im Konzernanhang zu. Im vorliegenden Musterab-

schluss wird die Analyse des sonstigen Ergebnisses im Konzernanhang gezeigt. 

 

IAS 1 gestattet außerdem, dass manche Einzelheiten im Hinblick auf die Posten des sonstigen 

Ergebnisses (Ertragsteuern und Anpassungen aufgrund von Reklassifizierungen) im Konzernan-

hang angegeben werden, statt in der Ergebnisrechnung selbst. Wenn Gesellschaften die für ihre 

Zwecke angemessene Darstellung wählen – etwa durch die Wahl, eine Vielzahl an Einzelheiten 

im Konzernanhang darzustellen – dann führt dies dazu, dass die Hauptbestandteile des Jahres-

abschlusses nicht durch zu viele Einzelheiten beeinträchtigt werden. Stattdessen sind detail-

lierte Informationen in den begleitenden Anhangangaben enthalten. 

 

Unabhängig von der Wahl der Darstellung sollten Gesellschaften darauf achten, dass die folgen-

den Anforderungen erfüllt werden können: 

 

 Detaillierte Überleitungsrechnungen sind erforderlich für jede Klasse von Anteilen (in der 

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung oder im Konzernanhang). 

 Detaillierte Überleitungsrechnungen sind für jeden Bestandteil des Eigenkapitals erforder-

lich. Getrennt anzugeben ist der Einfluss auf  

(i) jeden Bestandteil des Eigenkapitals aufgrund des Gewinns oder Verlusts des Ge-

schäftsjahrs,  

(ii) jeden Posten des sonstigen Ergebnisses und  

(iii) Transaktionen zwischen Anteilseignern in der Funktion als Anteilseigner (innerhalb 

der Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung oder innerhalb des Konzernan-

hangs). 

 Der Betrag an Ertragsteuern im Hinblick auf jeden Bestandteil des sonstigen Ergebnisses 

sollte angegeben werden (in der Ergebnisrechnung oder im Konzernanhang). 

 Anpassungen aufgrund von Reklassifizierungen sollten getrennt von dem entsprechenden 

Posten des sonstigen Ergebnisses dargestellt werden (in der Ergebnisrechnung oder im 

Konzernanhang). 
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 32. Gezeichnetes Kapital 
  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 Das gezeichnete Kapital setzt sich wie folgt zusammen:    

     

IAS 1.79(a) ____ volleingezahlte Stammaktien (2019: ____)    

     

  

 a) Voll eingezahlte Stammaktien 
  

IAS 1.79(a)  Anzahl 

Aktien 

 Gezeichnetes 

Kapital 

  in Tsd.  in T€ 

     

 Stand zum 1. Januar 2019    

 Abgänge/Zugänge [zu beschreiben]    

 Stand zum 31. Dezember 2019    

 Ausgabe neuer Aktien    

 Ausgabe von Aktien für Mitarbeiteraktienoptionsprogramm 

(siehe Tz. 37) 

   

 Aktienrückkäufe    

 Stand zum 31. Dezember 2020    

     

  

 Die voll eingezahlten Stammaktien haben einen Nennwert von 1 €, tragen jeweils ein Stimm-
recht und sind dividendenberechtigt. 

  

 Die während des Geschäftsjahres zurückgekauften Aktien wurden unverzüglich eingezogen. 

Das Aufgeld wird in der Kapitalrücklage (Tz. 33) ausgewiesen. 

  

 b) Im Rahmen des Mitarbeiteraktienoptionsprogramms der Gesellschaft gewährte  
Aktienoptionen 

  

IAS 1.79(a) Zum 31. Dezember 2020 besaßen Mitarbeiter der ersten und zweiten Führungsebene Optio-

nen auf insgesamt ____ Stammaktien der Gesellschaft, von denen ____ am [Datum] und die 

verbleibenden ____ am [Datum] verfallen. Zum 31. Dezember 2019 besaßen Angestellte in lei-

tender Position Optionen auf insgesamt ____ Stammaktien der Gesellschaft, von denen ____ 

am [Datum] und die verbleibenden ____ am [Datum] verfallen sind. 

 

Im Rahmen des Mitarbeiteraktienoptionsprogramms der Gesellschaft gewährte Aktienoptio-

nen sind nicht dividendenberechtigt und gewähren keine Stimmrechte. Weitere Angaben zu 

den Mitarbeiteraktienoptionsprogrammen finden sich in Tz. 37 

  

 c) Kündbare kumulative Vorzugsaktien 
  

 Die vom Konzern emittierten (durch den Inhaber) kündbaren kumulativen Vorzugsaktien wur-

den als Fremdkapital klassifiziert (siehe Tz. 40). 
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 33. Kapitalrücklage 
  

IAS 1.79(b)  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Stand zum 1. Januar    

 Erhaltenes Aufgeld aus der Ausgabe neuer Aktien    

 Gezahltes Aufgeld aus Aktienrückkäufen    

 Kosten für Aktienrückkäufe    

 Dazugehörige Ertragsteuern    

 Stand zum 31. Dezember    

  

  

  

 34. Gewinnrücklagen und Dividenden in Bezug auf Eigenkapital 
instrumente 

  

IAS 1.106(d)  in T€ 

   

 Stand zum 1. Januar 2019 - angepasst  

 Zahlung von Dividenden  

 Jahresüberschuss  

 Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern aus der Neubewertung der  

leistungsorientierten Verpflichtung 

 

 Anpassung aufgrund von Änderungen nicht beherrschender Anteile  

(siehe Tz. 36) 

 

 Stand zum 1. Januar 2020  

 Zahlung von Dividenden  

 Jahresüberschuss  

 Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern aus der Neubewertung der  

leistungsorientierten Verpflichtung 

 

 Anpassung aufgrund von Änderungen nicht beherrschender Anteile  

(siehe Tz. 36) 

 

 Stand zum 31. Dezember 2020  

  

 In den Gewinnrücklagen ist ein Betrag von __ T€ (2019: __ T€) enthalten, der unrealisierte Ge-

winne aus der Neubewertung der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien des Konzerns 

darstellt. 

  

IAS 1.107  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Im Geschäftsjahr als Ausschüttung an die Gesellschafter  

erfasste Beträge: 

   

 Schlussdividende für das am 31. Dezember 2019 endende 

Geschäftsjahr in Höhe von __ Cent (2018: __ Cent) pro Aktie 

   

 Zwischendividende für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 

2020 in Höhe von __ Cent (2019: __ Cent) je Aktie 

   

     

     

IAS 1.137(a) Vorgeschlagene Schlussdividende für das am 31. Dezember 

2020 endende Geschäftsjahr in Höhe von __ Cent (2019: __ 

Cent) pro Aktie 
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IAS 10.13 Die vorgeschlagene Schlussdividende bedarf der Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptver-

sammlung und wurde in diesem Jahresabschluss nicht als Verbindlichkeit erfasst. Die vorge-

schlagene Dividende ist an alle Aktionäre, die am [Datum einfügen] im Aktionärverzeichnis ein-

getragen sind, zu zahlen. Die insgesamt zu zahlende geschätzte Dividende beträgt __ Cent pro 

Aktie. Die Auszahlung dieser Dividende hat für den Konzern keine steuerlichen Konsequenzen. 

  

  

  

 35. Sonstige Rücklagen 
  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 Neubewertungsrücklage für Grundstücke und Gebäude    

 Neubewertungsrücklage für Finanzinvestitionen    

 Optionsprämie aus Wandelanleihen    

 Rücklage aus Veränderungen der eigenen Bonität  

(Fair-Value-Option) 

   

 Cashflow-Hedge Rücklage     

 Rücklage für Kosten der Sicherung    

 Rücklage aus der Fremdwährungsumrechnung    

 Rücklage für in Eigenkapitalinstrumenten erfüllte  

Leistungen an Arbeitnehmer 

   

     

  

  

 a) Neubewertungsrücklage für Grundstücke und Gebäude 
  

 Die Neubewertungsrücklage für Grundstücke und Gebäude resultiert aus der Neubewertung 

von Grundstücken und Gebäuden. Werden neu bewertete Grundstücke oder Gebäude veräu-

ßert, wird der auf diese Vermögenswerte entfallende Anteil der Neubewertungsrücklage fak-

tisch realisiert und direkt in die Gewinnrücklagen überführt. In der Neubewertungsrücklage 

enthaltene Posten des sonstigen Ergebnisses werden nachträglich nicht in die Konzern-Ge-

winn- und Verlustrechnung umgegliedert. 

 

Ausschüttungen aus der Neubewertungsrücklage für Grundstücke und Gebäude können vorge-

nommen werden, wenn sie den Anforderungen der Satzung der Gesellschaft und des Gesell-

schaftsrechts entsprechen. Im Rahmen eines Aktienrückkaufs können auch Beträge aus der 

Neubewertungsrücklage für Grundstücke und Gebäude verwendet werden. Grundsätzlich gibt 

es keine Einschränkung bei der Ausgabe von Gratisaktien aus der Neubewertungsrücklage für 

Grundstücke und Gebäude. Die Auszahlung von Barausschüttungen aus der Rücklage ist je-

doch durch die Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft eingeschränkt. Diese Beschrän-

kungen gelten nicht für Beträge, die in die Gewinnrücklagen umgegliedert wurden. Die Ge-

schäftsführung beabsichtigt derzeit nicht, eine Ausschüttung aus der Neubewertungsrücklage 

für Grundstücke und Gebäude vorzunehmen. 

  

IAS 1.90  in T€ 

IAS 1.106(d)   

IAS 1.106A Stand zum 1. Januar 2019  

IAS 1.79(b) Verminderung aus der Neubewertung der Grundstücke und Gebäude  

IAS 16.77(f) Auflösung passiver latenter Steuern aus der Neubewertung  

 Stand zum 1. Januar 2020  

 Erhöhung aus der Neubewertung der Grundstücke und Gebäude  

 Passive latente Steuern aus der Neubwertung  

 Auswirkungen geänderter Ertragsteuersätze  

 Stand zum 31. Dezember 2020  
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 b) Neubewertungsrücklage für Finanzinvestitionen 
  

 Die Neubewertungsrücklage für Finanzinvestitionen resultiert aus kumulierten Gewinnen oder 

Verlusten aus der Neubewertung von Finanzinvestitionen in: 

 

(i) erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten Eigenkapitalinstrumen-

ten, nach Abzug der beim Abgang in die Gewinnrücklagen umgegliederten kumulierten 

Gewinne/Verluste, und  

(ii) erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Fremdkapitalinstrumenten, nach 

Abzug der erfassten Wertberichtigung und der bei Abgang oder Reklassifizierung in die 

Gewinn- und Verlustrechnung umgegliederten kumulierten Gewinne/Verluste. 

  

 Die Überleitung der Veränderungen der Neubewertungsrücklage für Finanzinvestitionen für 

die Jahre 2020 und 2019 ist nachfolgend dargestellt: 

  

IAS 1.90 

IAS 1.106(d) 

IAS 1.106A 

IAS 1.79(b) 

 Investitionen in 

erfolgsneutral 

zum beizule-

genden Zeit-

wert bewertet 

designierte Ei-

genkapitalin-

strumente 

 Investitionen in 

erfolgsneutral 

zum beizule-

genden Zeit-

wert bewer-

tete Fremdka-

pitalinstru-

mente 

 

Neubewertungs-

rücklage für Fi-

nanzinvestitio-

nen 

  in T€  in T€  in T€ 

       

 Stand zum 1. Januar 2019      

IFRS 7.20(a) 

(vii), (viii) 

Veränderungen des beizulegenden 

Zeitwerts in der Berichtsperiode 

     

 Dazugehörige Ertragsteuern      

IFRS 

7.20(a)(viii) 

IFRS 9.B5.7.1 

Kumulierter Gewinn/Verlust, der 

beim Abgang von erfolgsneutral 

zum beizulegenden Zeitwert be-

wertet designierten Eigenkapitalin-

strumenten in die Gewinnrückla-

gen umgegliedert wird 

     

IFRS 

7.20(a)(viii) 

Kumulierter Gewinn/Verlust, der 

beim Abgang von erfolgsneutral 

zum beizulegenden Zeitwert be-

werteten Fremdkapitalinstrumen-

ten in die Gewinn- und Verlust-

rechnung umgegliedert wird 

     

IAS 1.82(cb) Kumulierter Gewinn/Verlust, der 

bei der Reklassifizierung von er-

folgsneutral zum beizulegenden 

Zeitwert bewerteten Fremdkapi-

talinstrumenten zu erfolgswirksam 

zum beizulegenden Zeitwert be-

wertet in die Gewinn- und Verlust-

rechnung umgegliedert wird 

     

 Stand zum 1. Januar 2020      
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  Investitionen in 

erfolgsneutral 

zum beizule-

genden Zeit-

wert bewertet 

designierte Ei-

genkapitalin-

strumente 

 Investitionen in 

erfolgsneutral 

zum beizule-

genden Zeit-

wert bewer-

tete Fremdka-

pitalinstru-

mente 

 

Neubewertungs-

rücklage für Fi-

nanzinvestitio-

nen 

  in T€  in T€  in T€ 

IFRS 7.20(a) 

(vii), (viii) 

Veränderungen des beizulegenden 

Zeitwerts in der Berichtsperiode 

     

 Dazugehörige Ertragsteuern      

IFRS 

7.20(a)(viii) 

IFRS 9.B5.7.1 

Kumulierter Gewinn/Verlust, der 

beim Abgang von erfolgsneutral 

zum beizulegenden Zeitwert be-

wertet designierten Eigenkapitalin-

strumenten in die Gewinnrückla-

gen umgegliedert wird 

     

IFRS 

7.20(a)(viii) 

Kumulierter Gewinn/Verlust, der 

beim Abgang von erfolgsneutral 

zum beizulegenden Zeitwert be-

werteten Fremdkapitalinstrumen-

ten in die Gewinn- und Verlust-

rechnung umgegliedert wird 

     

IAS 1.82(cb) Kumulierter Gewinn/Verlust, der 

bei der Reklassifizierung von er-

folgsneutral zum beizulegenden 

Zeitwert bewerteten Fremdkapi-

talinstrumenten zu erfolgswirksam 

zum beizulegenden Zeitwert be-

wertet in die Gewinn- und Verlust-

rechnung umgegliedert wird 

     

 Stand zum 31. Dezember 2020      

  

  

IFRS 7.35H Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des erwarteten 12-Monats-Verlusts, der für Unter-

nehmensanleihen, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, im sonsti-

gen Ergebnis erfasst wurde. 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Stand zum 1. Januar    

 Netto-Veränderung im laufenden Geschäftsjahr    

 Stand zum 31. Dezember    

  

  

 Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte Eigenkapitalinstrumente un-

terliegen keiner Wertminderung. 
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IAS 1.106(d) c) Optionsprämien aus Wandelanleihen 
  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Stand zum 1. Januar    

 Bei Ausgabe von Wandelanleihen erfasste Optionsprämien    

 Dazugehörige Ertragsteuern    

 Stand zum 31. Dezember    

  

  

IAS 1.79(b) Die Optionsprämie aus Wandelanleihen stellt die Eigenkapitalkomponente (Wandlungsrecht) 

der während der Berichtsperiode emittierten Wandelanleihen (siehe Tz. 41) dar. 

  

  

IAS 1.106(d) 

IAS 1.106A 

d) Rücklage aus Veränderungen der eigenen Bonität (Fair-Value-Option)  

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Stand zum 1. Januar    

IFRS 7.20(a)(i) Nettogewinn/-verlust aufgrund von Änderungen des eigenen 

Kreditrisikos aus finanziellen Verbindlichkeiten, die als erfolgs-

wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert wur-

den 

   

 Dazugehörige Ertragsteuern    

 Umbuchung der Rücklage aus Veränderungen der eigenen  

Bonität in die Gewinnrücklagen bei Abgang der zugehörigen  

finanziellen Verbindlichkeiten 

   

 Stand zum 31. Dezember    
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 e) Cashflow-Hedge-Rücklage  
  

  Wechselkurs- 

risiko 

 

Zinsrisiko 

 Rohstoffpreis- 

risiko 

 

Summe 

  2020 2019  2020 2019  2020 2019  2020 2019 

  in T€ in T€  in T€ in T€  in T€ in T€  in T€ in T€ 

             

 Stand zum 1. Januar            

IFRS 

7.24C(b)(i) 

IFRS 7.24E(a) 

Gewinne/Verluste aus Ver-

änderungen des beizulegen-

den Zeitwerts des Siche-

rungsinstruments während 

des Geschäftsjahres 

           

 Anfallende Ertragsteuern auf 

die im sonstigen Ergebnis er-

fassten Gewinne/Verluste 

während des Geschäftsjah-

res 

           

IFRS 

7.24C(b)(iv) 

IFRS 7.24E(a) 

Gewinne/Verluste in Ge-

winn- und Verlustrechnung 

umgegliedert – Grundge-

schäft hat Ergebnis beein-

flusst 

           

IFRS 

7.24C(b)(iv) 

IFRS 7.24E(a) 

Gewinne/Verluste in Ge-

winn- und Verlustrechnung 

umgegliedert – Eintritt der 

als Grundgeschäft abgesi-

cherten erwarteten Transak-

tion wird nicht mehr erwar-

tet 

           

 Anfallende Ertragsteuern auf 

die in die Gewinn- und Ver-

lustrechnung umgeglieder-

ten Beträge 

           

IFRS 7.24E(a) Kumulativer Gewinn/Verlust 

durch Umbuchung auf den 

ursprünglichen Buchwert 

des Grundgeschäfts 

           

 Kumulativer Gewinn/Verlust 

durch Umbuchung auf den 

Buchwert des Grundge-

schäfts 

           

 Stand zum 31. Dezember            

             

 Davon:            

IFRS 

7.24B(b)(ii) 

Saldo aus der fortgeführten 

Absicherung von Cashflows 

           

IFRS 

7.24B(b)(iii) 

Saldo aus der beendeten 

Absicherung von Cashflows 

           

  

  

  

IAS 1.79(b) IAS 

1.82A 

Die Cashflow-Hedge-Rücklage beinhaltet den kumulierten Betrag der Gewinne und Verluste 

aus Sicherungsinstrumenten, die bei der Absicherung von Zahlungsströmen als effektiv beur-

teilt wurden. Der kumulierte abgegrenzte Gewinn oder Verlust aus dem Sicherungsinstrument 

wird erst dann erfolgswirksam in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert, wenn das 

abgesicherte Grundgeschäft das Ergebnis beeinflusst, oder direkt in die Anschaffungskosten 

oder den sonstigen Buchwert des abgesicherten nicht finanziellen Grundgeschäfts umgebucht 

(Buchwertanpassung). 
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IAS 1.106(d) f) Rücklage für Kosten der Sicherung 
  

IAS 1.79(b) IAS 

1.82A 

Die Rücklage für Kosten der Sicherung beinhaltet folgende Effekte: 

 

 Veränderungen des Zeitwerts von Optionen, wenn lediglich der innere Wert der Optionen 

als Sicherungsinstrument designiert ist; 

 Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts des Forward-Elements eines Terminkon-

trakts, wenn nur die Veränderung des Spot-Elements des Terminkontrakts als Sicherungs-

instrument designiert wird; und 

 Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts des Fremdwährungsbasisspreads eines  

Finanzinstruments, wenn der Fremdwährungsbasisspread von der Designation des Finanz-

instruments als Sicherungsinstrument ausgenommen ist. 

 

 Die Veränderungen des Zeitwerts einer Option, eines Forward-Elements von einem Termin-

kontrakt und eines Fremdwährungsbasisspreads, die aus einem Sicherungsinstrument zur Ab-

sicherung eines transaktionsbezogenen Grundgeschäfts resultieren, werden kumuliert in der 

Rücklage für Kosten der Sicherung erfasst. Eine Umgliederung in die Gewinn- und Verlustrech-

nung erfolgt dann, wenn die abgesicherte Transaktion das Ergebnis beeinflusst. Ansonsten ist 

eine Umbuchung auf die Anschaffungskosten des abgesicherten nichtfinanziellen Postens 

(Buchwertanpassung) vorzunehmen. Die Veränderungen des Zeitwerts einer Option, des For-

ward-Elements eines Terminkontrakts und des Fremdwährungsbasisspreads eines Finanzin-

struments, die aus einem Sicherungsinstrument zur Absicherung eines zeitraumbezogenen 

Grundgeschäfts, das in der Cashflow-Hedge-Rücklage angesammelt ist, resultieren, werden ra-

tierlich über die Laufzeit der Sicherungsbeziehung in der Gewinn- und Verlustrechnung amorti-

siert. 

  

IFRS 7.24F Die Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von dem [Zeitwert einer Option / Forward-

Element eines Terminkontrakts / Fremdwährungsbasisspread eines Finanzinstruments] und 

den damit verbundenen Umgliederungsanpassungen und Amortisierungen nach Risiko- 

kategorien stellen sich wie folgt dar: 
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  Wechselkurs- 

risiko 

 

Zinsrisiko 

 Rohstoffpreis- 

risiko 

 

Summe 

  2020 2019  2020 2019  2020 2019  2020 2019 

  in T€ in T€  in T€ in T€  in T€ in T€  in T€ in T€ 

 
Stand zum 1. Januar 

           

 Die Veränderungen des bei-

zulegenden Zeitwerts von 

dem [Zeitwert einer Option / 

Forward-Element eines Ter-

minkontrakts / Fremdwäh-

rungsbasis-spread eines Fi-

nanzinstruments] in Bezug 

auf ein transaktionsbezoge-

nes Grundgeschäft während 

des Geschäftsjahres 

           

 Die Veränderungen des bei-

zulegenden Zeitwerts von 

dem [Zeitwert einer Option / 

Forward-Element eines Ter-

minkontrakts / Fremdwäh-

rungsbasis-spread eines Fi-

nanzinstruments] in Bezug 

auf ein zeitraumbezogenes 

Grundgeschäft während des 

Geschäftsjahres 

           

 Anfallende Ertragssteuern 

auf die Veränderungen des 

beizulegenden Zeitwerts von 

dem [Zeitwert einer Option / 

Forward-Element eines Ter-

minkontrakts / Fremdwäh-

rungsbasisspread eines Fi-

nanzinstruments 

           

 Gewinne/Verluste aus Ver-

änderungen des beizulegen-

den Zeitwerts von dem [Zeit-

wert einer Option / Forward-

Element eines Terminkon-

trakts / Fremdwährungsba-

sisspread eines Finanzinstru-

ments] in Bezug auf ein 

transaktionsbezogenes 

Grundgeschäft, die in Ge-

winn- und Verlustrechnung 

umgegliedert wurden – 

Grundgeschäft hat Ergebnis 

beeinflusst 

           

 Gewinne/Verluste aus Ver-

änderungen des beizulegen-

den Zeitwerts von dem [Zeit-

wert einer Option / Forward-

Element eines Terminkon-

trakts / Fremdwährungsba-

sis-spread eines Finanzin-

struments] in Bezug auf ein 

transaktionsbezogenes 

Grundgeschäft, die in Ge-

winn- und Verlustrechnung 

umgegliedert wurden – Ein-

tritt der als Grundgeschäft 

abgesicherten künftig erwar-

teten Transaktion wird nicht 

mehr erwartet 
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  Wechselkurs- 

risiko 

 

Zinsrisiko 

 Rohstoffpreis- 

risiko 

 

Summe 

  2020 2019  2020 2019  2020 2019  2020 2019 

  in T€ in T€  in T€ in T€  in T€ in T€  in T€ in T€ 

             

 Anfallende Ertragsteuern auf 

die in die Gewinn- und Ver-

lustrechnung umgeglieder-

ten Beträge 

           

 Gewinne/Verluste aus Ver-

änderungen des beizulegen-

den Zeitwerts von dem [Zeit-

wert einer Option / Forward-

Element eines Terminkon-

trakts / Fremdwährungsab-

sisspread eines Finanzinstru-

ments] in Bezug auf ein 

transaktionsbezogenes 

Grundgeschäft, die auf den 

ursprünglichen Buchwert 

des Grundgeschäfts umge-

bucht wurden 

           

 Anfallende Ertragsteuern auf 

umgebuchte Beträge auf 

den ursprünglichen Buch-

wert des Grundgeschäfts 

           

 Amortisierung der Verände-

rungen des beizulegenden 

Zeitwerts von dem [Zeitwert 

einer Option / Forward-Ele-

ment eines Terminkontrakts 

/ Fremdwährungsba-

sisspread eines Finanzinstru-

ments] in Bezug auf ein zeit-

raumbezogenes Grundge-

schäft in die Gewinn- und 

Verlustrechnung 

           

 Gewinne/Verluste aus Ver-

änderungen des beizulegen-

den Zeitwerts von dem [Zeit-

wert einer Option / Forward-

Element eines Terminkon-

trakts / Fremdwährungsba-

sisspread eines Finanzinstru-

ments], die in Gewinn- und 

Verlustrechnung umgeglie-

dert wurden – als Grundge-

schäft designierte künftige 

erwartete Transaktion nicht 

mehr erwartet 

           

 Anfallende Ertragsteuern auf 

zeitraumbezogene Grundge-

schäften, die in die Gewinn- 

und Verlustrechnung amor-

tisiert/umgegliedert wur-

den. 

           

 Stand zum 31. Dezember            
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IAS 1.106(d) g) Rücklage aus der Fremdwährungsumrechnung 
IAS 1.106A  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

IFRS Stand zum 1. Januar    

7.24C(b)(i) Gewinn/Verlust aus der Absicherung einer Nettoinvestition    

IFRS 7.24E(a) Ertragsteuern auf den Gewinn/Verlust aus der Absicherung  

einer Nettoinvestition 

   

 Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe    

 Ertragsteuern aus der Umrechnung ausländischer Geschäfts- 

betriebe 

   

IFRS 

7.24C(b)(iv) 

IFRS 7.24E(a) 

Bei Veräußerung einer ausländischen Tochtergesellschaft in die 

Gewinn- und Verlustrechnung umgegliederter Gewinn/Verlust 

aus dem Sicherungsgeschäft 

   

 Anfallende Ertragsteuer auf den bei Veräußerung einer auslän-

dischen Tochtergesellschaft in die Gewinn- und Verlustrech-

nung umgegliederten Gewinn/Verlust aus dem Sicherungs- 

geschäft 

   

 Bei Veräußerung einer ausländischen Tochtergesellschaft  

realisierter Gewinn 

   

 Auf den bei Veräußerung einer ausländischen Tochtergesell-

schaft realisierten Gewinn anfallende Ertragsteuer 

   

 Stand zum 31. Dezember    

  

 Davon: 

IFRS    Saldo aus der fortgeführten Absicherung von Nettoinvestitionen 

7.24B(b)(ii)-(iii)    Saldo aus der beendeten Absicherung von Nettoinvestitionen 

    Saldo aus der Neu-Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe 

  

IAS 1.79(b) 

IAS 1.82A 

Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung der funktionalen Währung ausländischer Ge-

schäftsbetriebe in die Berichtswährung des Konzerns (€) werden im Konzernabschluss direkt 
im sonstigen Ergebnis erfasst und in der Rücklage aus Fremdwährungsumrechnung kumuliert. 

Darin enthalten sind ebenfalls Gewinne und Verluste aus designierten Sicherungsinstrumenten 

zur Absicherung einer Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb. Zuvor in der 

Rücklage aus Fremdwährungsumrechnung erfasste Umrechnungsdifferenzen (im Hinblick auf 

die Umrechnung sowohl des Nettovermögens des ausländischen Geschäftsbetriebs als auch 

der Absicherung von Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe) werden in die Ge-

winn- und Verlustrechnung überführt, wenn ein teilweiser oder vollständiger Verkauf des aus-

ländischen Geschäftsbetriebs erfolgt. 

  

 h) Rücklage für in Eigenkapitalinstrumenten zu erfüllende Arbeitnehmer- 
vergütungen 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Stand zum 1. Januar    

 Anteilsbasierte Vergütung    

 Sonstige [zu beschreiben]    

 Stand zum 31. Dezember    

  

  

IAS 1.79(b) Die obige Rücklage für in Eigenkapitalinstrumenten zu erfüllende Mitarbeitervergütungen re-

sultiert aus der Gewährung von Aktienoptionen seitens der Gesellschaft an Mitarbeiter im 

Rahmen des Mitarbeiteraktienoptionsplans. Weitere Angaben zur anteilsbasierten Vergütung 

von Mitarbeitern finden sich in Tz. 37. 
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 36. Nicht beherrschende Gesellschafter 
  

IAS 1.106(b),  in T€ 

(d)   

IAS 1.106A Stand zum 1. Januar 2019  

 Anteil am Jahresergebnis  

 Auszahlung von Dividenden  

 Stand zum 1. Januar 2020  

 Anteil am Jahresergebnis  

 Auszahlung von Dividenden  

 Nicht beherrschende Anteile im Zuge des Erwerbs der [Name des  

Tochterunternehmens B] (siehe Tz. 3) 

 

 Zusätzliche nicht beherrschende Anteile aus dem Verkauf der Anteile an 

[Name des Tochterunternehmens] (siehe Tz. 5) 

 

 Nicht beherrschende Anteile in Bezug auf ausstehende, ausübbare Aktien- 

optionen der Mitarbeiter von [Name des Tochterunternehmens B] (i) 

 

 Stand zum 31. Dezember 2020  

  

  

 (i) Zum 31. Dezember 2020 besaßen Mitarbeiter der ersten und zweiten Führungsebene der 

[Name des Tochterunternehmens B] Optionen auf insgesamt __ Stammaktien, von denen 

__ am 12. März 2022 und __ am 17. September 2022 verfallen. Diese Aktienoptionen wur-

den von der [Name des Tochterunternehmens B] vor deren Erwerb durch den Konzern im 

aktuellen Geschäftsjahr ausgegeben. Alle ausstehenden Optionen sind zum Erwerbszeit-

punkt der [Name des Tochterunternehmens B] ausübbar. Der Betrag in Höhe von __ T€ re-
präsentiert den marktbasierten Wert dieser Optionen, welcher gemäß IFRS 2 Anteilsba-

sierte Vergütung im Erwerbszeitpunkt ermittelt wurde. Weitere Angaben zu Mitarbeiter-

aktienoptionsprogrammen werden in Tz. 37 gegeben. 

  

  

  

 
37. Anteilsbasierte Vergütung 
 

IFRS 2.44 a) Aktienoptionsplan mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente 
  

IFRS 2.45(a) 

 

Die Gesellschaft hat für Mitarbeiter der ersten und zweiten Führungsebene der Gesellschaft 

und ihrer Tochterunternehmen ein Aktienoptionsprogramm aufgelegt. Gemäß den von den 

Aktionären auf einer früheren Hauptversammlung genehmigten Bedingungen des Plans kön-

nen Mitarbeitern der ersten und zweiten Führungsebene, die seit mehr als __ Jahren in Diens-

ten des Konzerns stehen, Optionen zum Kauf von Stammaktien gewährt werden. 

 

Bei Ausübung wird eine Mitarbeiteraktienoption in eine Stammaktie der Gesellschaft ge-

tauscht. Für die Ausgabe der Optionen ist von den Mitarbeitern kein Entgelt zu entrichten. Die 

Optionen haben weder ein Dividenden- noch ein Stimmrecht. Die Optionen können jederzeit 

ab dem Zeitpunkt ihrer Ausübbarkeit bis zu ihrem Verfall ausgeübt werden. 

 

Die Anzahl der gewährten Optionen bestimmt sich gemäß der von den Aktionären auf einer 

früheren Hauptversammlung genehmigten leistungsbasierten Formel und ist vom Vergütungs-

ausschuss zu genehmigen. Die Formel entlohnt die Mitarbeiter der ersten und zweiten Füh-

rungsebene entsprechend dem Grad der Zielerreichung des Konzerns und der persönlichen 

Zielerreichung sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien hinsichtlich der 

folgenden Finanz- und Kundendienstkennzahlen: 

 

 Steigerung des Aktienkurses 

 Verringerung von Gewährleistungsinanspruchnahmen  

 Steigerung des Jahresüberschusses 

 Ergebnisse aus Kundenzufriedenheitsstudien 
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 Erhöhung der Eigenkapitalrendite 

 Verringerung der Mitarbeiterfluktuation 

  

 Die Optionen können zu einem Preis ausgeübt werden, der dem durchschnittlichen Börsen-

kurs der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Gewährung entspricht. Die Sperrfrist be-

trägt drei Jahre. Wenn die Optionen nach einem Zeitraum von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt 

der Gewährung nicht ausgeübt werden, verfallen die Optionen. Die Optionen verfallen außer-

dem, wenn der Mitarbeiter den Konzern vor der Übertragung der Optionen verlässt. 

  

IFRS 2.45(b) Die Details der während des Jahres ausstehenden Aktienoptionen stellen sich wie folgt dar: 

  

  2020  2019 

  

Anzahl der 

Optionen 

Gewichteter 

durchschnitt-

licher Aus-

übungspreis 

 

Anzahl der 

Optionen 

Gewichteter 

durchschnitt-

licher Aus-

übungspreis 

   in €   in € 

       

 Stand zum 1. Januar      

 Während der Berichtsperiode 

gewährt 

     

 Während der Berichtsperiode 

verwirkt 

     

 Während der Berichtsperiode 

ausgeübt 

     

 Während der Berichtsperiode 

verfallen 
     

 Stand zum 31. Dezember      

       

 Ausübbar zum 31. Dezember      

  

IFRS 2.45(c) 

IFRS 2.45(d) 

IFRS 2.46 

IFRS 2.47(a) 

Der gewichtete durchschnittliche Aktienkurs zum Zeitpunkt der Ausübung für die während der 

Periode ausgeübten Aktienoptionen betrug __ . Die zum 31. Dezember 2020 ausstehenden 

Optionen hatten einen gewichteten durchschnittlichen Ausübungspreis von __ € und eine ge-

wichtete durchschnittliche verbleibende Vertragslaufzeit von __ Jahren. Im Jahr 2020 wurden 

Optionen an [Stichtage einfügen] gewährt. Die Summe der geschätzten Marktwerte der zu 

diesen Zeitpunkten gewährten Optionen beträgt __ T€. Im Jahr 2019 wurden Optionen an 

[Stichtage einfügen] gewährt. Die Summe der geschätzten Marktwerte der zu diesen Zeitpunk-

ten gewährten Optionen beträgt __ T€. Die Inputfaktoren des [Modell angeben] sind die fol-

genden: 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

     

 Gewichteter durchschnittlicher Aktienkurs __ €  __ € 

 Gewichteter durchschnittlicher Ausübungspreis __ €  __ € 

 Erwartete Volatilität    

 Erwartete Laufzeit __ Jahre  __ Jahre 

 Risikofreier Zinssatz __%  __% 

 Erwartete Dividendenrendite __%  __% 

  

 Die erwartete Volatilität wurde durch Berechnung der historischen Volatilität des Aktienkurses 

des Konzerns in den letzten __ Jahren ermittelt. Die im Modell verwendete erwartete Laufzeit 

wurde auf der Grundlage der bestmöglichen Schätzung des Managements an die Auswirkun-

gen von Nichtübertragbarkeit, Ausübungsbeschränkungen und Verhaltensüberlegungen ange-

passt. 
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IFRS 2.47(c) 

 

 

 

 

 

 

IFRS 2.51(a) 

Im Jahr 2020 hat der Konzern einige seiner ausstehenden Optionen neu bewertet. Der Aus-

übungspreis wurde von __ € auf den dann aktuellen Marktpreis von __ € reduziert. Der zusätz-

liche Marktwert von __ € wird über den verbleibenden Erdienungszeitraum (zwei Jahre) als 

Aufwand erfasst.  Der Konzern verwendete die oben genannten Parameter, um den beizule-

genden Zeitwert der alten und neuen Optionen zu ermitteln. 

 

Der Konzern erfasste in den Jahren 2020 und 2019 Gesamtaufwendungen von __ T€ und __ T€ 

im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungstransaktionen mit Ausgleich durch Eigenka-

pitalinstrumente. 

 

[Die Angabepflichten für ein LTI(Longterm incentive)-Programm entsprechen denen eines  

Aktienoptionsplans und sollten gegebenenfalls hier eingefügt werden.] 

  

 b) Anteilsbasierte Vergütungen mit Barausgleich 
  

IFRS 2.51(b) Der Konzern gibt an bestimmte Mitarbeiter Aktienwertsteigerungsrechte (SARs) aus, die den 

Konzern verpflichten, den inneren Wert der SAR zum Zeitpunkt der Ausübung an den Mitar-

beiter zu zahlen. Der Konzern hat in den Jahren 2020 und 2019 Verbindlichkeiten von __ T€ 
und __ T€ ausgewiesen. Der beizulegende Zeitwert der SARs wird unter Verwendung des [Mo-

dell benennen] und der in der obigen Tabelle aufgeführten Annahmen ermittelt. Der Konzern 

erfasste im laufenden Geschäftsjahr Gesamtaufwendungen von __ T€ (2019: __ T€). Der ge-

samte innere Wert betrug zum 31. Dezember 2020 __ T€ (2019: __ T€). 
  

 c) Mitarbeiteraktienoptionsprogramme eines im aktuellen Geschäftsjahr  
erworbenen Tochterunternehmens 

  

IFRS 2.45(a) [Name des Tochterunternehmen B] hat einen Aktienoptionsplan für seine Führungskräfte und 

leitenden Angestellten aufgelegt. Die ausstehenden Aktienoptionen wurden nicht ersetzt und 

bestanden zum Zeitpunkt des Erwerbs des [Name des Tochterunternehmens B] noch. 

 

Jede Mitarbeiteraktienoption von [Name des Tochterunternehmens B] wird bei Ausübung in 

eine Stammaktie von [Name des Tochterunternehmens B] umgewandelt. Nach Erhalt der Op-

tion werden vom Empfänger keine Beträge gezahlt oder zu zahlen sein. Die Optionen sind we-

der dividenden- noch stimmberechtigt. Die Optionen können jederzeit ab dem Ausübungstag 

bis zu ihrem Ablaufdatum ausgeübt werden. Alle ausstehenden Aktienoptionen, die von 

[Name des Tochterunternehmens B] gewährt wurden, waren bis zum Datum der Übernahme 

von [Name des Tochterunternehmens B] durch den Konzern ausübbar. 

  

 Die folgenden anteilsbasierten Vergütungsvereinbarungen haben während des aktuellen Ge-

schäftsjahres bestanden: 

  

       

 

Optionstranchen Anzahl 

 

Verfallstag 

 

Ausübungs-

preis 

 Marktbasierter 

Wert im Er-

werbszeitpunkt 

      €  € 

         

 (1) Gewährt am 13. März 

2019 

       

         

 (2) Gewährt am 18. Sep-

tember 2019 

       

  

IFRS 2.46, IFRS 

2.47(a) 

Alle ausstehenden ausübbaren Aktienoptionen wurden im Erwerbszeitpunkt gemäß IFRS 2 mit 

ihrem marktbasierten Wert bewertet. Der gewichtete Durchschnitt marktbasierter Werte der 

gewährten Aktienoptionen, der im Erwerbszeitpunkt der [Name des Tochterunternehmens B] 

bestimmt worden ist, beträgt __ T€. Die Optionen wurden mit einem Optionspreismodell [Mo-
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dell angeben] bewertet. In die Ermittlung der voraussichtlichen Optionslaufzeit ist, sofern rele-

vant, die beste Schätzung der Geschäftsführung in Hinblick auf die folgenden Einflussfaktoren 

eingegangen: Nichtübertragbarkeit, Ausübungsbeschränkungen (einschließlich der Wahr-

scheinlichkeit, dass die an die Option gekoppelten Marktbedingungen erfüllt werden) und An-

nahmen zum Ausübungsverhalten. Die erwartete Volatilität basiert auf der Entwicklung der 

Aktienkursvolatilität der letzten fünf Jahre. Um die Auswirkungen einer vorgezogenen Aus-

übung zu berücksichtigen, wurde angenommen, dass die Programmteilnehmer die Optionen 

ausüben würden, wenn der Aktienkurs dreieinhalb Mal so hoch wie der Ausübungspreis ist. 

  

  Optionstranchen 

  Tranche 1  Tranche 2 

     

 Aktienkurs zum Erwerbszeitpunkt __ €  __ € 

 Gewichteter durchschnittlicher Ausübungspreis __ €  __ € 

 Erwartete Volatilität    

 Erwartete Laufzeit __ Jahre  __ Jahre 

 Risikofreier Zinssatz __%  __% 

 Erwartete Dividendenrendite __%  __% 

  

IFRS 2.45(d) Nach Kontrollerlangung des Konzerns über [Name des Tochterunternehmens B] wurden keine 

weiteren Optionen mehr gewährt oder ausgeübt. Die am Ende des Geschäftsjahres ausstehen-

den Aktienoptionen haben einen Ausübungspreis von __ € und eine gewichtete durchschnittli-
che Restlaufzeit von __ Tagen. 

  

 d) Andere anteilsbasierte Vergütungspläne 
  

 Die Mitarbeiteraktienkaufpläne stehen fast allen Mitarbeitern offen und sehen einen Kauf-

preis vor, der dem täglichen durchschnittlichen Marktpreis zum Zeitpunkt der Gewährung ent-

spricht, abzüglich __ Prozent. Der Erwerb der Aktien kann jeweils während eines Zeitraums 

von zwei Wochen im Jahr erfolgen.  Die so erworbenen Aktien werden in der Regel für einen 

Zeitraum von fünf Jahren in den Mitarbeiteraktienplan eingebracht.  Im Rahmen dieser Pläne 

hat der Konzern im Jahr 2020 __ Stammaktien zu gewichteten durchschnittlichen Aktienkur-

sen von __ € ausgegeben. Der Rabatt in Höhe von __ T€ wird über den Erdienungszeitraum 

von __ Jahren als Aufwand erfasst. 

  

  

  

 

38. Altersversorgungspläne/Pensionsrückstellungen 
 

 a) Beitragsorientierte Pläne 
  

 Der Konzern unterhält beitragsorientierte Altersversorgungspläne für alle anspruchsberechtig-

ten Arbeitnehmer seiner Bereiche Bau und Leasing in [Land A]. Die Vermögenswerte dieser 

Pläne werden separat von denen des Konzerns unter treuhänderischer Kontrolle gehalten 

  

IAS 19.43 Die Arbeitnehmer des Tochterunternehmens in [Land B] gehören einem staatlichen Versor-

gungsplan an, der durch die staatlichen Behörden verwaltet wird. Das Tochterunternehmen 

muss zur Dotierung der Leistungen einen bestimmten Prozentsatz seines Personalaufwands in 

den Versorgungsplan einzahlen. Die einzige Verpflichtung des Konzerns hinsichtlich dieses Al-

tersversorgungsplanes besteht in der Zahlung dieser festgelegten Beiträge. 

  

IAS 19.53 Die in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Aufwendungen von insgesamt __ 

T€ (2019: __ T€) stellen die fälligen Beiträge des Konzerns zu diesen Versorgungsplänen ge-
mäß den dort geregelten Beitragssätzen dar. Zum 31. Dezember 2020 waren für den Berichts-

zeitraum 2020 (2019) fällige Beiträge in Höhe von__ T€ (2019: __ T€) noch nicht in die Versor-

gungspläne eingezahlt worden. 
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 b) Leistungsorientierte Pläne 
  

IAS 19.139 Der Konzern unterhält leistungsorientierte Pläne für anspruchsberechtigte Arbeitnehmer sei-

ner Tochterunternehmen in [Land D] und zuvor für die Arbeitnehmer von [Name der Gesell-

schaft]. Die leistungsorientierten Pläne werden durch einen eigenständigen Fonds verwaltet, 

der von der Gesellschaft rechtlich getrennt ist. Der Verwaltungsrat des Pensionsfonds ist zu 

gleichen Teilen mit Arbeitgebervertretern und (früheren) Arbeitnehmern besetzt. Der Verwal-

tungsrat des Pensionsfonds hat gemäß Gesetz und seiner Satzung im Interesse des Fonds und 

dessen relevanten Anspruchsberechtigten zu handeln, d.h. aktive Mitarbeiter, inaktive Mitar-

beiter, Pensionäre und Arbeitgeber. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Festlegung 

der Anlagepolitik für die Vermögenswerte des Fonds. 

 

Nach diesen Plänen haben Arbeitnehmer Anspruch auf jährliche Rentenzahlungen in Höhe von 

__% des letzten Gehaltes für jedes volle Jahr Betriebszugehörigkeit bis zum Erreichen des Ru-

hestandsalters von __ Jahren. Das pensionsberechtigte Gehalt ist auf __ T€ begrenzt. Das pen-
sionsberechtigte Gehalt ist die Differenz zwischen dem derzeitigen Gehalt und der gesetzli-

chen Rente. Darüber hinaus ist die zu berücksichtigende Betriebszugehörigkeit auf __ Jahre 

begrenzt, sodass sich eine maximale (lebenslange) jährliche Rente in Höhe von __% des letz-

ten Gehalts ergeben kann. 

 

Die leistungsorientierten Pläne erfordern Beiträge der Arbeitnehmer. Die Beiträge werden in 

den folgenden beiden Formen gezahlt: Eine basiert auf der Anzahl der Dienstjahre und die an-

dere auf einem festen Prozentsatz des Gehalts der Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer können 

auch nach eigenem Ermessen Beiträge zu den Plänen leisten. 

  

IAS 19.139(b) Durch die Pläne in [Land D] ist der Konzern üblicherweise folgenden versicherungsmathemati-

schen Risiken ausgesetzt: Investitionsrisiko, Zinsänderungsrisiko, Langlebigkeitsrisiko und Ge-

haltsrisiko. 

 

Investitionsrisiko Der Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung aus dem Plan wird 

unter Verwendung eines Abzinsungssatzes ermittelt, der auf Grundlage 

der Renditen erstrangiger, festverzinslicher Unternehmensanleihen be-

stimmt wird. Sofern die Erträge aus dem Planvermögen unter diesem 

Zinssatz liegen, führt dies zu einer Unterdeckung des Plans. Der Plan hat 

gegenwärtig ein relativ ausgewogenes Anlageportfolio von Eigenkapi-

talinstrumenten, Schuldinstrumenten und Immobilien. Aufgrund der 

Langfristigkeit der Planverbindlichkeiten hält es der Verwaltungsrat des 

Pensionsfonds für angebracht, einen angemessenen Teil des Planver-

mögens in Eigenkapitalinstrumente und Immobilien zu investieren, um 

die Rendite des Plans zu steigern. 

 

Zinsänderungsrisiko Ein Rückgang des Anleihezinssatzes führt zu einer Erhöhung der Plan-

verbindlichkeit, jedoch wird dies teilweise durch einen gestiegenen Er-

trag aus der Anlage des Planvermögens in festverzinsliche Schuldinstru-

mente kompensiert. 

 

Langlebigkeitsrisiko Der Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung aus dem Plan wird 

auf Basis der bestmöglichen Schätzung der Sterbewahrscheinlichkeit 

der begünstigten Arbeitnehmer sowohl während des Arbeitsverhältnis-

ses als auch nach dessen Beendigung ermittelt. Eine Zunahme der Le-

benserwartung der begünstigten Arbeitnehmer führt zu einer Erhöhung 

der Planverbindlichkeit. 

 

Gehaltsrisiko Der Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung aus dem Plan wird 

auf Basis der zukünftigen Gehälter der begünstigten Arbeitnehmer er-

mittelt. Somit führen Gehaltserhöhungen der begünstigten Arbeitneh-

mer zu einer Erhöhung der Planverbindlichkeit. 
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Das Risiko der Zahlung von Leistungen an Angehörige der begünstigten Arbeitnehmer (Wit-

wen- und Waisenrente) ist über eine externe Versicherungsgesellschaft rückversichert. 

 

Sonstige Leistungen an diese Arbeitnehmer sind nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

nicht vorgesehen. 

 

Die aktuellsten versicherungsmathematischen Bewertungen des Planvermögens und des Bar-

werts der leistungsorientierten Verpflichtung wurden zum 31. Dezember 2020 von Herrn 

____, Mitglied der Aktuarvereinigung in [Land D], durchgeführt. Der Barwert der leistungsori-

entierten Verpflichtung, der dazugehörige Dienstzeitaufwand und der nachzuverrechnende 

Dienstzeitaufwand wurden nach dem Verfahren der laufenden Einmalprämien ermittelt. 

  

IAS 19.144 Die wichtigsten Annahmen, welche der versicherungsmathematischen Bewertung zugrunde 

gelegt wurden, sind: 

  

  Bewertung am 

  31.12.2020  31.12.2019 

     

 Abzinsungssatz (-sätze) __%  __% 

 Erwartete prozentuale Gehaltsteigerungen __%  __% 

 Durchschnittliche Lebenserwartung der derzeitigen Pensionäre 

beim Renteneintritt* 

   

 - Männer __ Jahre  __ Jahre 

 - Frauen __ Jahre  __ Jahre 

 Durchschnittliche Lebenserwartung der derzeitigen Arbeit- 

nehmer beim Renteneintritt (zukünftige Pensionäre)* 

   

 - Männer __ Jahre  __ Jahre 

 - Frauen __ Jahre  __ Jahre 

 Sonstige [zu beschreiben]    

  

 * Auf der Grundlage der Sterbetafeln von [Land D] mit Anpassungen zur Berücksichtigung der 

erwarteten Änderungen der Sterblichkeit/andere [zu beschreiben]. 

  

IAS 19.135 IAS 

19.120 

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Beträge für diese leistungsorientierten 

Pläne stellen sich wie folgt dar: 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Dienstzeitaufwand:    

 Laufender Dienstzeitaufwand    

 Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand und Gewinne/ 

Verluste aus der Planabgeltung 

   

 Nettozinsaufwand    

 In der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Komponenten  

der leistungsorientierten Kosten 

   

  

 Von den Aufwendungen (Dienstzeitaufwand) des Jahres sind __ T€ (2019: __ T€) in den Her-

stellungskosten des Umsatzes und __ T€ (2019: __ T€) in den Verwaltungsaufwendungen ent-

halten. Das Zinsergebnis wurde in die Finanzierungskosten einbezogen (siehe Tz. 13). Die Neu-

bewertung der leistungsorientierten Nettoverpflichtung ist im sonstigen Gesamtergebnis ent-

halten. 
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 Die im sonstigen Ergebnis erfassten Beträge stellen sich wie folgt dar: 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Ertrag aus dem Planvermögen (mit Ausnahme der Beträge,  

die in den Nettozinsen enthalten sind) 

   

 Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus der 

Änderung der demographischen Annahmen 

   

 Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus der 

Änderung der finanziellen Annahmen 

   

 Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus  

erfahrungsbedingten Anpassungen 

   

 Sonstige [zu beschreiben]    

 Anpassungen für Beschränkungen auf dem Nettovermögens-

wert aus einem leistungsorientierten Plan 

   

 Neubewertung der/des leistungsorientierten Nettoverpflich-

tung/-vermögenswerts 

   

  

  

IAS 19.141 Der in der Bilanz ausgewiesene Betrag der Verpflichtungen des Konzerns aus seinen leistungs-

orientierten Pensionsplänen stellt sich wie folgt dar: 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 Barwert der gedeckten leistungsorientierten Verpflichtung    

 Beizulegender Zeitwert des Planvermögens    

 Plandefizit    

 Beschränkungen beim aktivierten Vermögenswert    

 Sonstige [zu beschreiben]    

 Nettoschuld aus der leistungsorientierten Verpflichtung    
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IAS 19.141 Die Veränderungen im Barwert der leistungsorientierten Verpflichtungen des laufenden Ge-

schäftsjahres stellen sich wie folgt dar: 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Anfangsbestand der leistungsorientierten Verpflichtung    

 Dienstzeitaufwand    

 Zinsaufwand    

 Gewinne/Verluste aus der Neubewertung:    

 Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus  

der Änderung der demographischen Annahmen 

   

 Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus  

der Änderung der finanziellen Annahmen 

   

 Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus  

erfahrungsbedingten Anpassungen 

   

 Sonstige [zu beschreiben]    

 Beiträge der begünstigten Arbeitnehmer    

 Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand    

 Verluste/Gewinne aus Plankürzungen    

 Begleichung von Schulden durch Planabgeltungen    

 Übernommene Verpflichtung aus Unternehmens- 

zusammenschluss 

   

 Wechselkursdifferenzen aus ausländischen Plänen    

 Gezahlte Leistungen    

 Sonstige [zu beschreiben]    

 Endbestand der leistungsorientierten Verpflichtung    

  

  

IAS 19.141 Die Veränderungen des beizulegenden Zeitwertes des Planvermögens im laufenden Geschäfts-

jahr stellen sich wie folgt dar: 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Anfangsbestand des zum beizulegenden Zeitwert bewerteten 

Planvermögen 

   

 Zinserträge    

 Gewinne/Verluste aus der Neubewertung:    

 Ertrag aus dem Planvermögen (mit Ausnahme der  

Beträge, die in den Nettozinsen enthalten sind 

   

 Sonstige [zu beschreiben]    

 Wechselkursdifferenzen aus ausländischen Plänen    

 Beiträge des Arbeitgebers    

 Beiträge der begünstigten Arbeitnehmer    

 Gezahlte Leistungen    

 Erworbene Vermögenswerte aus Unternehmens- 

zusammenschluss 

   

 Durch Planabgeltung abgegangene Vermögenswerte    

 Sonstige [zu beschreiben]    

 Endbestand des zum beilzulegenden Zeitwert bewerteten  

Planvermögens 
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IAS 19.142 Die beizulegenden Zeitwerte der wesentlichen Anlagekategorien des Planvermögens stellen 

sich am Bilanzstichtag für jede Kategorie wie folgt dar: 

  

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

  

Notiert 

 

Notiert 

 Nicht 

notiert 

 Nicht 

notiert 

 

Summe 

 

Summe 

  in T€  in T€  in T€  in T€  in T€  in T€ 

             

 Zahlungsmittel und Zahlungs-

mitteläquivalente 

           

             

 Eigenkapitalinstrumente            

 - Konsumgüterindustrie            

 - Produktionsindustrie            

 - Energieversorgung            

 - Finanzdienstleistung            

 - Gesundheitswesen            

 - IT- und Telekommunikations-

branche 

           

 - Aktienfonds            

 Zwischensumme            

             

 Schuldinstrumente            

 - AAA            

 - AA            

 - A            

 - BBB und schlechter            

 - ohne Rating            

 Zwischensumme            

             

 Immobilien            

 - Einzelhandel            

 - Gewerbe            

 - Wohnen            

 Zwischensumme            

             

 Derivate            

 - Zinsswaps            

 - Devisentermingeschäfte            

 Zwischensumme            

             

 Sonstige [zu beschreiben]            

 Gesamt            

  

  

 Die beizulegenden Zeitwerte der obigen Eigenkapital- und Schuldinstrumente wurden auf der 

Grundlage von an aktiven Märkten notierten Preisen (Level 1) bestimmt, während die beizule-

genden Zeitwerte der Immobilien und Derivate nicht auf Preisen basieren, die an aktiven 

Märkten notiert sind (Level 3). Der Pensionsfonds verwendet Zinsswaps zur Absicherung des 

Zinsänderungsrisikos. Dabei sollen __ Prozent des Zinsänderungsrisikos der leistungsorientier-

ten Verpflichtung durch den Einsatz von Schuldinstrumenten in Kombination mit Zinsswaps 

abgedeckt werden Diese Vorgehensweise wurde im laufenden Jahr und in den Vorjahren bei-

behalten. Währungsrisiken werden vollständig durch den Einsatz von Devisentermingeschäf-

ten abgesichert. 

  

IAS 19.143 Im Planvermögen enthalten sind Stammaktien der International GAAP Holding AG mit einem 

beizulegenden Zeitwert von __ T€ (2019: __ T€) sowie von einer Tochtergesellschaft der Inter-

national GAAP Holding AG genutzte Immobilien mit einem beizulegenden Zeitwert von __ T€ 
(2019: __ T€). 
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IAS 19.145(a), 

(b) 

Die maßgeblichen versicherungsmathematischen Annahmen, die zur Ermittlung der leistungs-

orientierten Verpflichtung genutzt werden, sind der Abzinsungssatz, erwartete Gehaltserhö-

hungen und die Sterbewahrscheinlichkeit. Die nachfolgend dargestellten Sensitivitätsanalysen 

wurden auf Basis der nach vernünftigem Ermessen möglichen Änderungen der jeweiligen An-

nahmen zum Bilanzstichtag durchgeführt, wobei die übrigen Annahmen jeweils unverändert 

geblieben sind. 

 

 Wenn der Abzinsungssatz um 100 Basispunkte höher (niedriger) wäre, würde sich die  

leistungsorientierte Verpflichtung um __ T€ (2019: __ T€) verringern/(erhöhen). 

 Wenn die erwartete Gehaltserhöhung 1% höher (niedriger) ausfällt, würde sich die  

leistungsorientierte Verpflichtung um __ T€ (2019: __ T€) erhöhen/(verringern). 

 Wenn die Lebenserwartung sowohl für Männer als auch für Frauen um ein Jahr 

steigt/(sinkt), würde sich die leistungsorientierte Verpflichtung um __ T€ (2019: __ T€)  

erhöhen/(verringern). 

 

IAS 19.145(b) Die vorstehende Sensitivitätsanalyse dürfte nicht repräsentativ für die tatsächliche Verände-

rung der leistungsorientierten Verpflichtung sein, da es als unwahrscheinlich anzusehen ist, 

dass Abweichungen von den getroffenen Annahmen isoliert voneinander auftreten, da die An-

nahmen teilweise zueinander in Beziehung stehen. 

  

IAS 19.145(c) Außerdem wurde der Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung in der vorstehenden 

Sensitivitätsanalyse nach dem Verfahren der laufenden Einmalprämien zum Bilanzstichtag er-

mittelt, d.h. nach derselben Methode, nach der die in der Konzernbilanz erfasste leistungsori-

entierte Verbindlichkeit berechnet wurde. 

 

Die Methoden und Annahmen zur Erstellung der Sensitivitätsanalyse haben sich gegenüber 

den Vorjahren nicht geändert. 

  

IAS 19.146 Jedes Jahr wird eine Studie zur Aktiv-Passiv-Steuerung durchgeführt, in der die Auswirkungen 

der strategischen Anlagepolitik hinsichtlich des Risiko- und Ertragsprofils analysiert werden. 

Die Anlage- und Beitragspolitik sind in diese Studie integriert. Im Grundsatzdokument des Pen-

sionsfonds zur versicherungsmathematischen und fachlichen Vorgehensweise sind die strate-

gischen Auswahlmöglichkeiten formuliert: 

 

 Anlagenmix basierend auf __% Eigenkapitalinstrumente, __% Schuldinstrumente und __% 

Immobilienvermögen; 

 Die durch die Laufzeit der leistungsorientierten Verpflichtung verursachte Zinssensitivität 

soll durch den Einsatz von Schuldinstrumenten in Verbindung mit Zinsswaps um __% redu-

ziert werden; 

 Beibehaltung eines Eigenkapitalpuffers, damit die Vermögenswerte mit __%iger Sicherheit 

innerhalb der nächsten 12 Monate zur Deckung ausreichen. 

 

Der Konzern hat seinen Prozess zur Steuerung von Risiken im Vergleich zu den Vorperioden 

nicht verändert. 

  

IAS 19.147 Die Tochterunternehmen im Konzern finanzieren die Kosten der erworbenen Versorgungsan-

sprüche auf jährlicher Basis. Die Arbeitnehmer zahlen einen festen Anteil in Höhe von __% des 

pensionsberechtigten Gehalts. Der Restbeitrag (einschließlich Gehaltsnachzahlungen) wird von 

den Konzernunternehmen gezahlt. Die Mindestdotierungsverpflichtungen ergeben sich aus 

dem lokalen versicherungsmathematischen Bewertungsrahmenkonzept. In diesem Rahmen-

konzept entspricht der Abzinsungssatz dem risikofreien Zins. Weiterhin werden die Prämien 

auf Basis des derzeitigen Gehaltsniveaus bestimmt. Zusätzliche Verbindlichkeiten aufgrund 

von Gehaltserhöhungen für frühere Dienstjahre werden sofort in den Fonds gezahlt. Abgese-

hen von der Zahlung der Kosten für die erworbenen Versorgungsansprüche sind die Konzern-

unternehmen nicht verpflichtet, zusätzliche Beiträge zu leisten, wenn die Vermögenswerte des 

Fonds nicht zur Deckung ausreichen. In diesem Fall muss der Fonds andere Maßnahmen er-

greifen, um seine Zahlungsfähigkeit wiederherzustellen, etwa eine Reduzierung der Versor-

gungsansprüche der begünstigten Arbeitnehmer. 
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Die durchschnittliche Laufzeit der leistungsorientierten Verpflichtung am 31. Dezember 2020 

betrug __ Jahre (2019: __ Jahre). Diese Zahl setzt sich folgendermaßen zusammen: 

 

 aktive begünstigte Arbeitnehmer: __ Jahre (2019: __ Jahre); 

 ausgeschiedene begünstigte Arbeitnehmer: __ Jahre (2019: __ Jahre); und 

 Pensionäre: __ Jahre (2019: __ Jahre). 

  

 Für das kommende Geschäftsjahr erwartet der Konzern, in den leistungsorientierten Plan ei-

nen Beitrag i. H. v. __ T€ (2019: __ T€) zu leisten. Der Konzern verpflichtet sich, in den Plan für 

__ zukünftige Jahre __ T€ pro Jahr gemäß dem vereinbarten Beitragsschlüssel einzuzahlen. 

  

  

  

 

39. Rückstellungen 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

     

 Garantierückstellungen    

 Restrukturierungsrückstellung    

 Wiederherstellungsrückstellung    

 Sonstige Rückstellungen    

     

     

 Kurzfristig    

 Langfristig    

     

  

  

  

Garantie-

rückstel-

lungen 

 Restruk-

turie-

rungs-

rückstel-

lung 

 Wieder-

herstel-

lungs-

rückstel-

lung 

 

Sonstige 

Rückstel-

lungen 

 

Summe 

  in T€  in T€  in T€  in T€  in T€ 

           

IAS 37.84(a) Stand zum 1.1.2020          

IAS 37.84(b) Zusätzliche Rückstel-

lungen im Berichtsjahr 

         

IAS 37.84(c) Inanspruchnahme der 

Rückstellung 

         

 Beim Erwerb einer 

Tochtergesellschaft 

         

IAS 37.84(e) Aufzinsung          

IAS 37.84(e) Anpassung aufgrund 

von Änderungen des 

Diskontierungszins- 

satzes 

         

 Wechselkurs- 

differenzen 

         

IAS 37.84(a) Stand zum 31.12.2020          
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IAS 37.85(a), 

(b) 

Die Garantierückstellung stellt die bestmögliche Schätzung der Haftung des Konzerns im Rah-

men der 12-monatigen Garantien für elektronische Produkte dar, die auf der Grundlage von 

Erfahrungen aus der Vergangenheit und Branchendurchschnitten für fehlerhafte Produkte ge-

währt werden. 

  

IAS 37.85(a), 

(b) 

Die Restrukturierungsrückstellung betrifft Abfindungskosten aus dem Verkauf von [Name der 

Tochtergesellschaft] (siehe Tz. 4). Zum 31. Dezember 2020 haben rund 50 % der betroffenen 

Mitarbeiter das Arbeitsverhältnis beendet. Die verbleibenden Mitarbeiter haben das Unter-

nehmen im Januar 2021 verlassen. 

  

IAS 37.85(a), 

(b) 

Die Rückstellung für die Wiederherstellung wurde durch den Erlass einer neuen Umweltge-

setzgebung in [Land A] am 15. Dezember 2020 gebildet, die Unternehmen in [Land A] ver-

pflichtet, kontaminierte Flächen bis zum 30. Juni 2022 zu sanieren und die damit verbundenen 

Kosten zu tragen. Die Geschäftsführung ist dabei, bestimmte Aspekte der Gesetzgebung zu klä-

ren, und daher kann sich die endgültige Einschätzung der Kosten, die dem Unternehmen ent-

stehen werden, aufgrund der Ergebnisse dieses Prozesses erheblich ändern.  Basierend auf der 

aktuellen Auslegung der Gesetzgebung hat die Geschäftsführung eine Verbindlichkeit von __ 

T€ geschätzt. Bei der Schätzung der Haftung hat die Geschäftsführung Annahmen über das 

Kontaminationsvolumen der betroffenen Standorte, die Nähe zu genehmigten Deponien, die 

verfügbare Dekontaminierungstechnologie und die Kosten für die Entsorgung spezieller Roh-

stoffe getroffen. 

 

[Beschreibung der sonstigen Rückstellungen] 

  

  

  

 40. Finanzverbindlichkeiten 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

IFRS 7.8(e) Unbesichert – erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert    

 Kündbare kumulative Vorzugsaktien (v)    

     

IFRS 7.8(g) Unbesichert – zu fortgeführten Anschaffungskosten    

 Kontokorrentkredite (i)    

 Kredite von Banken (ii)(a)    

 Wechsel (iii)    

 Kredite von nahestehenden Unternehmen oder Personen (iv)    

 Kredite von der öffentlichen Hand (vii)    

 Anleihen ohne feste Laufzeit (vi)    

     

IFRS 7.8(g) Besichert – zu fortgeführten Anschaffungskosten    

 Kontokorrentkredite (i)    

 Kredite von Banken (ii)(b)    

 Summe Finanzverbindlichkeiten    

     

 Davon:    

 Kurzfristig    

 Langfristig    
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IFRS 7.7 Die anderen wesentlichen Merkmale der Finanzverbindlichkeiten des Konzerns stellen sich wie 

folgt dar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 7.10 (a), 

(b) 

(i) Kontokorrentkredite sind bei Kündigung zurückzuzahlen. Der Großteil der Kontokorrent-

kredite in Höhe von __ T€ (2019: __ T€) ist durch bestimmte Anleihen des Konzerns vom 
[Datum] besichert. In Übereinstimmung mit der minimal erforderlichen Sicherheit beträgt 

der Buchwert dieser Anleihen __ T€ (2019: __ T€). Die gewichtete durchschnittliche Effek-
tivverzinsung für Kontokorrentkredite beträgt etwa __% p.a. (2019: __% p.a.) und wird auf 

der Basis von __% p.a. zuzüglich Leitzins ermittelt. 

 

(ii) Der Konzern verfügt über zwei wesentliche Bankkredite: 

 

(a) Ein am [Datum] aufgenommener Kredit über __ T€. Die Rückzahlungen beginnen am 
[Datum] und dauern bis zum [Datum] an. Das Darlehen ist durch revolvierende For-

derungen aus Lieferungen und Leistungen des Konzerns vom [Datum] besichert, de-

ren Buchwert __ T€ (2019: __ T€) beträgt. Der Konzern ist verpflichtet, nicht überfäl-
lige und nicht wertgeminderte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit ei-

nem Buchwert von __ T€ als Sicherheit für den Kredit zu halten (siehe Tz. 27). Der 

Kredit wird mit __% p.a. über dem 3-Monats-LIBOR-Satz verzinst. 

 

(b) Ein unbesicherter Kredit in Höhe von __ T€, der am [Datum] vorgezogen wurde und 

nun am [Datum] zur vollständigen Rückzahlung fällig ist. Dieser Bankkredit wird mit 

einem festen Zinssatz von __% p.a. verzinst. Der Konzern sichert einen Teil des Kre-

dits gegenüber Zinsänderungsrisiken durch einen Receive-Floating Pay-Fixed-Swap 

ab. Der ausstehende Saldo wird um die Marktwertveränderungen des abgesicherten 

Risikos, d.h. um die Veränderungen des 6-Monats-EURIBOR-Satzes angepasst. Die 

kumulierte Anpassung des beizulegenden Zeitwerts des Kredits betrug __ T€ (2019: 

__ T€). 
 

(iii) Im [Jahr] wurden Wechsel mit einer variablen Verzinsung begeben. Die gegenwärtige ge-

wichtete durchschnittliche Effektivverzinsung der Wechsel beträgt __% p.a. (2019: __% 

p.a.). 

 

(iv) Auf die ausstehenden Beträge von Krediten nahestehender Unternehmen oder Personen 

werden Zinsen von __% –__% p.a. (2019: __% –__% p.a.) fällig. 

 

(v) Kündbare kumulative Vorzugsaktien in Höhe von __ T€ wurden am [Datum] zu einem Aus-

gabepreis von __ € je Aktie ausgegeben. Die Aktien sind mit __% Vorzugsdividende ausge-

stattet und am [Datum] zu __ € pro Aktie zwingend zurückzukaufen. Die Vorzugsaktien 

enthalten keine Eigenkapitalkomponente und werden vollständig als finanzielle Verbind-

lichkeiten klassifiziert. Zum gleichen Zeitpunkt wie die Ausgabe der Vorzugsaktien hat der 

Konzern einen Pay-Floating Receive-Fixed-Swap abgeschlossen, um das Marktwertrisiko 

von Zinsänderungen zu reduzieren. Der Nominalbetrag des Swaps beträgt __ T€ und ent-

spricht dem Ausgabebetrag der Vorzugsaktien. Der Swap wird am [Datum] fällig. Um In-

kongruenzen durch die Bewertung der Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskos-

ten und der erfolgswirksamen Bewertung des Derivats zum beizulegenden Zeitwert zu 

verringern, hat der Konzern die Vorzugsaktien als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeit-

wert bewertet designiert. Die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der Vorzugsak-

tien, die aus Änderungen des Ausfallrisikos resultieren, führen nicht zu einer Inkongruenz 

und werden daher im sonstigen Ergebnis in der Rücklage aus Veränderungen der eigenen 

Bonität (Fair Value-Option) erfasst (siehe Tz. 35). Die kumulierte Betragsänderung des bei-

zulegenden Zeitwerts, die auf Änderungen des Ausfallrisikos zurückzuführen ist, betrug __ 

T€ (2019: __ T€). Die Differenz zwischen dem Buchwert (d.h. dem beizulegenden Zeitwert) 

der Vorzugsaktien und dem bei Fälligkeit vertraglich zu zahlenden Betrag beträgt __ T€ 

(2019: __ T€). Die Bewertungsmethodik und die verwendeten Eingangsparameter sind in 

Tz. 49.2 offengelegt. 
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(vi) Am [Datum] sind Anleihen ohne feste Laufzeit in Höhe von __ T€ mit einem Kupon von 

__% p.a. zum Nominalwert emittiert worden. Die Ausgabekosten betrugen __ T€. 

 

(vii) Am [Datum] hat der Konzern von der öffentlichen Hand in [Land C] ein zinsloses Darlehen 

in Höhe von umgerechnet __ T€ erhalten, um Umschulungskosten von Mitarbeitern über 

eine Dauer von zwei Jahren zu finanzieren. Das Darlehen ist am Ende dieser Zweijahrespe-

riode vollständig zurückzuzahlen. Unter Anwendung der vorherrschenden Marktzinssätze 

für gleichartige Darlehen ohne Förderzweck in Höhe von __% wird der beizulegende Zeit-

wert auf __ T€ geschätzt. Der Unterschiedsbetrag von __ T€ zwischen den Bruttozuflüssen 

und dem beizulegenden Zeitwert des Darlehens stellt den Vorteil aus der Unverzinslich-

keit dar und wurde als passivische Abgrenzung erfasst (siehe Tz. 48). Zinsaufwendungen 

werden für das Jahr 2021 voraussichtlich in Höhe von __ T€ und für das Jahr 2022 in Höhe 

von __ T€ erfasst. 
  

 Die gewichtete durchschnittliche Effektivverzinsung ist nachfolgend aufgeschlüsselt darge-

stellt: 

  

  2020  2019 

  %  % 

     

 Kontokorrentkredite    

 Wechsel    

 Kredite von nahestehenden Unternehmen oder Personen    

 Kündbare kumulative Vorzugsaktien    

 Anleihen ohne feste Laufzeit    

 Kredite von Banken    

  

  

 31.12.2020 Konzern-

währung 

 [Währung 

B] 

 [Währung 

C] 

 

Summe 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

 Analyse der Finanzverbindlich-
keiten nach Währungen: 

       

         

 Kontokorrentkredite        

 Wechsel        

 Kredite von nahestehenden Un-

ternehmen oder Personen 

       

 Kündbare kumulative Vorzug-

saktien 

       

 Anleihen ohne feste Laufzeit        

 Kredite von Banken        
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 31.12.2019 Konzern-

währung 

 [Währung 

B] 

 [Währung 

C] 

 

Summe 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

 Analyse der Finanzverbindlich-
keiten nach Währungen: 

       

         

 Kontokorrentkredite        

 Wechsel        

 Kredite von nahestehenden Un-

ternehmen oder Personen 

       

 Kündbare kumulative Vorzug-

saktien 

       

 Anleihen ohne feste Laufzeit        

 Kredite von Banken        

         

  

  

 Verletzung von Darlehensvereinbarungen 

  

IFRS 7.18 

 

Während des aktuellen Geschäftsjahres kam es im Konzern zu Zahlungsverzögerungen von Zin-

sen für das erste Quartal für eines seiner Darlehen mit einem Buchwert in Höhe von __ T€. Die 
Verzögerung entstand aufgrund eines zeitlichen Zahlungsmittelengpasses am Zinszahlungstag, 

der durch ein technisches Problem bei der Abrechnung hervorgerufen wurde. Die ausstehen-

den Zinsen in Höhe von __ T€ wurden vollständig am folgenden Tag gezahlt, einschließlich zu-

sätzlicher Zinsen und der Geldstrafe. Der Darlehensgeber hat keine vorzeitige Rückzahlung des 

Darlehens gefordert, und die Vertragsbedingungen sind nicht geändert worden. Die Geschäfts-

führung hat eine Überprüfung des Abrechnungsprozesses des Konzerns vorgenommen, um si-

cherzustellen, dass sich solche Vorkommnisse nicht wiederholen. 

  

  

  

 41. Wandelanleihen 
 

IFRS 7.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 32.28 

Am [Datum] hat die Gesellschaft Wandelanleihen in einem Gesamtwert von __ T€ mit einer 

Verzinsung von __% p.a. und einem Nominalbetrag von __ T€ emittiert. Der Anleiheninhaber 

ist zwischen der Ausgabe und der Fälligkeit jederzeit berechtigt, eine Wandlung in __ Stamm-

aktien pro Wandelanleihe vorzunehmen. Dies erfolgt zum Wandlungspreis von __ €. Der 
Wandlungspreis liegt bei einer Prämie von __% auf den Aktienkurs der Stammaktien zum Zeit-

punkt der Ausgabe der Wandelanleihe. 

 

Wird das Wandlungsrecht nicht ausgeübt, werden die Anleihen am [Datum] zum Nennwert zu-

rückgezahlt. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, bis das Wandlungsrecht ausgeübt oder das Darle-

hen zurückgezahlt wird, und beträgt __% p.a. 

 

Die mit dem Verkauf von Wandelanleihen erzielten Beträge setzen sich wie nachfolgend dar-

gestellt aus zwei Komponenten zusammen: einer Fremdkapitalkomponente (finanzielle Ver-

bindlichkeit) und einer Eigenkapitalkomponente, welche den beizulegenden Zeitwert der ein-

gebetteten Option zur Wandlung der finanziellen Verbindlichkeiten in Eigenkapital widerspie-

gelt. 
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  in T€ 

   

 Ausgabeerlöse  

 Transaktionskosten  

 Netto-Ausgabeerlöse  

   

 Eigenkapitalkomponente  

 Transaktionskosten der Eigenkapitalkomponente  

 Betrag als Eigenkapital ausgewiesen  

   

 Fremdkapitalkomponente zum Ausgabezeitpunkt (abzüglich der anteiligen 

Transaktionskosten) 

 

 Als Aufwand erfasste Zinsen (unter Verwendung des Effektivzinssatzes)  

 Gezahlte Zinsen  

 Buchwert der Fremdkapitalkomponente zum 31. Dezember 2020  

  

  

 Die Eigenkapitalkomponente von __ T€ wurde der Rücklage für Optionsprämien von Wandel-

anleihen zugeführt (siehe Tz. 35). 

 

Die Zinsaufwendungen für das Jahr werden berechnet, indem der Effektivzinssatz von __% auf 

die Fremdkapitalkomponente für den Zeitraum von __ Monaten seit Ausgabe der Wandelan-

leihe angewendet wird. Die Fremdkapitalkomponente wird zu fortgeführten Anschaffungskos-

ten bewertet. Die Differenz zwischen dem Buchwert der Fremdkapitalkomponente zum Ausga-

bezeitpunkt und dem zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen Betrag entspricht der Effektiv-

verzinsung abzüglich der bis zu diesem Zeitpunkt gezahlten Zinsen. 

  

  

  

 42. Derivative Finanzinstrumente 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

 Derivative finanzielle Vermögenswerte    

IFRS 7.8(a) Derivate, die als effektives Sicherungsinstrument designiert 

wurden und zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden: 

   

 - Devisentermingeschäfte    

 - Zinsswaps    

 - Rohstoff-Optionen    

     

     

 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten    

IFRS 7.8(e) Derivate, die als effektives Sicherungsinstrument designiert 

wurden und zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden: 

   

 - Devisentermingeschäfte    

 - Zinsswaps    

IFRS 7.8(e) Zu Handelswecken gehaltene Derivate, die nicht als  

Sicherungsinstrument im Rahmen einer Sicherungs- 

beziehung designiert wurden: 

   

 - Zinsswaps    
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IFRS 7.13B 

IFRS 7.13C 

Der Konzern hat mit den folgenden Gegenparteien Aufrechnungsvereinbarungen (sog. Master 

Agreements) abgeschlossen [Name angeben]. Derivate, die einer Verrechnung oder einer Auf-

rechnungsvereinbarung unterliegen und alle verpfändeten oder erhaltenen Sicherheiten sind 

nachfolgend aufgeführt. 

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

 Gegenpartei A:    

 Derivative Vermögenswerte    

 Derivative Verbindlichkeiten    

 Nettobetrag der in der Bilanz ausgewiesenen derivativen  

Vermögenswerte/Verbindlichkeiten 

   

 Barsicherheiten erhalten/bezahlt    

 Nettobetrag    

     

 Gegenpartei B:    

 Derivative Vermögenswerte    

 Derivative Verbindlichkeiten    

 Nettobetrag    

  

  

 Die derivativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit der Gegenpartei A erfüllen die 

Verrechnungskriterien des IAS 32. Dementsprechend wird der Bruttobetrag der derivativen 

Verbindlichkeit mit dem Bruttobetrag des derivativen Vermögenswerts verrechnet, sodass in 

der Konzernbilanz ein derivativer Nettovermögenswert in Höhe von __ T€ ausgewiesen wird. 

 

Darüber hinaus wurden von der Gegenpartei A Barsicherheiten für einen Teil des derivativen 

Nettovermögens (__ T€) erhalten. Die Barsicherheiten in Höhe von __ T€ erfüllen nicht die 

Verrechnungskriterien des IAS 32, können aber im Falle eines Ausfalls, einer Insolvenz oder ei-

nes Konkurses gemäß den damit verbundenen Sicherungsvereinbarungen mit dem Nettobe-

trag des derivativen Vermögenswerts und der derivativen Verbindlichkeit verrechnet werden. 

 

Die derivativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit Gegenpartei B erfüllen nicht die 

Verrechnungskriterien des IAS 32. Dementsprechend wird der Bruttobuchwert der derivativen 

Vermögenswerte (__ T€) und der Bruttobuchwert der derivativen Verbindlichkeiten (__ T€) in 
der Bilanz des Konzerns getrennt ausgewiesen. 

 

Der Konzern hat keine anderen durchsetzbaren Aufrechnungsvereinbarungen als die oben ge-

nannten getroffen. 

 

Weitere Einzelheiten zu den derivativen Finanzinstrumenten sind in Tz. 49.4 enthalten. 

  

  

  

 43. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Ver-
bindlichkeiten 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

     

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    

    davon Reverse Factoring    

 Sonstige Steuerverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten  

gegenüber Sozialversicherungsträgern 

   

 Sonstige Verbindlichkeiten    
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IFRS 7.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 7.29(a) 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umfassen im Wesentlichen ausstehende 

Beträge für den Kauf von Waren aus Lieferungen und Leistungen sowie laufende Kosten. Für 

Handelskäufe werden Zahlungsziele von durchschnittlich __ Tagen (ohne Reverse Factoring 

Vereinbarungen) und __ Tagen (mit Reverse Factoring Vereinbarungen) vereinbart. Von den 

meisten Lieferanten werden für die ersten __ Tage ab Rechnungsstellung keine Zinsen erho-

ben. Anschließend werden unterschiedliche Zinssätze auf den ausstehenden Betrag fällig. Der 

Konzern hat eine Finanzrisikomanagementrichtlinie implementiert, um sicherzustellen, dass 

alle Verbindlichkeiten innerhalb des ursprünglich gewährten Zahlungsziel beglichen werden. 

 

Um seinen Lieferanten einen einfachen Zugang zu Krediten zu ermöglichen und eine frühzei-

tige Abwicklung zu erleichtern, hat der Konzern zudem Reverse-Factoring-Vereinbarungen ge-

troffen. Diese Vereinbarungen erlauben es dem Lieferanten, die in Rechnung gestellten Be-

träge abzüglich 0,5 Prozent Abschlag von der [Bank A] zu erhalten. Der Abschlag ist geringer 

als der marktübliche Skontoabzug bei vorzeitiger Bezahlung. Der Konzern zahlt der [Bank A] 

den vollen Rechnungsbetrag bei Fälligkeit laut Rechnung. Da die Vereinbarungen dem Konzern 

keine zusätzliche Finanzierung gewähren, indem er [Bank A] später bezahlt, als er seinen Liefe-

ranten bezahlt hätte, ist die Geschäftsführung der Ansicht, dass die an [Bank A] zu zahlenden 

Beträge unverändert als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu klassifizieren 

sind. Die Reverse Factoring Vereinbarungen ermöglichen es der [Bank A], Rechnungen in Höhe 

von __ T€ pro Monat vorzeitig zu begleichen; der maximale Betrag, der in einem Monat wäh-

rend des Jahres in Anspruch genommen wurde, betrug __ T€. Zum Jahresende sind 12% der 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Beträge, die aus diesen Vereinbarungen ge-

schuldet werden. 

 

Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass der Buchwert der Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen in etwa ihrem Marktwert entspricht. 

  

  

  

 44. Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 Bedingte Gegenleistungen    

 Finanzgarantien    

     

  

  

 Der Hauptlieferant der Gruppe, [Unternehmen X], hat am [Datum] einen Kredit in Höhe von __ 

T€ bei der [Bank Z] aufgenommen. Dieser hat eine Laufzeit von __ Jahren. Der Konzern hat 

dieses Bankdarlehen garantiert und muss im Falle des Ausfalls von [Unternehmen X] die [Bank 

Z] bezahlen. Das maximale Exposure beträgt __ T€ und die gegebene Garantie deckt die Zeit 

bis zur Fälligkeit des zugrunde liegenden Bankkredits ab. Der Konzern erhielt eine Prämie in 

Höhe von __ T€. Zunächst wird für Finanzgarantien zum Zeitpunkt der Garantieerteilung eine 

finanzielle Verbindlichkeit in Höhe des beizulegenden Zeitwerts erfasst. In der Folge wird der 

Buchwert der Garantie als der höhere der beiden folgenden Werte ermittelt: 

 

(1) Betrag der nach IFRS 9 berechneten Wertberichtigung; und 

 

(2) Erhaltene Prämien, abzüglich der kumulierten Amortisierung der bisherigen Prämien (ge-

mäß den Richtlinien des Konzerns wird die Amortisierung linear bis zur Fälligkeit des Ver-

trages berechnet). 

 

IFRS 7.35G(a), 

(b) 

Zum Ende der Berichtsperiode hat die Geschäftsführung den Status der Fälligkeit der Kredite, 

für die eine Finanzgarantie gewährt wurde, die Finanzlage der Schuldner sowie die wirtschaft-

lichen Aussichten der Branchen, in denen die Schuldner tätig sind, bewertet und ist zu dem 
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Schluss gekommen, dass sich das Ausfallrisiko seit der erstmaligen Erfassung der Finanzgaran-

tie nicht wesentlich erhöht hat. Dementsprechend wird die Wertberichtigung für die vom Kon-

zern ausgegebene Finanzgarantie auf Basis des erwarteten 12-Monats-Verlusts bewertet. Für 

eine Erläuterung der Kreditratings für diese Finanzgarantie siehe Tz. 49.10(b). 

  

IFRS 7.35G(c) In der laufenden Berichtsperiode gab es hinsichtlich der Bestimmung der Wertberichtigungen 

dieser finanziellen Vermögenswerte keine Änderungen der Schätzungsmethoden oder der we-

sentlichen Annahmen. 

 

In beiden Geschäftsjahren ist der Betrag der Wertberichtigung geringer als die erhaltenen Prä-

mien, abzüglich der kumulierten Amortisierung, und daher wurde für die Finanzgarantie keine 

Wertberichtigung aufwandswirksam erfasst. 

  

  

  

 45. Leasingverbindlichkeiten 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

IFRS 16.58 Fälligkeitsanalyse:    

IFRS 7.39(a) In einem Jahr fällig    

IFRS 16.BC221 In zwei Jahren fällig    

 In drei Jahren fällig    

 In vier Jahren fällig    

 In fünf Jahren fällig    

 In mehr als fünf Jahren fällig    

     

 Abzüglich: noch nicht realisierte Zinserträge    

     

 Barwert der Leasingzahlungen    

     

     

 Im Konzernabschluss ausgewiesen als:    

 Kurzfristig    

 Langfristig    

     

  

  

IFRS 7.39(c) 

 

 

 

 

 

In Bezug auf die eigenen Leasingverbindlichkeiten besteht aus Konzernsicht kein signifikantes 

Liquiditätsrisiko. Die Leasingverbindlichkeiten werden innerhalb der Treasury-Funktion des 

Konzerns überwacht. 

 

Wie in Tz. 2.3.2 erläutert, hat die Gesellschaft einen Teil der Leasingverbindlichkeit in Höhe 

von __ T€ ausgebucht, der durch den Verzicht auf Mietzahlungen für Gebäude in [Land A] erlo-

schen ist. 

 

Außerdem hat die Gesellschaft einen [x]-monatigen Zahlungsaufschub auf Mietzahlungen für 

Gebäude in [Land B] erhalten. Der Zahlungsaufschub reduziert die Zahlungen bis [Datum] um 

__ T€ und erhöht die Zahlungen im Zeitraum von [Datum] bis [Datum] um __ T€. Die Leasing-

verbindlichkeit wurde unter Verwendung der reduzierten Leasingzahlungen und des ursprüng-

lich angewendeten Zinssatzes neu bewertet, was zu einer Verringerung der Leasingverbind-

lichkeit um __ T€ führte, die als negative variable Leasingzahlung in der Gewinn- und Verlust-

rechnung erfasst wurde. 
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46. Vertragsverbindlichkeiten 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 Aus der Bilanzierung des Kundenbindungsprogramms (i)    

IFRS 15.116(a) Im voraus erhaltene Zahlungen für Internetverkäufe (ii)    

 Wartungsservices (iii)    

 Zahlungen aus Bauaufträgen (iv)    

     

     

 Kurzfristig    

 Langfristig    

     

  

  

IFRS 15.117 (i) Aus dem Maxi-Punkte-Plan des Konzerns ergibt sich Vertragsverbindlichkeit, da diese 

Punkte den Kunden einen Vorteil bieten, den sie ohne Abschluss eines Kaufvertrages nicht 

erhalten würden. Die Gewährung der Treuepunkte an die Kunden stellt daher eine sepa-

rate Leistungsverpflichtung dar. Für die auf die Treuepunkte entfallenden Beträge der 

Umsatzerlöse wird zum Zeitpunkt des ursprünglichen Verkaufsvorgangs eine Vertragsver-

bindlichkeit erfasst. 

  

IFRS 15.117 (ii) Bei Internetverkäufen werden die Umsatzerlöse realisiert, wenn die Verfügungsmacht 

über die Güter auf den Kunden übergegangen ist, d.h. zum Zeitpunkt der Lieferung an den 

Kunden. Wenn der Kunde die Werkzeuge online kauft, wird der vom Konzern erhaltene 

Transaktionspreis solange als Vertragsverbindlichkeit erfasst, bis die Waren an den Kun-

den geliefert wurden. 

  

IFRS 15.117 (iii) Die Umsatzerlöse aus den Wartungsservices werden zeitraumbezogen erfasst, obwohl der 

Kunde für diese Leistungen im Voraus vollständig bezahlt hat. Eine Vertragsverbindlichkeit 

wird für diese Erlöse zum Zeitpunkt der ursprünglichen Verkaufstransaktion erfasst und 

linear über den Zeitraum der Dienstleistung aufgelöst. 

  

IFRS 15.117 (iv) Die Vertragsverbindlichkeiten aus Bauaufträgen sind an Kunden fällige Beträge. Diese ent-

stehen, wenn eine bestimmte Meilensteinzahlung die bisher nach der Cost-to-Cost-Me-

thode erfassten Umsatzerlöse übersteigt. 

  

IFRS 15.118 Im Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen der Vertragsverbindlich-

keitssalden. 

  

IFRS 15.116(b), 

(c) 

Die folgende Tabelle zeigt die im Geschäftsjahr erfassten Umsatzerlöse, die zu Beginn der Peri-

ode im Saldo der Vertragsverbindlichkeiten enthalten waren. Im laufenden Geschäftsjahr wur-

den keine Umsätze aus Leistungsverpflichtungen erfasst, die in Vorjahren erfüllt wurden. 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Aus der Bilanzierung des Kundenbindungsprogramms    

 Im voraus erhaltene Zahlungen für Internetverkäufe    

 Wartungsservices    

 Zahlungen aus Bauaufträgen    
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 47. Rückerstattungsverbindlichkeit 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 Rückerstattungsverbindlichkeit    

  

  

IFRS 15.119(d) 

IFRS 15.126(a) 

Die Rückerstattungsverbindlichkeit bezieht sich auf das Recht des Kunden, Produkte innerhalb 

von 30 Tagen nach dem Kauf zurückzugeben. Zum Verkaufszeitpunkt wird für die Produkte, 

bei denen mit einer Rückgabe gerechnet wird, eine Rückerstattungsverbindlichkeit und eine 

entsprechende Anpassung des Umsatzes erfasst. Die Gesellschaft ermittelt die Anzahl der 

Rückgaben auf Portfolioebene unter Verwendung der Erwartungswertmethode auf der Basis 

bisheriger Erfahrungen. 

  

  

  

 

48. Passivische Abgrenzungen 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 Umschulungskosten von Mitarbeitern    

 Erwerb von Geschäftsausstattung    

     

     

     

 Kurzfristig    

 Langfristig    

     

  

  

IAS 20.39(b) Die passivischen Abgrenzungen für Umschulungskosten von Mitarbeitern resultieren aus der 

Erfassung des Vorteils aus dem im [Datum] gewährten unverzinslichen Darlehen der öffentli-

chen Hand (siehe Tz. 40). Der Ertrag wird mit dem erwarteten Schulungsaufwand aus 2021 (__ 

T€) und 2022 (__ T€) verrechnet werden. 

 

Die passivischen Abgrenzungen für den Erwerb von Geschäftsausstattung resultieren aus ei-

nem im [Datum] erhaltenen Zuschuss, um energieeffiziente Maschinen für die Herstellung von 

[Produkt X] zu installieren. Der Zuschuss wird erfolgswirksam, linear über die Nutzungsdauer 

der Maschinen, erfasst. Mit diesem Zuschuss sind keine weiteren unerfüllten Bedingungen  

oder andere Auflagen verbunden. 
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 49. Weitere Angaben zu Finanzinstrumenten 
 

Hinweis Die nachstehenden Textpassagen sollen beispielhaft die möglichen Angaben zu diesem Themen-

komplex darstellen. Die offenzulegenden Sachverhalte hängen maßgeblich von den Umständen 

des betreffenden Unternehmens sowie von der Bedeutung der Ermessensausübungen und der 

Schätzungen hinsichtlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ab sowie von den Informatio-

nen, die der Geschäftsführung bereitgestellt werden. 

 

 

 

49.1. Klassen und Kategorien von Finanzinstrumenten sowie deren beizulegende 
Zeitwerte 

  

 

 

IFRS 7.6 

 

IFRS 7.7-8 

 

IFRS 7.25  

IFRS 7.29(a) 

 

IFRS 13.93(c) 

IFRS 13.97 

Die folgende Tabelle umfasst Informationen über: 

 

 Klassen von Finanzinstrumenten, basierend auf ihrer Art und ihren Eigenschaften; 

 

 die Buchwerte der Finanzinstrumente; 

 

 die beizulegenden Zeitwerte der Finanzinstrumente (mit Ausnahme von Finanzinstrumen-

ten, deren Buchwert dem beizulegenden Zeitwert entspricht); und 

 

 die Einordnung zu den Hierarchiestufen zur Bewertung zum beizulegenden Zeitwert. 

  

 Die Einteilung der Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert in die nachfolgend aufgeführten 

Hierarchiestufen erfolgt in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit beobachtbarer Eingangspara-

meter und der Bedeutung dieser Parameter für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts: 

 

 Stufe 1-Bewertungen ergeben sich aus notierten Preisen (unbereinigt) auf aktiven Märk-

ten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten; 

 

 Stufe 2-Bewertungen ergeben sich aus anderen Eingangsparametern als die auf Stufe 1 

enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Schuld entweder direkt 

beobachtbar sind oder indirekt aus anderen Preisen abgeleitet werden können; und 

 

 Stufe 3-Bewertungen ergeben sich aus Bewertungsmodellen, die nicht am Markt be-

obachtbare Eingangsparameter verwenden. 
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 31.12.2020 Buchwert  Beizulegender Zeitwert 

   

Finanzielle Vermögenswerte 

  

Finanzielle Verbindlichkeiten 

   

Stufe 

 

   

Erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert 

 

Erfolgsneutral zum bei-

zulegenden Zeitwert Fortge-

führte An-

schaf-

fungskos-

ten 

  

Erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert Fortge-

führte An-

schaf-

fungskos-

ten 

      

  in Siche-

rungsbe-

ziehungen 

designiert 

verpflich-

tend designiert 

verpflich-

tend 

 

designiert 

verpflich-

tend Summe 

 

1 2 3 Summe 

  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€  in T€ in T€ in T€ in T€  in T€ in T€ in T€ in T€ 

                 

 Barmittel und Bankbestände 

(Tz. 50) 

               

 Finanzinvestitionen (Tz. 26)                

 Forderungen aus Finanzie-

rungsleasingverhältnissen  

(Tz. 28) 

               

 Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen und sonstige 

Forderungen (Tz. 27) 

               

 Finanzverbindlichkeiten  

(Tz. 40) 

               

 Wandelanleihen (Tz. 41)                

 Derivative Finanzinstrumente 

(Tz. 42) 

               

 Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen und 

sonstige Verbindlichkeiten  

(Tz. 43) 

               

 Bedingte Gegenleistungen  

(Tz. 44) 
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 31.12.2019 Buchwert  Beizulegender Zeitwert 

   

Finanzielle Vermögenswerte 

  

Finanzielle Verbindlichkeiten 

   

Stufe 

 

   

Erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert 

 

Erfolgsneutral zum bei-

zulegenden Zeitwert Fortge-

führte An-

schaf-

fungskos-

ten 

  

Erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert Fortge-

führte An-

schaf-

fungskos-

ten 

      

  in Siche-

rungsbe-

ziehungen 

designiert 

verpflich-

tend designiert 

verpflich-

tend 

 

designiert 

verpflich-

tend Summe 

 

1 2 3 Summe 

  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€  in T€ in T€ in T€ in T€  in T€ in T€ in T€ in T€ 

                 

 Barmittel und Bankbestände 

(Tz. 50) 

               

 Finanzinvestitionen (Tz. 26)                

 Forderungen aus Finanzie-

rungsleasingverhältnissen  

(Tz. 28) 

               

 Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen und sonstige 

Forderungen (Tz. 27) 

               

 Finanzverbindlichkeiten  

(Tz. 40) 

               

 Wandelanleihen (Tz. 41)                

 Derivative Finanzinstrumente 

(Tz. 42) 

               

 Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen und 

sonstige Verbindlichkeiten  

(Tz. 43) 

               

 Bedingte Gegenleistungen  

(Tz. 44) 
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 49.2. Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert 
  

 In dieser Textziffer wird erläutert, wie der Konzern die beizulegenden Zeitwerte verschiedener 

finanzieller Vermögenswerte und Schulden ermittelt. 

  

IFRS 13.91 

 

a) Beizulegender Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Schulden, die regel- 
mäßig zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden 

IFRS 13.93(d)  

IFRS 13.93(g)  

IFRS 

13.93(h)(i)  

IFRS 

Einige der finanziellen Vermögenswerte und Schulden des Konzerns werden zum beizulegen-

den Zeitwert bewertet. Die nachstehende Tabelle enthält Informationen darüber, wie die bei-

zulegenden Zeitwerte dieser finanziellen Vermögenswerte und Schulden bestimmt wurden 

(insbesondere die Bewertungsverfahren und die verwendeten Eingangsparameter). 

13.IE65(e)  

 

Finanzielle Vermö-
genswerte/ 
finanzielle Verbind-
lichkeiten 

Bewertungsverfahren 
und wesentliche Ein-
gangsparamater 

Bedeutende nicht be-
obachtbare Ein-
gangsparamter 

Verhältnis der nicht 
beobachtbaren Ein-
gangsparameter zum 
beizulegenden Zeit-
wert 

     

 1) Devisenterminge-

schäfte (Tz. 42) 

Discounted-Cashflow-

Verfahren; künftige 

Cashflows werden auf 

Basis von Devisenter-

minkursen (beobacht-

bare Kurse am Bilanz-

stichtag) und den kon-

trahierten Devisenter-

minkursen geschätzt, 

diskontiert mit einem 

Zinssatz, der das Boni-

tätsrisiko der verschie-

denen Gegenparteien 

berücksichtigt. 

N/A N/A 

     

 2) Zinsswaps (Tz. 42) Discounted-Cashflow-

Verfahren; künftige 

Cashflows werden auf 

Basis von Forward-

Zinssätzen (beobacht-

bare Zinsstrukturkur-

ven am Bilanzstichtag) 

und den kontrahierten 

Zinssätzen geschätzt, 

diskontiert mit einem 

Zinssatz, der das Boni-

tätsrisiko der verschie-

denen Gegenparteien 

berücksichtigt. 

N/A N/A 
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 3) Rohstoff-Op-

tionen (Tz. 42) 

Black-Scholes-Modell; 

folgende Variablen 

wurden berücksich-

tigt: aktueller Basis-

preis der Ware, Aus-

übungspreis der Opti-

onen, Zeit bis zum 

Verfall (in Prozent ei-

nes Jahres), implizite 

Volatilität der Ware 

und der risikolose 

Zins. 

N/A N/A 

     

 4) Zu Handelszwe-

cken gehaltene Ei-

genkapitalinstru-

mente (Tz. 26) 

Notierte Geldkurse an 

einem aktiven Markt. 

N/A N/A 

     

 5) Private-Equity-Be-

teiligungen (Tz. 26) 

Nutzung eines Dis-

counted-Cashflow-

Verfahrens, um den 

Barwert des erwarte-

ten Nutzens aus den 

Beteiligungen zu er-

mitteln. 

Langfristige Umsatz-

wachstumsraten, un-

ter Berücksichtigung 

der Erfahrungen der 

Geschäftsführung so-

wie Kenntnisse der 

Marktbedingungen 

der spezifischen Bran-

chen, zwischen __% 

und __% (2019: __% - 

__%). 

 

Eine Erhöhung/Ver-

minderung des lang-

fristigen Umsatz-

wachstums um __% 

würde, isoliert be-

trachtet, zu einer Er-

höhung/Verminde-

rung des Buchwerts 

um __ T€ (2019: __ 

T€) führen. 

   Langfristige operative 

Vorsteuermarge, un-

ter Berücksichtigung 

der Erfahrungen der 

Geschäftsführung so-

wie Kenntnisse der 

Marktbedingungen 

der spezifischen Bran-

chen, zwischen __ und 

__% (2019: __ und 

__%). 

 

Eine Erhöhung/Ver-

minderung der Vor-

steuermarge um __% 

würde, isoliert be-

trachtet, zu einer Er-

höhung/Verminde-

rung des Buchwerts 

um __ T€ (2019: __ 

T€) führen. 

   Kapitalkostenssatz 

(WACC), ermittelt un-

ter Verwendung des 

Capital Asset Pricing 

Modells, zwischen __ 

und __% (2019: __ 

und __%). 

Eine Erhöhung/Ver-

minderung des Kapi-

talkostensatzes um 

__% würde, isoliert 

betrachtet, zu einer 

Verminderung/Erhö-

hung des Buchwerts 

um __ T€ (2019: __ 

T€) führen. 
 

   Abschlag für fehlende 

Marktgängigkeit, er-

mittelt unter Bezug 

auf Börsenpreis gelis-

teter Unternehmen 

derselben Branchen, 

Eine Erhöhung/Ver-

minderung des Ab-

schlags für fehlende 

Marktgängigkeit um 

__% würde, isoliert 

betrachtet, zu einer 
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zwischen __ und __% 

(2019: __ und __%). 

Verminderung/Erhö-

hung des Buchwerts 

um __ T€ (2019: __ 

T€) führen. 
     

 6) Unternehmen-

sanleihen (Tz. 26) 

Notierte Geldkurse an 

einem aktiven Markt. 

N/A N/A 

     

 7) Kündbare kumula-

tive Vorzugsaktien 

(Tz. 40) 

Discounted-Cashflow-

Verfahren mit einem 

Abzinsungssatz von 

__% (2019: __%), der 

den aktuellen Fremdfi-

nanzierungszinssatz 

des Emittenten am Bi-

lanzstichtag berück-

sichtigt. 

N/A N/A 

     

 8) Bedingte Gegen-

leistungen aus ei-

nem Unternehmens-

erwerb (Tz. 44) 

Discounted-Cashflow-

Verfahren 

Abzinsungssatz von 

__% (2019: __%), er-

mittelt unter Verwen-

dung des Capital Asset 

Pricing Modells. 

Eine Erhöhung/Ver-

minderung des Abzin-

sungssatzes um __% 

würde, isoliert be-

trachtet, zu einer Ver-

minderung/Erhöhung 

des Buchwerts um __ 

T€ (2019: __ T€) füh-

ren. 

 

   Wahrscheinlichkeits-

gewichtete Umsatzer-

löse (__ T€ - __ T€) 

und Jahresüber-

schüsse (__ T€ - __ 

T€). 

Eine Erhöhung/Ver-

minderung der Um-

satzerlöse um __% 

würde, isoliert be-

trachtet, zu einer Er-

höhung/Verminde-

rung des Buchwerts 

um __ T€ (2019: __ 

T€) führen. 
  

IFRS 13.93(c) Im aktuellen Geschäftsjahr wurden keine Umgliederungen zwischen Stufe 1 und Stufe 2 der 

Hierarchie vorgenommen. 

  

Hinweis 
IFRS 

13.93(h)(ii) 

Wenn sich bei finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, deren regel-

mäßige Bewertung zum beizulegenden Zeitwert in Stufe 3 der Hierarchie fallen, der beizule-

gende Zeitwert signifikant ändern würde, wenn ein oder mehrere nicht beobachtbare Ein-

gangsparameter durch angemessenerweise für möglich gehaltene Alternativen ersetzt wer-

den, hat ein Unternehmen diese Tatsache und die Auswirkungen dieser Änderungen anzuge-

ben. Das Unternehmen hat ferner anzugeben, wie es die Auswirkung einer Änderung auf eine 

angemessenerweise für möglich gehaltenen Alternative berechnet hat. 
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IFRS 13.93(e) b) Überleitung der Stufe-3-Bewertung zum beizulegenden Zeitwert 
  

 Die nachfolgende Tabelle enthält lediglich finanzielle Vermögenswerte. Die einzige finanzielle 

Verbindlichkeit, die im Rahmen der Folgebewertung auf einer Bewertung zum beizulegenden 

Zeitwert der Stufe 3 beruht, stellt eine bedingte Gegenleistung in Zusammenhang mit dem Er-

werb eines Unternehmens dar. Keine Gewinne oder Verluste in Zusammenhang mit dieser be-

dingten Gegenleistung wurden während der Berichtsperiode in der Gewinn- und Verlustrech-

nung erfasst. 

  

  Nicht notierte 

Eigenkapital- 

instrumente 

  in T€ 

   

 Stand zum 1. Januar 2019  

 Gesamte Gewinne und Verluste  

 - in der Gewinn-und Verlustrechnung erfasst  

 - im sonstigen Ergebnis erfasst  

 Hinzuerwerbe  

 Emissionen  

 Ausbuchungen  

 Transfers aus Stufe 3  

 Transfers in Stufe 3  

 Stand zum 1. Januar 2020  

 Gesamte Gewinne und Verluste  

 - in der Gewinn-und Verlustrechnung erfasst  

 - im sonstigen Ergebnis erfasst  

 Hinzuerwerbe  

 Emissionen  

 Ausbuchungen  

 Transfers aus Stufe 3  

 Transfers in Stufe 3  

 Stand zum 31. Dezember 2020  

  

  

IFRS 

13.93(e)(ii) 

Alle im aktuellen Geschäftsjahr angefallenen Gewinne und Verluste, die im sonstigen Ergebnis 

erfasst wurden, stehen in Zusammenhang mit notierten Unternehmensanleihen und nicht no-

tierten Eigenkapitalinstrumenten, die zum Ende der Berichtsperiode gehalten werden. Diese 

werden als Veränderungen der Neubewertungsrücklage für Finanzinvestitionen ausgewiesen 

(siehe Tz. 35). 

  

Hinweis 
IFRS 13.93(f) 

Wird der beizulegende Zeitwert von einzelnen Finanzinstrumenten regelmäßig auf Basis der 

Stufe 3 der Hierarchie bewertet, hat ein Unternehmen den Betrag der gesamten nicht reali-

sierten Gewinne oder Verluste, der in der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten ist, sowie 

die entsprechende(n) Position(en) in der Gewinn- und Verlustrechnung, in der/(denen) diese 

nicht realisierten Gewinne oder Verluste erfasst werden, anzugeben. 

 

  

IFRS 13.97 

IFRS 13.93(d) 

c) Beizulegender Zeitwert von finanziellen Vermögenswerte und Schulden, die nicht 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, bei denen der beizulegende Zeitwert 
aber anzugeben ist 

  

 Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten der Stufe 1 der Hierarchie (siehe Tz. 49.1) 

wurde aus notierten Preise für die jeweiligen Finanzinstrumente abgeleitet. Der beizulegende 

Zeitwert von Finanzinstrumenten der Stufe 2 der Hierarchie (siehe Tz. 49.1) wurde unter Ver-

wendung des Discounted-Cashflow-Verfahrens bestimmt. Zur Diskontierung der zukünftigen 

Zahlungsströme wurde der um das Ausfallrisiko bereinigte 6-Monats-EURIBOR-Satz verwen-
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det. Weder im aktuellen noch im vergangenen Geschäftsjahr hat der Konzern Finanzinstru-

mente, die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, bei denen der beizulegende 

Zeitwert aber anzugeben ist, der Stufe 3 der Hierarchie zugeordnet. 

  

 d) Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Ver-
bindlichkeiten (mit erfolgsneutraler Erfassung von Änderungen des eigenen Ausfall-
risikos) 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 Gesamter kumulierter Gewinn/Verlust aus Änderungen des 

beizulegenden Zeitwerts 

   

IFRS 7.10(a) - Kumulierter Gewinn/(Verlust) aus Änderungen des beizu-

legenden Zeitwerts aufgrund von Änderungen des eige-

nen Ausfallrisikos, die im sonstigen Ergebnis erfasst wur-

den (i) 

   

 - Kumulierter Gewinn/(Verlust) aus Änderungen des beizu-

legenden Zeitwerts, die in der Gewinn- und Verlustrech-

nung erfasst wurden 

   

IFRS 7.10(d) Kumulierter Gewinn/(Verlust) aus Änderungen des beizule-

genden Zeitwerts, die auf Änderungen des eigenen Ausfallrisi-

kos, die im sonstigen Ergebnis erfasst und bei Ausbuchung der 

finanziellen Verbindlichkeit realisiert wurden, zurückzuführen 

sind 

   

 Unterschiedsbetrag zwischen Buchwert und Rückzahlungsbe-

trag: 

   

IFRS 7.10(b) - Zum beizulegenden Zeitwert bewertete kündbare kumu-

lative Vorzugsaktien (Tz. 40) 

   

 - Rückzahlungsbetrag bei Fälligkeit    

     

  

  

IFRS 7.11(c) (i) Die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Änderungen des eigenen Aus-

fallrisikos bestimmen sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der Gesamtänderung 

des beizulegenden Zeitwerts der kumulativen Vorzugsaktien (__ T€) und der Änderung 
des beizulegenden Zeitwerts der kündbaren kumulativen Vorzugsaktien aus Änderungen 

der Marktrisikofaktoren (__ T€). Die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund 
von Marktrisikofaktoren wurden anhand der Benchmark-Zinsstrukturkurven zum Ab-

schlussstichtag bei konstanter Ausfallrisikomarge errechnet. Der beizulegende Zeitwert 

von kündbaren kumulativen Vorzugsaktien wurde durch Diskontierung künftiger Zah-

lungsströme unter Anwendung notierter Benchmark-Zinsstrukturkurven zum Abschluss-

stichtag und Fremdkapitalzinsen für vergleichbare Fälligkeiten zur Schätzung des Ausfallri-

sikozuschlags bestimmt. 

  

 Eine qualitative Beurteilung der Konditionen der kündbaren kumulierten Vorzugsaktien und 

des dafür abgeschlossenen Zinsswaps (siehe Tz. 42) zeigt, dass die Auswirkungen von Ände-

rungen des Ausfallrisikos der kumulierten Vorzugsaktien nicht durch Änderungen des beizule-

genden Zeitwerts des Zinsswaps ausgeglichen werden. Dementsprechend stellt die Geschäfts-

führung fest, dass die Darstellung der Auswirkungen von Änderungen des Ausfallrisikos der 

kumulierten Vorzugsaktien im sonstigen Ergebnis nicht zu einer bilanziellen Inkongruenz in 

der Gewinn- und Verlustrechnung führen. 
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Hinweis 
IFRS 7.10A 

IFRS 7.11(c) 

Wenn ein Unternehmen eine finanzielle Verbindlichkeit als erfolgswirksam zum beizulegen-

den Zeitwert bewertet designiert hat und aufgrund der Gegebenheit, dass die Erfassung von 

Änderungen des Ausfallrisiko der Verbindlichkeit im sonstigen Ergebnis zu einer bilanziellen 

Inkongruenz (sog. „accounting missmatch“)in der Gewinn- und Verlustrechnung führen 

würde, verpflichtet ist, alle Änderungen des beizulegenden Zeitwerts dieser finanziellen Ver-

bindlichkeit in der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen, hat es folgende Angaben of-

fenzulegen: 

 

 Der in der Berichtsperiode angefallene und der kumulierte Betrag der Veränderung des 

beizulegenden Zeitwerts der finanziellen Verbindlichkeit, der auf Änderungen des Ausfall-

risikos dieser Verbindlichkeit zurückzuführen (siehe oben); 

 die Differenz zwischen dem Buchwert der finanziellen Verbindlichkeit und dem vertraglich 

vereinbarten Rückzahlungsbetrag bei Fälligkeit (siehe oben); und 

 eine detaillierte Beschreibung der verwendeten Methode(n) die zur Beurteilung, ob die 

Darstellung der Auswirkungen von Änderungen des Ausfallrisikos einer finanziellen Ver-

bindlichkeit im sonstigen Ergebnis zu einer bilanziellen Inkongruenz in der Gewinn- und 

Verlustrechnung führen würde, herangezogen wurde(n). Zudem hat eine detaillierte Be-

schreibung der wirtschaftlichen Beziehung zwischen den Charakteristiken der Verbindlich-

keit und den Charakteristiken des anderen Finanzinstruments zu erfolgen. 

 

  

  

 49.3. Ziele des Finanzrisikomanagements 
  

IFRS 7.31 Der Bereich Treasury des Konzerns erbringt Dienstleistungen an die Geschäftsbereiche und 

koordiniert den Zugang zu nationalen und internationalen Finanzmärkten. Daneben über-

wacht und steuert er die mit den Geschäftsbereichen des Konzerns verbundenen Finanzrisi-

ken durch die interne Risikoberichterstattung, die Risiken nach Grad und Ausmaß des Risikos 

analysiert. Diese Risiken beinhalten das Marktrisiko (einschließlich Wechselkursrisiken, Zinsri-

siken und Preisrisiken), das Ausfallrisiko und das Liquiditätsrisiko. 

 

Der Konzern versucht, die Auswirkungen dieser Risiken mittels derivativer Finanzinstrumente 

zu minimieren. Der Einsatz von Derivaten ist durch die von der Geschäftsführung genehmigte 

Konzernrichtlinie geregelt, die in Schriftform Vorgaben hinsichtlich der Steuerung von Wech-

selkurs-, Zins- und Ausfallrisiken enthalten. Darüber hinaus werden Grundregeln für den Ein-

satz von derivativen und nicht-derivativen Finanzgeschäften sowie für die Anlage überschüssi-

ger Liquidität festgelegt. Die Einhaltung der Richtlinien und Risikolimits wird kontinuierlich 

von der internen Revision überprüft. Der Konzern kontrahiert und handelt keine Finanzinstru-

mente, einschließlich derivativer Finanzinstrumente, für spekulative Zwecke. 

 

Der Bereich Konzern-Treasury berichtet quartalsweise an den Risikosteuerungsausschuss des 

Konzerns. Dabei handelt es sich um ein unabhängiges Gremium, welches die Risiken sowie 

Maßnahmen zur Risikoverminderung überwacht. 

  

  

 49.4. Marktrisiko 
  

IFRS 7.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aktivitäten des Konzerns setzen ihn im Wesentlichen finanziellen Risiken aus der Ände-

rung von Wechselkursen und Zinssätzen aus. Der Konzern schließt eine Vielzahl von derivati-

ven Finanzinstrumenten ab, um seine bestehenden Zins- und Wechselkursrisiken zu steuern. 

Hierzu gehören: 

 

 Devisentermingeschäfte zur Absicherung des Wechelkursrisikos, welches aus dem Export 

von Gütern nach [Land B] und [Land C] resultiert; 

 Zinsswaps zur Minderung des Risikos steigender Zinssätze; 

 Rohstoff-Optionen zur Minderung des Preisrisikos bei gekauften Vorräten; und 
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IFRS 7.33(c) 

 Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Wechselkursrisiken, die aus der Währungs-

umrechnung aufgrund einer Investition des Konzerns in den ausländischen Geschäftsbe-

trieb [Name der ausländischen Gesellschaft] mit der funktionalen Währung [Währung], 

entstehen. 

 

Marktrisikopositionen werden mittels einer Value-at-Risk-Analyse bewertet und ergänzt durch 

Sensitivitätsanalysen. 

 

Es gab weder Änderungen der Marktrisikoexpositionen des Konzerns noch Änderungen in der 

Art und Weise der Risikosteuerung und –bewertung. 

  

  

 49.5. Value-at-risk-Analyse 
  

IFRS 7.41 Das Risikomaß Value at Risk (VaR) schätzt die potenziellen Verluste im Vorsteuergewinn über 

eine gegebene Halteperiode für ein ex ante festgelegtes Konfidenzintervall. Die VaR-Methode 

ist ein statistisch definierter, wahrscheinlichkeitsbasierter Ansatz, der Marktvolatilitäten sowie 

Risikodiversifikationen berücksichtigt, indem sich ausgleichende Posten und Korrelationen 

zwischen Produkten und Märkten Eingang finden. Risiken können beständig über sämtliche 

Märkte und Produkte gemessen werden. Diese Risikomaße können aggregiert werden, um zu 

einem einzigen Risikomaß zu gelangen. Die berichtete 1-Tages-95%-VaR-Kennzahl, welche im 

Konzern Anwendung findet, spiegelt denjenigen Tagesverlust wider, der mit einer 95%igen 

Wahrscheinlichkeit nicht übertroffen wird. 

 

Die angewendeten VaR-Methoden zur Berechnung der täglichen Risikokennzahlen umfassen 

den historischen Ansatz sowie den Varianz-Kovarianz-Ansatz. Zusätzlich zu diesen beiden Me-

thoden werden monatlich Monte-Carlo-Simulationen bei den verschiedenen Portfolios durch-

geführt, um künftige potenzielle Risikopositionen zu bestimmen. 

 

  

 Historischer VaR 

(95%, 1 Tag) 

nach Risikoart Durchschnitt 

 

Minimum 

 

Maximum 

 

Stichtag 

  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€  in T€  in T€  in T€  in T€ 

 Wechselkurs                

 Zinsen                

 Diversifikation                

 Gesamt-VaR                

  

  

 Der VaR des Konzerns ist im Hinblick auf die Grenzen der verwendeten Methoden zu interpre-

tieren. Dazu gehören folgende Einschränkungen: 

 

 Historische Daten geben möglicherweise nicht die bestmögliche Schätzung der gemeinsa-

men Verteilung von Risikofaktoränderungen in der Zukunft wieder und erfassen möglich-

erweise nicht das Risiko möglicher extrem negativer Marktbewegungen, die nicht in der 

für die Berechnungen verwendeten historischen Periode aufgetreten sind. 

 Der VaR mit einem Zeithorizont von einem Tag erfasst das Marktrisiko von Positionen, die 

nicht innerhalb eines Tages liquidiert oder abgesichert werden können, nicht vollständig. 

 Der VaR mit einem Konfidenzniveau von 95% spiegelt nicht das Ausmaß der potenziellen 

Verluste über dieses Perzentil hinaus wider. 

 

Diese Einschränkungen und die Methode der VaR-Messung führen dazu, dass der Konzern we-

der garantieren kann, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht überschreiten, 

noch dass Verluste, die die VaR-Beträge übersteigen, nicht häufiger als einmal in 20 Ge-

schäftstagen auftreten. 
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Während der VaR das tägliche Wechselkurs- und Zinsrisiko des Konzerns misst, berechnet die 

Sensitivitätsanalyse die Auswirkungen einer nach vernünftigem Ermessen möglichen Ände-

rung der Zinssätze oder der Wechselkurse während des Jahres. Der längere zeitliche Rahmen 

einer Sensitivitätsanalyse ergänzt den VaR und unterstützt den Konzern bei der Beurteilung 

der Marktrisikopositionen. Einzelheiten der Sensitivitätsanalyse sind nachfolgend für Wechsel-

kurs- und Zinsrisiken aufgeführt. 

  

  

 49.6. Wechselkursrisiko 
  

IFRS 7.33-34 Bestimmte Geschäftsvorfälle im Konzern lauten auf fremde Währung. Daher entstehen Risi-

ken aus Wechselkursschwankungen. Wechselkursrisiken werden durch Devisenterminge-

schäfte innerhalb genehmigter Limits gesteuert. 

  

 Der Buchwert der auf fremde Währung lautenden monetären Vermögenswerte und Schulden 

des Konzerns am Stichtag lautet wie folgt: 

  

  Schulden  Vermögenswerte 

  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

         

 [Währung B]        

 [Währung C]        

 Sonstige        

  

 a) Fremdwährungssensitivitätsanalyse 
  

 

 

 

IFRS 7.34(a) 

IFRS 7.40(b) 

Der Konzern ist hauptsächlich dem Wechselkursrisiko aus dem Export von Gütern nach [Land 

B] ([Währung B]) und [Land C] ([Währung C]) ausgesetzt. 

 

Die folgende Tabelle zeigt aus Konzernsicht die Sensitivität eines Anstiegs oder Falls des Euro 

um __% gegenüber der jeweiligen Fremdwährung auf. Die __%ige Veränderung ist derjenige 

Wert, der im Rahmen der internen Berichterstattung des Wechselkursrisikos an die Leitungs-

gremien Anwendung findet, und stellt die Einschätzung der Geschäftsführung hinsichtlich ei-

ner vernünftigen möglichen Wechselkursänderung dar. Die Sensitivitätsanalyse beinhaltet le-

diglich ausstehende, auf fremde Währung lautende monetäre Positionen und passt deren Um-

rechnung zum Periodenende gemäß einer __%igen Änderung der Wechselkurse an. Die Sensi-

tivitätsanalyse beinhaltet externe Darlehen sowie Darlehen für ausländische Geschäftsberei-

che innerhalb des Konzerns, falls das Darlehen in einer anderen Währung als der funktionalen 

Währung des Darlehensgebers oder Darlehensnehmers denominiert ist. Eine untenstehende 

positive Zahl weist auf einen Anstieg des Jahresüberschusses oder des Eigenkapitals hin, wenn 

der Euro gegenüber der jeweiligen Währung um __% ansteigt. Fällt der Euro um __% gegen-

über der jeweiligen Währung, hat dies eine vergleichbare Auswirkung auf den Jahresüber-

schuss oder das Eigenkapital, die nachstehenden Posten wären somit negativ. 

  

IFRS 7.40(c) [Wenn sich die getroffenen Annahmen gegenüber den Vorjahren geändert haben, sind Anga-

ben und Gründe für diese Änderungen offenzulegen] 

  

  Auswirkung [Währung B]  Auswirkung [Währung C] 

  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

         

IFRS 7.40(a) Jahresüberschuss (i)    (iii)   

IFRS 7.40(a) Eigenkapital (ii)    (iv)   
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 (i) Dies ist hauptsächlich auf die offenen Risikopositionen der in [Währung B] denominierten 

Forderungen und Verbindlichkeiten des Konzerns zum Ende der Berichtsperiode zurück-

zuführen. 

(ii) Dies ist auf den Ergebnisbeitrag aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts derivativer 

Instrumente zurückzuführen, die zur Absicherung von Zahlungsströmen und Nettoinvesti-

tionen designiert sind.  

(iii) Dies ist hauptsächlich auf die offenen Risikopositionen der in [Währung C] denominierten 

Verbindlichkeiten des Konzerns zum Ende der Berichtsperiode zurückzuführen. 

(iv) Dies ist hauptsächlich auf den Ergebnisbeitrag aus Änderungen des beizulegenden Zeit-

werts derivativer Instrumente zurückzuführen, die zur Absicherung von Zahlungsströmen 

designiert sind. 

 

IFRS 7.33(c) 

 

 

 

 

 

IFRS 7.42 

Die Wechselkursrisikosensitivität des Konzerns hat während des aktuellen Geschäftsjahres ab-

genommen. Dies resultiert hauptsächlich aus dem Verkauf der auf [Währung B] lautenden Be-

teiligung und des Rückgangs der auf [Währung B] lautenden Verkäufe des letzten Quartals des 

Geschäftsjahres, was zu geringeren auf [Währung B] lautenden Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen führte. 

 

Nach Ansicht der Geschäftsführung stellt die Sensitivitätsanalyse nicht das eigentliche Wech-

selkursrisiko dar, da das Risiko zum Ende der Berichtsperiode nicht das Risiko während des 

Jahres widerspiegelt. 

 

Die auf [Währung B] lautenden Umsätze sind saisonal schwankend, wobei die Umsätze im 

letzten Quartal des Geschäftsjahres geringer ausfallen. Dies führt zu einem Rückgang der For-

derungen aus Lieferungen und Leistungen in [Währung B] zum Ende der Berichtsperiode. 

 

Außerdem würde im Falle einer __%igen Veränderung des Euro gegenüber allen anderen 

Währungen aufgrund der Umrechnung neuer Sicherungsinstrumente für Nettoinvestitionen in 

ausländische Geschäftsbetriebe das Eigenkapital um __ T€ (2019: __ T€) vermindert. Aller-
dings entstünde hieraus kein Nettoeffekt auf das Eigenkapital, weil ein Ausgleich durch die 

Umrechnung der ausländischen Geschäftsbetriebe erfolgte. 

  

 b) Devisentermingeschäfte 
  

IFRS 7.22A 

IFRS 7.22B 

IFRS 7.33-34 

Nach Maßgabe der Konzernrichtlinie werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um 

Wechselkursrisiken in Höhe der erwarteten Exporte und Importe innerhalb von 6 Monaten in 

Höhe von __–__% des Exposures abzusichern. Buchwertanpassungen bei nicht-finanziellen 

Grundgeschäften werden vorgenommen, wenn die voraussichtlichen Beschaffungstransaktio-

nen stattfinden. 

 

Im laufenden Jahr hat der Konzern bestimmte Termingeschäfte zur Absicherung seiner Netto-

investition in [Name der ausländischen Gesellschaft], welche [Währung B] als funktionale 

Währung hat, designiert. Die Konzernrichtlinie ist überprüft worden und infolge des Anstieges 

der Volatilität der [Währung B] wurde entschieden, bis zu __% des Nettoreinvermögens der 

[Name der ausländischen Gesellschaft] gegen Risiken abzusichern, die aus der Währungsum-

rechnung eines ausländischen Geschäftsbetriebes entstehen. Der Konzern verwendet eine re-

volvierende Sicherungsstrategie, indem Verträge mit Laufzeiten bis zu sechs Monaten verwen-

det werden. Bis zur Fälligkeit eines Termingeschäftes schließt der Konzern einen neuen Ver-

trag ab, der wiederum als Sicherungsbeziehung designiert wird. 

  

IFRS 7.22B Für die Absicherung von künftig erwarteten Transaktionen führt der Konzern eine qualitative 

Effektivitätsbewertung durch, da die entscheidenden Bedingungen (d.h. Nominalbetrag, Lauf-

zeit und Basiswert) der Devisentermingeschäfte und der entsprechenden Grundgeschäfte 

identisch sind, und es wird erwartet, dass sich der Wert der Termingeschäfte und der Wert 

der entsprechenden Grundgeschäfte als Reaktion auf Veränderungen der zugrunde liegenden 

Wechselkurse systematisch in die entgegengesetzte Richtung ändern werden. Der Konzern 

verwendet die hypothetische Derivatemethode für die Ermittlung der Effektivität von Siche-

rungsinstrumenten und die Erfassung der Ineffektivität von Sicherungsinstrumenten.Was die 
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Absicherung der Nettoinvestition in [Name der ausländischen Gesellschaft] betrifft, so bewer-

tet der Konzern die Effektivität, indem er den Nominalbetrag der in der Sicherungsbeziehung 

designierten Nettovermögenswerte mit dem Nominalbetrag der Sicherungsinstrumente ver-

gleicht. Dies ist ein vereinfachter Ansatz, da die Währung des Grundgeschäfts mit der des Si-

cherungsinstruments übereinstimmt und der Konzern den Fremdwährungsbasisspread von 

der Designation ausschließt.  

  

IFRS 7.23C 

IFRS 7.23E 

Die Hauptursache für die Ineffektivität von Sicherungsgeschäften ist der Einfluss der Gegen-

partei und des eigenen Ausfallrisikos auf den beizulegenden Zeitwert der Termingeschäfte, 

der sich nicht im Wert des abgesicherten Teils des Grundgeschäfts (Wechselkursänderungen) 

widerspiegelt. Aus diesen Sicherungsbeziehungen ergaben sich keine weiteren Ineffektivitä-

ten. 

  

IFRS 7.24A(a) 

IFRS 7.24(c)-

(d) 

Die folgende Tabelle beschreibt detailliert die ausstehenden Devisentermingeschäfte zum 

Stichtag und enthält zusätzlich Informationen zu den entsprechenden Grundgeschäften. Die 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäfte werden in dem Posten 

“Derivative Finanzinstrumente” (entweder als Vermögenswert oder als Verbindlichkeit) inner-
halb der Bilanz ausgewiesen (siehe Tz. 42 für weitere Details): 

  

  

 

Sicherungsinstru-

mente – Ausstehende 

Termingeschäfte 

Durchschnittli-

cher Wechsel-

kurs 

Nominalbetrag: 

Fremdwährung 

Nominalbetrag: 

Konzernwährung 

Veränderungen 

des beizulegen-

den Zeitwerts, 

der zur Erfassung 

der In- 

effektivität 

verwendet wird 

Buchwert der 

Sicherungs- 

instrumente 

  31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

    in FW in FW in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 

 Absicherung von Zah-

lungsströmen 

          

 Kauf [Währung B]           

 Weniger als 3 Monate           

 3 – 6 Monate           

 Verkauf [Währung B]           

 Weniger als 3 Monate           

 Kauf [Währung C]           

 Weniger als 3 Monate           

 Absicherung einer 

Nettoinvestition 

          

 Verkauf [Währung B]           

 3 – 6 Monate           
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IFRS 7.24B(b) Grundgeschäfte 

Veränderungen des Werts, 

der zur Berechnung der Ef-

fektivität verwendet wird 

 Bestand der Cashflow-

Hedge-Rücklage / Rücklage 

aus der Fremdwährungs-

umrechnung aus bestehen-

den Sicherungsbeziehun-

gen 

 Bestand der Cashflow-

Hedge-Rücklage / Rücklage 

aus der Fremdwährungs-

umrechnung aus Siche-

rungsbeziehungen, die 

nicht mehr designiert sind 

  31.12.2020 31.12.2019  31.12.2020 31.12.2019  31.12.2020 31.12.2019 

  in T€ in T€  in T€ in T€  in T€ in T€ 

 Absicherung von 

Zahlungsströmen 

        

 Erwartete Verkäufe 

(i) 

        

 Erwartete Käufe (ii)         

          

          

 Absicherung einer 

Nettoinvestition 

        

 Investition in [Name 

der ausländischen 

Gesellschaft] (iii) 

        

  

  

 (i) Der Konzern plant die Lieferung von Gütern an Kunden in [Land B]. Die erwarteten Ver-

käufe sind hochwahrscheinlich. Zur Absicherung des Wechselkursrisikos, das aus diesen 

künftigen erwarteten Transaktionen entsteht, die zur Absicherung von Zahlungsströmen 

designiert sind, hat der Konzern Devisentermingeschäfte (für eine Dauer von weniger als 

drei Monaten) abgeschlossen. Es wird erwartet, dass die Transaktionen innerhalb der ers-

ten drei Monate des nächsten Geschäftsjahres anfallen werden. Zu diesem Zeitpunkt er-

folgt die Umgliederung des im Eigenkapital abgegrenzten Betrags in die Gewinn- und Ver-

lustrechnung. 

 

(ii) Der Konzern plant den Kauf von Rohstoffen von Lieferanten in [Land B] und [Land C]. Die 

geplanten Einkäufe sind hochwahrscheinlich. Zur Absicherung des Wechselkursrisikos, das 

aus den diesen künftigen erwarteten Transaktionen entsteht, die zur Absicherung von 

Zahlungsströmen designiert sind, hat der Konzern Devisentermingeschäfte (für eine 

Dauer von weniger als sechs Monaten) abgeschlossen. 

 

 Zum 31. Dezember 2020 beträgt der gesamte Betrag unrealisierter Gewinne aus Devisen-

termingeschäften, der in die auf diese künftigen Transaktionen bezogene Cashflow-

Hedge-Rücklage eingestellt wurde, __ T€ (2019: __ T€). Es wird erwartet, dass die Ein-

käufe während der ersten sechs Monate des nächsten Geschäftsjahres stattfinden wer-

den. Zu diesem Zeitpunkt wird der im Eigenkapital erfasste Betrag auf die Buchwerte der 

gekauften Rohstoffe umgebucht. Es wird erwartet, dass die Rohstoffe in Vorräte umge-

wandelt und innerhalb von zwölf Monaten nach Erwerb verkauft werden. 

 

(iii) Der Konzern hatte in den vergangenen Jahren seine Investition in [Name der ausländi-

schen Gesellschaft] gegen das Wechselkursrisiko aus der Umrechnung des Nettovermö-

gens von [Name der ausländischen Gesellschaft] von [Währung A] in die funktionale Wäh-

rung des Mutterunternehmens abgesichert. Der Konzern hat jedoch vor einigen Jahren 

die Absicherung dieser Investition eingestellt, da das Management von der anhaltenden 

Stärke von [Währung A] ausgegangen war.Die Investition in [Name der ausländischen Ge-

sellschaft] wurde im aktuellen Geschäftsjahr vollständig veräußert. Der im Eigenkapital 

abgegrenzte kumulierte Betrag aus den bisherigen Sicherungsbeziehungen wurde zum 

Zeitpunkt der Veräußerung folglich in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert. 
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IFRS 7.24C(b) Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu der Effektivität von Sicherungsbeziehungen und den aus der Cashflow-Hedge-Rücklage und der 

Rücklage für Kosten der Sicherung in die Gewinn-und Verlustrechnung umgegliederten Beträgen: 

  

 31.12.2020 

Veränderun-

gen des beizu-

legenden Zeit-

werts von Si-

cherungsin-

strumenten, 

die im sonsti-

gen Ergebnis 

erfasst werden 

In der Gewinn- 

und Verlust-

rechnung er-

fasste Ineffek-

tivitäten von 

Sicherungs- 

beziehungen 

Posten in der 

Gewinn- und 

Verlustrech-

nung, in dem 

die Ineffektivi-

tät enthalten 

ist 

Im sonstigen 

Ergebnis er-

fasste Kosten 

der Sicherung 

Betrag der auf 

die Buchwerte 

der Grundge-

schäfte umge-

buchten Cash-

flow-Hedge-

Rücklage  

Betrag der auf 

die Buchwerte 

der Grundge-

schäfte umge-

buchten Rück-

lage für Kosten 

der Sicherung 

Betrag der in 

die Gewinn- 

und Verlust-

rechnung um-

gegliederten 

Cashflow-

Hedge-Rück-

lage, da das 

Grundsge-

schäft das Er-

gebnis beein-

flusst hat 

Betrag der in 

die Gewinn- 

und Verlust-

rechnung um-

gegliederten 

Cashflow-

Hedge-Rück-

lage, da die ab-

gesicherte er-

wartete Trans-

aktion nicht 

mehr eintreten 

wird (i) 

Betrag der in 

die Gewinn- 

und Verlust-

rechnung um-

gegliederten 

Rücklage für 

Kosten der 

Sicherung 

Posten in der 

Gewinn- und 

Verlustrech-

nung, in dem 

die Umgliede-

rung erfasst 

wird 

  in T€ in T€  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€  

            

 Absicherung 

von Zahlungs- 

strömen 

          

            

 Erwartete Ver-

käufe 

  Sonstige Er-

träge 

      Umsatzerlöse 

            

 Erwartete 

Käufe 

  Sonstige Er-

träge 

      N/A 

            

 Absicherung 

einer Nettoin-

vestition 

          

            

 Investition in 

[Name der aus-

ländischen Ge-

sellschaft] 

  N/A       Verluste aus 

aufgegebenen 

Geschäfts- 

bereichen 
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 31.12.2019 

Veränderun-

gen des beizu-

legenden Zeit-

werts von Si-

cherungs-in-

strumenten, 

die im sonsti-

gen Ergebnis 

erfasst werden 

In der Gewinn- 

und Verlust-

rechnung er-

fasste Ineffek-

tivitäten von 

Sicherungs- 

beziehungen 

Posten in der 

Gewinn- und 

Verlustrech-

nung, in dem 

die Ineffektivi-

tät enthalten 

ist 

Im sonstigen 

Ergebnis er-

fasste Kosten 

der Sicherung 

Betrag der auf 

die Buchwerte 

der Grundge-

schäfte umge-

buchten Cash-

flow-Hedge-

Rücklage  

Betrag der auf 

die Buchwerte 

der Grundge-

schäfte umge-

buchten Rück-

lage für Kosten 

der Sicherung 

Betrag der in 

die Gewinn- 

und Verlust-

rechnung um-

gegliederten 

Cashflow-

Hedge-Rück-

lage, da das 

Grundsge-

schäft das Er-

gebnis beein-

flusst hat 

Betrag der in 

die Gewinn- 

und Verlust-

rechnung um-

gegliederten 

Cashflow-

Hedge-Rück-

lage, da die ab-

gesicherte er-

wartete Trans-

aktion nicht 

mehr eintreten 

wird (i) 

Betrag der in 

die Gewinn- 

und Verlust-

rechnung um-

gegliederten 

Rücklage für 

Kosten der 

Sicherung 

Posten in der 

Gewinn- und 

Verlustrech-

nung, in dem 

die Umgliede-

rung erfasst 

wird 

  in T€ in T€  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€  

            

 Absicherung 

von Zahlungs- 

strömen 

          

            

 Erwartete Ver-

käufe 

  Sonstige Er-

träge 

      Umsatzerlöse 

            

 Erwartete 

Käufe 

  Sonstige Er-

träge 

      N/A 

            

 Absicherung 

einer Nettoin-

vestition 

          

            

 Investition in 

[Name der aus-

ländischen Ge-

sellschaft] 

  N/A       Verluste aus 

aufgegebenen 

Geschäfts- 

bereichen 
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IFRS 7.23F Zu Beginn des dritten Quartals 2020 hat der Konzern seine Prognosen für den Verkauf von 

Elektronikgeräten, aufgrund des verstärkten lokalen Wettbewerbs und höherer Versandkosten, 

nach [Land B] reduziert. Der Konzern hatte zuvor zukünftige Umsätze in Höhe von __ T€ abgesi-

chert, von denen __ T€ nicht mehr erwartet werden und __ T€ weiterhin sehr wahrscheinlich 

sind. Dementsprechend hat der Konzern Gewinne aus Devisentermingeschäften im Zusammen-

hang mit geplanten Transaktionen, deren Eintritt nicht mehr erwartet wird, in Höhe von __ T€ 

aus der Cashflow-Hedge-Rücklage in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert. 

  

Hinweis Die obigen Tabellen zeigen beispielhaft zusammenfassende quantitative Daten über Fremdwäh-

rungsrisiken zum Ende der Berichtsperiode, die ein Unternehmen intern Mitarbeitern in Schlüs-

selpositionen bereitstellen könnte. Andere Darstellungen können ebenfalls angebracht sein. 

 

  

  

 49.7. Zinsrisiko 
  

IFRS 7.33-34 Der Konzern ist Zinsrisiken ausgesetzt, da die Konzernunternehmen Finanzmittel zu festen und 

variablen Zinssätzen aufnehmen. Das Risiko wird durch den Konzern gesteuert, indem ein ange-

messenes Verhältnis zwischen festen und variablen Mittelaufnahmen eingehalten wird. Dies 

erfolgt unter Verwendung von Zinsswaps und Zinstermingeschäften. Die Sicherungsmaßnah-

men werden regelmäßig beurteilt, um sie auf die Zinserwartung und die festgelegte Risikobe-

reitschaft abzustimmen. Damit wird sichergestellt, dass stets die Sicherungsstrategien ange-

wendet werden, welche in Hinblick auf die Kosten am effektivsten sind. 

 

Das Zinsrisiko finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten des Konzerns 

wird ausführlich im Abschnitt über die Steuerung des Liquiditätsrisikos beschrieben. 

  

 Der Konzern ist von der Reform der Referenzzinssätze dahingehend betroffen, dass sich seine 

Sicherungsbeziehungen auf die folgenden Refernzzinssätze beziehen: EURIBOR und [Währung 

B] IBOR (zusammen 'IBORs'). Wie in Tz. 40 aufgeführt, beinhalten die Grundgeschäfte auf [Wäh-

rung B] lautende festverzinsliche Kredite und auf € lautende variabel verzinsliche Kredite. 

 

Der Konzern hat den Markt und die Ergebnisse der verschiedenen Industriearbeitsgruppen, die 

den Übergang zu den neuen Referenzzinssätzen steuern, genau beobachtet. Dies schließt An-

kündigungen der zuständigen Aufsichtsbehörden ein. Diese haben klargestellt, dass sie ab Ende 

2021 nicht mehr anstreben, Banken zur Übermittlung von IBORs zu bewegen oder zu zwingen. 

 

Als Reaktion auf die Ankündigungen hat der Konzern ein IBOR-Umstellungsprogramm aufge-

setzt, das die folgenden Arbeitsbereiche umfasst: Risikomanagement, Steuerabteilung, Trea-

sury, Rechtsabteilung, Buchhaltung und IT-Abteilung. Das Programm steht unter der Leitung 

des CFO, der an den gesamten Vorstand berichtet. Ziel des Programms ist es, zu verstehen, wo 

die IBOR-Risiken innerhalb des Konzerns liegen, und einen Aktionsplan vorzubereiten und um-

zusetzen, der einen reibungslosen Übergang zu alternativen Referenzzinssätzen ermöglicht. Der 

Konzern strebt an, die entpsrechenden Übergangs- und Rückfallpläne bis zum Ende des ersten 

Halbjahres 2021 fertigzustellen. 

 

Keiner der aktuellen an IBOR-gebundenen Kreditverträge des Konzerns enthält angemessene 

und robuste Rückfallklauseln für eine Einstellung des Referenzzinssatzes. Verschiedene Indust-

riearbeitsgruppen arbeiten an entsprechenden Rückfallklauseln für verschiedene Instrumente 

und IBORs, die der Konzern genau beobachtet und gegebenenfalls umsetzen wird. 

 

Für die Derivate des Konzerns könnten die Ende 2019 von der International Swaps and Derivati-

ves Association (ISDA) zur Verfügung gestellten Rückfallklauseln Verwendung finden. Der Kon-

zern hat daher im Laufe des Jahres 2020 Gespräche mit seinen Banken mit dem Ziel aufgenom-

men, diese Klauseln in seine ISDA-Vereinbarungen zu übernehmen. 

 

Hinsichtlich der variabel verzinslichen Kredite wurden Gespräche mit Bank X aufgenommen, um 
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die Kreditkonditionen so anzupassen, dass der Referenzzinssatz auf [den neuen risikofreien Zins-

satz einfügen] geändert wird. Die Geschäftsführung beabsichtigt, diese Änderungen im ersten 

Quartal 2021 abzuschließen. Bei der an den [Währung B] IBOR gebundenen Anleihe sind keine 

Änderungen erforderlich, da die Anleihe 2021 fällig wird. 

  

 Die folgende Tabelle enthält die Detailinformationen zu den Sicherungsinstrumenten und den 

Grundgeschäften, die in den Geltungsbereich der Änderungen an IFRS 9 aufgrund der Reform 

der Referenzzinssätze fallen, nach Art der Sicherungsbeziehung. 

  

 Art der Sicherungs-

beziehung 

Sicherungs- 

instrument 

Fälligkeit Nominalbetrag Grundgeschäft 

      

 Absicherung von 

Zahlungsströmen 

„Pay 3-month 

[Currency B]  

IBOR, receive €  
fixed interest 

rate”-Swap 

2026 [Währung B] 50 

Mio. 

Festverzinsliches 

[Währung B]-Darle-

hen mit gleicher Fäl-

ligkeit und gleichem 

Nomimalbetrag wie 

der Swap 

 Absicherung von 

beizulegenden Zeit-

werten 

“Receive 3-

month IBOR, pay 

€ fixed interest 

rate”-Swap 

2021 € 10 Mio. An IBOR gebundene 

Anleihe mit gleicher 

Fälligkeit und glei-

chem Nomimalbe-

trag wie der Swap 

  

 Der Konzern wird die Änderungen an IFRS 9 weiterhin anwenden, bis die Unsicherheit, die sich 

aus der Reform der Referenzzinssätze in Bezug auf den Zeitpunkt und die Höhe der zugrunde 

liegenden Cashflows ergibt, nicht mehr besteht. Der Konzern geht davon aus, dass diese Unsi-

cherheit erst dann endet, wenn die Kreditverträge, die sich auf IBORs beziehen, geändert wer-

den, um das Datum, an dem der Referenzzinssatz ersetzt wird, sowie die aus dem alternativen 

Referenzzinssatz resultiren Zahlungsströme und die entsprechende Spread-Anpassung festzule-

gen. Dies wird zum Teil von der Einführung von Rückfallklauseln, die dann in die Kreditverträge 

des Konzerns aufgenommen werden müssen, und von den Verhandlungen mit Kreditgebern 

und Anleihegläubigern abhängen. 

  

 a) Zinssensitivitätsanalyse 
  

IFRS 7.34(a) 

IFRS 7.40(b) 

Die unten dargestellten Sensitivitätsanalysen wurden anhand des Zinsrisiko-Exposures der deri-

vativen und nicht-derivativen Instrumente zum Ende der Berichtsperiode bestimmt. Für varia-

bel verzinsliche Verbindlichkeiten wird die Analyse unter der Annahme erstellt, dass der Betrag 

der ausstehenden Verbindlichkeit zum Ende der Berichtsperiode für das gesamte Jahr ausste-

hend war. Im Rahmen der internen Berichterstattung über das Zinsrisiko an die Leitungsgre-

mien wird dabei ein Anstieg bzw. ein Absinken des Zinses von __ Basispunkten unterstellt. Dies 

stellt die Einschätzung der Geschäftsführung hinsichtlich einer begründeten, möglichen Ände-

rung der Zinsen dar. 

  

IFRS 7.40(c) [Wenn sich die verwendeten Annahmen gegenüber den Vorjahren geändert haben, sind hier An-

gaben und Gründe für diese Änderungen darzustellen.] 

  

IFRS 7.40(a) Falls die Zinsen __ Basispunkte höher/niedriger gewesen wären und alle anderen Variablen 

konstant gehalten würden, würde: 

 

 der Jahresüberschuss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr um __ T€ ab-
sinken/ansteigen (2019: Rückgang/Anstieg um __ T€) – dies ist hauptsächlich auf Zinsrisiken 

durch die Aufnahme von Mitteln zu variablen Sätzen durch den Konzern zurückzuführen, 

und 

 

 das sonstige Ergebnis des Konzerns für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr 

um __ T€ absinken/ansteigen (2019: Rückgang/Anstieg um __ T€) – dies ist hauptsächlich 
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das Ergebnis von Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgsneutral zum beizule-

genden Zeitwert bewerteten festverzinslichen Unternehmensanleihen. 

 

IFRS 7.33(c) Die Zinssensitivität des Konzerns ist während der aktuellen Periode hauptsächlich aufgrund der 

Abnahme des Bestands an variabel verzinslichen Schuldinstrumenten und des Anstiegs des Be-

stands an Zinsswaps gesunken, welche einen Tausch zwischen fester und variabler Verzinsung 

bewirken sollen. 

  

 b) Zinsswapverträge 
  

IFRS 7.22A 

IFRS 7.22B 

IFRS 7.34-34 

 

Bei einem Zinsswap tauscht der Konzern fixe und variable Zinszahlungen, die auf Basis von ver-

einbarten Nominalbeträgen berechnet wurden. Solche Vereinbarungen ermöglichen dem Kon-

zern, das Risiko sich ändernder Zinssätze auf den beizulegenden Zeitwert von emittierten, fest 

verzinslichen Schuldinstrumenten und Zahlungsstromrisiken der emittierten, variabel verzinsli-

chen Schuldinstrumente zu vermindern. Der beizulegende Zeitwert von Zinsswaps zum Stichtag 

wird durch Diskontierung künftiger Zahlungsströme unter Verwendung der Zinsstrukturkurven 

zum Stichtag und der mit den Verträgen verbundenen Ausfallrisiken bestimmt. Dieser Barwert 

wird unten wiedergegeben. Der Durchschnittszinssatz basiert auf den ausstehenden Beständen 

zum Ende des Geschäftsjahres. 

  

IFRS 7.22B 

IFRS 7.23D 

IFRS 7.23E 

Da die entscheidenden Bedingungen der Zinsswapverträge und der entsprechenden Grundge-

schäfte identisch sind, führt der Konzern eine qualitative Effektivitätsbeurteilung durch. Dabei 

wird erwartet, dass sich der Wert der Zinsswapverträge und der Wert der entsprechenden 

Grundgeschäfte als Reaktion auf die Entwicklung der zugrundeliegenden Zinssätze systematisch 

in entgegengesetzter Richtung ändern werden. Die Hauptursache für die Ineffektivität in diesen 

Sicherungsbeziehungen ist der Einfluss der Gegenpartei und des eigenen Ausfallrisikos auf den 

beizulegenden Zeitwert der Zinsswapverträge, der sich nicht im Wert des abgesicherten Teils 

des Grundgeschäfts (Zinsänderungen) widerspiegelt. Aus diesen Sicherungsbeziehungen erga-

ben sich keine weiteren Ineffektivitäten. 

  

IFRS 7.23B 

IFRS 7.24A(b) 

Die folgenden Tabellen zeigen die Nominalbeträge und die Restlaufzeiten der ausstehenden 

Zinsswaps am Ende der Berichtsperiode sowie Informationen zu den entsprechenden Grundge-

schäften. 

  

 c) Absicherung von Zahlungsströmen 
  

IFRS 7.24A(a) 

IFRS 7.24A(c)- 

(d) 

 

Sicherungsinstrumente 

– Ausstehende  

„Receive-Floating- 

Pay-Fixed“-Swaps 

Durchschnittlich 

kontrahierte feste 

Zinssätze 

 

Nominalbetrag 

 

Buchwert des 

Sicherungs- 

instruments 

 
Veränderungen 

des beizulegenden 

Zeitwerts, der zur 

Erfassung der In- 

effektivität 

verwendet wird 

  31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

 31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

 31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

 31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

  % %  in T€ in T€  in T€ in T€  in T€ in T€ 

 Weniger als 1 Jahr            

 1 bis 2 Jahre            

 2 bis 5 Jahre            

 Mehr als 5 Jahre            
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Grundgeschäfte Nominalbetrag 

 

Veränderungen 

des Werts, der zur 

Berechnung der 

Effektivität ver-

wendet wird 

 

Bestand der Cash-

flow-Hedge-Rück-

lage aus bestehen-

den Sicherungsbe-

ziehungen 

 Bestand der Cash-

flow-Hedge-Rück-

lage aus Siche-

rungsbeziehun-

gen, die nicht 

mehr designiert 

sind 

  31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

 31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

 31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

 31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

  % %  in T€ in T€  in T€ in T€  in T€ in T€ 

             

 Variabel verzinsliche 

Schuldinstrumente 

           

             

  

  

  

IFRS 7.24C(b) Die folgende Tabelle zeigt die Effektivität der Sicherungsbeziehungen und den Betrag, der aus 

der Cashflow-Hedge-Rücklage in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert wurde: 

  

       In die Gewinn- und Verlustrechnung 

umgegliederte Beträge, 

 

 

Grundge-

schäfte 

Erfolgsneutral 

erfasste Ge-

winn/Verluste 

aus Sicherungs-

beziehungen 

In der Gewinn- 

und Verlustrech-

nung erfasste In-

effektivitäten 

von Sicherungs-

beziehungen 

Posten in 

der GuV, in 

dem die 

Ineffektivi-

tät enthal-

ten ist 

da erwartete ab-

gesicherte Zah-

lungsströme 

nicht mehr ein-

treten werden 

da das Grunds-

geschäft das Er-

gebnis beein-

flusst hat 

Posten in 

der GuV, in 

dem die 

Umgliede-

rung erfasst 

wird 

  31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

 31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

 

  in T€ in T€ in T€ in T€  in T€ in T€ in T€ in T€  

            

 Variabel ver-

zinsliche Schul-

dinstrumente 

    Sonstige 

Erträge 

    Finanzie-

rungskosten 

  

  

 Die Zinsswaps werden vierteljährlich ausgeglichen. Der variable Zinssatz der Zinsswaps ist der 

lokale Interbankensatz in [Land A]. Der Konzern gleicht die Differenz zwischen festen und vari-

ablen Zinsen netto aus. 

  

IFRS 7.22A 

IFRS 7.23A 

Sämtliche Zinsswaps, die variabel verzinste Beträge mit festverzinslichen Beträgen tauschen, 

werden als Absicherung von Zahlungsströmen designiert, um die aus variabel verzinsten Fremd-

mitteln entstandenen Zahlungsstromrisiken des Konzerns zu reduzieren. Der Zinsswap und die 

Zinszahlungen auf Kredite treten gleichzeitig auf, und der in das Eigenkapital eingestellte kumu-

lierte Betrag wird erfolgswirksam über diejenige Laufzeit erfasst, in der die variablen Zinszah-

lungen, die Schulden betreffend, die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung beeinflussen. 

  

 d) Absicherung der beizulegenden Zeitwerte 
  

IFRS 7.24A(a) 

IFRS 7.24A(c)-

(d) 

 

Sicherungsinstru-

mente – Ausste-

hende  

„Receive- Fixed-Pay-

Floating“-Swaps Nominalbetrag 

 

Buchwert des Sicherungs- 

instruments 

 

Veränderungen des beizu-

legenden Zeitwerts, der zur 

Erfassung der Ineffektivität 

verwendet wird 

  31.12.2020 31.12.2019  31.12.2020 31.12.2019  31.12.2020 31.12.2019 

  in T€ in T€  in T€ in T€  in T€ in T€ 

          

 Weniger als 1 Jahr         

 [zu beschreiben]         

          

  



Konzernanhang der International GAAP Holding AG zum 31.12.2020 

 

198 International GAAP Holding AG 2020 

IFRS 7.24B(a) 

Grundgeschäfte 

Buchwert des 

Grundgeschäfts 

Kumulierter Be-

trag der Anpas-

sungen des 

Buchwerts des 

zur Absicherung 

des beizulegen-

den Zeitwert de-

signierten 

Grundgeschäfts 

Posten in der 

Bilanz, in dem 

das Grundge-

schäft enthal-

ten ist 

Veränderungen 

des Werts, der 

zur Berechnung 

der Ineffektivität 

verwendet wird 

Kumulierter Be-

trag der Anpas-

sungen des Buch-

werts des zur Ab-

sicherung des bei-

zulegenden Zeit-

wert designierten 

Grundgeschäft , 

für das keine An-

passungen mehr 

vorgenommen 

werden können 

  31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

 31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

  in T€ in T€ in T€ in T€  in T€ in T€ in T€ in T€ 

           

 Festverzinsliche Schuld-

instrumente 

    Finanzver-

bindlichkei-

ten 

    

  

  

IFRS 7.24C(a) Die folgende Tabelle zeigt die Ineffektivität der Sicherungsbeziehungen und Posten in der Ge-

winn- und Verlustrechnung, in dem die Ineffektivität erfasst wurde: 

  

 

Grundgeschäfte 

In der Gewinn- und Verlust-

rechnung erfasste Ineffektivi-

täten von Sicherungs- 

beziehungen 

 Posten in der Ge-

winn- und Verlust-

rechnung, in dem 

die Ineffektivität 

erfasst wurde 

  31.12.2020  31.12.2019   

  in T€  in T€   

       

 Festverzinsliche Schuldinstrumente     Sonstige Erträge 

  

  

Hinweis Die obigen Tabellen zeigen beispielhaft zusammenfassende quantitative Daten über Zinsrisiken 

zum Ende der Berichtsperiode, die ein Unternehmen intern Mitarbeitern in Schlüsselpositionen 

bereitstellen könnte. Andere Darstellungen können ebenfalls angebracht sein. 

 

  

  

 49.8. Rohstoffpreisrisiko 
  

 Das Rohstoffpreisrisiko im Konzern ergibt sich im Wesentlichen aus Preisschwankungen und der 

Verfügbarkeit von [Art des Rohstoffs]. Der Konzern schließt zur Begrenzung dieser Risiken deri-

vative Geschäfte ab. Die Sicherungsaktivitäten werden regelmäßig bewertet, um die Erwartun-

gen des Konzerns an die Preisänderungen und die definierte Risikobereitschaft zu erfüllen und 

sicherzustellen, dass die kostengünstigsten Sicherungsstrategien angewendet werden. 

  

 a) Rohstoffpreissensitivitätsanalyse 
  

 Wenn die Rohstoffpreise der abgesicherten Rohstoffe __% höher/niedriger gewesen wären, 

wäre der Jahresüberschuss für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr um __ T€ ge-
stiegen/gesunken (2019: Anstieg/Rückgang um __ T€). 
 

Wenn die Rohstoffpreise der als Sicherungsbeziehung zur Absicherung von Zahlungsströmen 

designierten Transaktionen um __% höhere/niedriger gewesen wären, wäre das sonstige Er-

gebnis des Konzerns für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr um __ T€ hö-
her/niedriger (2019: Anstieg/Rückgang um __ T€). 
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 b) Rohstoffoptionen 
  

IFRS 7.22A 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 7.22B(a)-

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 7.23D 

Der Konzern schließt Rohstoff-Optionen ab, um das mit innerhalb von 24 Monaten erwarteten 

Kauftransaktionen verbundene Rohstoffpreisrisiko zu steuern. Die Konzernrichtlinie sieht vor, 

bis zu 80% des innerhalb von 3 Monaten erwarteten Exposures abzusichern, etwa 60% des Ex-

posures für Fälligkeiten zwischen 3 Monaten und 12 Monaten und nicht mehr als 40% des Ex-

posures innerhalb von 2 Jahren. Das „basis adjustment“ auf den anfänglichen Buchwert der 

Vorräte wird vorgenommen, wenn die erwarteten Käufe stattfinden. Der Konzern designiert im-

mer nur den intrinsischen Wert der Optionen. 

 

In der aktuellen Berichtsperiode hat der Konzern bestimmte Optionen zur Absicherung von Zah-

lungsströmen aus künftig erwarteten Transaktionen als Sicherungsinstrumente designiert. Da 

die entscheidenden Bedingungen (z.B. Menge, Laufzeit und Art des Rohstoffs) der Rohstoff-Op-

tionen und der entsprechenden Grundgeschäfte identisch sind, führt der Konzern eine qualita-

tive Effektivitätsbeurteilung durch. Dabei wird erwartet, dass sich der intrinsische Wert der 

Rohstoff-Optionen und der Wert der entsprechenden Grundgeschäfte als Reaktion auf die Ent-

wicklung der zugrundeliegenden Rohstoffpreise systematisch in entgegengesetzter Richtung än-

dern werden, sofern der Rohstoffpreis über dem Ausübungspreis liegt. 

 

Die Hauptursache für die Ineffektivität in diesen Sicherungsbeziehungen ist der Einfluss der Ge-

genpartei und des eigenen Ausfallrisikos auf den beizulegenden Zeitwert der Optionsverträge, 

der sich nicht im beizulegenden Zeitwert des gesicherten Grundgeschäfts (Rohstoffpreis-

schwankungen) widerspiegelt. Weitere Ineffektivitäten dieser Sicherungsbeziehungen ergeben 

sich, wenn die abgesicherte erwartete Transaktion früher oder später als ursprünglich erwartet 

erfolgt. 

  

IFRS 7.24A(b) Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu den am Ende der Berichtsperiode ausste-

henden Rohstoff-Optionen sowie zu den entsprechenden Grundgeschäften. Rohstoff-Optionen 

werden unter der Position „Derivative Finanzinstrumente“ in der Bilanz ausgewiesen (siehe Tz. 

42 für weitere Details): 

  

 c) Absicherung von Zahlungsströmen 
  

IFRS 7.24A(a) 

IFRS 7.24A(c)- 

(d) 

 

Sicherungsinstrumente 

– Ausstehende  

Verträge 

Durchschnittlicher 

Ausübungspreis 

 

Menge 

 

Buchwert des 

Sicherungs- 

instruments 

 
Veränderungen 

des beizulegenden 

Zeitwerts, der zur 

Erfassung der 

Ineffektivität 

verwendet wird 

  31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

 31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

 31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

 31.12. 

2020 

31.12. 

2019 

  in € in €  [...] [...]  in T€ in T€  in T€ in T€ 

 Weniger als 3 Monate            

 3 bis 6 Monate            

 6 bis 12 Monate            

 1 bis 2 Jahre            

             

  

  

IFRS 7.24B(b) Grundgeschäfte 

Veränderungen des Werts, 

der zur Berechnung der Ef-

fektivität verwendet wird 

 Bestand der Cashflow-

Hedge-Rücklage / Rücklage 

aus der Fremdwährungs-

umrechnung aus 

bestehenden Sicherungs-

beziehungen 

 Bestand der Cashflow-

Hedge-Rücklage / Rücklage 

aus der Fremdwährungs-

umrechnung aus Siche-

rungsbeziehungen, die 

nicht mehr designiert sind 

  31.12.2020 31.12.2019  31.12.2020 31.12.2019  31.12.2020 31.12.2019 

  in T€ in T€  in T€ in T€  in T€ in T€ 

          

 Erwartete Käufe         
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IFRS 7.24C(b) 31.12. 2020 

Erfolgsneutral 

erfasste Ge-

winn/Verluste 

aus Siche-

rungsbezie-

hungen 

In der Gewinn- 

und Verlust-

rechnung er-

fasste Ineffek-

tivitäten von 

Sicherungsbe-

ziehungen 

Posten in der 

GuV, in dem 

die Ineffektivi-

tät enthalten 

ist 

Im sonstigen 

Ergebnis er-

fasste Kosten 

der Sicherung 

Betrag der auf 

die Buchwerte 

der Grundge-

schäfte umge-

buchten Cash-

flow-Hedge-

Rücklage 

Betrag der auf 

die Buchwerte 

der Grundge-

schäfte umge-

buchten Rück-

lage für Kosten 

der Sicherung 

  in T€ in T€  in T€ in T€ in T€ 

        

 Rohstoff- 

Optionen 

[Rohstoff] 

  Sonstige Er-

träge 

   

        

  

IFRS 7.24C(b) 31.12. 2019 

Erfolgsneutral 

erfasste Ge-

winn/Verluste 

aus Siche-

rungsbezie-

hungen 

In der Gewinn- 

und Verlust-

rechnung er-

fasste Ineffek-

tivitäten von 

Sicherungsbe-

ziehungen 

Posten in der 

GuV, in dem 

die Ineffektivi-

tät enthalten 

ist 

Im sonstigen 

Ergebnis er-

fasste Kosten 

der Sicherung 

Betrag der auf 

die Buchwerte 

der Grundge-

schäfte umge-

buchten Cash-

flow-Hedge-

Rücklage  

Betrag der auf 

die Buchwerte 

der Grundge-

schäfte umge-

buchten Rück-

lage für Kosten 

der Sicherung 

  in T€ in T€  in T€ in T€ in T€ 

        

 Rohstoff- 

Optionen 

[Rohstoff] 

  Sonstige Er-

träge 

   

        

  

  

 49.9. Sonstige Preisrisiken 
  

 Der Konzern ist einem Aktienpreisrisiko, welches aus Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstru-

mente resultiert, ausgesetzt. Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente nicht börsenno-

tierter Gesellschaften (siehe Tz. 26) werden aus strategischen Gründen und nicht zu Handels-

zwecken gehalten. Der Konzern handelt diese Beteiligung nicht. 

 

Der Konzern investierte in ein Portfolio börsennotierter Aktien, welche zu Handelszwecken ge-

halten werden (siehe Tz. 26). Diese Art von Finanzinvestition ist von der Unternehmensleitung 

als Alternative zur Investition in Geldmarktfonds genehmigt, um eine höhere Anlagerendite auf 

die freien Mittel zu erzielen. In Übereinstimmung mit der Konzernrichtlinie darf der Konzern le-

diglich in Unternehmen investieren, die in einem der Indizes FTSE 100, DJIA, S&P 500 oder NAS-

DAQ 100 gelistet sind. 

  

 a) Sensitivitätsanalyse für sonstige Preisrisiken 
  

IFRS 7.40(b) Die unten stehenden Sensitivitätsanalysen wurden basierend auf dem Exposure hinsichtlich des 

Aktienpreisrisikos zum Ende der Berichtsperiode ermittelt. 

  

IFRS 7.40(a) Wenn die Aktienpreise __% höher/niedriger gewesen wären: 

 

 wäre der Jahresüberschuss für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr um __ T€ 
gestiegen/gesunken (2019: Anstieg/Rückgang um __ T€). Dies resultiert aus den Änderun-
gen des beizulegenden Zeitwerts der Finanzinvesitionen in börsennotierte Aktien; und 

 das sonstige Ergebnis für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr wäre um __ T€ 
gestiegen/gesunken (2019: Anstieg/Rückgang um __ T€). Dies resultiert aus den Änderun-

gen des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente. 

 

Die verwendeten Methoden und Annahmen zur Ermittlung der Sensitivitätsanalyse in Bezug auf 

das Aktienpreisrisiko unterscheiden sich nicht wesentlich vom Vorjahr. 

IFRS 7.40(c) [Wenn sich die verwendeten Annahmen gegenüber den Vorjahren geändert haben, sind hier An-

gaben und Gründe für diese Änderungen darzustellen.] 
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 49.10. Ausfallrisikomanagement 
  

IFRS 7.33-34 

IFRS 7.35B 

 

Unter dem Ausfallrisiko versteht man das Risiko eines Verlustes für den Konzern, wenn eine 

Vertragspartei ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Tz. 49.10 b) beschreibt 

das maximale Risiko-Exposure des Konzerns und die Bewertungsgrundlagen zur Bestimmung 

der erwarteten Verluste. 

  

IFRS 

7.35F(a)(i) 

Die Konzernrichtlinie sieht vor, dass Geschäftsverbindungen lediglich mit kreditwürdigen Ver-

tragsparteien und, sofern notwendig, unter Gestellung von Sicherheiten eingegangen werden, 

um die Risiken eines Verlustes aus der Nichterfüllung von Verpflichtungen zu mindern. Der Kon-

zern geht nur Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen ein, deren Rating zumindest Investment 

Grade lautet. Dazu zählen die in Tz. 26 detailliert dargestellten Wechsel, Anleihen und kündba-

ren Schuldverschreibungen, deren Gegenparteien mindestens ein Rating der Klasse BBB- vor-

weisen und damit im Rahmen der Bestimmung der Wertminderung ein niedriges Ausfallrisiko 

vorweisen. Diese Informationen werden von unabhängigen Ratingagenturen zur Verfügung ge-

stellt. Sind solche Informationen nicht verfügbar, verwendet der Konzern andere verfügbare Fi-

nanzinformationen sowie seine eigenen Handelsaufzeichnungen, um seine Großkunden zu be-

werten. Das Risiko-Exposure des Konzerns und die Kreditratings der Vertragsparteien werden 

fortlaufend überwacht und der aggregierte Betrag der abgeschlossenen Transaktionen wird 

zwischen den betreffenden Vertragsparteien aufgeteilt. 

  

IFRS 7.34(c) Bevor eine Geschäftsbeziehung mit einem neuen Kunden eingegangen und diesem die Möglich-

keit der Finanzierung eingeräumt wird, nutzt ein speziell für die Festlegung der Kreditlimits ver-

antwortliches Team ein externes Kreditbewertungssystem, um die Kreditqualität des potenziel-

len Kunden zu bewerten und ein Kreditlimit für den entsprechenden Kunden festzulegen. Die 

den Kunden zugewiesenen Limits und Scorings werden zweimal jährlich vom Risikomanage-

mentkomitee überprüft und genehmigt. 80% der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

weisen das beste Kredit-Scoring auf, das im Rahmen des vom Konzern verwendeten externen 

Kreditbewertungssystems erzielt werden kann. 

 

Kreditgenehmigungen und andere Überwachungsverfahren sind ebenfalls vorhanden, um si-

cherzustellen, dass Folgemaßnahmen zur Eintreibung überfälliger Forderungen ergriffen wer-

den.  Darüber hinaus überprüft der Konzern den erzielbaren Betrag jeder Forderung aus Liefe-

rung und Leistung und jeder Finanzinvestition in Fremdkapitalinstrumente am Ende der Be-

richtsperiode auf individueller Basis, um sicherzustellen, dass für uneinbringliche Beträge eine 

angemessene Wertberichtigung vorgenommen wird. In diesem Zusammenhang ist die Unter-

nehmensleitung der Ansicht, dass das Ausfallrisiko-Exposure des Konzerns deutlich reduziert 

wird. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen gegenüber einer großen Anzahl 

von über unterschiedliche Branchen und geografische Gebiete verteilte Kunden. Laufende Kre-

ditbeurteilungen werden hinsichtlich des finanziellen Zustands der Forderungen durchgeführt. 

Wo es angemessen ist, werden Ausfallversicherungen abgeschlossen. 

  

IFRS 7.B8 

IFRS 7.34(c) 

IFRS 7.35B(c) 

Von dem Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Jahresende entfallen 

__  T€ (2019: __ T€) auf das Unternehmen A, dem größten Abnehmer des Konzerns. Abgesehen 
davon ist der Konzern keinen wesentlichen Ausfallrisiken einer Vertragspartei oder einer 

Gruppe von Vertragsparteien mit ähnlichen Charakteristiken ausgesetzt. Ähnliche Charakteristi-

ken weisen Vertragspartner der Definition des Konzerns entsprechend vor, wenn sie verbun-

dene Unternehmen darstellen. Die Konzentration der Ausfallrisiken in Bezug auf Gesellschaft A 

überschritt in diesem Jahr zu keinem Zeitpunkt 20% der Forderungen aus Lieferungen und Leis-

tungen. Das Ausfallrisiko gegenüber jeder anderen Vertragspartei überschritt in diesem Jahr zu 

keinem Zeitpunkt 5% der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Es besteht keine nen-

nenswerte Konzentration des Ausfallrisikos, da der Kundenbestand breit ist und keine Korrelati-

onen bestehen. 

  

IFRS 7.B10(b) Das Ausfallrisiko aus liquiden Mitteln und derivativen Finanzinstrumenten ist gering, da die Ver-

tragsparteien Banken mit ausgezeichneten Kreditratings von internationalen Kreditratingagen-

turen sind. 
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IFRS 7.B10(c) Darüber hinaus ist der Konzern Ausfallrisiken ausgesetzt, die aus gegenüber Banken vom Kon-

zern gewährten Finanzgarantien resultieren. Das für den Konzern maximale Ausfallrisiko diesbe-

züglich entspricht dem maximalen Betrag, den der Konzern zu zahlen hätte, wenn die Garantie 

in Anspruch genommen wird (siehe unten). Zum 31. Dezember 2020 wurde gemäß IFRS 9 ein 

Betrag in Höhe von __ T€ (2019: __ T€) als Wertberichtigung erfasst. Die Wertberichtigung 
wurde jedoch nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, da die erhaltenen Prämien ab-

züglich des kumulierten Betrages in der Gewinn- und Verlustrechnung höher war als der erwar-

tete Betrag der Wertberichtigung (siehe Tz. 44). 

  

 a) Erhaltene Sicherheiten und sonstige Kreditverbesserungsmaßnahmen 
  

IFRS 7.35K(b) Der Konzern verfügt nicht über Sicherheiten oder sonstige Kreditverbesserungsmaßnahmen, 

welche das Ausfallrisiko aus finanziellen Vermögenswerten vermindern würden. Nur für Forde-

rungen aus Finanzierungsleasingverhältnissen wird das Ausfallrisiko gemindert, da diese durch 

die geleaste Lagereinrichtung besichert sind. Der Buchwert der Forderungen aus Finanzierungs-

leasingverhältnissen beträgt __ T€ (2019: __ T€). Der beizulegende Zeitwert der Lagereinrich-

tung wurde auf ungefähr __ T€ (2019: __ T€) geschätzt. Dem Konzern ist es nicht gestattet, 
ohne Ausfall des Leasingnehmers die Sicherheit zu veräußern oder erneut zu besichern. Hin-

sichtlich der Qualität der aus den Finanzierungsleasingverhältnissen resultierenden Sicherhei-

ten sind keine wesentlichen Veränderungen erfolgt. Aufgrund dieser Sicherheiten hat der Kon-

zern für die Forderungen aus Finanzierungsleasingverhältnissen keine Wertberichtigung erfasst. 

  

Hinweis Für alle Finanzinstrumente, bei denen die Wertminderungsvorschriften des IFRS 9 angewendet 

werden, schreibt IFRS 7.35K(b) und (c) vor, dass Unternehmen folgende Informationen offenzu-

legen haben: 

 

 eine erläuternde Beschreibung der erhaltenen Sicherheiten und anderer Kreditverbesse-

rungsmaßnahmen, einschließlich: 

(i) einer Beschreibung der Art und Qualität der erhaltenen Sicherheiten; 

(ii) einer Erklärung aller wesentlichen Änderungen der Qualität dieser Sicherheiten oder 

Kreditverbesserungen infolge von Verschlechterungen oder Änderungen der Besiche-

rungspolitik des Unternehmens während des Berichtszeitraums; und 

(iii) Informationen über Finanzinstrumente für die aufgrund der erhaltenen Sicherheiten 

keine Wertberichtigung erfasst wurde.  

 quantitative Informationen über die erhaltenen Sicherheiten und andere Kreditverbesse-

rungen (z.B. Quantifizierung des Ausmaßes, in dem Sicherheiten und andere Kreditverbes-

serungen das Ausfallrisiko mindern) für finanzielle Vermögenswerte mit objektivem Hin-

weis auf Wertminderung. Für alle Finanzinstrumente im Anwendungsbereich von IFRS 7, 

bei denen jedoch die Wertminderungsvorschriften des IFRS 9 nicht angewendet werden, 

schreibt IFRS 7.36(b) vor, dass Unternehmen eine Beschreibung der erhaltenen Sicherhei-

ten und anderer Kreditverbesserungen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen (z. B. eine 

Quantifizierung des Umfangs, in dem Sicherheiten und andere Kreditverbesserungen das 

Ausfallrisiko mindern) in Bezug auf den Betrag geben müssen, der das maximale Ausfallri-

siko am besten repräsentiert. 
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 b) Übersicht über das Ausfallrisiko-Exposure des Konzerns 
  

IFRS 7.7 

IFRS 7.31 

IFRS 7.35K(a) 

 

 

 

 

 

IFRS 7.35M 

IFRS 7.B10(c) 

Zum 31. Dezember 2020 ergibt sich das maximale Ausfallrisiko-Exposure des Konzerns, ohne 

Berücksichtigung von erhaltenen Sicherheiten oder anderen Kreditverbesserungen, das dem 

Konzern einen finanziellen Verlust aufgrund der Nichterfüllung einer Verpflichtung durch die 

Gegenparteien und der von dem Konzern gegebenen finanziellen Garantien verursacht, aus: 

 

 dem Buchwert der jeweiligen bilanzierten finanziellen Vermögenswerte, wie er in der Kon-

zernbilanz angegeben ist; und 

 

 dem maximalen Betrag, den das Unternehmen bei Inanspruchnahme der Finanzgarantie 

zahlen müsste, unabhängig von der Wahrscheinlichkeit, dass die Garantie ausgeübt wird 

(wie in Tz. 49.11 a) angegeben). Die damit verbundene Wertberichtigung ist in Tz. 44 offen-

gelegt. 

  

 Das aktuelle interne Ratingsystem für Ausfallrisiken des Konzerns umfasst die folgenden Kate-

gorien: 

  

 Kategorie Beschreibung Basis zur Berechnung 

der erwarteten Ver-

luste 

 Performing Die Gegenpartei hat ein geringes Ausfallrisiko und ist 

mit keinen Zahlungen in Rückstand. 

12-Monats-Verlust 

 Doubtful Betrag ist mehr als 30 Tage überfällig oder das Aus-

fallrisiko hat sich seit erstmaliger Erfassung signifi-

kant erhöht. 

Über die Restlaufzeit 

erwartete Verluste – 

ohne objektiven Hin-

weis auf Wertminde-

rung 

 In default Betrag ist mehr als 90 Tage überfällig oder es liegen 

objektive Hinweise für eine Wertminderung vor. 

Über die Restlaufzeit 

erwartete Verluste – 

mit objektivem Hin-

weis auf Wertminde-

rung 

 Write-off Es gibt Hinweise darauf, dass sich der Schuldner in 

schweren finanziellen Schwierigkeiten befindet und 

der Konzern keine realistische Aussicht auf Zah-

lungserhalt hat. 

Betrag wurde ausge-

bucht 

  

Hinweis IFRS 7.35M verlangt die Offenlegung von Informationen über das Ausfallrisiko-Exposure eines 

Unternehmens und wesentliche Konzentrationen von Ausfallrisiken nach Kreditrating zum Bi-

lanzstichtag. Die Anzahl der Kategorien des Ausfallrisikos, die zur Offenlegung dieser Informati-

onen verwendet werden, sollte mit der Anzahl übereinstimmen, die das Ausfallrisikomanage-

ment des Konzerns an Mitarbeiter in Schlüsselpositionen berichtet. In einigen Fällen können je-

doch Informationen über das Ausmaß des Zahlungsverzugs die einzigen ohne übermäßigen Auf-

wand verfügbaren kreditnehmerspezifischen Informationen sein, anhand derer beurteilt wer-

den kann, ob sich das Ausfallrisiko seit der erstmaligen Erfassung deutlich erhöht hat. In solchen 

Fällen sollte ein Unternehmen eine Analyse dieser finanziellen Vermögenswerte nach ihrem 

Überfälligkeitsstatus vorlegen. 
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IFRS 7.35M 

IFRS 7.35N 

IFRS 7.36(a) 

Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu der Kreditqualität der finanziellen Vermö-

genswerte, Vertragsvermögenswerte und Finanzgarantien sowie dem maximalen Ausfallrisiko-

Exposure des Konzerns nach Kreditratings: 

  

 

31.12.2020 

An-

hang 

Externes 

Kredit- 

rating 

Internes 

Kredit- 

rating Erwarteter Verlust 

Brutto-

buchwert 

(i) 

Wertbe-

richtigung 

Netto-

buchwert 

(i) 

      in T€ in T€ in T€ 

         

 Darlehen an nahe-

stehende Unter-

nehmen oder Per-

sonen 

26 N/A Doubtful Über die Restlauf-

zeit erwarteter Ver-

lust – ohne objekti-

ven Hinweis auf 

Wertminderung 

   

 Darlehen an Ge-

meinschaftsunter-

nehmen 

26 N/A Performing 12-Monatsverlust    

 Darlehen an andere 

Unternehmen 

26 N/A Doubtful Über die Restlauf-

zeit erwarteter Ver-

lust – ohne objekti-

ven Hinweis auf 

Wertminderung 

   

 Wechsel 26 A Performing 12-Monatsverlust    

 Unternehmens- 

anleihen 

26 BBB Performing 12-Monatsverlust    

 Kündbare Schuld-

verschreibungen 

26 AA Performing 12-Monatsverlust    

 Anleihen 26 BBB Performing 12-Monatsverlust    

 Forderungen aus 

Lieferungen und 

Leistungen und 

sonstige Forderun-

gen 

27 N/A (ii) Über die Restlauf-

zeit erwarteter Ver-

lust (vereinfachtes 

Modell) 

   

 Forderungen aus 

Finanzierungslea-

singverhältnissen 

28 N/A (ii) Über die Restlauf-

zeit erwarteter Ver-

lust (vereinfachtes 

Modell) 

   

 Vertragsvermö-

genswerte 

30 N/A (ii) Über die Restlauf-

zeit erwarteter Ver-

lust (vereinfachtes 

Modell) 

   

 Finanzgarantien 44 N/A Performing 12-Monatsverlust    
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31.12.2019 

An-

hang 

Externes 

Kreditra 

ting 

Internes 

Kreditra 

ting Erwarteter Verlust 

Brutto-

buchwert 

(i) 

Wertbe-

richtigung 

Netto-

buchwert 

(i) 

      in T€ in T€ in T€ 

         

 Darlehen an nahe-

stehende Unter-

nehmen oder Per-

sonen 

26 N/A Doubtful Über die Restlauf-

zeit erwarteter Ver-

lust – ohne objekti-

ven Hinweis auf 

Wertminderung 

   

 Darlehen an Ge-

meinschaftsunter-

nehmen 

26 N/A Performing 12-Monatsverlust    

 Kredite an andere 

Unternehmen 

26 N/A Doubtful Über die Restlauf-

zeit erwarteter Ver-

lust – ohne objekti-

ven Hinweis auf 

Wertminderung 

   

 Wechsel 26 A Performing 12-Monatsverlust    

 Unternehmens- 

anleihen 

26 BBB Performing 12-Monatsverlust    

 Kündbare Schuld-

verschreibungen 

26 AA Performing 12-Monatsverlust    

 Anleihen 26 BBB Performing 12-Monatsverlust    

 Forderungen aus 

Lieferungen und 

Leistungen und 

sonstige Forderun-

gen 

27 N/A (ii) Über die Restlauf-

zeit erwarteter Ver-

lust (vereinfachtes 

Modell) 

   

 Forderungen aus 

Finanzierungslea-

singverhältnissen 

28 N/A (ii) Über die Restlauf-

zeit erwarteter Ver-

lust (vereinfachtes 

Modell) 

   

 Vertragsvermö-

genswerte 

30 N/A (ii) Über die Restlauf-

zeit erwarteter Ver-

lust (vereinfachtes 

Modell) 

   

 Finanzgarantien 44 N/A Performing 12-Monatsverlust    

         

  

  

 (i) Für Finanzgarantien entspricht der Bruttobuchwert dem maximalen Betrag, den der Kon-

zern zu zahlen hätte, wenn die Garantie in Anspruch genommen wird. Der Nettobuchwert 

entspricht der für die Verträge erfassten Wertberichtigung. 

 

(ii) Für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen aus Finanzierungsleasing-

verhältnissen und Vertragsvermögenswerte wendet der Konzern das vereinfachte Modell 

des IFRS 9 an, um die Wertberichtigung auf Basis der über die Restlaufzeit erwarteten Ver-

luste zu bewerten. Der Konzern ermittelt die erwarteten Verluste aus diesen Positionen un-

ter Verwendung einer Wertberichtigungsmatrix, die auf der Grundlage der historischen 

Verluste je Überfälligkeitsstatus der Schuldner berechnet wird und gegebenenfalls an die 

aktuellen Bedingungen und Erwartungen der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklungen 

angepasst wird. Dementsprechend wird das Ausfallrisikoprofil dieser Vermögenswerte auf 

der Grundlage ihrer Überfälligkeit im Sinne der Wertberichtigungsmatrix dargestellt. Die Tz. 

27, 28 und 30 enthalten weitere Einzelheiten zur Wertberichtigung für diese Vermögens-

werte. 

  

 Die Erfassung der Wertberichtigung für die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerte-

ten Unternehmensanleihen erfolgt in der Neubewertungsrücklage für Finanzinvestitionen im 

sonstigen Ergebnis. Siehe dazu Tz. 35. 

  

IFRS 7.36(a)-

(b) 

IFRS 7.B10(b) 

Der Buchwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermö-

genswerte des Konzerns entspricht wie in Tz. 26 offengelegt dem jeweils maximalen Ausfallri-

siko-Exposure. Für keine dieser Positionen verfügt der Konzern über Sicherheiten. 
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Hinweis Für alle Finanzinstrumente im Anwendungsbereich von IFRS 7, bei denen jedoch die Wertmin-

derungsvorschriften des IFRS 9 nicht angewendet werden, verlangt IFRS 7.36(a), dass ein Unter-

nehmen nach Klassen von Finanzinstrumenten den Betrag angibt, der am besten das maximale 

Ausfallrisiko-Exposure des Unternehmens am Ende der Berichtsperiode repräsentiert, mit Aus-

nahme der Auswirkungen von Sicherheiten und anderen Beträgen, die gemäß IAS 32 nicht für 

eine Saldierung in Frage kommen. Beispiele für Finanzinstrumente, die in den Anwendungsbe-

reich von IFRS 7 fallen, aber nicht den Wertminderungsvorschriften von IFRS 9 unterliegen, sind 

unter anderem: 

 

 Finanzielle Vermögenswerte und Derivate, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 

bewertet werden; 

 ausgegebene Finanzgarantien, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 

werden; und 

 erteilte Kreditzusagen, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden. 

 

Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente fallen, unabhängig davon, ob sie erfolgswirksam 

oder erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, ebenfalls in den Anwen-

dungsbereich von IFRS 7 und unterliegen dabei nicht den Wertminderungsvorschriften des IFRS 

9. Allerdings begründen sie jedoch kein Ausfallrisiko und unterliegen daher nicht den Angaben 

zu Kreditrisiken von IFRS 7. 

 

  

 49.11. Liquiditätsrisikomanagement 
  

IFRS 7.33-34 

 

In letzter Instanz liegt die Verantwortung für das Liquiditätsrisikomanagement beim Vorstand, 

der ein angemessenes Konzept zur Steuerung der kurz-, mittel- und langfristigen Finanzie-

rungs- und Liquiditätsanforderungen aufgebaut hat. Der Konzern steuert Liquiditätsrisiken 

durch das Halten von angemessenen Rücklagen, Kreditlinien bei Banken und weiteren Fazilitä-

ten sowie durch ständiges Überwachen der prognostizierten und tatsächlichen Zahlungs-

ströme und der Abstimmung der Fälligkeitsprofile von finanziellen Vermögenswerten und Ver-

bindlichkeiten. Tz. 49.11b) enthält eine Aufstellung zusätzlicher nicht genutzter Kreditlinien, 

die dem Konzern zur Verfügung stehen, um Liquiditätsrisiken weiter zu reduzieren. 

  

 a) Liquiditäts- und Zinsrisisko-Übersichten 
  

IFRS 7.34-35 

IFRS 7.39(c) 

Die folgenden Tabellen zeigen die vertraglichen Restlaufzeiten der nicht derivativen finanziel-

len Verbindlichkeiten des Konzerns. Die Tabellen beruhen auf undiskontierten Zahlungsströ-

men basierend auf dem frühesten Tag, an dem der Konzern zur Zahlung verpflichtet werden 

kann. Die Tabelle enthält sowohl Zins- als auch Tilgungszahlungen. Wenn Zinszahlungen auf 

variablen Kenngrößen basieren, wurde der undiskontierte Betrag auf Basis der Zinsstruktur-

kurven am Ende der Berichtsperiode ermittelt. 

  

IFRS 7.B10(c) Die in der nachfolgenden Tabelle für Finanzgarantien dargestellten Beträge sind die maxima-

len Beträge, zu denen der Konzern gezwungen sein könnte, den Verpflichtungen aus der Ver-

einbarung nachzukommen, wenn der volle Betrag der Garantie eingefordert würde (siehe Tz. 

44). Auf Grundlage der Erwartungen zum Ende der Berichtsperiode schätzt der Konzern, dass 

die Wahrscheinlichkeit höher ist, keine Zahlungen in Bezug auf diese Vereinbarungen leisten 

zu müssen, als die Wahrscheinlichkeit, dies tun zu müssen. Allerdings hängt diese Einschät-

zung von der Wahrscheinlichkeit ab, dass eine Vertragspartei ihre Rechte aus den Garantien 

einfordert. Dies hängt wiederum von der Wahrscheinlichkeit ab, dass garantierte finanzielle 

Forderungen, welche von einer Vertragspartei gehalten werden, einen Kreditausfall erleiden. 

 

Die vertraglichen Fälligkeiten basieren auf dem frühestmöglichen Zeitpunkt, an dem der Kon-

zern zu Zahlungen verpflichtet werden kann. 
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Hinweis Die nachfolgenden Tabellen enthalten den gewichteten durchschnittlichen Effektivzinssatz und den Buchwert in der Konzernbilanz als ein mögliches 

Beispiel zusammenfassender quantitativer Daten über Zinsrisiken am Ende der Berichtsperiode, die ein Unternehmen intern Mitarbeitern in Schlüssel-

positionen bereitstellen könnte. 
 

  

  

  Gewichteter 

durchschnitt- 

licher Effektiv-

zinssatz 

Weniger als 

1 Monat 1 – 3 Monate 

3 Monate bis  

zu 1 Jahr 1 - 2 Jahre 2 - 5 Jahre Über 5 Jahre Summe Buchwert 

  % in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 

 31.12.2020          

 Verbindlichkeiten aus Lieferun-

gen und Leistungen und sonstige 

Verbindlichkeiten 

         

 Variable verzinsliche Instru-

mente (nominal) 

         

 Festverzinsliche Instrumente 

(nominal) 

         

 Zinsen auf die zinstragenden  

Instrumente 

         

 Finanzgarantien          

 Bedingte Gegenleistung          

           

           

 31.12.2019          

 Verbindlichkeiten aus Lieferun-

gen und Leistungen und sonstige 

Verbindlichkeiten 

         

 Variable verzinsliche Instru-

mente (nominal) 

         

 Festverzinsliche Instrumente 

(nominal) 

         

 Zinsen auf die zinstragenden  

Instrumente 

         

 Finanzgarantien          

 Bedingte Gegenleistung          
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IFRS 7.39(b) Die folgende Tabelle zeigt die Liquiditätsanalyse des Konzerns für derivative Finanzinstru-

mente auf Basis der vertraglichen Fälligkeiten. Die Tabelle basiert auf undiskontierten Netto-

Zahlungszuflüssen/-abflüssen derjenigen derivativen Instrumente, die netto ausgeglichen wer-

den, und den undiskontierten Bruttozuflüssen und -abflüssen derjenigen Derivate, die brutto 

ausgeglichen werden müssen. Wenn der zu zahlende oder der zu erhaltende Betrag nicht fest-

steht, wurde der angegebene Betrag unter Zuhilfenahme prognostizierter Zinssätze ermittelt, 

die aus den Zinsstrukturkurven zum Stichtag abgeleitet wurden. 

  

  Weniger als  

1 Monat 

1 - 3 

Monate 

3 Monate 

bis zu 1 Jahr 1 - 2 Jahre 2 - 5 Jahre Über 5 Jahre 

  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 

 31.12.2020       

 Nettoerfüllung (derivative 

Verbindlichkeiten) 

      

 - Zinsswaps       

 - Devisentermingeschäfte       

 - Rohstoff-Optionen       

 Bruttoerfüllung       

 - Devisenterminge-

schäfte - Bruttoabflüsse 

      

 - Währungsswaps - Brut-

toabflüsse 

      

        

        

 31.12.2019       

 Nettoerfüllung (derivative 

Verbindlichkeiten) 

      

 - Zinsswaps       

 - Devisentermingeschäfte       

 - Rohstoff-Optionen       

 Bruttoerfüllung       

 - Devisenterminge-

schäfte - Bruttoabflüsse 

      

 - Währungsswaps - Brut-

toabflüsse 

      

        

        

  

  

 

  



Konzernanhang der International GAAP Holding AG zum 31.12.2020 

 

International GAAP Holding AG 2020 209 

 b) Finanzierungsfazilitäten 
  

 Der Konzern nutzt die Kombination aus den Mittelzuflüssen aus finanziellen Vermögenswer-

ten und den verfügbaren Bankkrediten zur Steuerung der Liquidität. Die folgende Tabelle stellt 

die Zahlungsmittelzuflüsse aus finanziellen Vermögenswerten dar. 

  

  Weniger 

als 1 Mo-

nat 

1 - 3 

Monate 

3 Monate 

bis zu 1 

Jahr 1 - 2 Jahre 2 - 5 Jahre 

Über 5 

Jahre Summe 

  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 

 31.12.2020        

 Forderungen aus Lieferun-

gen und Leistungen und 

sonstige Forderungen 

       

 Vertragsvermögenswerte        

 Leasingforderungen        

 Finanzinvestitionen in 

Fremd- und Eigenkapi-

talinstrumente 

       

 Netto erfüllte Derivate        

 Bruttozufluss aus brutto 

erfüllten Derivaten 

       

         

         

 31.12.2019        

 Forderungen aus Lieferun-

gen und Leistungen und 

sonstige Forderungen 

       

 Vertragsvermögenswerte        

 Leasingforderungen        

 Finanzinvestitionen in 

Fremd- und Eigenkapi-

talinstrumente 

       

 Netto erfüllte Derivate        

 Bruttozufluss aus brutto 

erfüllten Derivaten 

       

         

         

  

  

IFRS 7.50(a) Der Konzern hat Zugang zu den nachfolgend beschriebenen Finanzierungsfazilitäten, von de-

nen zum Bilanzstichtag __ T€ (2019: __ T€) nicht in Anspruch genommen wurden. Der Konzern 

erwartet, dass er seinen sonstigen Verpflichtungen aus den operativen Zahlungsströmen und 

den Erträgen aus fälligen finanziellen Vermögenswerten nachkommen kann. 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

 Unbesicherte Kontokorrentfazilitäten, die jährlich überprüft 

werden und auf erste Anforderungen rückzahlbar sind: 

   

 - In Anspruch genommener Betrag    

 - Nicht in Anspruch genommener Betrag    

     

 

  



Konzernanhang der International GAAP Holding AG zum 31.12.2020 

 

210 International GAAP Holding AG 2020 

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

 Unbesicherte Wechselfazilitäten, die jährlich überprüft  

werden: 

   

 - In Anspruch genommener Betrag    

 - Nicht in Anspruch genommener Betrag    

     

 Besicherte Kontokorrentfazilitäten:    

 - In Anspruch genommener Betrag    

 - Nicht in Anspruch genommener Betrag    

     

 Besicherte Darlehensfazilitäten mit verschiedenen Fälligkeits-

zeitpunkten bis zum Jahre 2021, die in beiderseitigem Einver-

nehmen verlängert werden können: 

   

 - In Anspruch genommener Betrag    

 - Nicht in Anspruch genommener Betrag    

     

  

  

 49.12. Kapitalrisikomanagement 
  

IAS 1.134, 135 Der Konzern steuert sein Kapital mit dem Ziel, sicherzustellen, dass alle Konzernunternehmen 

unter der Unternehmensfortführungsprämisse operieren können, und zugleich die Erträge der 

Unternehmensbeteiligten durch Optimierung des Verhältnisses von Eigen- zu Fremdkapital zu 

maximieren. Die Gesamtstrategie des Konzerns ist gegenüber 2019 unverändert.  

 

Die Kapitalstruktur des Konzerns besteht aus Nettoschulden (darunter werden die in Tz. 40, 41 

und 44 angegebenen Fremdkapitalaufnahmen verstanden abzüglich von Barmitteln und Bank-

guthaben) sowie dem Eigenkapital des Konzerns. Dieses setzt sich zusammen aus ausgegebe-

nen Aktien, der Kapitalrücklage und sonstigen Rücklagen, den Gewinnrücklagen und den Antei-

len nicht beherrschender Gesellschafter wie in Tz. 32 bis 36 angegeben. 

 

Der Konzern unterliegt keinen extern auferlegten Kapitalanforderungen. 

 

Der Risikomanagementausschuss des Konzerns überprüft die Kapitalstruktur halbjährlich. Im 

Rahmen dieser Überprüfung berücksichtigt der Ausschuss die Kapitalkosten und das mit jeder 

Kapitalklasse verbundene Risiko. Der Konzern hat einen Zielnettoverschuldungsgrad von __% 

bis __%, der sich aus dem Verhältnis der Nettoschulden zum Eigenkapital bestimmt. Der Ver-

schuldungsgrad zum 31. Dezember 2020 lag mit __% (siehe unten) unter der Zielbandbreite 

und stieg nach dem Ende der Berichtsperiode auf eine eher typische Höhe von __% an. 

  

 Der Nettoverschuldungsgrad zum Jahresende stellt sich wie folgt dar: 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 Schulden (i)    

 Barmittel und Bankguthaben    

 Nettoschulden    

     

 Eigenkapital (ii)    

     

 Nettoverschuldungsgrad __%  __% 

  

  

 (i) Schulden sind definiert als lang- und kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (ausgenommen 

Derivate und Finanzgarantien), wie in Tz. 40, 41 und 44 ausgeführt. 
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(ii) Das Eigenkapital umfasst das gesamte Kapital und die Rücklagen des Konzerns. 

  

  

  

 50. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 

  

IAS 7.45 

 

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfassen Barmittel und kurzfristige Bank-

guthaben mit einer Ursprungslaufzeit von höchstens drei Monaten abzüglich der ausstehenden 

Kontokorrentkredite. Der Buchwert dieser Vermögenswerte entspricht in etwa ihrem beizule-

genden Zeitwert. Die in der Kapitalflussrechnung ausgewiesenen liquiden Mittel am Ende der 

Berichtsperiode können wie unten dargestellt auf die entsprechenden Posten in der Konzernbi-

lanz übergeleitet werden: 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 Zahlungsmittel und Guthaben bei Kreditinstituten    

 Kontokorrentkredite (siehe Tz. 40)    

 In einer zum Verkauf gehaltenen Veräußerungsgruppe  

enthaltene Zahlungsmittel und Guthaben bei Kreditinstituten 

(siehe Tz. 15) 

   

     

  

  

  

 51. Nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle 

  

IAS 7.43 Die unterjährigen Zugänge an Gebäuden und Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 

__ T€ wurden durch neue Leasingverträge finanziert. Im Jahr 2020 wurden Zugänge in Höhe 

von __ T€ (2019: __ T€) mit verlängerten Zahlungszielen erworben, deren Erfüllung zum Jahres-

ende noch aussteht. 
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 52. Veränderung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeit 

  

IAS 7.44A-E Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Verbindlichkeiten des Konzerns aus der Finanzie-

rungstätigkeit, einschließlich zahlungswirksamer und zahlungsunwirksamer Veränderungen. 

Verbindlichkeiten aus der Finanzierungstätigkeit, für die in der Konzern-Kapitalflussrechnung 

Zahlungsströme vorhanden waren oder sein werden, werden als Zahlungsströme aus der Fi-

nanzierungstätigkeit klassifiziert. 

  

    Zahlungsunwirksame Änderungen  

  

1. Ja-

nuar 

2020 

Finanzie-

rungs-

Cashflow 

(i) 

Eigenka-

pital-

kompo-

nente 

der 

Wandel-

anleihe 

Erwerb 

eines 

Tochter-

unter-

nehmens 

(Tz. 3) 

Verkauf 

eines 

Tochter-

unter-

nehmens 

(Tz. 4) 

Anpas-

sungen 

des bei-

zulegen-

den Zeit-

werts 

(Tz. 12, 

13 und 

49) 

Neue 

Leasing-

verhält-

nisse 

Sonstige 

Ände-

rungen 

(ii) 

31. De-

zember 

2020 

  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 

           

 Wandelanleihen 

(Tz. 41)          

 Anleihen ohne 

feste Laufzeit 

(Tz. 40)          

 Bankdarlehen 

(Tz. 40)          

 Darlehen von 

verbundenen 

Unternehmen 

(Tz. 40)          

 Leasingverbind-

lichkeiten (Tz. 

45)          

 Wechsel (Tz. 40)          

 Rückzahlbare 

Vorzugsaktien  

(Tz. 40)          

 Zinsswaps für si-

cherungsge-

schäfte oder 

wirtschaftliche 

Absicherung von 

Finanzierungs-

verbindlichkei-

ten (Tz. 42)          

 Bedingte Gegen-

leistung (Tz. 44)          

 Summe Verbind-

lichkeiten aus 

der Finanzie-

rungstätigkeit          
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    Zahlungsunwirksame Änderungen  

  

1. Ja-

nuar 

2019 

Finanzie-

rungs-

Cashflow 

(i) 

Eigenka-

pital-

kompo-

nente 

der 

Wandel-

anleihe 

Erwerb 

eines 

Tochter-

unter-

nehmens 

(Tz. 3) 

Verkauf 

eines 

Tochter-

unter-

nehmens 

(Tz. 4) 

Anpas-

sungen 

des bei-

zulegen-

den Zeit-

werts 

(Tz. 12, 

13 und 

49) 

Neue 

Leasing-

verhält-

nisse 

Sonstige 

Ände-

rungen 

(ii) 

31. De-

zember 

2019 

  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 

           

 Wandelanleihen 

(Tz. 41)          

 Anleihen ohne 

feste Laufzeit 

(Tz. 40)          

 Bankdarlehen 

(Tz. 40)          

 Darlehen von 

verbundenen 

Unternehmen 

(Tz. 40)          

 Leasingverbind-

lichkeiten (Tz. 

45)          

 Wechsel (Tz. 40)          

 Rückzahlbare 

Vorzugsaktien  

(Tz. 40)          

 Zinsswaps für si-

cherungsge-

schäfte oder 

wirtschaftliche 

Absicherung von 

Finanzierungs-

verbindlichkei-

ten (Tz. 42)          

 Bedingte Gegen-

leistung (Tz. 44)          

 Summe Verbind-

lichkeiten aus 

der Finanzie-

rungstätigkeit          

  

  

 (i) Die Zahlungsströme aus Bankdarlehen, Darlehen von verbundenen Unternehmen und 

sonstigen Darlehen stellen den Nettobetrag der Einzahlungen aus der Aufnahme und Til-

gung von Darlehen in der Kapitalflussrechnung dar. 

 

(ii) Die sonstigen Änderungen beinhalten Zinsabgrenzungen und -zahlungen. 

  

  

  

 53. Eventualschulden 

  

IAS 37.86(a), 

(b) 

 

 

 

 

Im Berichtszeitraum hat ein Kunde des Konzerns ein Verfahren wegen angeblicher Mängel an 

einem Elektronikprodukt gegen den Konzern eingeleitet. Die Mängel, so wird behauptet, sind 

die Ursache für einen Großbrand in den Räumlichkeiten des Kunden am [Datum] gewesen. 

Der Gesamtschaden für den Kunden wurde auf __ Mio. € geschätzt und dieser Betrag wird ge-

genüber der Gesellschaft geltend gemacht. 
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Die Anwälte der Gesellschaft haben mitgeteilt, dass sie die Klage nicht als begründet ansehen 

und daher empfohlen, diese anzufechten. In diesem Abschluss wurden keine Rückstellungen 

gebildet, da die Geschäftsführung nicht davon ausgeht, dass ein Schaden vorliegt. 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

IFRS 12.23(b) Eventualschulden des Konzerns aus der Beteiligung an  

assoziierten Unternehmen [Angabe von Details] 

   

 Gesamtanteil an den Eventualschulden der assoziierten  

Unternehmen 

   

  

 Der angegebene Betrag stellt den Anteil des Konzerns an den Eventualschulden aus assoziier-

ten Unternehmen dar. In welchem Umfang ein Mittelabfluss erforderlich werden wird, hängt 

vom künftigen Geschäftsverlauf der jeweiligen assoziierten Unternehmen ab. 

  

  

  

 54. Operating-Leasingvereinbarungen 

  

IFRS 16.89 Die Leasingzahlungen aus Operating-Leasingverhältnissen, in denen der Konzern als Leasingge-

ber agiert, beziehen sich auf konzerneigene Immobilien, die entsprechend weitervermietet 

werden. Die Laufzeiten der jeweiligen Leasingverhältnisse betragen zwischen __ und __ Jah-

ren, mit einer Verlängerungsoption für __ Jahre. Alle Operating-Leasingverträge enthalten 

Marktüberprüfungsklauseln für den Fall, dass der Leasingnehmer seine Verlängerungsoption 

ausübt. Der Leasingnehmer hat keine Option, die Immobilie nach Ablauf der Leasingdauer zu 

kaufen. 

  

IFRS 16.92(b) Die nicht garantierten Restwerte stellen kein signifikantes Risiko für den Konzern dar, da sich 

diese auf Immobilien mit einem seit __ Jahren konstant ansteigenden Trend hinsichtlich der 

Marktwerte beziehen. Es liegen dem Konzern keine Hinweise darauf vor, dass sich diese Ent-

wicklung künftig ändern wird 

  

IFRS 16.97 Fälligkeiten der zukünftigen Zahlungen aus Operating-Leasingverhältnisse: 

  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 In einem Jahr fällig    

 In zwei Jahren fällig    

 In drei Jahren fällig    

 In in vier Jahren fällig    

 In in fünf Jahren fällig    

 In mehr als fünf Jahren fällig    

     

  

IFRS 16.91 Die folgende Tabelle zeigt die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Beträge: 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

IFRS 16.90(b) Erträge aus Operating-Leasingverhältnissen    

IFRS 16.90(b) Davon Erträge aus variablen Leasingzahlungen, die nicht von 

einem Index oder Kurs abhängen 
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 55. Geschäftsvorfälle mit nahe stehenden Unternehmen und Personen 

  

IAS 24.13 Salden und Geschäftsvorfälle zwischen der Gesellschaft und ihren Tochterunternehmen, die 

nahe stehende Unternehmen und Personen sind, wurden im Zuge der Konsolidierung elimi-

niert und werden in dieser Anhangangabe nicht erläutert. Einzelheiten zu Geschäftsvorfällen 

zwischen dem Konzern und anderen nahe stehenden Unternehmen und Personen sind nach-

folgend angegeben. 

  

 a) Handelsgeschäfte 
  

IAS 24.18-19 Im Laufe des Geschäftsjahres führten Konzerngesellschaften die folgenden Transaktionen mit 

nahe stehenden Unternehmen und Personen durch, die nicht dem Konzernkreis angehören: 

  

  Verkauf von Waren  Erwerb von Waren 

  2020  2019  2020  2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

         

 International Group Holdings 

AG 

       

 Assoziierte Unternehmen der 

International Group Holdings 

AG 

       

 Gemeinschaftsunternehmen 

der International Group Hol-

dings AG 

       

         

  

  

IAS 24.18-19 Die folgenden Salden waren am Ende der Berichtsperiode ausstehend: 

  

  Forderungen gegen nahe-

stehende Unternehmen 

und Personen 

 Verbindlichkeiten gegen-

über nahestehenden Un-

ternehmen und Personen 

  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€  in T€  in T€ 

         

 International Group Holdings 

AG 

       

 Assoziierte Unternehmen der 

International Group Holdings 

AG 

       

 Gemeinschaftsunternehmen 

der International Group  

Holdings AG 

       

         

  

  

 International Group Holdings AG ist ein nahe stehendes Unternehmen des Konzerns, weil 

[Gründe angeben]. 

  

IAS 24.23 Der Verkauf von Waren an nahe stehende Unternehmen und Personen erfolgte zu den übli-

chen Konzernlistenpreisen abzüglich durchschnittlicher Nachlässe von __%. Einkäufe wurden 

zu Marktpreisen abzüglich handelsüblicher Mengenrabatte sowie von Nachlässen aufgrund 

der Beziehungen zwischen den Parteien getätigt. 

  

IAS 24.18 Die Außenstände sind unbesichert und werden in bar beglichen. Es wurden weder Garantien 

gegeben noch wurden solche erhalten. Es wurden keine Wertminderungen für uneinbringliche 
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oder zweifelhafte Forderungen gegen nahe stehende Unternehmen und Personen im aktuel-

len oder vorherigen Geschäftsjahr vorgenommen. 

 

Die an die International Group Holdings AG zurückzuzahlenden Beträge werden mit __ Prozent 

bis __ Prozent (2019: __ Prozent bis __ Prozent) pro Jahr verzinst, die auf die ausstehenden 

Kreditsalden erhoben werden (siehe Tz. 40). 

  

IAS 24.18 b) Darlehen an nahe stehende Unternehmen und Personen 
  

  31.12.2020  31.12.2019 

  in T€  in T€ 

     

 Darlehen an assoziierte Unternehmen:    

 [assoziiertes Unternehmen X]    

 [assoziiertes Unternehmen Y]    

     

 Darlehen an Gemeinschaftsunternehmen    

 JV A Limited    

     

 Darlehen an sonstige nahestehenden Unternehmen und Perso-

nen: 

   

 [Name der nahestehenden Person]    

     

  

 Der Konzern hat assoziierten Unternehmen Darlehen zu Zinssätzen gewährt, die mit durch-

schnittlichen Marktzinssätzen vergleichbar sind. 

  

 c) Bezüge der Mitarbeiter in Schlüsselpositionen 
  

IAS 24.17 

 

Die Vorstände, Aufsichtsräte und andere Mitarbeiter in Schlüsselpositionen haben während 

des Geschäftsjahres die folgenden Bezüge erhalten: 

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Kurzfristige Leistungen an Arbeitnehmer    

 Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses    

 Sonstige langfristige Leistungen    

 Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses    

 Anteilsbasierte Vergütungen    

     

  

§ 314 Abs. 1  

Nr. 6 HGB 

Zu den Organbezügen und Pensionsverpflichtungen im Sinne des § 314 Abs. 1 Nr. 6 HGB füh-

ren wir Folgendes aus:  

 

Die Vergütung der Vorstände und der Mitarbeiter in Schlüsselpositionen ist vom Vergütungs-

ausschuss unter Berücksichtigung der individuellen Leistung sowie von Markttrends festgelegt 

worden. 

 

Die Gesamtbezüge des Vorstands der International GAAP Holding AG betrugen im Geschäfts-

jahr 2020 __ T€. Die Vorstandsmitglieder haben im Geschäftsjahr 2020 in zwei Tranchen insge-

samt __ Aktienoptionen erhalten. Der beizulegende Zeitwert der Aktienoptionen zum Gewäh-

rungszeitpunkt betrugen __ €/Stk. bzw. __ €/Stk.  
 

Für die Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Vorstandsmitgliedern und deren Hin-

terbliebenen sind zum 31. Dezember 2020 insgesamt __ T€ berücksichtigt. Die laufenden Be-
züge betrugen __ T€. 
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Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020 Vergütungen in Höhe von 

__ T€. 
  

  

  

 56. Anteilsbesitzliste nach § 313 Abs. 2 HGB 

   Kapitalanteil 

31.12.2020 

 Gesellschaft Sitz % 

 In den Konzernabschluss  

einbezogene Tochterunternehmen 

  

 [Tochterunternehmen A] [Stadt, Land]  

 [Tochterunternehmen B] [Stadt, Land]  

 [Tochterunternehmen C] [Stadt, Land]  

 [Tochterunternehmen D] [Stadt, Land]  

 [Tochterunternehmen E] [Stadt, Land]  

 [Tochterunternehmen F] [Stadt, Land]  

 [Tochterunternehmen G] [Stadt, Land]  

 [Tochterunternehmen H] [Stadt, Land]  

 [Tochterunternehmen I] [Stadt, Land]  

    

 Nicht in den Konzernabschluss  

einbezogene Tochterunternehmen 

  

 [Tochterunternehmen X] [Stadt, Land]  

 [Tochterunternehmen Y] [Stadt, Land]  

    

 Nach der Equity-Methode bilanziertes 

Gemeinschaftsunternehmen 

  

 JV A Limited [Stadt, Land]  

    

 Assoziierte Unternehmen   

 [Assoziiertes Unternehmen A] [Stadt, Land]  

 [Assoziiertes Unternehmen B] [Stadt, Land]  

 [Assoziiertes Unternehmen C] [Stadt, Land]  

 [Assoziiertes Unternehmen D] [Stadt, Land]  

    

 Sonstige Beteiligungen mit Anteil ≥ 20% 

  

   Kapitalanteil 

31.12.2020 

 Eigenkapital 

31.12.2020 

 Ergebnis 

2020 

 Gesellschaft Sitz %  in T€  in T€ 

        

 [Name der Gesell-

schaft] 

[Stadt, Land]      

  

  

 Daneben besteht eine Beteiligung von __% an der gemeinschaftlichen Tätigkeit Projekt ABC. 

Wir verweisen auf unsere Ausführungen in Tz. 24. 
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 57. Mitarbeiter 

  

 Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten betrug __ (2019: __) und teilt sich wie folgt auf: 

  

  2020  2019 

  Anzahl  Anzahl 

     

 Angestellte    

 Gewerbliche Arbeitnehmer    

     

  

  

 58. Honorar des Konzernabschlussprüfers 

  

 Für die im Geschäftsjahr erbrachten Dienstleistungen des Abschlussprüfers WP GmbH Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft sind folgende Honorare angefallen: 

  

  2020  2019 

  in T€  in T€ 

     

 Abschlussprüfungsleistungen    

 Andere Bestätigungsleistungen    

 Sonstige Leistungen    

     

  

  

  

 59. Organe der Gesellschaft 

  

 Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr waren: 

[Name], CEO 

[Name], CFO 

[Name], Bereiche Produktion von Freizeitartikeln und Computersoftware 

[Name], Bereiche Technische Werkzeuge und Bau 

[Name], Human Resources 

 

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr waren: 

[Name], Rechtsanwalt (Vorsitzender) 

[Name], Verwaltungsangestellte (stv. Vorsitzende) (Arbeitnehmervertreterin) 

[Name], Schlosser (Arbeitnehmervertreter) 

[Name], Professor am Lehrstuhl Rechnungslegung der Eurostadt-Universität 

[Name], Finanzvorstand der Universal Bank AG 

[Name], Diplom-Maschinenbauingenieur (Arbeitnehmervertreter) 
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 60. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 

  

IAS 10.21 

 

Am [Datum] sind die Geschäftsräume von [Name des Tochterunternehmens] durch ein Feuer 

schwer beschädigt worden. Es wurden Versicherungsansprüche geltend gemacht, aber es wird 

erwartet, dass die Kosten für die Sanierung diese um __ T€ übersteigen werden. 

  

  

  

 61. Genehmigung des Abschlusses 

  

IAS 10.17 Der Abschluss wurde am [xx.xx] 2021 vom Vorstand genehmigt und zur Veröffentlichung frei-

gegeben. 

  

 Eurostadt, den [xx.xx] 2021 

  

 [Name] [Name] [Name] [Name] [Name] 
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Direkte Methode der Berichterstattung über die Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit 
[Alternative zur indirekten Methode, die im Hauptteil dargestellt wird.] 
 

 Konzern-Kapitalflussrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 
IAS 1.51(b),  

(c), (d), (e)  Anhang 2020  2019 

IAS 1.113              in T€            in T€ 

IAS 8.22       

IAS 7.10 Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit      

       

IAS 7.18(a) Einzahlungen von Kunden      

 Auszahlungen an Lieferanten und Arbeitnehmer      

       

 Aus betrieblicher Tätigkeit erwirtschaftete  

Zahlungsmittel 

   

 

 

       

IAS 7.35 Gezahlte Ertragsteuern      

       

                                           

       

 Nettozahlungsmittelzufluss aus betrieblicher  
Tätigkeit 

  

                                       

       

IAS 7.10 Cashflows aus Investitionstätigkeit      

IAS 7.16       

IAS 7.31 Erhaltene Zinsen      

IAS 7.38 

IAS 24.19(d) 

Von assoziierten Unternehen erhaltenen  

Dividenden 

   

 

 

IAS 7.38 

IAS 24.19(e) 

Von Gemeinschaftsunternehmen erhaltene  

Dividenden 

   

 

 

IAS 7.31 Erhaltene Dividenden von Eigenkapitalinstrumen-

ten, die als erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis  

designiert wurden 

   

 

 

 Erlöse aus dem Abgang von Eigenkapitalinstrumen-

ten, die als erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis  

gehalten wurden 

   

 

 

IAS 7.39 Erlöse aus dem Abgang von Tochterunternehmen 4     

IAS 7.17 

IAS 7.17 

Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen    

 

 

 Zahlungen für Sachanlagen      

IAS 20.28 Zuwendungen der öffentlichen Hand für den  

Erwerb von Sachanlagen 

   

 

 

 Erwerb von assoziierten Unternehmen      

 Erwerb von Eigenkapitalinstrumenten, die als  

erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis designiert  

wurden 

   

 

 

 Erwerb von Patenten und Warenzeichen      

IAS 7.39 Erwerb von Tochterunternehmen 3     

 Einzahlungen aus der Erfüllung der zu Sicherungs-

zwecken gehaltenen derivativen Finanzinstrumente 

   

 

 

 Auszahlungen aus der Erfüllung der zu Sicherungs-

zwecken gehaltenen derivativen Finanzinstrumente 

  

                                       

       

 Nettoabfluss/-zufluss an Zahlungsmitteln aus  
Investitionstätigkeit 
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 Konzern-Kapitalflussrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 
(Fortsetzung) 

  

  Anhang 2020  2019 

              in T€            in T€ 

       

IAS 7.10 Cashflows aus Finanzierungstätigkeit      

IAS 7.17       

IAS 7.31 Gezahlte Dividenden      

IAS 7.34       

IAS 7.31 

IFRS 16.50(b) 

Gezahlte Zinsen    

 

 

IAS 7.17(d) Rückzahlung von Darlehen      

IAS 7.17(b) Rückkauf eigener Aktien      

IAS 7.17(e) 

IFRS 16.50(a) 

Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten    

 

 

IAS 7.17(c) Erlöse aus der Ausgabe von Wandelanleihen      

IAS 7.17(a) Erlöse aus der Ausgabe neuer Aktien      

IAS 7.17(c) Erlöse aus dem Verkauf eigener Akien      

IAS 7.21 Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen      

IAS 7.28 Transaktionskosten der erhaltenen Darlehen      

       

 Einzahlungen aus dem teilweisen Abgang von  

Anteilen eines Tochterunternehmens, die nicht zu 

einem Verlust der Beherrschung führen 5 

  

 

 

 Einzahlungen aus der Erfüllung von derivativen  

Finanzinstrumenten zur Absicherung des Zinsände-

rungsrisikos 

   

 

 

 Auszahlungen aus der Erfüllung von derivativen  

Finanzinstrumenten zur Absicherung des Zinsände-

rungsrisikos 

  

                                       

       

 Nettoabfluss an Zahlungsmitteln aus  
Finanzierungstätigkeit 

   

 

 

       

 Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln 
und Zahlungsmitteläquivalenten 

   

 

 

       

 Zahlungsmittel/Zahlungsmitteläquivalente zu  
Beginn des Geschäftsjahrs 

   

 

 

       

IAS 7.28 Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf 

Kassabestand in fremder Währung 

  

                                       

       

 Zahlungsmittel/Zahlungsmitteläquivalente am 
Ende des Geschäftsjahrs 

  

                                       

       

  

  

Hinweis Diese Darstellung zeigt die direkte Methode zur Berichterstattung über die Cashflows aus be-

trieblicher Tätigkeit. 
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 Von Klimawandel und COVID-19 betroffene Bereiche des Musterkonzernabschlusses 
  

 

Klimawandel 

 Risiken und Unsicherheiten, die sich aus dem Klimawandel ergeben, könnten sich auf die fol-

genden Bereiche des Konzernabschlusses auswirken. 

  

 Abschnitt Bereich Erläuterung 

    

 2.2 Unterneh-

mensfortführung 

Beurteilung der Fort-

führungsprognose 

Alle Unternehmen sind verpflichtet, bei der Erstel-

lung des Jahresabschlusses unter Berücksichtigung 

aller verfügbaren Informationen über die Zukunft 

zu beurteilen, ob ein Unternehmen fortgeführt 

werden kann. IAS 1 verlangt, dass die Informatio-

nen mindestens 12 Monate ab dem Ende der Be-

richtsperiode umfassen, aber nicht auf diesen 

Zeitraum beschränkt sein dürfen. Das Manage-

ment sollte Informationen über die Auswirkungen 

des Klimawandels als Teil dieser Beurteilung be-

rücksichtigen. 

 2.32 Schätzungs-

unsicherheiten 

und Ermessens-

entscheidungen 

17. Geschäfts-  

oder Firmenwert 

18. Sonstige im-

materielle Ver-

mögenswerte 

19. Sachanlagen 

22. Beteiligungen 

an assoziierten 

Unternehmen 

23. Beteiligungen 

an Gemein-

schaftsunterneh-

men 

Wertminderung nicht-

finanzieller Vermö-

genswerte 

Die Ungewissheiten in Bezug auf den Klimawandel 

können zu Änderungen der Cashflow-Prognosen 

des Managements oder des Risikoniveaus führen, 

das mit dem Erreichen dieser Cashflows verbun-

den ist; in diesem Fall sind sie Teil einer Bewer-

tung des Nutzungswerts oder des beizulegenden 

Zeitwerts. Ein Unternehmen sollte die langfristi-

gen Auswirkungen des Klimawandels berücksichti-

gen und die Offenlegung klimabezogener Annah-

men als Schlüsselannahmen in Betracht ziehen. 

 2.11 Sachanlagen 

19. Sachanlagen 

Nutzungsdauern von 

Vermögenswerten 

Mit dem Klimawandel zusammenhängende Fakto-

ren können darauf hindeuten, dass ein Vermö-

genswert früher als bisher erwartet physisch nicht 

mehr nutzbar oder kommerziell obsolet werden 

könnte. Darüber hinaus kann sich der erwartete 

Zeitplan für die Ersetzung bestehender Anlagen 

verkürzen. Solche Faktoren sollten bei der Über-

prüfung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer oder 

des Restwertes eines Vermögenswertes berück-

sichtigt werden. 

 39. Rückstellun-

gen 

53. Eventual-

schulden 

Rückstellungen, Even-

tualverbindlichkeiten 

und belastende Ver-

träge 

Das Tempo und die Intensität des Klimawandels 

sowie begleitende politische und regulatorische 

Maßnahmen können sich auf die Erfassung, Be-

wertung und Offenlegung von Rückstellungen, 

Eventualverbindlichkeiten und belastenden Ver-

trägen auswirken. 
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 2.32 Schätzungs-

unsicherheiten 

und Ermessens-

entscheidungen 

Offenlegung von we-

sentlichen Ermessens-

entscheidungen und 

Schätzungen 

Wenn Annahmen im Zusammenhang mit den Aus-

wirkungen des Klimawandels ein erhebliches Ri-

siko bergen, dass sie zu einer wesentlichen Anpas-

sung der Buchwerte von Aktiva und Passiva inner-

halb des nächsten Geschäftsjahres führen, dann 

sollten Angaben über die Art der Annahmen ge-

macht werden. 

 2.32 Schätzungs-

unsicherheiten 

und Ermessens-

entscheidungen 

Informationen, die für 

das Verständnis des 

Konzernabschlusses 

relevant sind 

Wenn die Abschlussadressaten vernünftigerweise 

erwarten können, dass klimawandelbedingte Risi-

ken erhebliche Auswirkungen auf das Unterneh-

men haben werden und dies ihre Entscheidungen 

qualitativ beeinflussen würde, dann sollte das Ma-

nagement Informationen über die getroffenen An-

nahmen zum Klimawandel klar offenlegen (falls 

nicht bereits an anderer Stelle offengelegt), ein-

schließlich Angaben zur Sensitivität dieser Annah-

men. Dies soll es den Adressaten ermöglichen, die 

Grundlage der Prognosen, auf der die Abschlüsse 

erstellt werden, zu verstehen. Dies kann bedeu-

ten, dass eine Offenlegung auch dann erfolgt, 

wenn die Auswirkungen des Klimawandels auf das 

Unternehmen erst mittel- bis längerfristig spürbar 

werden. 

 2.32 Schätzungs-

unsicherheiten 

und Ermessens-

entscheidungen 

26. Sonstige fi-

nanzielle Vermö-

genswerte 

27. Forderungen 

aus Lieferungen 

und Leistungen 

und sonstige For-

derungen 

28. Forderungen 

aus Finanzie-

rungsleasingver-

hältnissen 

30. Vertragsver-

mögenswerte 

Wertminderung finan-

zieller Vermögens-

werte 

Klimabedingte Ereignisse, wie Überschwemmun-

gen und Wirbelstürme, können die Kreditwürdig-

keit von Kreditnehmern aufgrund von Betriebsun-

terbrechungen, Auswirkungen auf die Wirtschafts-

kraft, den Wert von Vermögenswerten und Ar-

beitslosigkeit beeinträchtigen. Darüber hinaus 

könnte die Zahlungsfähigkeit der Kreditnehmer 

beeinträchtigt werden, wenn sie in Branchen tätig 

sind, die in Misskredit geraten sind und daher un-

ter Druck stehen. Die Auswirkungen auf Forderun-

gen in Unternehmen, die in nichtfinanziellen Bran-

chen tätig sind, dürften weniger gravierend sein, 

da es weniger wahrscheinlich ist, dass sich die 

wirtschaftlichen Bedingungen während der Zah-

lungsfrist der Schuldner ändern werden. Wenn je-

doch ein bedeutendes klimabezogenes Ereignis 

eingetreten ist, sollte die Auswirkung dieses Ereig-

nisses auf Forderungen aus Lieferungen und Leis-

tungen zum Stichtag beurteilt werden. 

 19. Sachanlagen 

21. Als Finanzin-

vestition gehal-

tene Immobilien 

49. Weitere An-

gaben zu Finan-

zinstrumenten 

Zum beizulegenden 

Zeitwert bewertete 

Vermögenswerte 

Das Klimawandelrisiko kann sich auf die Ermitt-

lung des beizulegenden Zeitwerts in Bezug auf 

Vermögenswerte auswirken, die zum beizulegen-

den Zeitwert bewertet oder auf Wertminderung 

auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts 

abzüglich Veräußerungskosten geprüft werden. 

 38. Altersversor-

gungspläne/Pen-

sionsrückstellun-

gen 

Auswirkungen des Kli-

mas auf die Pensions-

risiken 

Pensionstreuhänder sind verpflichtet, alle wesent-

lichen finanziellen Risiken zu berücksichtigen, ein-

schließlich der Exposition von Pensionsvermögen 

gegenüber dem Risiko des Klimawandels. 

Die demographischen Annahmen und die Anlage-

Performance können unter verschiedenen Klima-

wandel-Szenarien erheblich variieren, was sich auf 

die Bewertung von Planvermögen und Pensions-

verpflichtungen zum Bilanzstichtag auswirkt. 
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 14. Ertragsteuern Realisierung von la-

tenten Steueransprü-

chen 

Die Annahmen, die der Prognose zukünftiger steu-

erpflichtiger Gewinne zugrunde liegen, die die 

Werthaltigkeit latenter Steuerforderungen bele-

gen, sollten mit den Annahmen übereinstimmen, 

die anderen Gewinnprognosen zugrunde liegen, 

die bei der Erstellung der Jahresabschlüsse ver-

wendet oder in sonstigen Berichten offengelegt 

wurden. 

 2.32 Schätzungs-

unsicherheiten 

und Ermessens-

entscheidungen 

14. Ertragsteuern 

39. Rückstellun-

gen 

53. Eventual-

schulden 

Neue Steuern oder 

Abgaben 

Neue Steuern oder Abgaben könnten zur Förde-

rung der Kohlendioxidreduzierung eingeführt wer-

den. Jegliche Abgabenverbindlichkeiten sind zu er-

fassen, wenn die Verpflichtung gesetzlich (gemäß 

IFRIC 21) ausgelöst wird, und alle Einkommensteu-

ereffekte sind in die normale Bilanzierung nach 

IAS 12 einzubeziehen. Bei der Unterscheidung zwi-

schen einer Abgabe und einer Einkommensteuer 

hinsichtlich der Anwendung von IFRIC 21 oder IAS 

12 ist Sorgfalt geboten, da sich dies als ein schwie-

riger Bereich erwiesen hat, wenn in der Vergan-

genheit neue Steuern/Abgaben eingeführt wur-

den. 

 18. Sonstige im-

materielle Ver-

mögenswerte 

Emissionshandelssys-

teme 

Derzeit gibt es verschiedene zulässige Ansätze zur 

Bilanzierung von Emissionshandelssystemen. Die 

vom Unternehmen angewandte Bilanzierungsme-

thode ist anzugeben, wenn dies für das Verständ-

nis des Abschlusses durch die Adressaten relevant 

ist. 

 37. Anteilsba-

sierte Vergütung 

Incentive-Programme Unternehmen können Programme einführen, um 

dem Management Anreize zur Kohlendioxidredu-

zierung zu geben. Solche Programme können je 

nach Art der zu gewährenden Leistungen entwe-

der in den Anwendungsbereich von IAS 19 oder 

IFRS 2 fallen. Zielvorgaben für die Kohlendioxidre-

duzierung sollten wie alle anderen Unsicherheiten 

oder versicherungsmathematischen Annahmen 

für Leistungen nach IAS 19 bzw. als Leistungsbe-

dingungen für aktienbasierte Vergütungen gemäß 

IFRS 2 behandelt werden. 
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COVID-19 

 Die Anhangangaben müssen die wesentlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vermit-

teln. Unternehmen müssen bei der Analyse, wie sich jüngste Ereignisse auf ihre Abschlüsse 

auswirken können, sorgfältig ihre besonderen Umstände und Risikopotenziale berücksichti-

gen. Die nachfolgend genannten Bereiche werden in unserem englischsprachigen Newsletter 

IFRS in Focus "Accounting considerations related to the Coronavirus 2019 Disease" ausführli-

cher dargestellt. 

  

 Abschnitt Bereich Erläuterung 

    

 Konzern- Ge-

winn- und Ver-

lustrechnung und 

sonstiges Ergeb-

nis 

Gewinn- und Verlust-

rechnung 

Vorsicht ist geboten, wenn COVID-19-bezogene 

Posten nicht im operativen Ergebnis enthalten 

sind. Viele Auswirkungen von COVID-19 sind Teil 

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eines Unter-

nehmens und daher Teil der zugrundeliegenden 

Geschäftsentwicklung. Sie sollten daher in den 

"zugrundeliegenden" Ergebnissen in der Gewinn- 

und Verlustrechnung und im sonstigen Ergebnis 

enthalten sein. 

 Konzern- Ge-

winn- und Ver-

lustrechnung und 

sonstiges Ergeb-

nis 

Alternative Leistungs-

kennzahlen (Alterna-

tive Performance 

Measures (APMs)) 

 Die Einführung neuer APMs oder die Anpas-

sung bestehender APMs sollte sorgfältig ge-

prüft werden. 

 Vorsicht ist geboten, wenn COVID-19-bezogene 

Posten nicht im operativen Ergebnis enthalten 

sind. Viele Auswirkungen von COVID-19 sind 

Teil der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eines 

Unternehmens und daher Teil der zugrundelie-

genden Geschäftsentwicklung. Sie sollten da-

her in den "zugrundeliegenden" Ergebnissen in 

der Gewinn- und Verlustrechnung und im sons-

tigen Ergebnis enthalten sein. 

 Es ist darüber hinaus wichtig, die Richtlinien 

der Aufsichtsbehörden zu APMs zu beachten, 

da sie explizite Beschränkungen für COVID-19-

bezogene Posten enthalten könnten. 

 2.4 Unterneh-

mensfortführung 

Unternehmensfort-

führung 

Wesentliche Unsicherheiten, die erhebliche Zwei-

fel an der Fortführungsfähigkeit des Unterneh-

mens aufwerfen, können sich aus COVID-19-bezo-

genen Ereignissen ergeben. IAS 1 verlangt, dass 

ein Unternehmen diese wesentlichen Unsicherhei-

ten im Abschluss angibt. 

 2.32 Schätzungs-

unsicherheiten 

und Ermessens-

entscheidungen 

Wesentliche Ermes-

sensentscheidungen 

und Schätzungen 

Unternehmen sollten so viel Informationen wie 

möglich darüber liefern, wie sich COVID-19 auf die 

Annahmen und Vorhersagen auswirkt, die sie bei 

der Schätzung der im Abschluss ausgewiesenen 

Beträge verwendet haben. 

 

  

https://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2020/coronavirus
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 2.32 Schätzungs-

unsicherheiten 

und Ermessens-

entscheidungen 

17. Geschäfts-  

oder Firmenwert 

18. Sonstige im-

materielle Ver-

mögenswerte 

19. Sachanlagen 

22. Beteiligungen 

an assoziierten 

Unternehmen 

23. Beteiligungen 

an Gemein-

schaftsunterneh-

men 

25. Vorräte 

31. Vertragskos-

ten 

Wertminderung nicht-

finanzieller Vermö-

genswerte 

 Vermögenswerte 

im Anwendungsbe-

reich von IAS 36 

 Vorratsbewertung 

 Kosten zur Erlan-

gung oder Erfüllung 

eines Kundenver-

trags und Voraus-

zahlungen an Kun-

den. 

 Unternehmen werden prüfen müssen, ob aus 

den Auswirkungen von COVID-19 auf Vermö-

genswerte, die unter IAS 36 fallen, zusätzliche 

Auslöser für Wertminderungen resultieren. An-

gesichts der mit COVID-19 verbundenen Schät-

zungsunsicherheit wird wahrscheinlich auch 

der erzielbare Betrag von Vermögenswerten 

betroffen sein. 

 Die COVID-19-Pandemie kann auch die Ver-

wertbarkeit von Lagerbeständen beeinträchti-

gen. 

 In Bezug auf Vertragskosten kann COVID-19 

von einem Unternehmen verlangen, seinen Ab-

schreibungsansatz zu aktualisieren, um wesent-

liche Änderungen des erwarteten Zeitpunkts 

der Übertragung der damit verbundenen Güter 

oder Dienstleistungen zu berücksichtigen. Es 

könnte auch zu einem Wertminderungsauf-

wand für diese Posten führen. 

 2. Wesentliche 

Bilanzierungs- 

und Bewertungs-

methoden 

2.32 Schätzungs-

unsicherheiten 

und Ermessens-

entscheidungen 

19. Sachanlagen 

21. Als Finanzin-

vestition gehal-

tene Immobilien 

Auf Basis des beizule-

genden Zeitwerts be-

wertete nichtfinanzi-

elle Vermögenswerte 

Die COVID-19-Pandemie wird sich voraussichtlich 

auf Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert 

auswirken. Der beizulegende Zeitwert sollte die 

Einschätzungen der Marktteilnehmer und die 

Marktdaten am Bewertungsstichtag unter aktuel-

len Marktbedingungen widerspiegeln. 

 2. Wesentliche 

Bilanzierungs- 

und Bewertungs-

methoden 

2.32 Schätzungs-

unsicherheiten 

und Ermessens-

entscheidungen 

26. Sonstige fi-

nanzielle Vermö-

genswerte 

27. Forderungen 

aus Lieferungen 

und Leistungen 

und sonstige For-

derungen 

28. Forderungen 

aus Finanzie-

rungsleasingver-

hältnissen 

30. Vertragsver-

mögenswerte 

40. Finanzver-

bindlichkeiten 

49. Weitere An-

Finanzinstrumente 

 Wertberichtigung 

für erwartete 

Kreditverluste 

 Bewertungen zum 

beizulegenden Zeit-

wert 

 Liquiditätsrisiko-

management 

 Klassifizierung der 

finanziellen Ver-

mögenswerte 

 Modifikation von 

Schuldinstrumen-

ten 

 Änderungen der 

erwarteten 

Zahlungsströme 

 Bilanzierung von 

Sicherungsbezi-

ehungen 

 Finanzielle vs. 

nichtfinanzielle 

Vermögenswerte 

und Verbindlichkei-

ten 

 Die COVID-19-Pandemie wird sich voraussicht-

lich auf Bewertungen zum beizulegenden Zeit-

wert auswirken. Der beizulegende Zeitwert 

sollte die Einschätzungen der Marktteilnehmer 

und die Marktdaten am Bewertungsstichtag 

unter aktuellen Marktbedingungen widerspie-

geln. 

 COVID-19 kann die Fähigkeit von Schuldnern, 

ihren Verpflichtungen aus Forderungen aus Lie-

ferungen und Leistungen sowie Darlehensbe-

ziehungen nachzukommen, beeinträchtigen. 

 Produktionsunterbrechungen und Umsatzein-

bußen können Auswirkungen auf das Betriebs-

kapital eines Unternehmens haben und zur 

Verletzung von Kreditvereinbarungen führen, 

wodurch eine Verbindlichkeit sofort fällig ge-

stellt werden kann. 

 Für die Klassifizierung finanzieller Vermögens-

werte kann eine Zunahme der Häufigkeit und 

des Volumens der Verkäufe finanzieller Vermö-

genswerte dazu führen, prüfen zu müssen, ob 

sich das Geschäftsmodell des Unternehmens 

geändert hat oder ob ein neues Geschäftsmo-

dell initiiert wurde. 

 Aufgrund der COVID-19-Pandemie können Mo-

difikationen der finanziellen Vermögenswerte 
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gaben zu Finan-

zinstrumenten 

und Verbindlichkeiten, die sich auf die Bilanzie-

rung auswirken, möglicherweise häufiger auf-

treten.  

 Wenn eine Transaktion als Grundgeschäft in ei-

ner Cashflow-Hedge-Beziehung bestimmt 

wurde, muss das Unternehmen prüfen, ob es 

sich dabei weiterhin um eine "hochwahrschein-

lich erwartete Transaktion" handelt. 

 Die erhebliche Unterbrechung von Angebot 

und Nachfrage kann zu einem Netto-Baraus-

gleich von Verträgen zum Kauf oder Verkauf 

von Rohstoffen oder anderen nichtfinanziellen 

Vermögenswerten führen, wodurch diese Ver-

träge in den Anwendungsbereich von IFRS 9 fal-

len und zu einer Klassifizierung der Verträge als 

finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlich-

keiten führen können. 

 2.7 Ertragsreali-

sierung 

2.32 Schätzungs-

unsicherheiten 

und Ermessens-

entscheidungen 

7. Umsatzerlöse 

30. Vertragsver-

mögenswerte 

31. Vertragskos-

ten 

46. Vertragsver-

bindlichkeiten 

Erlöse aus Verträgen 

mit Kunden 

 Durchsetzbarkeit 

von Verträgen 

 Einbringlichkeit 

 Vertragsänder-

ungen 

 Variable Gegen-

leistungen 

 Wesentliche 

Rechte 

 Bedeutsame Finan-

zierungskompo-

nenten 

 Implizite Leistungs-

verpflichtungen 

 Erlöserfassung 

 Unternehmen sollten sorgfältig prüfen, ob ihre 

Bilanzierungsrichtlinien zur Umsatzrealisierung 

von Situationen betroffen sind, die sich aus der 

COVID 19-Pandemie ergeben. 

 8. Restrukturie-

rungskosten 

15. Aufgegebene 

Geschäftsberei-

che und zur Ver-

äußerung gehal-

tene langfristige 

Vermögenswerte 

Restrukturierungs-

pläne 
 In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld 

und mit Schwierigkeiten bei der Beschaffung 

von Finanzmitteln kann ein Unternehmen Um-

strukturierungspläne wie den Verkauf oder die 

Schließung eines Teils seiner Geschäftsbereiche 

oder die (vorübergehende oder dauerhafte) 

Verkleinerung von Betriebsstätten erwägen o-

der umsetzen. 

 Wenn ein Unternehmensbestandteil veräußert 

oder als zur Veräußerung gehalten klassifiziert 

wird, der die Definition eines aufgegebenen 

Geschäftsbereichs erfüllt, gelten die Darstel-

lungs- und Angabevorschriften von IFRS 5. 

 Unternehmen können ihre Belegschaft durch 

befristete Freistellungen reduzieren oder ge-

zwungen sein, spätere Umstrukturierungsmaß-

nahmen in Betracht zu ziehen, sobald Informa-

tionen über die langfristigen Auswirkungen der 

Pandemie auf den Geschäftsbetrieb des Unter-

nehmens verfügbar werden. 
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 39. Rückstellun-

gen 

Rückstellungen für be-

lastende Verträge 

Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 können 

die unvermeidbaren Kosten zur Erfüllung der Ver-

pflichtungen aus einem Vertrag den erwarteten 

wirtschaftlichen Nutzen übersteigen, was zu ei-

nem belastenden Vertrag führen kann. 

 2.32 Schätzungs-

unsicherheiten 

und Ermessens-

entscheidungen 

Versicherungserstat-

tungen 

Unternehmen, die durch die COVID-19-Pandemie 

Verluste erleiden, können Anspruch auf Erstattung 

von Versicherungsleistungen haben. 

 2.15 Leasing 

2.32 Schätzungs-

unsicherheiten 

und Ermessens-

entscheidungen 

20. Nutzungs-

rechte 

45. Leasingver-

bindlichkeiten 

 Leasingverein-

barungen 

 Wertminderungen 

Wertminderungen von Nutzungsrechten könnten 

infolge von Betriebsschließungen, Unterbrechun-

gen der Versorgungskette oder anderen Folgen 

der Pandemie auftreten, die sich negativ auf die 

zukünftigen Cashflows auswirken, die aus der Nut-

zung des zugrunde liegenden Vermögenswertes 

erwartet werden. 

 2.3.2 Neue und 

geänderte Stan-

dards und Inter-

pretationen 

2.15 Leasing 

2.32 Schätzungs-

unsicherheiten 

und Ermessens-

entscheidungen 

20. Nutzungs-

rechte 

45. Leasingver-

bindlichkeiten 

Änderung an IFRS 16 

Covid-19-bezogene 

Mietkonzessionen 

Im Hinblick auf Mietkonzessionen veröffentlichte 

der IASB eine Änderung an IFRS 16, die eine prak-

tische Erleichterung hinzufügte, die einem Lea-

singnehmer eine Befreiung von der Beurteilung 

gewährt, ob aufgrund der Coronavirus Pandemie 

eingeräumte Mietkonzessionen (z.B. mietfreie Zei-

ten oder vorübergehende Mietsenkungen) eine 

Leasingmodifikation darstellen. Unternehmen, die 

diese Änderung anwenden, müssen dies mitteilen 

und angeben, ob sie die praktische Erleichterung 

in Anspruch genommen haben oder nicht. 

 2.5 Konsolidie-

rung 

2.32 Schätzungs-

unsicherheiten 

und Ermessens-

entscheidungen 

5. Angaben zu 

Tochterunterneh-

men 

22. Beteiligungen 

an assoziierten 

Unternehmen 

23. Beteiligungen 

an Gemeinschafts 

-unternehmen 

Konsolidierung Die COVID-19-Pandemie kann zu bestimmten 

Transaktionen oder Ereignissen führen, die die 

Kontrollrechte eines Unternehmens gegenüber 

Beteiligungsunternehmen ändern und dadurch die 

bilanziellen Auswirkungen für die Konsolidierung 

beeinflussen könnten. 

 3. Erwerb von 

Tochterunterneh-

men 

4. Veräußerung 

von Tochterun-

ternehmen 

15. Aufgegebene 

Geschäftsberei-

che und zur Ver-

äußerung gehal-

tene langfristige 

Vermögenswerte 

Erwerbe und Veräuße-

rungen 

 Unternehmenszu-

sammenschlüsse 

 Veräußerungen 

Unter den gegenwärtigen Umständen können Un-

ternehmen versuchen, bestimmte Vermögens-

werte oder Gruppen von Vermögenswerten zur 

Mittelbeschaffung zu veräußern. In diesen Fällen 

kann IFRS 5 zur Anwendung kommen. 
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 38. Altersversor-

gungspläne/Pen-

sionsrückstellun-

gen 

Leistungsorientierte 

Pläne 

Die erhebliche wirtschaftliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit der COVID-19-Pandemie kann 

sich auf bestimmte Annahmen bei der Bewertung 

der leistungsorientierten Verpflichtungen und des 

Planvermögens auswirken. 

 37. Anteilsba-

sierte Vergütung 

Anteilsbasierte Vergü-

tungen 
 Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 

könnten einige Unternehmen ihre Geschäftstä-

tigkeit einstellen oder mit reduzierter Kapazität 

arbeiten, was sich auf die Wahrscheinlichkeit 

auswirken könnte, dass die Ausübungsbedin-

gungen für anteilsbasierte Vergütungen mit 

Leistungsbedingungen erfüllt werden. 

 Darüber hinaus können Unternehmen beschlie-

ßen, die Bedingungen einer Vergütungsverein-

barung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstru-

mente zu ändern, z. B. eine Änderung der auf 

dem beizulegenden Zeitwert basierenden Be-

wertung, der Ausübungsbedingungen oder der 

Erfüllung der Vergütungsvereinbarung. 

 2.13 Zuwendun-

gen der öffentli-

chen Hand 

9. Jahresüber-

schuss 

48. Passivische 

Abgrenzungen 

Staatliche Unterstüt-

zung 

Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie haben 

viele Regierungen Gesetze eingeführt, um Unter-

nehmen zu helfen, die aufgrund der Pandemie in 

finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Ein Un-

ternehmen sollte sorgfältig prüfen, ob es sich bei 

der erhaltenen Leistung um eine Zuwendung oder 

eine Beihilfe der öffentlichen Hand handelt, da 

dies die Bilanzierung oder die Angabepflichten be-

einflusst. 

 2.32 Schätzungs-

unsicherheiten 

und Ermessens-

entscheidungen 

14. Ertragsteuern 

Ertragsteuern  Unternehmen sollten berücksichtigen, wie sich 

Rentabilitäts-, Liquiditäts- und Wertminde-

rungsaspekte, die sich aus den Auswirkungen 

von COVID-19 ergeben könnten, auf die Bilan-

zierung von Ertragsteuern gemäß IAS 12 aus-

wirken. 

 Bei latenten Steueransprüchen sollten Unter-

nehmen bei der Beurteilung der Frage, ob zu-

künftig ausreichend zu versteuerndes Ergebnis 

zur Verfügung stehen wird, gegen das eine ab-

zugsfähige temporäre Differenz verwendet 

werden kann, die Angemessenheit ihres Ge-

schäftsplans und dessen Auswirkungen auf zu-

künftige steuerpflichtige Gewinne sowie die 

Konsistenz der Annahmen im Vergleich zu 

Prognosen, die für Schätzungen vergleichbarer 

Abschlusselemente (z.B. Goodwill-Wertminde-

rung) verwendet werden, sicherstellen. 

 2.28 Finanzielle 

Verbindlichkeiten 

40. Finanzver-

bindlichkeiten 

49. Weitere An-

gaben zu Finan-

zinstrumenten 

Verletzung von Kredit-

vereinbarungen 

Ein wirtschaftlicher Abschwung kann das Risiko er-

höhen, dass Unternehmen Kreditvereinbarungen 

verletzen. Dies kann sich auf die Klassifizierung ei-

ner Verbindlichkeit als kurz- oder langfristig aus-

wirken. 
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 2.22 Barmittel 

und Bankgutha-

ben 

50. Zahlungsmit-

tel und Zahlungs-

mitteläquivalente 

Zahlungsmittel und 

Zahlungsmitteläquiva-

lente 

Unternehmen müssen unter Umständen prüfen, 

ob Finanzanlagen, die als Zahlungsmitteläquiva-

lente eingestuft sind, weiterhin die Anforderung 

für eine solche Einstufung erfüllen, da zuvor hoch 

liquide Investments diese Bedingung möglicher-

weise nicht mehr erfüllen. Damit ein Investment 

als Zahlungsmitteläquivalent eingestuft werden 

kann, darf sich sein Wert auch nicht wesentlich 

ändern, was angesichts der mit der Pandemie ver-

bundenen Unsicherheiten möglicherweise nicht 

mehr der Fall ist. 

 2.16 Fremdkapi-

talkosten 

40. Finanzver-

bindlichkeiten 

Aktivierung von 

Fremdkapitalkosten 

Wenn das Unternehmen die Aktivitäten im Zusam-

menhang mit dem Bau oder der Herstellung eines 

qualifizierten Vermögenswertes für einen länge-

ren Zeitraum aussetzt, ist die Aktivierung von 

Fremdkapitalkosten ebenfalls zu unterbrechen, bis 

die Aktivitäten wieder aufgenommen werden. 

 2.6 Fremdwäh-

rung 

Wechselkurse Aus praktischen Gründen ist es üblich, dass Unter-

nehmen, die eine große Anzahl von Fremdwäh-

rungstransaktionen durchführen, einen monatli-

chen oder vierteljährlichen Wechselkurs verwen-

den, um diese Transaktionen umzurechnen und 

die täglichen Wechselkursschwankungen außer 

Acht zu lassen. Unternehmen werden beurteilen 

müssen, ob Fremdwährungstransaktionen in kür-

zeren Zeiträumen (z.B. Quartalsperioden, Monate 

oder Wochen) mit einem für jeden einzelnen Zeit-

raum festgelegten Durchschnittskurs oder sogar 

einem datumsabhängigen Wechselkurs umzurech-

nen sind. 

 60. Ereignisse 

nach dem Ab-

schlussstichtag 

Ereignisse nach dem 

Abschlussstichtag 

Für ein Unternehmen kann es schwierig sein fest-

zustellen, ob sich ein Ereignis nach dem Abschluss-

stichtag in einem globalen Marktumfeld, das ext-

rem volatil ist und auf dem täglich wichtige Ent-

wicklungen stattfinden, berücksichtigungspflichtig 

oder nicht zu berücksichtigen ist. 
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